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CEO-LETTER

LIEBE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE,

Es wäre sehr viel leichter gewesen, wenn ich dieses Vorwort vor drei Monaten
hätte schreiben müssen. Zu der Zeit hatten wir gerade das beste Jahr in PUMAs
Unternehmensgeschichte mit einem Umsatz von € 5,5 Milliarden und einem
EBIT von € 440 Millionen beendet – das beste Ergebnis, das PUMA jemals erzielt
hat. Alle Regionen und Produktbereiche wiesen ein zweistelliges Wachstum auf.
Alle Geschäftsbereiche verbuchten Zuwachsraten und wir hatten das Gefühl,
dass die Marke PUMA in allen Märkten der Welt sehr viel stärker geworden war.
Unser Auftragsbestand für das Jahr 2020 war äußerst gut und deutete auf ein

starkes und ausbalanciertes Wachstum in allen Regionen hin. Wir hatten uns
sehr auf dieses Jahr gefreut.

Im Januar verzeichnete unser Großhandelsgeschäft sehr gute Zahlen, unser
eCommerce-Geschäft entwickelte sich hervorragend und wir verbuchten Re-
kordumsätze in unseren eigenen Geschäften. Und dann – in den letzten beiden
Januarwochen inmitten der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten – brach CO-
VID-19 in der Stadt Wuhan in China aus. Der chinesische Markt wurde daraufhin
praktisch komplett geschlossen. Dies betraf sowohl den Einzelhandel als auch
die Produktion. In den darauffolgenden sechs Wochen existierte so gut wie kein
Geschäft in China - außer dem Online-Handel. Die anderen asiatischen Länder,
vor allem diejenigen, die normalerweise von vielen chinesischen Touristen profi-
tieren, waren ebenfalls dramatisch betroffen. Unser Hauptaugenmerk lag vor al-
lem darauf, unsere Mitarbeiter in China so gut wie möglich zu schützen, die Pro-
bleme in der Lieferkette zu beheben, indem wir Lieferungen aus anderen Län-
dern sicherstellten, und die finanziellen Auswirkungen durch die Schließung des
Einzelhandels in China zu begrenzen. Unsere Umsätze in den restlichen Teilen
der Welt waren sehr gut und niemand von uns hatte erwartet, dass sich COVID-
19 zu einer weltweiten Pandemie entwickeln würde. Wir lagen falsch.

Als sich China ab Mitte März zu erholen begann, verbreitete sich das Virus all-
mählich in der ganzen Welt. Am Ende des Monats waren im Grunde 80% unserer
Geschäfte geschlossen – sowohl unsere eigenen als auch die unserer Geschäfts-
partner. Die meisten unserer Einzelhandelspartner hatten auch ihre Lager ge-
schlossen und nahmen keine Waren mehr an. Der einzige Verkaufskanal, der
weiterhin funktionierte, war der Online-Handel. Und obwohl unser eCommerce-
Geschäft um fast 50% wächst, kann es nicht annähernd den Umsatzverlust aus
dem stationären Handel auffangen, gerade weil es in normalen Zeiten lediglich
10% unseres Geschäfts ausmacht. COVID-19 traf PUMA in einem Quartal, das
ohne diese Pandemie großartig ausgefallen wäre.

Diese Entwicklung setzte sich im April fort. Während sich der chinesische Markt
im Moment erholt und einige andere asiatische Märkte, wie Südkorea und Japan,

B J Ø R N  G U L D E N
➔

C H I E F  E X E C U T I V E  O F F I C E R  P U M A

Es wäre sehr viel leichter gewesen, wenn ich dieses Vorwort vor drei Monaten 
hätte schreiben müssen. Zu der Zeit hatten wir gerade das beste Jahr in PUMAs 
Unternehmensgeschichte mit einem Umsatz von € 5,5 Milliarden und einem 
EBIT von € 440 Millionen beendet – das beste Ergebnis, das PUMA jemals erzielt 
hat. Alle Regionen und Produktbereiche wiesen ein zweistelliges Wachstum 
auf. Alle Geschäftsbereiche verbuchten Zuwachsraten und wir hatten das 
Gefühl, dass die Marke PUMA in allen Märkten der Welt sehr viel stärker gewor-
den war. Unser Auftragsbestand für das Jahr 2020 war äußerst gut und deutete 
auf ein starkes und ausbalanciertes Wachstum in allen Regionen hin. Wir hat-
ten uns sehr auf dieses Jahr gefreut.

Im Januar verzeichnete unser Großhandelsgeschäft sehr gute Zahlen, unser 
eCommerce-Geschäft entwickelte sich hervorragend und wir verbuchten 
Rekordumsätze in unseren eigenen Geschäften. Und dann – in den letzten bei-
den Januarwochen inmitten der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten – brach 
COVID-19 in der Stadt Wuhan in China aus. Der chinesische Markt wurde dar-
aufhin praktisch komplett geschlossen. Dies betraf sowohl den Einzelhandel 
als auch die Produktion. In den darauffolgenden sechs Wochen existierte so gut 
wie kein Geschäft in China - außer dem Online-Handel. Die anderen asiatischen 
Länder, vor allem diejenigen, die normalerweise von vielen chinesischen Tou-
risten profitieren, waren ebenfalls dramatisch betroffen. Unser Hauptaugen-
merk lag vor allem darauf, unsere Mitarbeiter in China so gut wie möglich zu 
schützen, die Probleme in der Lieferkette zu beheben, indem wir Lieferungen 
aus anderen Ländern sicherstellten, und die finanziellen Auswirkungen durch 
die Schließung des Einzelhandels in China zu begrenzen. Unsere Umsätze in 
den restlichen Teilen der Welt waren sehr gut, und niemand von uns hatte 
erwartet, dass sich COVID-19 zu einer weltweiten Pandemie entwickeln würde. 
Wir lagen falsch. 

Als sich China ab Mitte März zu erholen begann, verbreitete sich das Virus all-
mählich in der ganzen Welt. Am Ende des Monats waren im Grunde 80% unserer 
Geschäfte geschlossen – sowohl unsere eigenen als auch die unserer 
Geschäftspartner. Die meisten unserer Einzelhandelspartner hatten auch ihre 
Lager geschlossen und nahmen keine Waren mehr an. Der einzige Verkaufs-
kanal, der weiterhin funktionierte, war der Online-Handel. Und obwohl unser 
eCommerce-Geschäft um fast 50% wächst, kann es nicht annähernd den 
Umsatzverlust aus dem stationären Handel auffangen, gerade weil es in nor-
malen Zeiten lediglich 10% unseres Geschäfts ausmacht. COVID-19 traf PUMA 
in einem Quartal, das ohne diese Pandemie großartig ausgefallen wäre.  

Diese Entwicklung setzte sich im April fort. Während sich der chinesische 
Markt im Moment erholt und einige andere asiatische Märkte, wie Südkorea 
und Japan, sich ebenfalls auf dem Wege der Besserung befinden, können hin-
gegen im Rest der Welt Sport- und Sportlifestyle-Produkte noch immer nicht 
verkauft werden. Einige Geschäfte in den Niederlanden, Österreich und 
Deutschland sind zwar schon wieder geöffnet und in Schweden wurden sie nie 
geschlossen. Allerdings ist es derzeit noch zu früh, von einer Erholung zu spre-
chen. Unsere Industrie befindet sich nach wie vor in einer Krise, da rund 70% 
bis 80% aller Verkaufsflächen nach wie vor nicht geöffnet, fast alle sportlichen 
Aktivitäten untersagt und die Konsumenten weltweit um ihre Gesundheit 
besorgt sind. 
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Von Beginn an sind wir dieser schwierigen Situation mit dem Mantra begegnet, 
diese Krise kurzfristig zu bewältigen, ohne unser mittelfristiges Wachstum zu 
behindern. Das heißt, dass wir diese Phase der heftigen Umsatzeinbußen über-
leben und danach das sich erholende Geschäft in den wieder geöffneten Märk-
ten und Kanälen stabilisieren werden. Schließlich werden wir PUMAs Dynamik 
nutzen, um 2021 wieder zu wachsen. 

Um diese Krise zu bewältigen, arbeiten wir eng mit all unseren Partnern wie 
Einzelhändlern, Zulieferern, Vermietern, Banken und Behörden zusammen. 
Wir reduzieren Kosten und Auszahlungen, wo immer möglich, und sichern uns 
zusätzliche Finanzierung, damit wir gemeinsam mit unseren Partnern unsere 
Wertschöpfungskette in dieser Zeit aufrechterhalten können. Die Aussetzung 
der Dividende und der Verzicht des Vorstands auf 100% des Gehalts bzw. des 
gehobenen Managements auf 25% - 35% des Gehalts sind notwendige Maß-
nahmen, um unter diesen Umständen zusätzliche Finanzierung zu sichern.

Ich bin sehr beeindruckt davon, wie alle unsere Mitarbeiter und die meisten 
unserer Partner mit uns in diesen schwierigen Wochen kooperiert haben. 
Unser Ziel ist es, gemeinsam durch diese Krise zu kommen. 

Derzeit erstellen wir sehr viel digitale Marketinginhalte und -materialien, um 
mit unseren Konsumenten in Verbindung zu bleiben. Dadurch konnten wir mehr 
Kunden zu unseren Online-Shops leiten. Wir stellen auch gerade die Kollektio-
nen für Frühjahr/ Sommer 2021 fertig und wir garantieren allen Einzelhandels-
partnern, dass wir die Kollektionen digital reinverkaufen können. Investitionen 
in Produktentwicklung haben wir nicht gekürzt und wir werden vollständige, 
neue Kollektionen in allen Produktkategorien und -bereichen für Frühjahr/ 
Sommer 2021 und Herbst/ Winter 2021 anbieten. 

Ich bin überzeugt, dass unsere Industrie sehr stark aus dieser Krise hervor-
kommen wird. Die Menschen werden wahrscheinlich mehr Sport treiben als 
zuvor. Gesundheit und ein gesunder Lebensstil werden wichtiger sein und der 
Einfluss der globalen Sportmarken auf die Mode wird meiner Meinung nach 
größer sein als zuvor. Die Krise wird die Unternehmenslandschaft verändern, 
aber die Marken, die sie überleben werden, werden in einer stärkeren Position 
sein als jemals zuvor.  

Und PUMA wird in einer solch starken Position sein. Das Jahr 2019 war das 
beste Jahr in PUMAs Firmengeschichte und dadurch sind wir nun in einer bes-
seren Lage, diese Krise zu bewältigen. Alle Regionen und alle Produktbereiche 
haben mit zweistelligen Wachstumsraten zu unserem Erfolg beigetragen. Die-
se Entwicklung unterstreicht erneut PUMAs unglaubliches Potenzial und ist 

Beleg dafür, dass wir unsere FOREVER FASTER Strategie erfolgreich umgesetzt 
haben. 

Auf dem Weg, die schnellste Sportmarke der Welt zu werden, haben wir weitere 
strategische Prioritäten hinzugefügt. Neben Markenbekanntheit und Marken-
begehrlichkeit, einer konkurrenzfähigen Produktpalette, einem starken Pro-
duktangebot für Frauen, einer verbesserten Vertriebsqualität, der Beschleuni-
gung unserer Abläufe und Prozesse innerhalb der Organisation und einer 
höheren Glaubwürdigkeit als Sportmarke in den USA durch den Wiedereinstieg 
in den Basketballsport, haben wir die Kommunikation unserer Nachhaltigkeits-
aktivitäten und die Fokussierung auf lokal-relevante Sportarten als weitere 
strategische Ziele mitaufgenommen. 

Nachhaltigkeit ist tief in PUMAs Wurzeln und in unserem Arbeitsalltag veran-
kert. Seit jeher bildete Nachhaltigkeit die Grundlage für unsere Geschäftspro-
zesse, aber wir haben nicht genug darüber gesprochen. Jedoch wird Nachhal-
tigkeit für unsere Konsumentinnen und Konsumenten immer wichtiger, und 
deshalb werden wir unsere Aktivitäten in diesem Bereich verstärkt kommuni-
zieren. 2019 haben wir bereits neun unserer 10FOR20-Nachhaltigkeitsziele 
erreicht und uns für 2025 bereits neue Ziele gesetzt, die wir in diesem Bericht 
zum ersten Mal veröffentlichen. 

Im Februar haben wir gemeinsam mit dem Recycling-Unternehmen First Mile 
eine Sportkollektion aus recyceltem Plastik auf den Markt gebracht. Die Schu-
he und Textilien sind aus einem Garn, das aus gesammelten Plastikflaschen 
hergestellt wird. 

Lokal-relevante Sportarten sind in unserer Industrie nicht wegzudenken und 
werden von Tag zu Tag wichtiger. Unterschiedliche Länder favorisieren unter-
schiedliche Sportarten, die die Menschen dort verfolgen oder ausüben. Für uns 
ist es wichtig, überall auf der Welt ein Teil dieser Sportarten zu sein und dadurch 
einen Zugang zu unseren Konsumentinnen und Konsumenten herzustellen. 
Eines der besten Beispiele für lokal-relevante Sportarten ist Cricket in Indien 
und unsere Partnerschaft mit dem Kapitän des indischen Cricket-Teams Virat 
Kohli. Cricket ist bei weitem der wichtigste Sport in Indien, und durch unsere 
Zusammenarbeit mit Virat gewinnen wir Glaubwürdigkeit als Sportmarke im 
indischen Markt. Netball und Australian Rules Football sind relevante Sport-
arten in Australien und Neuseeland. Rugby spielt eine große Rolle in Südafrika 
und Handball ist in den meisten Teilen Europas beliebt. 
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In unserer ersten vollständigen NBA-Saison seit unserer Rückkehr in den Sport 
2018 gewann PUMA-Athlet und Shooting Guard der Toronto Raptors Danny 
Green das erste Mal ein NBA-Finale seit Isiah Thomas im Jahr 1990. Mit der 
Unterstützung unseres Kreativdirektors für Basketball JAY-Z brachten wir wei-
tere Performance-Schuhe für Basketball heraus, wie den UPROAR und den 
CLYDE HARDWOOD. Wir nahmen auch neue, äußerst talentierte Spieler unter 
Vertrag wie RJ Barrett (New York Knicks), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers) 
und Marcus Smart (Boston Celtics). 

Im Jahr 2019 konnten wir unsere Markenbekanntheit und Markenbegehrlich-
keit bei Konsumenten und Einzelhandelskunden verbessern. Wir haben weiter-
hin mit relevanten Influencern auf globaler als auch auf lokaler Ebene zusam-
mengearbeitet und unsere Engagements im Sport erweitert, indem wir unter 
anderem die Fußballclubs Manchester City und Valencia CF unter Vertrag 
genommen haben.

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha waren ein bedeutendes Ereig-
nis für unsere 115 Athleten und zwölf Nationalverbände, wobei der norwegische 
Hürdenläufer Karsten Warholm erfolgreich seinen WM-Titel über 
400-Meter-Hürden verteidigte. 

Im Motorsport haben wir unsere führende Position weiter ausgebaut. Mit Por-
sche haben wir einen langfristigen Vertrag unterzeichnet und durch eine sepa-
rate Zusammenarbeit mit Porsche Design haben wir Lifestyle-Produkte im 
Premiumsegment kreiert.

Im Produktbereich haben wir einen neuen Bestseller hinzugefügt: den RALPH 
SAMPSON, eine klassische Basketball-Silhouette. Dies beweist, dass wir im 
Basketball Glaubwürdigkeit aufgebaut haben, die sich positiv auf andere Kate-
gorien auswirkt. Der RS-X setzte seinen Erfolgskurs ebenfalls fort. Die von 
PUMA-Botschafterin Selena Gomez präsentierte CALI-Kollektion verkaufte 
sich in unserer Kategorie Women’s Lifestyle weiterhin gut. Weitere wichtige 
Modelle waren unser Fußballschuh PUMA FUTURE sowie Lauf- und Trainings-
schuhe auf Basis der LQD CELL- und HYBRID-Technologie. Zum Jahresende 
brachten wir die Modelle RS-X3, CALI SPORT und RIDER auf den Markt, wobei 
der RIDER durch einen Joggingschuh aus den 80er Jahren inspiriert wurde. 

Eine unserer Prioritäten bleibt weiterhin, ein führendes Produktangebot für 
Frauen zu etablieren und von dem Wachstum dieses Segments im globalen 
Sportmarkt zu profitieren. Wir sehen weiterhin, dass mehr und mehr Frauen 
weltweit sportlich aktiv werden. Sportkleidung ist schon seit langem zur All-
tagsmode geworden. „Where the gym meets the Runway“ bleibt weiterhin unser 
Leitthema für Initiativen in unserem Segment „Women’s“. 

Wir haben die Qualität unseres Vertriebs verbessert und unsere Präsenz bei 
wichtigen Sport- und Sportstyle-Kunden weltweit ausgeweitet. Wir sind für 
unsere wichtigsten Kunden  weiterhin ein flexibler und serviceorientierter 
Geschäftspartner und haben dadurch unsere Beziehung zu ihnen weiter 
gestärkt. Wir haben zudem einige unserer eigenen Geschäfte modernisiert und 
im August unseren neuen Flagship Store in New York auf der Fifth Avenue 
eröffnet. 

Wir haben weiter in unser Distributions- und Logistiknetzwerk investiert. Unser 
neues Multi-Channel-Distributionszentrum in Geiselwind ist nahezu fertigge-
stellt und derzeit wird die hochautomatisierte Intralogistikanlage installiert. 
Das Zentrum geht voraussichtlich Anfang 2021 in Betrieb. Darüber hinaus kün-
digte PUMA Nordamerika die Eröffnung eines neuen, hochautomatisierten Dis-
tributionszentrums in der Nähe von Indianapolis für dieses Jahr an.

Es besteht keine Frage, dass die Probleme und Unsicherheiten rund um die 
COVID-19-Pandemie PUMA vor riesige Herausforderungen stellen und diese 
kurzfristig unsere Geschäftsentwicklung beeinträchtigen werden. Nichtsdes-
totrotz wird es eine Zeit nach COVID-19 geben und wir glauben fest daran, dass 
die Zukunft für die Sportartikelindustrie und insbesondere für PUMA rosig ist. 
Grundlegende, positive Trends, wie die Tatsache, dass mehr und mehr Leute 
Sport treiben und legere Kleidung angesagt ist, sind weiterhin intakt oder wer-
den sich vermutlich als eine Konsequenz dieser Krise verstärken. 

Ich bin extrem stolz auf unsere Mitarbeiter und ihre Einstellung, mit der sie der 
Krise begegnen. Und ich sehe auch, dass es für Sie als Aktionäre eine schwere 
Zeit ist. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen, unseren Anteilseignern, für ihre 
anhaltende Unterstützung, Ihre Zuversicht, und vor allem Ihr Vertrauen dan-
ken.

entering into partnerships with the football clubs Manchester City, and Valencia
CF.

In track and field, the World Athletics Championships in Doha were an important
event for our 115 athletes and 12 national federations with Norwegian hurdler
Karsten Warholm successfully defending his title over 400 metres hurdles. In
Motorsport, we signed a long-term agreement with Porsche as well as a separa-
te collaboration with Porsche Design to create premium lifestyle products.

We added another bestseller to our Footwear offer, the RALPH SAMPSON, a
classic basketball silhouette. This underpins that we are generating credibility in
basketball, which we have leveraged into other categories. The RS-X-franchise
continued to resonate well with our customers, as did the CALI franchise, pre-
sented by PUMA’s ambassador Selena Gomez. Other key styles included the
PUMA FUTURE football boot and running & training shoes based on our LQD
CELL and HYBRID technology platforms. In the fourth quarter, we launched the
RS-X3, CALI SPORT and the RIDER, which is inspired by one of the jogging shoes
launched in the 1980s Creating a leading product offer for women remains a
priority for PUMA and we have capitalized on this growing segment in the global
sportswear market. We continue to see more and more women taking up sports
worldwide. Athletic wear has long made its way into everyday outfits. “Where the
gym meets the runway” continues to be the theme for our initiatives in the wo-
men´s segment.

PUMA improved the quality of its distribution and expanded its presence in key
sports performance and Sportstyle accounts around the world, in part by streng-
thening our relationships with key retailers by being a flexible and service-orien-
ted business partner. We also upgraded our owned-and-operated retail store

network with further refurbishments and in August, we opened our New York
flagship store on Fifth Avenue.

We continued to invest in our distribution and logistics network. Our new highly
automated multichannel distribution center in Geiselwind, Germany is expected
to be operational in early 2021 as planned. A new, also highly automated distribu-
tion hub just outside of Indianapolis will enter operations later this year.

There is no question that the issues and uncertainties associated with the COVID-
19 pandemic present major challenges for PUMA and will have an impact on our
short-term performance. However, there will be a time after COVID-19 and we
believe strongly that the future of the sporting goods industry and for PUMA, in
particular, is bright. Positive underlying trends such as increasing sports partici-
pation and more casual wardrobe remain steady or will even accelerate as a re-
sult of the crisis. I am extremely proud of our employees and for their spirit with
which they are working through this crisis. I also recognize that for you as share-
holders this is a tough time. Therefore, I want to thank you, our shareholders, for
your continuing support, your confidence and above all for your trust.

 

Bjørn Gulden
Chief Executive Officer PUMA

7

Geschäftsbericht 2019     ↗ AN UNSERE AKTIONÄRE



BERICHT DES AUFSICHTSRATS

SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE,

PUMA schließt das Jahr 2019 mit einem Rekord Umsatz und wächst in vielen Be-
reichen stärker als die Märkte und die Wettbewerber. Die positive Entwicklung
aller zentralen Finanzkennzahlen ist nicht nur vor dem Hintergrund wachsender
globaler Unsicherheiten ein beachtlicher Erfolg. Das Geschäftsjahr 2019 hat mit
einem Wechsel im Vorstand begonnen. Anne-Laure Descours wurde zum Chief
Sourcing Officer ernannt. Gerade in Zeiten, in denen Produktionsstandorte ins
Zentrum von Handelskriegen geraten, ist es für PUMA von großem Vorteil, mit
Anne-Laure Descours eine erfahrene Expertin mit Sitz in Hong Kong zu haben,
die die notwendigen Entscheidungen, wenn nötig in Abstimmung mit unseren
Produktionspartnern, trifft. Einen Schwerpunkt der Arbeit des Aufsichtsrats bil-
dete die Diskussion und Entscheidung über den Aktiensplit, der die PUMA-Aktie
attraktiver für alle Investoren machen sollte.

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2019 sämtliche ihm nach Gesetz, Satzung
und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat sich inten-

siv mit der Lage und der Entwicklung von PUMA auseinandergesetzt und den
Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und überwacht.

Hierzu hat sich der Aufsichtsrat in vier ordentlichen Sitzungen über die Ge-
schäftspolitik, über alle relevanten Aspekte der Unternehmensentwicklung und
Unternehmensplanung, über die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft, ein-
schließlich ihrer Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie über alle für den
Konzern wichtigen Entscheidungen beraten und Beschlüsse gefasst. Der Vor-
stand hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher
und mündlicher Form über alle bedeutenden Geschäftsvorgänge informiert. Dar-
über hinaus fanden im Jahr 2019 zwei außerordentliche und eine konstituierende
Sitzung des Aufsichtsrats statt. Eilige Angelegenheiten wurden unter Nutzung
elektronischer Kommunikationsmittel entschieden. Alle Mitglieder haben an den
Beschlussfassungen teilgenommen. Vertreter der Anteilseigner und der Arbeit-
nehmer berieten sich bei Bedarf vor den Sitzungen in getrennten
Vorbesprechungen.

Aufsichtsratsplenum

Sitzungsanwesenheit
(bezogen auf ordentliche und
außerordentliche Sitzungen)

Anwesenheit
in %

Jean-François Palus 7/7 100

Thore Ohlsson 7/7 100

Héloïse Temple-Boyer (seit
18.4.2019) 4/4 100

Fiona May (seit 18.4.2019) 4/4 100

Jean-Marc Duplaix (bis
18.4.2019) 3/3 100

Béatrice Lazat (bis
18.4.2019) 3/3 100

Martin Köppel 7/7 100

Bernd Illig 7/7 100

J E A N -
F R A N Ç O I S
PA L U S

➔

V O R S I T Z E N D E R
D E S
A U F S I C H T S T R AT
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Sämtliche für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge hat der Auf-
sichtsrat auf Basis der Berichte des Vorstands und der Ausschüsse ausführlich
erörtert und eigene Vorstellungen eingebracht. Abweichungen des Geschäftsver-
laufs von der Planung hat der Vorstand dem Aufsichtsrat ausführlich schriftlich
und mündlich erläutert. Alle Erläuterungen hat der Aufsichtsrat anhand von vor-
gelegten Unterlagen überprüft, die ihn stets rechtzeitig vor den Sitzungen er-
reichten. In alle wesentlichen Entscheidungen wurde der Aufsichtsrat frühzeitig
eingebunden. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist darüber hinaus in regelmäßigem
mündlichem oder schriftlichem Kontakt mit dem Vorstandsvorsitzenden und in-
formiert sich über wesentliche Entwicklungen. Insgesamt ergaben sich keine
Zweifel im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Leitung
des Unternehmens durch den Vorstand.

BERATUNGSSCHWERPUNKTE

Im Geschäftsjahr 2019 standen im Wesentlichen die folgenden Themenkomplexe
im Vordergrund: Wechsel im Vorstand mit der Niederlegung durch Lars Radoor
Sørensen als Chief Operating Officer und Bestellung von Anne-Laure Descours
als Chief Sourcing Officer, Prüfung und Billigung des Konzerns- und des Jahres-
abschlusses für das Geschäftsjahr 2018, Festlegung der Tagesordnung für die
ordentliche Hauptversammlung am 18. April 2019, laufende Geschäfts- und Um-
satzentwicklung, Finanzlage des Konzerns, Unternehmens- und Budgetplanung
2020 und Mittelfristplanung einschließlich Investitionen, weitere Verbesserung
des Compliance Management- und internen Kontrollsystems sowie wesentliche
Rechtsstreitigkeiten im Konzern, Vorschlag an die Hauptversammlung über die
Wahl von Héloïse Temple-Boyer und Fiona May in den Aufsichtsrat der Gesell-
schaft.
Turnusgemäß legten der Personalausschuss und der Aufsichtsrat den Grad der
Erreichung der Ziele für die Auszahlung der variablen Vorstandsvergütung für
2018 fest und beschlossen den Bonus für die Vorstandsmitglieder sowie die Ziele
für die Vorstandsvergütung 2019.
Der Aktiensplit war zentrales Thema der Beratungen des Aufsichtsrats im ersten
Quartal des Jahres 2019. Der Preis der PUMA-Aktien war in den letzten Jahren
erheblich angestiegen und die PUMA-Aktie war für den Konsumenten von PUMA
nicht mehr erschwinglich. Der Aktiensplit sollte eine Annäherung an andere
Werte im MDAX schaffen und die Aktie für ein breiteres Anlegerpublikum attrak-
tiver machen.

INTERESSENKONFLIKTE

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind gehalten, unverzüglich offenzulegen, wenn
bei ihnen Interessenkonflikte auftreten. Im abgelaufenen Geschäftsjahr lagen
keine solchen Mitteilungen vor.

AUSSCHÜSSE

Der Aufsichtsrat hat zur Wahrnehmung seiner Aufgaben drei Ausschüsse einge-
richtet: den Personalausschuss, den Prüfungsausschuss und den Nominie-
rungsausschuss. Dem Personalausschuss und dem Nominierungsausschuss
gehören je zwei Vertreter der Anteilseigner- und ein Vertreter der Arbeitnehmer-
seite an. Der Nominierungsausschuss setzt sich nur aus Vertretern der Anteils-
eigner zusammen. Die personelle Zusammensetzung der Ausschüsse lässt sich
dem Konzernanhang entnehmen. Der Aufsichtsrat lässt sich regelmäßig über
deren Arbeit berichten.

PERSONALAUSSCHUSS

Der Personalausschuss hat die Aufgabe, den Abschluss und die Änderung von
Anstellungsverträgen mit den Mitgliedern des Vorstands vorzubereiten und die
Grundsätze des Personalwesens und der Personalentwicklung festzulegen. Er
hat im Jahr 2019 dreimal getagt. Im Mittelpunkt der Beratungen standen Vor-
schläge zur Festsetzung der Bonuszahlungen für die Mitglieder des Vorstands.
Darüber hinaus befasste sich der Personalausschuss mit der Festlegung der
Ziele für 2019 und beriet die personelle Besetzung des Vorstands. Dem Auf-
sichtsrat wurden entsprechende Empfehlungen zur Beschlussfassung gegeben.

PRÜFUNGSAUSSCHUSS

Der Prüfungsausschuss tagte im Geschäftsjahr 2019 in vier ordentlichen Sitzun-
gen. Der Prüfungsausschuss ist insbesondere zuständig für Fragen des Jahres-
und Konzernabschlusses, der Quartalsmitteilungen sowie des Halbjahresfinanz-
berichts, der Rechnungslegung und Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagements
und des Risikomanagementsystems, der internen Revision, des Compliance Ma-
nagements sowie der Abschlussprüfung, hier insbesondere der erforderlichen
Feststellung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, der Erteilung des Prü-
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fungsauftrags an den Abschlussprüfer, der Bestimmung der Prüfungsschwer-
punkte, der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen und der Ho-
norarvereinbarung. Zu einzelnen Tagesordnungspunkten standen zusätzlich Lei-
ter der Konzernfunktionen in den Ausschusssitzungen für Berichte und Fragen
zur Verfügung.

NOMINIERUNGSAUSSCHUSS

Der Nominierungsausschuss hat die Aufgabe, dem Aufsichtsrat geeignete Kan-
didaten für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung zu nennen. Er ist
im abgelaufenen Geschäftsjahr zu einer Sitzung zusammengekommen. Der No-
minierungsausschuss empfahl dem Aufsichtsrat, Frau Héloïse Temple-Boyer
(Group Managing Director der Artemis S.A.S., Paris/Frankreich) und Frau Fiona
May (Unabhängige Unternehmensberaterin, Calenzano/Italien) der Hauptver-
sammlung am 18. April 2019 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorzuschlagen.

CORPORATE GOVERNANCE

Wie in den Vorjahren hat sich der Aufsichtsrat auch im Geschäftsjahr 2019 mit
den aktuellen Entwicklungen des Deutschen Corporate Governance Kodex
(DCGK) befasst. Der DCGK enthält wesentliche gesetzliche Vorschriften und
Empfehlungen zur Leitung und Überwachung börsennotierter Unternehmen und
Standards verantwortungsvoller Unternehmensführung. Die Corporate-Gover-
nance-Standards gehören seit langem zum Unternehmensalltag.

Über die Corporate Governance bei PUMA berichtet der Aufsichtsrat zugleich ge-
mäß Ziffer 3.10 DCGK im Corporate Governance Bericht. Die Gesellschaft erfüllt
mit wenigen Ausnahmen die Anforderungen des DCGK und bringt dies in der
Entsprechenserklärung zum DCGK zum Ausdruck. Die Entsprechenserklärung
vom 9. November 2019 ist unseren Aktionären dauerhaft auf der Homepage der
Gesellschaft zugänglich unter http://about.puma.com/de/investor-relations/cor-
porate-governance/declaration-of-compliance/.

JAHRESABSCHLUSS FESTGESTELLT

Der vom Vorstand nach den Vorgaben des HGB aufgestellte Jahresabschluss der
PUMA SE, der gemäß § 315a HGB auf der Grundlage der International Financial
Reporting Standards (IFRS) aufgestellte Konzernabschluss sowie der zusam-

mengefasste Lagebericht für die PUMA SE und den PUMA-Konzern, jeweils für
das Geschäftsjahr 2019, sind von dem durch die Hauptversammlung am 18. April
2019 gewählten und vom Aufsichtsrat mit der Prüfung des Jahres- und Konzern-
abschlusses beauftragten Abschlussprüfer, der Deloitte GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, München, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehen worden.

Der Abschlussprüfer kommt in seinem Bericht zu der Überzeugung, dass das bei
PUMA institutionalisierte Risikomanagementsystem gemäß § 91 Absatz 2 AktG
geeignet ist, den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Entwicklungen
frühzeitig zu erkennen und diesen entgegenzuwirken. Der Aufsichtsrat hat sich
hierzu vom Vorstand regelmäßig über alle relevanten Risiken, insbesondere die
Einschätzung der Markt- und Beschaffungsrisiken, der finanzwirtschaftlichen
Risiken einschließlich der Währungsrisiken sowie der Risiken aus dem organisa-
torischen Bereich in Kenntnis setzen lassen.

Die Abschlussunterlagen und Prüfungsberichte des Abschlussprüfers sowie der
Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats für die Verwendung des Bilanzge-
winns lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor. In der Sitzung
des Prüfungsausschusses am 18. Februar 2020 sowie in der darauf folgenden
Aufsichtsratssitzung am gleichen Tag hat der Abschlussprüfer über die wesentli-
chen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet und diese im Detail mit dem Vorstand
und den Mitgliedern des Aufsichtsrats erörtert. Dabei kam es zu keiner
Unstimmigkeit.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den zusammengefassten Lagebericht
für die PUMA SE und den PUMA-Konzern, den Vorschlag des Vorstands und des
Aufsichtsrats für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie den Konzernab-
schluss eingehend geprüft und keine Einwendungen erhoben. Gemäß der Emp-
fehlung des Prüfungsausschusses stimmte er dem Ergebnis der Prüfung beider
Abschlüsse zu und billigte den Jahresabschluss der PUMA SE sowie den Kon-
zernabschluss für das Geschäftsjahr 2019. Der Jahresabschluss 2019 ist damit
festgestellt.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat beschlossen, der Hauptversammlung vorzu-
schlagen, für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von € 0,50 je divi-
dendenberechtigter Stückaktie an die Aktionäre auszuschütten. In diesem Zu-
sammenhang wurde die Liquiditätslage der Gesellschaft, die Finanzierung und
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die Auswirkungen auf den Kapitalmarkt erörtert. Insgesamt soll ein Betrag von
ca. € 74,8 Mio. aus dem Bilanzgewinn der PUMA SE ausgeschüttet werden. Der
verbleibende Bilanzgewinn von ca. € 85,9 Mio. soll auf neue Rechnung vorgetra-
gen werden.

Schließlich wurde dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 18. Februar 2020 der
erste Entwurf des nicht-finanziellen Bericht nach §§ 315c in Verbindung mit §§
289c bis 289e HGB vorgelegt und der Stand der Datenerhebung wurde erörtert.
Sobald der nicht-finanzielle Bericht finalisiert wird, wird er dem Aufsichtsrat zur
Zustimmung vorgelegt und danach bis zum 30. April 2020 auf der Internetseite
der Gesellschaft veröffentlicht.

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN IM AUFSICHTSRAT

Herr Jean-Marc Duplaix (Chief Financial Officer (CFO) von Kering S.A.,
Paris/Frankreich) und Frau Béatrice Lazat (Human Resources Director, Kering
S.A., Paris, Frankreich) legten jeweils ihr Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der
PUMA SE zum 18. April 2019 nieder. Die Hauptversammlung wählte am 18. April
2019 Frau Héloïse Temple-Boyer (Group Managing Director der Artemis S.A.S.,
Paris/Frankreich) und Frau Fiona May (Unabhängige Unternehmensberaterin,
Calenzano/Italien) zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der PUMA SE. Ihre Amtszeit
endet – so wie diejenigen der anderen Mitglieder des Aufsichtsrats - mit Beendi-
gung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr
2022 beschließt.

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN IM VORSTAND

Herr Lars Radoor Sørensen legte sein Amt als Mitglied des Vorstands der PUMA
SE mit Wirkung zum 31. Januar 2019 nieder. Die Nachfolge von Herrn Radoor

Sørensen für die Bereiche IT und Logistik übernahm mit Wirkung zum 1. Februar
2019 der CFO der PUMA SE, Herr Michael Lämmermann. Zum Nachfolger von
Herrn Radoor Sørensen für den Bereich Beschaffung wurde mit Wirkung zum 1.
Februar 2019 Frau Anne-Laure Descours ernannt.

Allen ausgeschiedenen Aufsichtsrats- und Vorstandsmitgliedern danken wir aus-
drücklich für ihre geleistete Arbeit.

DANK

Wir sprechen den Mitgliedern des Vorstands, den Unternehmensleitungen der
Konzerngesellschaften, dem Betriebsrat sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern Dank und Anerkennung für ihren tatkräftigen Einsatz und die konstrukti-
ve Zusammenarbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr aus.

Herzogenaurach, den 18. Februar 2020

Für den Aufsichtsrat

Jean-François Palus
Vorsitzender
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Adam Petrick, Global Director Brand Marketing
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„UNSERE KUNDEN 
MACHEN UNSERE MARKE, 
NICHT WIR.“ 

Im Interview mit Jim Stangle für „The CMO Podcast“ im vergangenen Jahr 
sprach Adam Petrick, PUMAs Global Director Brand Marketing über PUMAs 
Markenstrategie. 

Jim Stangle hat Umstrukturierungen bei Hershey’s, Lexus, Nestlé, SC John-
son, Shire und anderen Marken führend begleitet und erkannte einen roten 
Faden bei diesen Projekten: Echter, bedeutsamer Wandel entsteht durch die 
glaubwürdige Aktivierung des übergeordneten Markenziels. In seinem  
„CMO Podcast“ analysiert er auf ganz eigene Weise die Denkprozesse und die 
Motivation von Marketingexperten. 

Das folgende Interview ist ein Auszug aus dem Podcast; die englischsprachige 
Vollversion ist hier zu hören.

JIM: Adam, du hast erreicht, was nur wenige geschafft haben: Du hast dafür 
gesorgt, dass eine 71-Jahre-alte Marke relevant geblieben ist. Du hast sie zu 
einer echten Sportstyle-Marke gemacht, herausragende Persönlichkeiten, wie 
Jay-Z, Rihanna und Cara Delevingne, ins Boot geholt und den Wettbewerb mit 
Adidas und Nike aufgenommen. Wie hast du es geschafft, der Marke Energie, 
Relevanz und Anziehungskraft zu verleihen und für Wachstum zu sorgen?

ADAM: Wir leben in einer interessanten Zeit. 2013 ging es unserem Unterneh-
men wirklich nicht gut und wir mussten die Marke neu erfinden. Wir wussten, 
wir haben ein großartiges Logo, eine spannende Geschichte und tolle Mitarbei-
ter. Basierend auf diesen großartigen Faktoren haben wir dann ein Marken-
konzept entwickelt und unsere nächsten Schritte daran ausgerichtet. Für mich 
bot sich dadurch die tolle Gelegenheit, meine Erfahrungen mit Mode, Stil und 
Kultur der vorherigen 14 Jahre sowie unsere Beziehung zu den Verbrauchern 
mit dem langfristigen Ziel der 71-Jahre-alten Marke PUMA zu vereinen. Seit 
jeher tritt PUMA an, um Sportler so auszurüsten, dass sie das Beste aus sich 
herausholen können – von Maradona über Pelé bis hin zu Usain Bolt.

In den vergangenen 15 Jahren hat sich PUMA von einer Sportmarke zu einer 
Kultur-Modemarke gewandelt – und wir haben versucht, die beiden Bereiche 
zu verbinden. Das war unsere Chance, mit Innovation und Dienst am Sportler 

eine Performance-Marke zu gestalten. Darum geht es bei allem, was wir tun, 
aber wir machen es anders als unsere Wettbewerber. Wir haben beim Sport 
angefangen und dann den Bogen geschlagen über Kreativität, Mode und Kultur 
und sind beim Aktivismus gelandet. 

JIM: Wann wusstest du, dass sich das Blatt gewendet hatte?

ADAM: Wir hatten Glück und die Unterstützung einflussreicher Menschen. Kei-
ner hasst PUMA und die Marke ist extrem bekannt. Wir haben das beste Logo, 
das jeder kennt und erkennt. Wenn man das erreicht hat, sind Menschen schon 
mal gewillt, Risiken einzugehen. Rihanna war die Erste. Wir wussten, dass sich 
das Blatt gewendet hatte, als wir darüber sprachen, ob jemand wie Rihanna mit 
PUMA zusammenarbeiten möchte.

JIM: Gemessen an der Größe des Unternehmens hat man es PUMA gar nicht 
zugetraut, diese Persönlichkeiten unter Vertrag zu nehmen. Lag das deiner 
Meinung nach an PUMAs Teamgeist, Aufgeschlossenheit und offenem Ohr?

ADAM: Unsere Philosophie lautet: Unsere Kunden machen unsere Marke, nicht 
wir. Und damit wird sie letztendlich auch von unseren Markenbotschaftern 
gemacht. Bei der Suche nach Markenbotschaftern sind uns zwei Kriterien 

Adam Petrick, Global Director Brand Marketing
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wichtig: ihre Persönlichkeit und ihre Werte. Jemanden an Bord zu holen, nur 
weil er viele Follower oder anderweitig Erfolge in den sozialen Netzwerken hat, 
wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Meiner Meinung nach ist es wichtig, 
dass wir die Menschen ernst nehmen, richtig zuhören und keine Mühen scheu-
en, alles zu tun, was sie an unserer Marke interessant finden. 

JIM: Du gibst also die Kontrolle an Menschen ab, die Menschen auch ernst neh-
men? 

Adam: Wir haben recherchiert und versucht herauszufinden, wer diese Men-
schen sind und ob ihre Werte zu uns passen. Wenn wir überzeugt sind, das 
Richtige gemeinsam erreichen zu können, warum sollten wir ihnen dann nicht 
die Schlüssel an die Hand geben? Das ist uns ein wichtiges Anliegen. Das Glei-
che gilt für unsere Kunden: Jedem, der eine Kampagne für PUMA machen 
möchte, geben wir eine Kamera und posten dann seine Bilder. So erkennt unse-
re Zielgruppe: „Ich mache bei der Entwicklung dieser Marke mit, ich bin ein Teil 
davon.“ 

JIM: Wir sprachen über die Bestimmung einer Marke. Was bedeutet das für 
PUMA? 

ADAM: Unsere Bestimmung ist es, sicherzustellen, dass jeder beim Spiel mit-
machen darf, der mitmachen möchte. Wir sind offen und lassen jeden mitma-
chen, der das will. Dazu gehört auch, dass wir uns für Gleichberechtigung ein-
setzen und unsere Werte auch dort hinbringen, wo es für Unternehmen 
ungemütlich werden kann, weil sie Stellung beziehen müssen. Wenn es mir 
gelingt, diese Bestimmung auf andere Bereiche auszuweiten, auch wenn damit 
Risiken verbunden sind, macht mich das glücklich. Aus der Tradition heraus 
versuchen wir bei PUMA immer, das Richtige zu tun. Die Schultern, auf denen 
wir stehen, sind stark.

JIM: Erzähl mir etwas über deine Arbeit. Du bist Global Director Brand Marke-
ting. Was machst du so den ganzen Tag?

ADAM: Den Großteil des Tages verbringe ich im Gespräch mit Kollegen. Meine 
Aufgabe ist es, zu inspirieren, Menschen zur richtigen Denkweise zu bringen, 
um Fehler zu vermeiden. Nach dem Aufstehen telefoniere ich erst mal – Anrufe, 
Meetings, Videokonferenzen mit Deutschland – und ich schreibe SMS. Kommu-
nikation ist ein großer Teil meines Alltags. 

JIM: Welche Lehren ziehst du aus dem Aufbau dieser Lifestyle-Marke?

ADAM: Dass die Marke an sich ein langfristiges Projekt ist, ein Projekt, das 
immer weiterläuft. Für mich persönlich ist PUMA eine riesige Skulptur, die ich 
jeden Tag mit einem kleinen Hammer zu verfeinern und zu verbessern versu-
che. Das ist die langfristige Sicht, sie beginnt mit einem starken Gespür für 
Werte. Man muss wissen, wofür man steht und warum man auf eine bestimmte 
Weise handelt. 

JIM: Fällt dir noch ein Tipp für uns ein? 

ADAM: Wir haben den Schwerpunkt auf Produkte und Produktentwicklung 
gelegt. Dazu mussten wir mehr in Technologie und Innovation investieren. 
PUMA war eine Style-Marke, beinahe schon eine Casual-Marke. Wir mussten 
die Design-Ästhetik und die Ideen hinter dem Produkt überdenken. Vieles 
basierte auf der Ansicht, dass Sport immer im Mittelpunkt stehen muss. Wenn 
das Fundament des Produkts den Charakter der Marke widerspiegelt, wird das 
Ergebnis im Laufe der Zeit einheitlicher und aussagekräftiger. Mein Rat: immer 
auf das „Warum“ des Produkts achten. 

JIM: Wie bleibst du in Sachen Sport, Kultur, Geschäftliches auf dem Laufenden? 
Was sind deine Gewohnheiten?

ADAM: Um auf dem Laufenden zu bleiben, spreche ich mit unseren Markenbot-
schaftern; sie sollen uns informieren. Es gibt Hunderte Sportler. Ich spreche 
mit den Menschen außerhalb des Büros, höre ihnen zu und erkenne, was ihrer 
Meinung nach wichtig ist. Das ist eine wertvolle Grundlage, ein Wettbewerbs-
vorteil. Mein Rat: Wenn du die ganze Wahrheit hören willst, sprich mit Men-
schen außerhalb deines Unternehmens.
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TEAMSPORT

STÄRKERE PRÄSENZ AUF DEN FUSSBALLFELDERN DIESER WELT 

2019 hat PUMA den größten Fußballvertrag seiner Geschichte – sowohl was 
Ausmaß als auch Ambitionen betrifft – mit der City Football Group unterzeich-
net, der Muttergesellschaft des amtierenden Meisters der englischen Premier 
League, Manchester City. Wir haben auch Valencia CF unter Vertrag genommen, 
einen der bekanntesten Vereine aus der spanischen Fußballliga LaLiga.

Mit diesen Investitionen haben wir uns die Titelanwärterschaft in allen großen 
Fußballligen gesichert und PUMAs internationale Markenpräsenz und unsere 
Position im Bereich Sport-Performance gestärkt.
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Als offizieller Ballpartner der LaLiga Santander und der LaLiga 1|2|3 haben wir 
unsere Markenbekanntheit in Spanien ausgebaut. Sämtliche Tore in diesem 
Wettbewerb, der zu den härtesten der Welt zählt, werden nun mit PUMAs  
LaLiga-1-Fußball geschossen.

Auch unser Portfolio an Fußballnationalmannschaften haben wir erweitert: um 
Ägypten und Marokko auf insgesamt zwölf Teams.

AM BALL 

In unseren wichtigsten Fußballschuhen, dem FUTURE und dem PUMA ONE, 
haben 2019 alle PUMA-Spieler durchweg gute Leistungen gezeigt. Der FUTURE 
sorgt dank seines einzigartigen Schnürsystems für ein optimales Tragegefühl 
und Agilität im Spiel; der PUMA ONE verfügt über einen Schaft aus weichem 
K-Leder für erstklassige Ballkontrolle in jeder Situation. Als vorrangiger Mar-
kenbotschafter für den PUMA ONE war Romelu Lukaku auch 2019 auf dem 
Spielfeld unterwegs. Antoine Griezmann und Luis Suárez tragen den PUMA 
FUTURE, ebenso wie Jan Oblak, einer der weltbesten Torhüter.
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PUMAS ENGAGEMENT FÜR DEN FRAUENFUSSBALL

Zu den größten Fußballmomenten des Jahres 2019 zählte die FIFA Frauen-Welt-
meisterschaft in Frankreich, bei der PUMA-Mannschaft Italien das Viertelfinale 
erreichte. Wir haben insgesamt 78 Spielerinnen des Turniers ausgestattet und 
damit unser Engagement für den Frauenfußball erneut unter Beweis gestellt. 
Als Ausdruck unserer Wertschätzung für diesen Sport haben wir den PUMA 
ONE Trailblazer auf den Markt gebracht: eine exklusive Neuauflage des PUMA 
ONE in den Farben der Frauen-Weltmeisterschaft, die von unseren führenden 
Spielerinnen getragen wurde. 

Weitere Highlights 2019 waren sowohl der Afrika-Cup in Ägypten, aus dem 
PUMAs Mannschaft Senegal als zweitbeste hervorging, als auch die Copa  
América in Brasilien, bei der Uruguay das Viertelfinale erreichte und Sergio 
Agüero und Luis Suárez sich den Titel als zweitbeste Torschützen des Turniers 
teilten.

HANDBALL, NETBALL UND RUGBY

Teamsport gibt es mittlerweile in allen Formen und Varianten. PUMA hat auch 
außerhalb des Fußballfelds geglänzt: Dänemark holte den Titel bei der Hand-
ball-Weltmeisterschaft, die neuseeländische Frauenmannschaft gewann die 
Netball-Weltmeisterschaft und die Richmond Tigers aus Australien wurden 
AFL-Meister. Auch bei Südafrikas Sieg bei der Rugby-Weltmeisterschaft hatte 
PUMA eine tragende Rolle: Duane Vermeulen wurde im Finale zum Player of the 
Match gekürt.
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RUNNING & TRAINING

Für PUMAs Kategorie Running & Training war das Highlight des Jahres die 
Leichtathletik-Weltmeisterschaft in der katarischen Hauptstadt Doha. Dank 
zahlreicher Medaillen seiner Athleten erzielte PUMA beispiellose Marken-
sichtbarkeit: Mehr als 115 PUMA-Athleten waren unter den Teilnehmern, elf 
von ihnen holten Medaillen. Zwölf Nationalverbände traten in PUMA-Trikots an 
und mehr als 20 Medaillen gingen an Athleten in PUMA-Bekleidung. Diese  
Zahlen belegen den Erfolg unserer Technologien und Innovationen in der 
Kategorie Running. 

WELTKLASSE-SENSATIONEN IN DOHA

Für eine Sensation auf der Laufbahn in Katar sorgte der norwegische Hürden-
läufer Karsten Warholm, den wir im Sommer 2019 unter Vertrag genommen 
haben. Im 400-Meter-Hürdenlauf kam der 23-Jährige beeindruckende  
0,24 Sekunden vor seinen Konkurrenten ins Ziel und holte damit Gold. Den 
Weltmeistertitel über den 400-Meter-Hürden hält er weiterhin. Damit aber 
noch nicht genug: Karsten wurde zudem zu Europas Leichtathleten des Jahres 
2019 gekürt und für die World Athletics Awards 2019 als Leichtathlet des Jahres 
nominiert. 

Yaroslava Mahuchikh, 18-jährige Hochspringerin aus der Ukraine, erkämpfte 
sich die Silbermedaille als jüngste Feld-Teilnehmerin in der Geschichte der 
Meisterschaften. Das i-Tüpfelchen auf ihre unglaubliche Saison 2019 setzte sie 
mit dem World Athletics Rising Star Award. Sie erreichte ebenfalls den Hallen-
weltrekord bei den U20-Meisterschaften und brach den Weltrekord bei den 
U20-Feld-Meisterschaften. 

Weitere herausragende Leistungen lieferten der US-Amerikaner Will Claye im 
Dreisprung, der kanadische Sprinter Andre de Grasse, der schwedisch-ameri-
kanische Stabhochspringer Mondo Duplantis, der Kubaner Juan-Miguel  
Echevarria im Weitsprung sowie 400-Meter-Hürdenlaufer Rushell Clayton, 
Sprinterin Shericka Jackson und Diskuswerfer Fredrick Dacres, alle drei aus 
Jamaika.

Der jamaikanische Verband, PUMAs langjähriger Leichtathletikpartner, holte 
als drittbester Verband insgesamt zwölf Medaillen.
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STABILITÄT IN JEDER ZELLE 

2019 haben wir LQD CELL (wird /‘likwid sel/ ausgesprochen) eingeführt. Diese 
neuartige Dämpfungstechnologie ist eine Kombination aus einem stoßdämp-
fenden Verbundstoff und PUMAs Schaumprodukten, die in strategischen Berei-
chen des Fußes für mehr Stabilität, Tragekomfort und damit für eine insgesamt 
stabile Dämpfung sorgt.

Der große Vorteil der LQD CELL-Technologie ist ihre Vielseitigkeit: Je nach 
Schuh kommt sie mit dem von PUMA entwickelten Schaum mit Energierückgabe- 
Effekt in unterschiedlichen Bereichen der Sohle zum Einsatz und bietet den 
Sportlern dadurch eine Reihe wichtiger Vorteile. 

Dieses Dämpfungssystem haben wir in unseren Trainingsschuh für Frauen, den 
LQD CELL Shatter, integriert. Er zeigt sich mit einer provokanten Silhouette für 
mutige Sportlerinnen. Seine einzigartig geformte Zwischensohle sorgt für 
direkte Dämpfung und Energierückgabe und die eingebaute Fersenkappe bietet 
noch mehr Unterstützung beim Training. 

Dieselben Vorteile bieten wir selbstverständlich auch für Männer: Der LQD 
CELL Tension, PUMAs Trainingsschuh mit kühnem Design und markanten  
Farben wurde für das dynamische Training entwickelt. Das Wrap-up aus EVA  
(Ethylenvinylacetat)-Schaum bietet Stabilität bei Seitwärtsbewegungen, der 
Fersenclip aus TPU (Thermoplastikpolyurethan) stützt die Ferse optimal. Die 
Gummisohle verleiht maximale Traktion und sorgt für Beständigkeit und damit 
für ultimativen Halt. Der LQD CELL Tension eignet sich somit perfekt für inten-
sive Trainingseinheiten.
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PUMA INSPIRIERT MIT SELENA-GOMEZ-KOLLEKTIONEN 

2019 hat PUMA mit zwei Trainings- und Lifestyle-Kollektionen Aufsehen erregt, 
die in Kooperation mit Sängerin, Schauspielerin und Produzentin Selena Gomez 
entstanden: Die Frühjahr-/Sommer-Kollektion 2019 ist eine Allegorie von  
Selenas Aufstieg aus ihrer Heimat im ländlichen Texas ins turbulente Los Ange-
les; die Herbst-/Winter-Kollektion 2019 zeichnet sich durch vom Rugby inspi-
rierte Looks und klassische Silhouetten aus.

RING FREI FÜR ADRIANA LIMAS NEUE PUMA-KOLLEKTION 

PUMA und Adriana Lima, international bekanntes Supermodel und Unterneh-
merin, haben 2019 eine an den Boxsport angelehnte Kollektion klassischer 
Performance-Teile mit einem Touch Streetwear herausgebracht. Adriana wid-
met sich seit 18 Jahren dem Boxen und ihre Leidenschaft spiegelt sich in der 
Kollektion wider: Man kann im Training selbst dann noch gut aussehen, wenn 
man alles gibt.

Mit diesen Initiativen der Kategorie Running and Training haben wir auch 2019 
unsere Mission, schnelle Produkte für die schnellsten Sportler zu entwickeln, 
wieder unter Beweis gestellt.
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BASKETBALL

2019 wurde PUMA Hoops, PUMAs Kategorie Basketball, wieder zu einer Größe 
im Sport: Wir haben wichtige Spieler unter Vertrag genommen, Schuhe mit 
neuartigen Silhouetten eingeführt, sind eine Partnerschaft mit der NBA  
eingegangen und haben unsere Markenpräsenz auf die bedeutendsten Kultur- 
und Sportevents ausgeweitet. Somit hat PUMA Hoops dieses Jahr Spieler und 
Fans wie kein anderer aufgemischt.

DER AUFSTAND DER ALL-STARS 

Das NBA All-Star Weekend in Charlotte haben wir dazu genutzt, den Uproar, 
unseren zweiten Basketballschuh, zu präsentieren. PUMA Hoops und Uproar 
waren in der Queen City in aller Munde und nur schwer zu übersehen. Auf unse-
rer PUMA-Fläche konnten Fans ihre PUMA-Schuhe gemeinsam mit der Trend-
marke Chinatown Market gestalten und sich im Basketballspielen mit PUMA 
Hoops-Spielern wie Danny Green, DeAndre Ayton, Marvin Bagley und Kevin 
Knox messen. Nach den Spielen haben PUMA-Botschafter wie Rapsody,  
A-Boogie Wit Da Hoodie, YBN Cordae und Yo Gotti das Publikum begeistert. Als 
Zugabe rockte Markenbotschafter J. Cole in PUMA-Schuhen auf dem Spielfeld 
und während der Halbzeit. 
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DIE RÜCKKEHR EINER BASKETBALLLEGENDE

Im Frühjahr 2019 kam einer der ganz Großen im Basketball zurück: Ralph  
Sampson. Der 2,20-Meter-Mann auf der Center-Position hatte in seinen be-
kannten PUMA-Schuhen in den 1980ern in der NBA für Aufsehen gesorgt. Zu 
Ehren von Ralph und seinem Vermächtnis haben wir den PUMA Ralph Sampson 
zurückgebracht – mit schlanker, von den 80er Jahren inspirierter Silhouette 
und Ralphs Unterschrift an der Seite. Der PUMA Ralph Sampson eignet sich 
perfekt für die Straße und wurde stehenden Fußes zum PUMA-Klassiker.  

PUMA IM RAMPENLICHT AUF DER COMPLEXCON

Auf der ComplexCon 2019 hat PUMA Hoops allen die Schau gestohlen. Das ein-
zigartige Festival für Kultur, Musik, Kunst und Stil fand erstmalig nicht in Long 
Beach, sondern in Chicago statt. PUMA Hoops musste also Vollgas geben. Für 
Staunen sorgten unseren abwechslungsreichen Präsentationen mit dem ech-
ten Performance-Schuh Legacy im Fokus, der von PUMAs Wurzeln im Sport 
inspiriert und für die nächste Generation von Basketballern entwickelt wurde. 
PUMA hatte zudem Gaming-Stationen, einen Bereich in dem Besucher ihre 
Schuhe individualisieren konnten, und einen Dunking-Wettbewerb auf dem 
dedizierten PUMA Hoops Court. DeAndre Ayton, Marvin Bagley III, Walt „Clyde“ 
Frazier, Katie Lou Samuelson, Gunna, DaniLeigh und weitere PUMA 
Hoops-Markenbotschafter haben dazu beigetragen, dass unser Auftritt bei der 
ComplexCon zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde. 
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PUMA-HOOPS-FAMILIE WÄCHST WEITER

2019 war ein tolles Jahr für die PUMA Hoops-Familie. Unsere sechs neuen 
Marken botschafter – neben Jackie Young, der erste Draft-Pick der WNBA, auch 
RJ Barrett, Kyle Kuzma, Kevin Porter Jr., Katie Lou Samuelson und Marcus 
Smart – sorgten für Furore. Da wir mit guten Neuigkeiten bekanntlich nicht 
hinter dem Berg halten, haben wir diese Neuzugänge der PUMA-Familie in 
größtmöglichem Umfang auf allen PUMA-Kanälen kommuniziert: mit Events 
auf der Fairfax Avenue in Los Angeles, Pop-up-Food Trucks am Madison Square 
Garden, witzigen Videos in den sozialen Netzwerken und vielem mehr. 

DIE ERSTEN SCHRITTE DES CLYDE HARDWOOD 

In seiner zweiten Saison hat PUMA Hoops den Clyde Hardwood gelauncht. Die-
ser Schuh sorgt auf und neben dem Spielfeld für Begeisterung. Zur offiziellen 
Einführung des neuesten Clyde-Modells veranstaltete PUMA Hoops einen Fire-
side Chat in New York mit RJ Barrett und Kevin Knox von den New York Knicks 
sowie der Legende Walt „Clyde“ Frazier persönlich. Sie erzählten Geschichten 
aus dem Basketball, sprachen über PUMA Hoops und natürlich über den Clyde 
Hardwood. Für den Tag des Launches hatten wir ein Basketballturnier nach 
dem Motto „King of the Court“ sowie einen Dunking-Wettbewerb im Brooklyn 
Bridge Park organisiert. Gespielt wurde auf einem beweglichen Pop-up-
Basket ballfeld-Feld mit Blick auf die New Yorker Skyline. Zum Saisonbeginn 
trugen alle PUMA-Sportler erstmalig den Hardwood. RJ Barrett präsentierte 
ihn bei der Jahnkoy Fashion Show während der New York Fashion Week, und  
J. Cole lief seine Trainingsrunden mit Chris Brickley in den neuen Schuhen. 
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GOLF

ZEHN JAHRE PUMA UND RICKIE FOWLER 

2019 feierten wir unsere zehnjährige Partnerschaft mit Golfstar Rickie Fowler. 
Zu Beginn unserer Zusammenarbeit musste sich der 20-Jährige zwar noch in 
der Golfwelt behaupten, allerdings zeigte er bereits damals ein außergewöhn-
liches Maß an Selbstvertrauen und Lässigkeit. PUMAs Partnerschaft mit Rickie 
sollte sich schon bald als eine der erfolgreichsten der Branche herausstellen. 
Wir standen an Rickies Seite, als dieser 2009 sein farbenfrohes Debut in der 
Profiszene gab. Im letzten Jahrzehnt hat diese Partnerschaft den Stil auf dem 
Platz mehr als jede andere beeinflusst: Dank Rickie kennt die Golfwelt heute 
Mützen mit flacher Krempe, auffallende, einfarbige Outfits sowie hohe Sport-
schuhe, die man bis dahin nur vom Spielfeld kannte. Rickie spielt in Jogging-
hose, wo die meisten seiner Konkurrenten in Bundfaltenhosen spielen, und 
trägt seine Button-down-Shirts über der Hose, auch wenn das Poloshirt in der 
Hose noch immer der Norm entspricht. Gemeinsam haben Rickie und PUMA 
schon viele Trends gesetzt und werden der Golfmode auch in Zukunft ihren 
ganz eigenen Stempel aufdrücken. 
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IM GOLF-OUTFIT VOM BÜRO AUF DEN PLATZ

Auch 2019 haben COBRA und PUMA Golf mit herausragender, marktführender 
Ausrüstung sowie mit Textilien, Schuhen und Accessoires für Spieler weltweit 
die Erwartungen weit übertroffen.

PUMA Golf brachte vom Lifestyle inspirierte Textilien sowie zwei Schuhmodelle 
– den NXT und den PWRADAPT –  für Golfer aller Altersklassen und Handicaps 
auf den Markt, die sowohl büro- als auch platztauglich sind. 

Wir haben die wichtigen Sport- und Golfveranstaltungen 2019 genutzt, um 
unsere aufsehenerregenden Produkte und Partnerschaften zu kommunizieren. 
Anlässlich der Playoffs zum FedExCup haben wir trendige City Caps und zu den 
U.S. Open von den Nationalmannschaften inspirierte Textilien eingeführt und 
uns mit PUMA-Markenbotschafter Gary Woodland über dessen Erfolge gefreut. 
Den Jahresauftakt haben wir auf Hawaii mit loser Bekleidung begangen und im 
Laufe des Jahres zu jedem der großen Golfturniere weitere Limited-Edition- 
Produkte präsentiert.

DER KÖNIG DER INNOVATION 

Mit der Linie KING F9 SPEEDBACK hat COBRA Golf, PUMAs Marke für innovative 
Golfausrüstung, für ein Plus an Geschwindigkeit, Präzision und Performance 
gesorgt. Erstmalig im Golf bietet der Driver KING F9 mit integrierter, bahnbre-
chender SPEEDBACK-Technologie neben einem extrem aerodynamischen 
Schlägerkopf auch einen niedrigen Schwerpunkt – eine Revolution der Driver- 
Technologie. Seit seiner Einführung sorgt dieser neue Driver für Höchstleistun-
gen bei PUMA-Athleten: Bryson DeChambeau gewann im Handumdrehen die 
2019 Shriners Hospitals for Children Open und die 2019 Omega Dubai Desert 
Classic, Lexi Thompson siegte bei den Shoprite LPGA Classic und Rickie Fowler 
entschied die Waste Management Phoenix Open mit dem Driver F9 Speedback 
und einem F9 Speedback 4-Eisen für sich.
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MOTORSPORT

Mit der Einführung exklusiver Textilien und Schuhe für Fahrer und Fans hat 
PUMA Motorsport auch 2019 die Rennstrecke erfolgreich straßentauglich 
gemacht. Außerdem haben wir unsere Pläne in die Tat umgesetzt, unsere 
Motorsport-Zielgruppe um neue Kunden, wie die Gaming-Szene, zu erweitern.

EINFACH SPITZE: GRIP UND PERFORMANCE

Wir haben eine komplett neue Schuhinnovation auf den Markt gebracht: den 
Hi-OCTN, dessen von Cross-Rennreifen inspirierte Lauf- und Zwischensohle 
aus Gummi mehr Griffigkeit und Performance bietet. Mit diesem Modell haben 
wir neue Kunden angesprochen – in diesem Fall die Gamer. Der Hi OCTN x NFS, 
der sich in einer neuartigen Silhouette präsentiert, ist in Kooperation mit Need 
for Speed entstanden, einem der authentischsten Partner und Rennspiel-Ikonen 
weltweit. Da die Gamer den Hi OCTN x NFS an ihre individuellen Bedürfnisse 
anpassen können, sorgt der Schuh für das perfekte Zusammenspiel zwischen 
Produkt und Zielgruppe.
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ZUGKRAFT FÜR JUNGE FANS

Mit Events, Präsenz in Social Media und exklusiven neuen Produkten ist PUMA 
auch für junge Zielgruppen ein Magnet. Der Launch des Hi OCTN in Miami war 
die perfekte Plattform, um über traditionelle Medien, soziale Netzwerke und 
Influencer-Kanäle für Aufsehen zu sorgen. Große Namen auf der Bühne, wie 
Hip-Hop-Star French Montana, rundeten den erfolgreichen Abend ab. 

WIR SETZEN AUF DIE BESTEN

2019 haben wir weiterhin mit unseren Partnern Mercedes-AMG Petronas 
Motorsport, Scuderia Ferrari, Aston Martin Red Bull Racing und BMW M Motor-
sport zusammengearbeitet und die weltbesten Fahrer ausgerüstet. Seit Anfang 
des Jahres gehört auch Porsche zu unserem Portfolio der besten Motorsport-
partner der Welt. 

PUMA-Fahrer haben herausragende Ergebnisse erzielt: Lewis Hamilton 
 (Mercedes-AMG Petronas Motorsport) ist seiner Tradition treu geblieben und 
holte sich zum sechsten Mal den Formel-1-Weltmeisterschaftstitel. Gemein-
sam mit Valtteri Bottas (2. Platz bei der Formel-1-Weltmeisterschaft) gewann 
Mercedes im sechsten Jahr in Folge seit 2014 die Konstrukteurswertung. 
Zusammen mit Max Verstappen (Aston Martin Red Bull Racing), Charles Leclerc 
(Scuderia Ferrari) und Sebastian Vettel (Scuderia Ferrari) waren die besten 
fünf Piloten der Formel 1 in PUMA nicht zu stoppen. 

BMW M Motorsport blickt auf eine erfolgreiche DTM-Saison zurück: Marco 
Wittmann erlangte den dritten Platz in der Gesamtwertung der Weltmeister-
schaft, drei Fahrer im Team Penske kamen in der NASCAR Cup Series unter die 
besten Zehn und Porsche hält mit seinem Einstieg in die Formel E im Dezember 
2019 tolle Möglichkeiten für PUMA bereit. 
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SPORTSTYLE

Auch 2019 hat PUMAs Kategorie Sportstyle für Wirbel in der Mode- und Street-
wear-Szene gesorgt – vor allem mit der erfolgreichen RS-Serie und ihrer 
klobigen Schuhsilhouette, die von den Laufschuhen der frühen 2000er Jahre 
inspiriert ist. 

Die RS-Serie untermauert das Ziel von PUMAs Kategorie Sportstyle, Produkte 
für all diejenigen zu entwickeln, die einen authentischen Stil mit Wurzeln im 
Sport für die Anforderungen des modernen Alltags suchen – für die Straße, für 
das Büro oder für ihre Freizeitaktivitäten.

Mit seinen klobigen Designs, gewagten Farben und auffälligen Materialien in 
Kombination mit einer Neuauflage der RS-Technologie, die mit hochwertiger 
Dämpfung für optimale Federung und Komfort sorgt, ist der RS Teil der extre-
men Neuauflagen von Schuhen aus den 80er und 90ern, die wir im letzten Jahr 
gefeiert haben. 
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BOXRING MEETS PARISER COUTURE: PUMA X BALMAIN

Erstmals haben PUMA und das französische Luxusmodehaus BALMAIN gemein-
sam mit PUMA-Markenbotschafterin Cara Delevingne eine einzigartige Kollektion 
entworfen, die die Grenzen zwischen Sport- und Luxusmode sprengt. Inspira-
tion für die Produktserie holten sich die Designer bei der traditionellen Box-
kleidung und der Pariser Couture und kombinierten sie mit kräftigen Farben 
und Designelementen aus BALMAINs Atelier. 

DIE VERGANGENHEIT FEIERN MIT BLICK IN DIE ZUKUNFT: WIR NENNEN 
DAS „FUTRO“ 

Ende 2019 brachte PUMA den FAST RIDER, unseren legendären Laufschuh aus 
den 1980ern, in einer verspielten Art und Weise auf die Straßen dieser Welt 
zurück: Mit dem FAST RIDER OG feiern wir die Laufschuh-Ikone der 80er Jahre, 
die als erster deutscher „Joggingschuh“ vor 40 Jahren eine neue Ära einläutete 
und Laufen zum Volkssport machte. Während der PUMA FAST RIDER OG mit der 
stoßdämpfenden Federbein-Laufsohle des Originals und einer RIDERFOAM- 
Zwischensohle für optimale Federung ausgestattet ist und sich in 80er- Jahre-
Farben präsentiert, vereinen der FUTURE RIDER und der STYLE RIDER das 
Beste aus Vergangenheit und Zukunft: Futro-Silhouetten, neu entwickelter 
RIDERFOAM für noch mehr Komfort, auffallende Materialien, verspielte Farben 
und eine subtile, gewellte, vom Original-Federbein inspirierte Laufsohle.

Ein weiterer Verkaufsschlager ist der PUMA Cali, der direkt aus unserem 
80er-Jahre-Archiv stammt und von Selena Gomez getragen wird. Dieser 
Futro-Sneaker entstand in Anlehnung an den PUMA California, den der argenti-
nische Grand-Slam-Sieger Guillermo Vilas 1983 berühmt gemacht hat. Der 
PUMA Cali ist eine trendige Ode an Retro-Vibes. Die Neuauflage kommt zwar 
immer noch mit dem vom Sport inspirierten Lederschaft und der typischen 
Gummisohle daher, hat jedoch eine schwungvolle Rundumerneuerung erhalten. 
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PUMA SELECT

2019 hat PUMA SELECT seine Zusammenarbeit mit renommierten Marken und 
aufstrebenden Nachwuchsdesignern weltweit fortgeführt. Dazu gehörten Karl 
Lagerfeld, Helly Hansen, HAN KJØBENHAVN, Les Benjamins und Jahnkoy. 

FÜR KLEINE PUMA-FANS: PUMA KIDS

Gemeinsam mit der Sesamstraße, Hello Kitty und anderen beliebten Marken 
hat PUMA 2019 verschiedene Kollektionen für Kinder auf den Markt gebracht, 
die sich durch verspielte Muster, süße Prints beliebter Animationsfilmfiguren 
und fröhliche Farben auszeichnen. Da PUMA Verständnis für das Freiheitsbe-
dürfnis von Kindern hat, vereinen diese Produkte Stil mit bequemen Schnitten 
und hochwertigen Stoffen.
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ACCESSOIRES

Accessoires spielen seit jeher eine wichtige Rolle in unserem Geschäft, denn 
sie ergänzen unsere Kollektionen mit innovativen und trendigen Produkten in 
den Bereichen Sportstyle, Running, Training, Motorsport und, erstmalig im 
Jahr 2019, im Basketball.

Am stärksten wuchs 2019 unsere Produktkategorie Women’s Accessories, 
unterstützt durch aufsehenerregende Kampagnen wie PUMA x Balmain, die in 
Kooperation mit Cara Delevingne entstandene Debutkollektion mit Taschen, 
Beanies, Handschuhen, einem Stirnband und einem Choker. Auch Adriana 
Limas Capsule-Kollektion Training besteht aus einem umfassenden Sortiment 
an Accessoires.

Einer unserer Hauptwachstumstreiber war die Kategorie Headwear – sowohl 
im Rahmen von Kooperationen mit aufstrebenden Modelabels wie Rhude und 
Ader Error, als auch im Motorsport, wo Max Verstappen, Sebastian Vettel, 
Charles Leclerc und andere Formel-1-Fahrer ihre PUMA-Caps stolz die gesam-
te Saison lang trugen.
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Unsere Stores

BRAND 
PERFORMANCE
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NEW YORK, NEW YORK!

Im August 2019 haben wir unseren weltweit größten PUMA Flagship Store an 
der renommiertesten Einkaufsadresse der Welt eröffnet, der Fifth Avenue in 
New York, einen Katzensprung vom Rockefeller Center entfernt. Er bietet unse-
ren Kunden auf 1.670 m2 über zwei Etagen ein umfassendes Erlebnis der Marke 
PUMA. Unsere Kunden finden hier die neuesten PUMA-Produkte, können in 
Formel-1-Rennsimulatoren durch die Straßen von New York rasen, PUMAs 
aktuelle Fußballschuhmodelle im virtuellen San-Siro-Stadion ausprobieren 
oder ihren Einkauf im Customization Studio personalisieren. Die „magischen 
Spiegel“ in den Umkleidekabinen laden dazu ein, Produkte virtuell anzuprobie-
ren und Selfies im neuen PUMA-Outfit zu machen.

Gemeinsam mit Jay-Z, dem Creative Director von PUMA Basketball, mischten 
sich unsere Markenbotschafter Walt „Clyde“ Frazier, Boris Becker und Usain 
Bolt unter das Staraufgebot bei der Eröffnungsfeier im August und machten 
den New Yorkern klar, dass PUMA wieder da ist.

IAPM MALL, SHANGHAI, CHINA

Kurz vor Weihnachten haben wir einen Store in Shanghai in der IAPM Mall 
eröffnet. Auf einer Fläche von 601 m² bietet er neben einer herausragenden 
Auswahl der besten PUMA-Produkte auch einen Bereich für unsere Select- 
Kollektionen, der über einen separaten Eingang erreichbar ist. Der neue Stand-
ort strotzt nur so vor PUMA-DNA und bietet eine beeindruckende Schau unserer 
Erfolge im Motorsport mit einem einzigartigen Formel-1-Simulator auf einer 
personalisierten Rennstrecke in Shanghai.

Mit diesem Store in der weltweit bekannten IAPM Mall positionieren wir uns als 
eine der großen Sport- und Modemarken im asiatischen Markt.

Infos zum PUMA Flagship Store: 

Adresse: Fifth Avenue, Ecke 49. Straße

Fläche:  1.670 m²

Produktbereiche: Accessoires, Basketball, Golf, Kids, Motorsport,  NYC Zone, 

Running/Training, Select, Sportstyle, Teamsport
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CHONGQING, CHINA

Seit Dezember haben wir einen 492 m²-großen Store im chinesischen Chong-
qing. Er liegt an einer der belebtesten Straßen der Metropole und ist aufgrund 
seiner eindrucksvollen Fassade nicht zu übersehen. PUMAs umfassendes Pro-
duktangebot wird hier für Kunden elegant in Szene gesetzt.

SCALO MILANO, ITALIEN

Im Juni 2019 öffneten wir die Türen des 472 m²-großen PUMA-Stores in einem 
hochwertigen Outlet Village ganz in der Nähe des Stadtzentrums von Mailand. 
Als Ausrüster des AC Mailand widmet die Marke dem Bereich Teamsport hier 
dauerhaft eine Fläche, auf der die Kunden ein breites Angebot für die Individua-
lisierung ihrer Produkte erwartet.
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WEG FREI FÜR WACHSTUM
PEOPLE & ORGANIZATION

Für uns bei PUMA stehen unsere Mitarbeiter immer im Mittelpunkt. Um diese
wichtige Botschaft sowohl intern als auch extern zu kommunizieren, haben wir
2019 unserer Abteilung Human Resources einen neuen Namen gegeben: People &
Organization. Unseren Mitarbeitern haben wir es zu verdanken, dass wir Sport und
Kultur voranbringen und uns als Unternehmen immer wieder schnell an neue
Marktgegebenheiten und an die grundlegenden Veränderungen der Arbeitswelt
von heute anpassen können. Um unsere Infrastruktur für künftiges Wachstum fit
zu machen, liegt unser besonderer Fokus auf der Digitalisierung. Unser Arbeits-
umfeld dient der Förderung von agilen Denkweisen, von Kreativität und von Inter-
aktion. Wir stellen sicher, dass unsere Mitarbeiter mit agilen Arbeitsmethoden
vertraut sind und bestärken sie darin, wandlungsfähig und flexibel zu sein. Ihr
Wohlbefinden unterstützen wir, indem wir die Rahmenbedingungen für eine gute
Work-Life-Balance schaffen und ihre persönliche Entwicklung fördern.

UNSER ZENTRALES SYSTEM: WORKDAY

Um PUMAs Wachstum zu unterstützen, arbeiten wir weiter an der Digitalisierung
unserer Infrastruktur innerhalb von People & Organization. Dank vereinfachter
und abgestimmter Prozesse weltweit können wir schnell auf Veränderungen
reagieren.

2019 haben wir eine neue Stufe der Digitalisierung erreicht. Workday, unser füh-
rendes, 2017 global eingeführtes Managementsystem für Humankapital, ist ein
wesentlicher Bestandteil unserer Digitalstrategie. Es umfasst die Module „Re-
cruiting“, „Talent & Performance“, „Time Recording & Absence Management” so-
wie „Learning“. Dank Workday benötigen wir für einen Großteil der wichtigen Per-

sonalprozesse nur eine einzige Softwarelösung. 2019 haben wir Workday mit wei-
teren Systemen verbunden und die Anzahl der Mitarbeiter und Bewerber, die
Workday regelmäßig und aktiv nutzen, stetig erhöht. Das benutzerfreundliche, in-
teraktive System stellt globale Daten in Echtzeit bereit und ermöglicht uns da-
durch umfassende Analysen und die Visualisierung der entsprechenden Daten in
Dashboards. Die Ergebnisse bieten eine solide Grundlage für konsequente Pro-
zessverbesserungen und Entscheidungen.

NEUE BÜRORÄUME

Wir wollen moderne Arbeitsplätze für alle unsere Mitarbeiter weltweit schaffen. In
Vorbereitung auf künftiges Wachstum haben wir ein innovatives globales Konzept
für unsere neuen Büros umgesetzt und bereits bestehende Büroräume umgestal-
tet. Diese Büros bieten ein dynamisches Umfeld, in dem Kreativität, Konzentration
und Zusammenarbeit gefördert werden. Unsere Mitarbeiter haben die Wahl zwi-
schen verschiedenen Bereichen mit unterschiedlichen Funktionalitäten, je nach-
dem, was am besten zu ihrer jeweiligen Aufgabe passt.

Die Kantine in unserer Unternehmenszentrale in Herzogenaurach wurde renoviert
und neu gestaltet. Um die Kommunikation unter unseren Mitarbeitern zu fördern,
umfasst das neue Designkonzept diverse Bereiche nicht nur zum Mittagessen
oder Kaffeetrinken, sondern auch für Meetings und Gespräche. Neben einer neu-
en Coffee Bar stehen ihnen nun auch an verschiedenen Stationen gesunde Gerich-
te aus der ganzen Welt zur Verfügung.

UNSERE MITARBEITER
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GEMEINNÜTZIGES ENGAGEMENT

2019 war ein sehr erfolgreiches Jahr für das gemeinnützige Engagement bei
PUMA. Mit Unterstützung unserer Mitarbeiter konnten wir erneut den Gemeinden,
in denen wir tätig sind, mit diversen Projekten auf der ganzen Welt etwas zurück-
geben. Ein Beispiel ist das Projekt „Mission to Seafarers“, für das PUMA-Mitarbei-
ter in den Vereinigten Arabischen Emiraten grundlegende Hygieneprodukte für
bedürftige Fischer verpackt und verteilt haben. PUMAs Team in Vietnam hat Bü-
cherregale für Grundschulkinder gebaut, die keinen Zugang zu einer Bücherei ha-
ben. In Russland bekamen Schulkinder in einem Waisenhaus Fußballausrüstung
geschenkt und unsere PUMA-Mitarbeiter veranstalteten für sie ein Turnier.

Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, mindestens die Anzahl an Stunden gemeinnützi-
ger Arbeit zu erreichen, die der Anzahl unseres durchschnittlichen Vollzeit-Äqui-
valenz (FTE) pro Jahr entspricht. Alle Mitarbeiter wurden zur Teilnahme angeregt.
Auf unserer Online-Plattform können entsprechende Projekte und dafür aufge-
wendete Stunden eingetragen werden. Insgesamt kamen bei den von unseren
Tochtergesellschaften auf fünf Kontinenten durchgeführten Initiativen 21.433
Stunden (PUMA SE: 1.783) gemeinnütziger Arbeit zusammen. Die Projektthemen

reichten von Umweltschutz über die Förderung von Gesundheit und Fitness bis hin
zum Kampf gegen Diskriminierung sowie Bildung für bedürftige Kinder. Viele die-
ser Projekte wurden mit Hilfe von gemeinnützigen Organisationen vor Ort durch-
geführt. Bei einer Anzahl von 13.348 FTEs (PUMA SE: 968) haben wir unser Ziel
2019 damit weit übertroffen.

G.01 GEMEINNÜTZIGES ENGAGEMENT 2019
➔
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CHARITY CAT

Seitdem Charity Cat 2004 von einem Team aus knapp 20 PUMA-Mitarbeitern ge-
gründet wurde, haben sich immer mehr Mitarbeiter, aber auch externe Freiwillige,
dieser Wohltätigkeitsorganisation angeschlossen. Sie alle arbeiten in ihrer Freizeit
ehrenamtlich für die vielfältigen Projekte auf lokaler und globaler Ebene, unter-
stützen sowohl langfristige als auch einmalige Kooperationen und setzen sich für
den guten Zweck ein.
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UNTERNEHMENSKULTUR

DIVERSITÄT UND GLEICHSTELLUNG

Diversität und Gleichstellung sind die wichtigsten Faktoren für PUMAs Wachs-
tum. Teams mit unterschiedlichen Kompetenzen und Hintergründen sind die er-
folgreichsten Ressourcen, wenn es um kreatives Denken, Entscheidungsfindung
und das Vorantreiben von Innovation geht. Sie stellen sicher, dass unsere Pro-
dukte den Anforderungen unserer Kunden weltweit entsprechen. In unserer Un-
ternehmenszentrale in Herzogenaurach sind Mitarbeiter aus 70 Nationen be-
schäftigt. Unsere einzigartige Unternehmenskultur spiegelt die Individualität je-
des Einzelnen wider, nimmt sie an und bringt ihr Respekt entgegen. Bei PUMA
bekommt jeder Mitarbeiter die Chance, sein Potenzial voll auszuschöpfen.

Seit 2005 verpflichten wir uns dem PUMA-Ethikkodex und seit 2010 unserer Di-
versity Charter, um ein faires Arbeitsumfeld und gleiche Chancen für alle Mitar-
beiter unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Herkunft, Religion, Behinderun-
gen, Alter oder sexueller Orientierung zu gewährleisten.

Zu unseren Stärken zählt auch eine ausgeglichene Geschlechterverteilung an
allen unseren Standorten: Der Männeranteil beträgt 51 % gegenüber einem
Frauenteil von 49 %, ein stabiler Trend in den letzten Jahren. Dies zeigt, dass un-
ser Arbeitsumfeld für Frauen und Männer gleichermaßen attraktiv ist.

Wir bei PUMA fördern eine ausgeglichene Geschlechterverteilung über alle Füh-
rungsebenen hinweg und sind bemüht, den Anteil von Frauen in Führungsposi-
tionen stetig zu verbessern. Mit diesem Ziel vor Augen bieten wir unseren Mitar-
beiterinnen spezielle Schulungen und Zugang zu inspirierenden Netzwerken.
Der Austausch mit erfahrenen, weiblichen Führungskräften soll sie ermutigen,
selber führende Rollen innerhalb des Unternehmens zu übernehmen. 2019 lag
der Anteil der Frauen in Führungspositionen konzernweit bei 41 %.
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Region 2015 2016 2017 2018 2019

EUROPA 30 30 31 31 35

EEMEA 39 40 38 43 42

Nordamerika 42 45 46 48 50

LATAM 33 34 35 38 38

APAC 42 43 41 44 43

Gesamt 37 38 38 40 41

Wir haben bereits unser Ziel erreicht, den Frauenanteil auf mindestens 30 % im
Aufsichtsrat und 20 % im Vorstand zu steigern. Wir sind auf einem guten Weg hin
zu unserem ambitionierten Ziel, bis Oktober 2021 einen Frauenanteil von min-
destens 30 % auf der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands und 40 %
auf der zweiten Führungsebene unterhalb des Vorstands zu erreichen.

2020 wurden PUMAs Bemühungen zur Förderung von Diversität und Gleichstel-
lung von der Financial Times mit dem „Leader in Diversity Award“ für Europa
ausgezeichnet.

WELLBEING

Unseren Mitarbeitern bieten wir ein vielfältiges Angebot an Maßnahmen zur För-
derung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens.

Wir sind der festen Überzeugung, dass Mitarbeiter, die sich wohl fühlen und eine
gesunde Work-Life-Balance haben, motivierter und leistungsbereiter sind. Unser
Konzept zu Wellbeing wurde zunächst in unserer Unternehmenszentrale in Her-
zogenaurach umgesetzt und danach an lokale Bedürfnisse und Bestimmungen

in anderen Ländern angepasst. Heute spielt es eine bedeutende Rolle in allen
PUMA-Tochtergesellschaften.

Unser Wellbeing-Programm ist in vier Kategorien gegliedert: Flex, Athlete, Fi-
nance und Social.

Als Sportunternehmen bieten wir selbstverständlich eine breite Palette an Sport-
und Workout-Möglichkeiten an, so zum Beispiel regelmäßige Sportkurse, Sport-
veranstaltungen, kostenlosen Zugang zum Fitnessstudio sowie Fußball-, Volley-
ball- und Basketballplätze auf der Außenanlage. Unser Kursangebot reicht von
Meditation und Yoga bis hin zu TRX und HIIT. Die Mitarbeiter in unserer Unter-
nehmenszentrale hatten 2019 die Wahl zwischen 34 Veranstaltungen und 23 wö-
chentlich stattfindenden Sportkursen; insgesamt konnten wir 1.478 Anmeldun-
gen erfassen. Unsere regelmäßig durchgeführten Be-Well-Weeks dienen der
Förderung einer gesunden Lebensweise und thematisieren unter anderem Er-
nährung, Gesundheits-Checks und die neuesten Trainings- und Sporttrends.

T.01 ANTEIL VON FRAUEN IN FÜHRUNGSPOSITIONEN (in %)
➔
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Unbefristeter Arbeitsvertrag Befristeter Arbeitsvertrag

Gesamt Frauen Männer Diverse Gesamt Frauen Männer Diverse

EUROPA 3.130 1.571 1.559 0 535 291 244 0

LATAM 1.699 590 1.109 0 162 72 90 0

Nordamerika 2.445 1.313 1.131 1 688 353 335 0

EEMEA 3.408 1.311 2.097 0 217 120 97 0

Asien/Pazifik 3.606 2.128 1.478 0 524 323 201 0

Gesamt 14.288 6.913 7.374 1 2.126 1.159 967 0

FLEXIBLE ARBEITSBEDINGUNGEN

Da uns das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter sehr am Herzen liegt, bieten wir
ihnen attraktive Arbeitsbedingungen im Einklang mit unserer einzigartigen Un-
ternehmenskultur. Hierzu gehören verschiedene Optionen, wie flexible Arbeits-
zeiten, mobiles Arbeiten, Teilzeit und Sabbaticals, die es ihnen ermöglichen, Be-
ruf und Privatleben miteinander zu vereinbaren. Zusätzlich stehen unseren Mit-
arbeitern das Eltern-Kind-Büro, unsere Kooperation hinsichtlich Kinderbetreu-
ung und die Sommerferiencamps zur Verfügung. Unsere Unternehmenszentrale
in Herzogenaurach erhielt das Zertifikat Audit Beruf & Familie. Zu den Highlights
für die Kinder unserer Mitarbeiter zählten im vergangenen Jahr das BVB Kids
Football Camp, das von Borussia-Dortmund-Trainern geleitet wurde, sowie der

Digital Day im Rahmen des Sommercamps, der von der Haba Digitalwerkstatt
durchgeführt wurde.

Wir wollen die Anzahl der Kündigungen durch Mitarbeiter auf ein Minimum redu-
zieren und den Anteil an unbefristeten Arbeitsverträgen über 80 % halten. 2019
hatten 87 % unserer Mitarbeiter weltweit einen unbefristeten Arbeitsvertrag und
die Beschäftigungsverhältnisse von 30 % unserer Belegschaft waren durch einen
Tarifvertrag abgedeckt. Die Fluktuationsrate hängt in starkem Maße vom Anteil
unseres Einzelhandelsgeschäfts in den jeweiligen Märkten und von der Region
ab. Insgesamt lag die Fluktuationsrate bei 25 % (42 % für die Mitarbeiter im Ein-
zelhandel und 9 % für die Büromitarbeiter). Ende 2019 hatten 22 % unserer Mit-
arbeiter einen Teilzeitvertrag.

T.02 ARBEITSVERTRÄGE (UNBEFRISTET / BEFRISTET)
➔
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Arbeitsverträge Frauen Männer Diverse Gesamt

Vollzeit 46 54 0 100

Teilzeit 59 41 0 100

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Wir möchten unseren Mitarbeitern eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung
bieten und die durchschnittliche Unfallrate noch weiter senken. Für 2019 hatten
wir uns zum Ziel gesetzt, die Unfallrate der Occupational Safety and Health Ad-
ministration (OSHA) in Höhe von 1,0 nicht zu überschreiten. An unseren Standor-
ten weltweit werden Präsenz- und Online-Sicherheitsschulungen durchgeführt,
um die Mitarbeiter auf mögliche Notfallsituationen vorzubereiten und Unfälle zu
verhindern.

Diese Sicherheitsschulungen beliefen sich 2019 auf insgesamt 15.664,75 Stun-
den: 6.454 Mitarbeiter wurden für die Evakuierung im Brandfall geschult und
2.402 wurden als Ersthelfer ausgebildet. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 30 %
mehr Stunden dem Sicherheitstraining gewidmet – ein Beleg für PUMAs konti-
nuierlichen Einsatz in dieser Sache.

Weltweit wurden im Berichtsjahr 2019 57 Arbeitsunfälle registriert, die zu einem
Arbeitsstopp führten - ein Rückgang um 43,7 % im Vergleich zum Vorjahr, der
den erfreulichen Trend der letzten Jahre widerspiegelt. Gemäß der OSHA ent-
spricht dies einer Unfallrate von 0,37 gegenüber 0,81 im Vorjahr. Wir haben so-
mit unser selbstgestecktes Ziel für 2019 nicht nur erreicht, sondern weit über-
troffen. Die Unfallrate (OSHA) für PUMA SE sank zwischen 2018 und 2019 von
0,90 auf 0,22.

Eine weitere Kennzahl für den Einsatz für unsere Mitarbeiter und deren Gesund-
heit ist die niedrige Krankheitsrate, die 2019 bei 1,55 % lag. Die Rate der berufs-
bedingten Krankheiten lag bei null.

FEEDBACK ZU UNSERER LEISTUNG

Internes und externes Feedback zu erhalten ist uns sehr wichtig. Es zeigt, dass
die von uns eingeschlagene Richtung stimmt und hilft uns, uns stetig zu verbes-
sern. So können wir uns regelmäßig mit anderen Unternehmen vergleichen und
erhalten wichtige Einblicke in die Sichtweisen unserer Mitarbeiter.

T.03 ARBEITSVERTRÄGE (VOLLZEIT / TEILZEIT) (in %)
➔

G.02 VERLETZUNGEN NACH DER OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

ADMINISTRATION (OSHA-Rate)

➔
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MITARBEITERUMFRAGE

2019 haben wir in Kooperation mit dem externen Dienstleister Willis Towers Wat-
son eine Umfrage unter allen unseren Mitarbeitern weltweit durchgeführt, um
ihre Meinung zu hören und sie in die Gestaltung ihres Arbeitsumfelds einzube-
ziehen. Über 9.750 Mitarbeiter nahmen an der Umfrage teil und nutzten diese
Gelegenheit, um Feedback zu Arbeitsplatz und Berufsleben bei PUMA zu geben.
Wir sind stolz auf die Quote von 91 % Mitarbeiterengagement und dankbar für
ihren großartigen Einsatz und ihre Treue zu unserem Unternehmen. Nach 67 %
bei der letzten Umfrage freuen wir uns über den Anstieg in diesem Bereich. Die
Ergebnisse wurden zusammen mit entsprechenden Verbesserungsmaßnahmen
global, lokal und auf Abteilungsebene kommuniziert. Wir ermutigen unsere Mit-
arbeiter, uns so oft wie möglich Feedback zu geben, beispielsweise über die ex-
terne Bewertungsplattform Glassdoor.

AUSZEICHNUNGEN

Das Top Employer Institute hat erstmals unsere Standorte in Großbritannien,
Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland auditiert. Wir sind sehr stolz auf
unsere Auszeichnung als European Top Employer, die unsere herausragende Un-
ternehmenskultur und Arbeitsumgebung würdigt.

2019 erhielten wir zahlreiche weitere Auszeichnungen für unsere einmalige Ar-
beitskultur und unseren Umgang mit Diversität.
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INDIVIDUELLE
ENTWICKLUNG

MITARBEITER ANWERBEN UND BINDEN

Im Einklang mit unserer Unternehmensstrategie und um unseren Geschäftser-
folg zu gewährleisten, haben wir uns zum Ziel gesetzt, potenzielle Kandidaten
direkt anzusprechen, passende Bewerber auf unser Unternehmen aufmerksam
zu machen und unsere eigenen Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Mit unserem in-
tegrierten Talentmanagementansatz fördern wir eine Kultur des Lernens und
der Leistungsorientierung. Wir evaluieren alle Mitarbeiter systematisch, entwi-
ckeln sie anhand ihrer Bedürfnisse weiter, identifizieren Talente und bereiten sie
auf ihre Rollen für PUMAs zukünftigen Erfolg vor.

Jedes Jahr veranstalten wir globale Talentkonferenzen zur Evaluierung der ge-
samten PUMA-Belegschaft, einschließlich der Führungsebenen. Zu den Bewer-
tungskriterien gehören persönliche Leistung und Kompetenzen unserer Mitar-
beiter genauso wie Potenzial, Zielsetzung, berufliche Entwicklung und Mobilität.
Anhand der gezielten Analyse von Mitarbeiterprofilen erstellen wir individuelle
Entwicklungspläne und gleichen interne Talente mit Vakanzen ab. Dies ermög-
licht uns die Nachfolgeplanung mit Kandidaten aus unseren Reihen und eine
Prognose des künftigen Kompetenzbedarfs unseres Unternehmens.

Um unsere Mission, die schnellste Sportmarke der Welt zu werden, umzusetzen
und unseren Unternehmenserfolg langfristig zu sichern, benötigen wir die richti-
gen Mitarbeiter. Dies gilt insbesondere in einem immer komplexer werdenden
Arbeitsumfeld, das stetigen Veränderungen unterliegt. Daher positionieren wir
uns als Top-Arbeitgeber und rekrutieren externe Kandidaten, die zu PUMAs ein-
maliger Arbeitskultur passen. Um diese potenziellen Mitarbeiter anzusprechen,
nutzen wir digitale Plattformen und soziale Medien für unsere zielgruppenspezi-
fischen, individuellen Rekrutierungsmaßnahmen sowie unsere Career-Website
für Stellenangebote. Wertvolle Unterstützung bei der Besetzung offener Stellen
erhalten wir über umfassende Netzwerke qualifizierter Bewerber und über aktu-
elle Kandidaten-Pools.
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Jedes Jahr führen wir globale Talentkonferenzen zur Evaluierung der gesamten 
PUMA-Belegschaft, einschließlich der Führungsebenen, durch.



MITARBEITERENTWICKLUNG

Wir sind überzeugt, dass Talente intern gefördert werden müssen, und verpflich-
ten uns daher zur beruflichen und persönlichen Entwicklung aller unserer Mitar-
beiter. Dadurch gewährleisten wir auch, dass sie über das Wissen verfügen, wel-
ches sie benötigen, um stetiges Wachstum und Marktkompetenz für PUMA si-
cherzustellen. Lebenslanges Lernen ist unerlässlich, insbesondere in einer sich
immer schneller verändernden Welt. Dafür wenden wir die 70-20-10-Regel an:
70 % in der Praxis, 20 % von anderen vermittelt und 10 % durch Schulungen und
Selbststudium. Unser breites Angebot umfasst sowohl standardisierte als auch
individuell zugeschnittene Online- und Präsenzschulungen sowie Workshops.
Zur Förderung von selbstgesteuertem Lernen bieten wir als Teil von Workday,
unserem Managementsystem für Humankapital, eine hoch moderne Infrastruk-
tur für interne und externe Schulungen an. Zudem haben unsere Mitarbeiter die
Möglichkeit, eigene Lernprogramme zu entwickeln und diese mit Kollegen zu
teilen. Damit der Zugang jederzeit und überall für jeden gesichert ist, steht
Workday Learning für sämtliche mobile Geräte zur Verfügung. Weltweit nahmen
im letzten Jahr 15.827 Mitarbeiter an Schulungen und Workshops mit insgesamt
199.496 Stunden teil.

Um unsere Mitarbeiter auf den digitalen Wandel vorzubereiten und entsprechend
zu ermutigen, haben wir begonnen, einzelne Mitarbeiter zu Agile Coaches auszu-
bilden. In dieser Rolle setzen sie agile Arbeitsmethoden ein, geben ihr Wissen an
Kollegen vor Ort weiter und stehen darüber hinaus als Experten zu diesem The-
ma zur Verfügung. Neben den Trainingsinhalten, die im Rahmen des Internatio-
nal Leadership Program (ILP) vermittelt werden, können unsere Mitarbeiter an
externen und internen Schulungen zu Scrum, Design Thinking, KanBan und an-
deren agilen Methoden teilnehmen. Das große Interesse an diesen Kursen und
der wachsende Teilnehmerkreis belegen, dass wir für die Zukunft gut vorbereitet
sind.

FÜHRUNGSKRÄFTEPROGRAMM ILP/ ILP²

Unsere Führungskräfte spielen eine wichtige Rolle bei der Umsetzung unserer
Mission, Forever Faster zu werden. Wir brauchen sie, ihren Einsatz und ihre Lei-
denschaft, um unsere Ziele zu erreichen. Sie verantworten den Ausbau und die
Gestaltung von PUMAs Arbeitskultur und unser Erfolg geht einher mit ihren Fä-
higkeiten und ihrer Führungskompetenz. Daher haben wir eine Reihe von Füh-
rungskompetenzen definiert, die zum Leiten von Teams in einem immer komple-
xeren und volatilen Arbeitsumfeld erforderlich sind. Unsere internationalen Füh-
rungskräfteprogramme (International Leadership Programs) ILP und ILP  ver-
mitteln den Teilnehmern diese Kompetenzen sowie das Führungsverständnis
von PUMA. Unsere ILP-Module umfassen neben intensivem Training und Coa-
ching, inklusive interaktivem Lernen, Rollenspielen und Best-Practice-Learning,
auch gemeinsame Projekte. Schwerpunkte hierbei sind Mindful Leadership und
agiles Arbeiten. Dank der modularen Programmstruktur können die Teilnehmer
das Gelernte unmittelbar in die Praxis umsetzen.

2
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SPEED UP/SPEED UP²

Die Entwicklung unserer Mitarbeiter voranzutreiben ist eine der wichtigsten Säu-
len für den Erfolg unseres Unternehmens. Unsere beiden Personalentwick-
lungsprogramme Speed Up und Speed Up  zielen deshalb darauf ab, das Poten-
zial unserer Mitarbeiter voll auszuschöpfen. Um sie intensiv auf den nächsten
Schritt in ihrer beruflichen Laufbahn vorzubereiten, bieten wir ihnen die Möglich-
keit der Übernahme fachübergreifender Projekte und Aufgaben sowie Coaching,
Mentoring, Jobrotationen und gezielte Trainings. Die erhöhte Sichtbarkeit der
Teilnehmer bis hin zur obersten Führungsebene sowie die Etablierung eines
starken Netzwerks sind ebenfalls wesentliche Bestandteile dieses Programms.

NACHWUCHSKRÄFTE

Bei PUMA sind wir immer auf der Suche nach Nachwuchstalenten, deren Ent-
wicklung wir fördern und die wir für anspruchsvolle Rollen bei PUMA ausbilden
können. Wir haben eine Reihe von Initiativen an Universitäten in Deutschland und
im Ausland gestartet, um potenzielle Mitarbeiter anzusprechen und passende

Bewerber zu identifizieren. Unser globales Arbeitsumfeld bietet Hochschulabsol-
venten zahlreiche Optionen für den Einstieg ins Berufsleben.

2019 durften wir an unserer Unternehmenszentrale in Herzogenaurach zehn
duale Studenten und Trainees begrüßen. Insgesamt beschäftigte PUMA Ende
des Jahres 42 Auszubildende und Teilnehmer dualer Studiengänge mit diversen
Schwerpunkten, von International Business bis IT. Auch im Rahmen von sechs-
monatigen Praktika haben Studenten die Möglichkeit, PUMA kennenzulernen.

2
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EINLEITUNG

2019 haben wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie 10FOR20 abgeschlossen und
unsere Ziele ein Jahr vor Plan erreicht. Zudem haben wir zusammen mit unse-
ren wichtigsten Interessensvertretern neue 10FOR25-Nachhaltigkeitsziele
erarbeitet.

Im Nachhaltigkeitsbereich dieses Geschäftsberichts erläutern wir unsere we-
sentlichen Nachhaltigkeitsthemen und den Ansatz, mit dem wir diese Themen
angegangen sind. Auch unsere wichtigsten Kennzahlen (Key Performance Indi-
cators, KPIs) und die Ergebnisse für jedes Ziel werden hier dargestellt.

Insgesamt haben wir Fortschritte gemacht und den Großteil unserer geplanten
Kennzahlen für neun von zehn Zielbereiche erreicht. Nur in einem Zielbereich –
Wasser und Luft – liegen wir noch hinter den Erwartungen zurück. Da strenge
Kontrollen von Luftemissionen und Abwasser bei unseren Lieferanten nach wie
vor hohe Priorität für uns haben, werden wir die entsprechenden Ziele im Rah-
men der neuen Ziele für 2025 ausweisen.

Unser Nachhaltigkeitskonzept ist ein Marathon, kein Sprint. Für ein komplett
nachhaltiges Geschäftsmodell sowie nachhaltiges Verhalten müssen wir sowohl
in unserer Branche als auch in unserem Unternehmen noch viel tun. Im Rahmen
unserer Verpflichtung zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten
Nationen und zum Kampf gegen den Klimawandel haben wir unsere vier bonus-
relevanten Nachhaltigkeitsziele – in den Bereichen Klimawandel, Menschen-
rechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie Korruptionsbekämp-
fung – erreicht.

Besondere Highlights 2019 waren:

Verabschiedung und Veröffentlichung eines auf wissenschaftlichen Er-
kenntnissen basierenden Ziels (Science Based Target, SBT) für CO -
Emissionen gekoppelt mit

der erheblichen Reduzierung von CO -Emissionen durch den Einsatz
von erneuerbarer Energie und Grünstrom-Herkunftsnachweisen

Erneute Akkreditierung unseres Social-Compliance-Programms durch
die Fair Labor Association

Keine tödlichen Unfälle bei PUMA und unseren Lieferanten von Endpro-
dukten im zweiten Jahr in Folge

Befragung von mehr als 20.000 Arbeitern zu den Arbeitsbedingungen
bei unseren Lieferanten über eine mobile App

Weitere Verbesserungen, die dazu geführt haben, dass ein größerer An-
teil unserer Materialien oder das Abwasser an unseren Produktions-
standorten die Kontrollen bezüglich gefährlicher Chemikalien bestan-
den haben

Anstieg der Erfolgsquote unserer Materialtests auf Chemikalien auf
98,9 % und der Abwassertests auf Chemikalien bei Lieferanten mit nas-
schemischen Fertigungsverfahren auf mindestens 94 %

Aufstockung der gemeinnützigen Arbeitsstunden, die PUMA-Mitarbeiter
weltweit leisten

Verbot von Vermittlungshonoraren für Wanderarbeiter bei unseren Lie-
feranten der Ebene 1

Launch unserer Plattform „Forever Better“ für Produktnachhaltigkeit

Erhöhung des Anteils nachhaltigerer Baumwolle der Better Cotton In-
itiative (BCI) auf über 80 %

Erhöhung des Anteils an bluesign®- bzw. OEKO-TEX-zertifiziertem Po-
lyester auf über 90 %

2
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„WIR WOLLEN NACHHALTIGKEIT IN ALLEN PRODUKTEN
VERANKERN.”
– VORWORT ANNE-LAURE DESCOURS, CSO

Eines der Ereignisse, das mir aus 2019 in Erinnerung bleiben wird, war der Pro-
test junger Menschen gegen die Untätigkeit von Regierungen und der Industrie in
Bezug auf den Klimawandel. Viele dieser engagierten Jugendlichen zählen zu
unseren Kunden, deswegen kann und will PUMA nicht tatenlos zusehen. Wir wis-
sen um die zahlreichen Probleme unserer Branche, die industrieweite Lösungen
erforderlich machen. Wir bei PUMA haben jedoch auch im letzten Jahr in Sachen
Nachhaltigkeit bereits viel erreicht: Bei neun der zehn Ziele, zu denen wir uns
2015 im Rahmen unserer 10FOR20-Ziele verpflichtet haben, haben wir deutliche
Fortschritte erzielt. Im nächsten Berichtszeitraum, der 2025 endet, werden wir
unsere Bemühungen nochmals ausweiten und uns u. a. auch Ziele für nachhalti-
gere Produkte, Biodiversität, faire Löhne und den Schutz der Meere gegen Plas-
tikmüll setzen.

Zu diesen neuen Zielen gehörte erstmals auch ein auf wissenschaftlichen Er-
kenntnissen basierendes Ziel (Science Based Target, SBT) für unsere CO -Emis-
sionen. Das bedeutet, wir werden unsere CO -Emissionen um die Menge verrin-
gern, die nach Ansicht von Wissenschaftlern dazu beiträgt, den Klimawandel in-
nerhalb des im Übereinkommen von Paris vereinbarten Rahmens einzudämmen.
Wir sind der festen Überzeugung, dass sich Einmal-Kollektionen mit nachhalti-
gen Produkten zwar gut in der Berichterstattung machen, den ökologischen Fuß-
abdruck des Unternehmens als Ganzes jedoch nicht beeinflussen. Aus diesem
Grund haben wir den Anteil nachhaltigerer Materialien, wie Baumwolle der Bet-
ter Cotton Initiative und bluesign®-zertifizierten Polyester, in allen unseren Pro-
dukten erheblich erhöht. Da die Materialien, die in unseren Produkten zum Ein-
satz kommen, mehr als die Hälfte unseres ökologischen Fußabdrucks ausma-

A N N E - L A U R E  D E S C O U R S
➔

C H I E F  S O U R C I N G  
O F F I C E R  ( C S O )
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 „WIR WOLLEN NACHHALTIGKEIT IN ALLEN PRODUKTEN VERANKERN.“ 
– VORWORT ANNE-LAURE DESCOURS, CSO
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chen, können wir durch diesen Schritt umfassende Veränderungen bewirken. Zu-
dem dürfen unsere Kunden sicher sein, dass wir unsere Nachhaltigkeitsaktivitä-

ten über unser gesamtes Produktsortiment hinweg ausweiten.

Neben den Umweltaspekten unserer Nachhaltigkeitsstrategie haben wir auch
die Arbeitsbedingungen bei unseren Lieferanten weiter verbessert, zum Beispiel
durch die (schrittweise) Eliminierung von Vermittlungshonoraren für Wanderar-
beiter bei unseren Zulieferern von Endprodukten. In diesem Zusammenhang wa-
ren wir erfreut über die erneute Akkreditierung unseres Social-Compliance-Pro-
gramms für PUMA-Lieferanten durch die Fair Labor Association, der wir seit
2004 angehören.

Unsere Lieferanten lediglich aufzufordern, für faire Arbeitsbedingungen zu sor-
gen, reicht nicht aus; wir müssen ihnen die entsprechenden wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen an die Hand geben. 2019 haben wir daher neue Standards
für unseren Umgang mit Produktionspartnern eingeführt, um ihnen die Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen zu erleichtern.

Für eine bessere Kommunikation von produktzentrierten und verbraucherorien-
tierten Informationen haben wir mit Unterstützung der Nachhaltigkeitskommu-
nikationsexperten von Futerra die verbraucherorientierte Website „Forever Bet-
ter“ ins Leben gerufen, auf der wir unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten im Detail
erläutern.

Unsere Arbeit ist noch nicht getan. Auf dem Weg hin zu einem nachhaltigeren
Unternehmen – sowohl im Bereich des Klimaschutzes, der Kreislaufwirtschaft
als auch der Transparenz entlang unserer Beschaffungskette – arbeiten wir
auch zukünftig mit Branchenpartnern und Lieferanten an Herausforderungen,
die wir nicht alleine meistern können. Das jüngste Beispiel einer branchenüber-

greifenden Herangehensweise ist der von der französischen Regierung initiierte
Fashion Pact, dem sich PUMA angeschlossen hat.

Diese und andere Initiativen helfen uns, die Zukunft nachhaltiger zu gestalten
und sicherzustellen, dass unsere Produkte auch den nächsten Generationen von
Sportlern zur Verfügung stehen.
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PUMAS NACHHALTIGKEITS STRATEGIE 10FOR20

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 10FOR20 zielt darauf ab, die bestmöglichen
Auswirkungen zu erreichen – sowohl bei unseren Produkten als auch bei den Ar-
beitsbedingungen bei PUMA, entlang unserer Beschaffungskette und in den Ge-
meinden, in denen PUMA präsent ist. Unser Interesse gilt nicht vorrangig den
von den Medien berichteten nachhaltigen Nischenkollektionen, auch wenn sie
dazu beitragen können, Verbraucher zu sensibilisieren. Wir wollen das Thema
Nachhaltigkeit fest in allen unseren Hauptgeschäftsfunktionen und in allen
PUMA-Produkten verankern. So gelingt es uns, unsere Nachhaltigkeitsstrategie
in unsere Unternehmensstrategie zu integrieren und unsere Nachhaltigkeitsakti-
vitäten noch authentischer zu gestalten.

STAKEHOLDER-DIALOG (10FOR20-ZIEL NR. 1)

Zielbeschreibung:
Fortführung und Ausbau des PUMA-Stakeholder-Dialogs und der Nachhaltig-
keitsberichterstattung in Übereinstimmung mit globalen Standards; Ausbau der
Nachhaltigkeitskommunikation zum Verbraucher

Bezieht sich auf Ziel Nr. 17 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.

Beispiele aus dem Aktionsplan 10FOR20:

Durchführung eines globalen Stakeholder Stakeholder-Treffens

Durchführung regionaler Stakeholder-Treffen in den
Kernbeschaffungsmärkten

Relevante Kennzahlen:

Thematische und regionale Abdeckung der Partnerschaftsinitiativen

Anteil der mit den Runden Tischen erreichten Lieferanten

Berichterstattung über PUMAs Nachhaltigkeitsaktivitäten

Kommunikation von PUMAs Nachhaltigkeitsinitiativen an Verbraucher

Seit unserem ersten globalen Stakeholder-Treffen 2003 haben wir uns zum Ziel
gesetzt, unser Programm und unser Handeln im Bereich Nachhaltigkeit an den
Erwartungen unserer wichtigsten Anspruchsgruppen auszurichten. Daher ste-
hen wir in ständigem Kontakt mit unseren Investoren, Lieferanten und Kunden
sowie mit Verbrauchern, Sportlern, Branchenpartnern, Nichtregierungsorgani-
sationen (NROs), Wissenschaftlern und natürlich mit unseren Mitarbeitern, un-
serer wichtigsten Ressource.

Für uns bei PUMA besteht der Stakeholder-Dialog darin, unbequeme Themen
nicht zu scheuen, uns einzugestehen, dass wir nicht alle Probleme alleine lösen
können, und diese Themen in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten und Bran-
chenpartnern und natürlich im Einklang mit den einschlägigen Kartellgesetzen
anzugehen.

2019 haben wir erstmals über 50 wichtige Interessensvertreter in unsere Unter-
nehmenszentrale nach Herzogenaurach eingeladen. Im Rahmen dieser Veran-
staltung konnten wir unseren Gästen PUMAs Einstellung näherbringen. Unsere
oberste Führungsriege (inklusive CEO und CSO) war an beiden Tagen anwesend.
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Unsere Gespräche drehten sich um aktuelle Themen, wie den Klimawandel,
existenzsichernde Löhne, Plastik und Meere und die Kreislaufwirtschaft. Mit dem
erhaltenen Feedback konnten wir unsere 10FOR2025-Ziele noch gezielter ausar-
beiten. Zu diesen Zielen gehören u. a. die Ausrichtung unserer Anstrengungen
gegen den Klimawandel an die Vorgabe von 1,5 Grad sowie die Steigerung des
Anteils an recyceltem Polyester von vorgeschlagenen 25 % auf 75 % bis 2025.
Details zu den Ergebnissen sind in Kapitel 8, Zusammenfassung und Ausblick
erläutert.

Zudem haben wir Runde Tische für Lieferanten in allen wichtigen Beschaffungs-
märkten – China, Vietnam, Kambodscha, Bangladesch, Indonesien, Indien, Euro-
pa, Afrika und Lateinamerika – veranstaltet. Knapp 600 Lieferanten nahmen teil.
Diese Veranstaltungen ermöglichen es uns, unsere Nachhaltigkeitsvision offen
mit unseren Produktionspartnern zu besprechen und ihre Teilnahme an unseren
Nachhaltigkeitsprogrammen sicherzustellen.

Seit der Veröffentlichung unseres ersten Nachhaltigkeitsberichts 2003 verpflich-
ten wir uns zu Transparenz bezüglich unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten. Wir in-
formieren die Öffentlichkeit sowohl über unseren Geschäftsbericht als auch über
unsere Website unter https://about.puma.com/en/sustainability.

Auf unserer neuen, an Verbraucher gerichteten Website „Forever Better“ halten
wir stets aktuelle Informationen zur Produktnachhaltigkeit an sowie zu unseren
Kollektionen, bei denen die Nachhaltigkeit im Vordergrund steht, wie die First-
Mile-Kollektion aus recyceltem Polyester und die Day-Zero-Kollektion, für die
wassersparende Technologien zum Einsatz kommen.

Um die für unsere Produkte verwendeten Materialien noch nachhaltiger zu ma-
chen, haben wir uns mit diversen Partnern zusammengeschlossen, so zum Bei-
spiel bluesign® Technologies, Leather Working Group, Better Cotton Initiative,
Forest Stewardship Council, Sustainable Apparel Coalition und Textile Exchange.
Unsere globalen Nachhaltigkeitsinitiativen werden durch regionale Partner-
schaften mit Organisationen wie dem Bangladesh Accord on Fire and Building
Safety, dem Indonesia Protocol on Freedom of Association, dem Chinese Natio-
nal Textile and Apparel Council und dem Bündnis für nachhaltige Textilien unter-
stützt. Auf lokaler Ebene arbeiten wir zudem mit UNICEF an der Umsetzung von
Wasser- und Hygienestandards in Südafrika. PUMA ist aktives Mitglied des Welt-
verbandes der Sportartikelindustrie und der European Sporting Goods Industry
Federation.

T E I L N E H M E R  A N  P U M A S  S TA K E H O L D E R - D I A L O G  2 0 1 9
➔
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Unsere neue, an Verbraucher gerichtete Website „Forever Better“ beinhaltet aktuel-
le Informationen zur Produktnachhaltigkeit sowie zu Kollektionen bei denen Nach-
haltigkeit im Vordergrund steht. Zu diesen Kollektionen gehört etwa die First-Mile 
Kollektion aus recycletem Polyester und eine Kollektion mit dem Londoner Mode 
College Central Saint Martins, bei der wassersparende Technologien zum Einsatz 
kommen.

Details zu den Ergebnissen sind im Kapitel Zusammenfassung und neue Ziele bis 
2025 erläutert.

https://about.puma.com/en/forever-better
https://www.bluesign.com/en
https://www.leatherworkinggroup.com
https://bettercotton.org
https://fsc.org/en
http://puma-kirby.3st-dev.de/de/nachhaltigkeit/puma-nachhaltigkeitsstrategie-10for20.html#fixme%20LINK%20FEHLT%20IM%20WORD
http://puma-kirby.3st-dev.de/de/nachhaltigkeit/puma-nachhaltigkeitsstrategie-10for20.html#fixme%20LINK%20FEHLT%20IM%20WORD
https://bangladeshaccord.org
http://puma-kirby.3st-dev.de/de/nachhaltigkeit/puma-nachhaltigkeitsstrategie-10for20.html#fixme%20LINK%20FEHLT%20IM%20WORD
http://puma-kirby.3st-dev.de/de/nachhaltigkeit/puma-nachhaltigkeitsstrategie-10for20.html#fixme%20LINK%20FEHLT%20IM%20WORD
https://bangladeshaccord.org
https://www.textilbuendnis.com/en/
https://www.wfsgi.org
https://www.wfsgi.org
http://puma-kirby.3st-dev.de/de/nachhaltigkeit/puma-nachhaltigkeitsstrategie-10for20.html#fixme%20LINK%20FEHLT%20IM%20WORD
http://puma-kirby.3st-dev.de/de/nachhaltigkeit/puma-nachhaltigkeitsstrategie-10for20.html#fixme%20LINK%20FEHLT%20IM%20WORD
https://about.puma.com/de-de/sustainability


AFIRM: Apparel and Footwear International RSL Management Group, BCI: Better Cotton Initiative, CDP: Carbon Disclosure Program, FESI: Federation of the European Sporting Goods Industry, FLA: Fair Labor Associati-
on, IFC: International Finance Corporation, ILO: International Labor Organization, IPE: Institute of Public and Environmental Affairs, SLCP: Social and Labor Convergence Program, ZDHC: Zero Discharge of Hazardous
Chemicals Foundation

G.01 MATRIX UNSERER WICHTIGSTEN PARTNERSCHAFTSINITIATIVEN
➔
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 (Bangladesch,

AFIRM: Apparel and Footwear International RSL Management Group, BCI: Better Cotton Initiative, CDP: Carbon Disclosure Program, FESI: Federation of the European Sporting Goods Industry, FLA: Fair Labor  
Association, IFC: International Finance Corporation, ILO: International Labor Organization, IPE: Institute of Public and Environmental Affairs, SAC: Sustainable Apparel Coalition, SLCP: Social and Labor Convergence 
Program, ZDHC: Zero Discharge of Hazardous Chemicals Foundation



WESENTLICHE ASPEKTE

Die wesentlichen Aspekte und Ziele unserer 10FOR20-Zielperiode bleiben unver-
ändert; sie sind in Grafik 2 und 3 dargestellt.

G.02 WESENTLICHE ASPEKTE
➔
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* SDGs: Nachhaltige Entwicklungsziele der Vereinten Nationen

G.03 PUMAS 10FOR20-ZIELE
➔

55

Geschäftsbericht 2019     ↗ NACHHALTIGKEIT



T.01 FORTSCHRITT BEIM ERREICHEN UNSERER NACHHALTIGKEITSZIELE 10FOR20
➔

Ziel Vergleichsjahr 2015 Erfolge 2019
Geplante
Tätigkeiten 2020 Ziele 2020 Status

01

Stakeholder
Engagement

Banzer Gespräche

Runde Tische für Lieferanten

Globale Stakeholder-Treffen
in der Unternehmenszentrale

Regionale Runde Tische für
Lieferanten mit 590
Teilnehmern

Launch der Website „Forever
Better“

Fortsetzung des
Stakeholder-Dialogs, der
Runden Tische für
Lieferanten und der
Berichterstattung 

Umfassendere
Verbraucherinformation

Stakeholder-Dialog

Berichterstattung

Verbraucherinformation

Ziel erreicht

02

Menschenrechte

Menschenrechts-Screening
(durchgeführt)

Human Rights Assessments
(Menschenrechtsanalyse) bei
PUMA und in der
Beschaffungskette

Verbot der
Vermittlungshonorare bei
Lieferanten der Ebene 1

21.433 Stunden
ehrenamtliche Arbeit
(geleistet)

Fortsetzung der
Verankerung von
Menschenrechten

Fokus auf Verbot von
Vermittlungshonoraren
bei Lieferanten der
Ebene 2

Durchführung einer
Analyse zu
Konfliktmineralien

Verankerung von Menschenrechten an
unseren Standorten und bei Lieferanten

Positive Einflussnahme in Gemeinden,
in denen PUMA präsent ist

Ziel erreicht;

dieses Ziel wird zukünftig mit den 10FOR25-Zielen
ausgewiesen

BCI: Better Cotton Initiative, EP&L: Environmental Profit and Loss (ökologische Gewinn- und Verlustrechnung), FSC: Forest Stewardship Council, ILO: International Labor Organization, LWG: Leather Working
Group, MRSL: Manufacturing Restricted Substances List (Produktions-Schadstoffliste), OHS: Occupational Health and Safety, PFC: perfluorierte Chemikalien, PU: Polyurethan, REC: Renewable Energy attribute

Certificate (Grünstrom-Herkunftsnachweis), RSL: Restricted Substances List (Schadstoffliste), SBT: Science Based Target (Ziel basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen), SLCP: Social and Labor
Convergence Program, VOC: Volatile Organic Compound (flüchtige organische Verbindung), ZDHC: Zero Discharge of Hazardous Chemicals Foundation
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Ziel Vergleichsjahr 2015 Erfolge 2019
Geplante
Tätigkeiten 2020 Ziele 2020 Status

03

Social
Compliance

Regelmäßige Audits in allen
Fabriken der Lieferantenebene 1

Bearbeitung von
Mitarbeiterbeschwerden

Regelmäßige Audits bei allen
Lieferanten der Ebene 1 und
Kernlieferanten der Ebene 2

Anzahl der offenen Null-
Toleranz-Fälle zum
Jahresende: 0

Einführung des SLCP
(branchenübergreifendes
Analyseinstrument) in China

Anteil der gemeinsamen
Audits: 43 %

Keine offenen Null-
Toleranz-Themen zum
Jahresende

Umsetzung des SLCP

Steigerung der
gemeinsamen Audits auf
50 %

Einhaltung der Branchenstandards /
ILO-Kernarbeitsnormen durch alle
Kernlieferanten, einschließlich
Lieferanten von Endprodukten, Teilen
und Materialien

Ziel erreicht;

dieses Ziel wird zukünftig unter dem Ziel
„Menschenrechte“ ausgewiesen

04

Klimawandel

Ankündigung der Entwicklung
eines Science Based Target (SBT)

Übernahme und
Veröffentlichung des SBT:

Stufe 1 und 2: -35 %

Stufe 3: -60 % relativ zum
Umsatz

Abdeckung von 75 % des
Stromverbrauchs durch
erneuerbare Energien bzw.
Grünstrom-
Herkunftsnachweise (RECs)

PUMA (Stufe 1 und 2)

Stufe 1: -8,6 %

Stufe 2: -5,5 %

Stufe 2 (RECs): -47,9 %

Gesamt: -38,5 % (absolut)

Lieferanten (Stufe 3):
Senkung um -4,9 % relativ
zum Umsatz

Abdeckung von 90 % des
globalen
Stromverbrauchs durch
erneuerbare Energie
oder RECs

Kompensation für die
verbleibenden
Emissionen der Stufe 1
und 2

Reduzierung von Stufe-
3-Emissionen
(Beschaffungskette)

Konzeptionierung und Umsetzung des
SBT

Ziel erreicht für Stufe 1 und 2, Stufe 3 in Arbeit; dieses
Ziel wird zukünftig mit den 10FOR25-Zielen
ausgewiesen

BCI: Better Cotton Initiative, EP&L: Environmental Profit and Loss (ökologische Gewinn- und Verlustrechnung), FSC: Forest Stewardship Council, ILO: International Labor Organization, LWG: Leather Working
Group, MRSL: Manufacturing Restricted Substances List (Produktions-Schadstoffliste), OHS: Occupational Health and Safety, PFC: perfluorierte Chemikalien, PU: Polyurethan, REC: Renewable Energy attribute

Certificate (Grünstrom-Herkunftsnachweis), RSL: Restricted Substances List (Schadstoffliste), SBT: Science Based Target (Ziel basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen), SLCP: Social and Labor
Convergence Program, VOC: Volatile Organic Compound (flüchtige organische Verbindung), ZDHC: Zero Discharge of Hazardous Chemicals Foundation
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Ziel Vergleichsjahr 2015 Erfolge 2019
Geplante
Tätigkeiten 2020 Ziele 2020 Status

05

Chemikalien

Selbstverpflichtung zur
Eliminierung gefährlicher
Chemikalien (Zero Discharge of
Hazardous Chemicals, ZDHC)

Erfolgsquote bei RSL-Tests:
98,9 %

94 % Erfüllungsquote
bezüglich einzelner
Chemikalienwerte im
Abwasser unserer
Kernlieferanten

Eliminierung von PFCs aus
PUMA-Produkten

VOC-Index bei Schuhen:
unter 16 g/Paar

Beibehaltung der RSL-
Erfüllungsquote über 98
%

Verbesserung der
Abwasser-
Erfüllungsquote
bezüglich einzelner
Chemikalienwerte auf
über 95 %

Reduzierung der
Verwendung von VOC auf
unter 15 g/Paar Schuhe

Eliminierung gefährlicher Chemikalien
aus unserer Beschaffungskette

Ziel erreicht: Eliminierung der vorsätzlichen
Verwendung gefährlicher Chemikalien (MRSL der
ZDHC und PFCs); dieses Ziel wird zukünftig mit den
10FOR25-Zielen ausgewiesen

06

Wasser und Luft

Durchführung von Abwassertests
und Veröffentlichung der
Ergebnisse

Einführung halbjährlicher
Abwassertests bei allen
Kernlieferanten mit
nasschemischen
Fertigungsverfahren

Über 90 % Erfüllungsquote
bei 16 von 17 konventionellen
Werten

Erstentwurf der ZDHC-
Richtlinie für Luftemissionen
veröffentlicht

Verbesserung der
Erfüllungsquote bei allen
konventionellen
Abwasserwerten auf
über 90 %

Pilotierung des Entwurfs
der ZDHC-Richtlinie für
Luftemissionen

Umsetzung brancheninterner Good
Practices zu Abwasserbehandlung und
Luftemissionen durch 90 % von PUMAs
Kernlieferanten

Ziel noch nicht erreicht; wird zukünftig mit den
10FOR25-Zielen ausgewiesen

BCI: Better Cotton Initiative, EP&L: Environmental Profit and Loss (ökologische Gewinn- und Verlustrechnung), FSC: Forest Stewardship Council, ILO: International Labor Organization, LWG: Leather Working
Group, MRSL: Manufacturing Restricted Substances List (Produktions-Schadstoffliste), OHS: Occupational Health and Safety, PFC: perfluorierte Chemikalien, PU: Polyurethan, REC: Renewable Energy attribute

Certificate (Grünstrom-Herkunftsnachweis), RSL: Restricted Substances List (Schadstoffliste), SBT: Science Based Target (Ziel basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen), SLCP: Social and Labor
Convergence Program, VOC: Volatile Organic Compound (flüchtige organische Verbindung), ZDHC: Zero Discharge of Hazardous Chemicals Foundation

58

Geschäftsbericht 2019     ↗ NACHHALTIGKEIT



Ziel Vergleichsjahr 2015 Erfolge 2019
Geplante
Tätigkeiten 2020 Ziele 2020 Status

07

Materialien

Umfassende Zertifizierung durch
bluesign® (Polyester), die
Leather Working Group (LWG)
(Leder) und FSC (Papier und
Kartonagen)

Textilien:

Baumwolle - BCI: 80 %

Polyester – bluesign® /
OEKO-TEX: 98 %

Daunenfedern - Responsible
Down: 100 %

Schuhe:

Leder – LWG: 98 %

Papier und Kartonagen:

FSC/Recycling: 100 %

Accessoires:

Polyester – bluesign® /
OEKO-TEX: >99 %

BCI: >90 %

FSC/Recycling: >90 %

LWG: >90 %

bluesign® / OEKO-TEX:
>90 %

Daunenfedern -
Responsible Down: 100
%

Verwendung nachhaltigerer

Materialien:

FSC: 90 %

LWG: 90 %

bluesign®: 50 %

BCI: 50 %

2020-Ziele wurden bereits 2018 erreicht; das 2020-
Ziel für Baumwolle und für Polyester wurde daher auf
90 % angehoben; diese Ziele werden zukünftig unter
dem Ziel „Nachhaltigere Produkte“ zusammengefasst

08

Ökologische
Gewinn- und

Verlustrechnung

Veröffentlichung der EP&L Veröffentlichung von PUMAs
EP&L für 2018

Reduzierung pro
Umsatzeinheit: 13,6 %
zwischen 2013 und 2018

Fortführung der
jährlichen Ausweisung
der EP&L-Werte

Weitere Reduzierung der
Werte pro Umsatzeinheit

Fortführung der jährlichen Ausweisung
der Umweltkennzahlen

Erhebliche Reduzierung von PUMAs
EP&L-Werten

Ziel erreicht; EP&L-Werte werden auf der PUMA-
Website veröffentlicht

09

Gesundheit und
Sicherheit am
Arbeitsplatz

Gesundheit und Sicherheit am
Arbeitsplatz als Teil der
Compliance- Audits

Tödliche Unfälle bei

PUMA: 0

Lieferanten: 0

Verletzungsrate bei

PUMA: 0,37

Kernlieferanten: 0,5

Keine tödlichen Unfälle

Durchschnittliche
Verletzungsrate an
PUMA-Standorten: unter
1

Keine tödlichen Unfälle

Senkung der Verletzungsraten
unterhalb des Branchendurchschnitts

Erhebliche Reduzierung der
Verletzungsraten

Ziel erreicht; wird zukünftig mit den 10FOR25-Zielen
ausgewiesen

BCI: Better Cotton Initiative, EP&L: Environmental Profit and Loss (ökologische Gewinn- und Verlustrechnung), FSC: Forest Stewardship Council, ILO: International Labor Organization, LWG: Leather Working
Group, MRSL: Manufacturing Restricted Substances List (Produktions-Schadstoffliste), OHS: Occupational Health and Safety, PFC: perfluorierte Chemikalien, PU: Polyurethan, REC: Renewable Energy attribute

Certificate (Grünstrom-Herkunftsnachweis), RSL: Restricted Substances List (Schadstoffliste), SBT: Science Based Target (Ziel basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen), SLCP: Social and Labor
Convergence Program, VOC: Volatile Organic Compound (flüchtige organische Verbindung), ZDHC: Zero Discharge of Hazardous Chemicals Foundation
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Ziel Vergleichsjahr 2015 Erfolge 2019
Geplante
Tätigkeiten 2020 Ziele 2020 Status

07

Materialien

Umfassende Zertifizierung durch
bluesign® (Polyester), die
Leather Working Group (LWG)
(Leder) und FSC (Papier und
Kartonagen)

Textilien:

Baumwolle - BCI: 80 %

Polyester – bluesign® /
OEKO-TEX: 98 %

Daunenfedern - Responsible
Down: 100 %

Schuhe:

Leder – LWG: 98 %

Papier und Kartonagen:

FSC/Recycling: 100 %

Accessoires:

Polyester – bluesign® /
OEKO-TEX: >99 %

BCI: >90 %

FSC/Recycling: >90 %

LWG: >90 %

bluesign® / OEKO-TEX:
>90 %

Daunenfedern -
Responsible Down: 100
%

Verwendung nachhaltigerer

Materialien:

FSC: 90 %

LWG: 90 %

bluesign®: 50 %

BCI: 50 %

2020-Ziele wurden bereits 2018 erreicht; das 2020-
Ziel für Baumwolle und für Polyester wurde daher auf
90 % angehoben; diese Ziele werden zukünftig unter
dem Ziel „Nachhaltigere Produkte“ zusammengefasst

08

Ökologische
Gewinn- und

Verlustrechnung

Veröffentlichung der EP&L Veröffentlichung von PUMAs
EP&L für 2018

Reduzierung pro
Umsatzeinheit: 13,6 %
zwischen 2013 und 2018

Fortführung der
jährlichen Ausweisung
der EP&L-Werte

Weitere Reduzierung der
Werte pro Umsatzeinheit

Fortführung der jährlichen Ausweisung
der Umweltkennzahlen

Erhebliche Reduzierung von PUMAs
EP&L-Werten

Ziel erreicht; EP&L-Werte werden auf der PUMA-
Website veröffentlicht

09

Gesundheit und
Sicherheit am
Arbeitsplatz

Gesundheit und Sicherheit am
Arbeitsplatz als Teil der
Compliance- Audits

Tödliche Unfälle bei

PUMA: 0

Lieferanten: 0

Verletzungsrate bei

PUMA: 0,37

Kernlieferanten: 0,5

Keine tödlichen Unfälle

Durchschnittliche
Verletzungsrate an
PUMA-Standorten: unter
1

Keine tödlichen Unfälle

Senkung der Verletzungsraten
unterhalb des Branchendurchschnitts

Erhebliche Reduzierung der
Verletzungsraten

Ziel erreicht; wird zukünftig mit den 10FOR25-Zielen
ausgewiesen

BCI: Better Cotton Initiative, EP&L: Environmental Profit and Loss (ökologische Gewinn- und Verlustrechnung), FSC: Forest Stewardship Council, ILO: International Labor Organization, LWG: Leather Working
Group, MRSL: Manufacturing Restricted Substances List (Produktions-Schadstoffliste), OHS: Occupational Health and Safety, PFC: perfluorierte Chemikalien, PU: Polyurethan, REC: Renewable Energy attribute

Certificate (Grünstrom-Herkunftsnachweis), RSL: Restricted Substances List (Schadstoffliste), SBT: Science Based Target (Ziel basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen), SLCP: Social and Labor
Convergence Program, VOC: Volatile Organic Compound (flüchtige organische Verbindung), ZDHC: Zero Discharge of Hazardous Chemicals Foundation



Unsere 10FOR20-Ziele stehen zudem in direktem Zusammenhang zu den vier
wesentlichen Arten nachhaltigkeitsbezogener Risiken, die wir im Rahmen unse-
rer Due Diligence identifiziert haben:

A. potenzielle Menschenrechtsverletzungen oder Vorfälle in Verbindung mit
Menschenrechten entlang unserer Beschaffungskette (Ebene 1 und 2*)

B. potenzielle Umweltverschmutzung entlang unserer Beschaffungskette (Ebene
1 oder 2)

C. potenzielle Verstöße gegen Chemikalienverordnungen in der Produktion (Ebe-
ne 1 oder 2)

D. negative Auswirkungen auf den Klimawandel

Im Kapitel Risikomanagement ist PUMAs Risikomanagement im Einzelnen
erläutert.

* Ebene-1-Hersteller von PUMA-Produkten; Ebene-2-Hersteller von Materialien und
Komponenten/Teilen

2019 haben wir in intensiven Beratungen mit Interessenvertretern auch die we-
sentlichen Aspekte der neuen Zielperiode 2025 ausgearbeitet; sie sind in Kapitel
8, Zusammenfassung und Ausblick dargestellt.

Unser Nachhaltigkeitsbericht 2019 wurde noch anhand der 10FOR20-Methodik
(siehe Grafik 3) erstellt. Ab 2020 legen wir unserem Nachhaltigkeitsbericht die
überarbeitete 10FOR25-Wesentlichkeitsanalyse und die entsprechenden Ziele
zugrunde.

Ziel Vergleichsjahr 2015 Erfolge 2019
Geplante
Tätigkeiten 2020 Ziele 2020 Status

10

Governance

PUMAs Ethikkodex-Training mit
geringer Teilnehmerquote

Teilnehmerquote

am Ethiktraining: 60 %

Teilnehmerquote

am Ethiktraining: 99 %

(Mitarbeiter mit E-Mail-
Konto)

Antikorruptionstraining bei
97,6 % der Lieferanten (99 %
der Kernlieferanten)

Thema Antikorruption in die
Audits für Lieferanten
aufgenommen

Halten der
Teilnehmerquote
(PUMA-Mitarbeiter mit
E-Mail-Konto) bei über
95 %

Trainingsrate bei
Lieferanten über 95 %
halten

Einrichtung und Pflege eines hoch
entwickelten Compliance-Management-
Systems

Ziel erreicht; wird zukünftig Teil von PUMAs regulären
Governance-Aktivitäten

BCI: Better Cotton Initiative, EP&L: Environmental Profit and Loss (ökologische Gewinn- und Verlustrechnung), FSC: Forest Stewardship Council, ILO: International Labor Organization, LWG: Leather Working
Group, MRSL: Manufacturing Restricted Substances List (Produktions-Schadstoffliste), OHS: Occupational Health and Safety, PFC: perfluorierte Chemikalien, PU: Polyurethan, REC: Renewable Energy attribute

Certificate (Grünstrom-Herkunftsnachweis), RSL: Restricted Substances List (Schadstoffliste), SBT: Science Based Target (Ziel basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen), SLCP: Social and Labor
Convergence Program, VOC: Volatile Organic Compound (flüchtige organische Verbindung), ZDHC: Zero Discharge of Hazardous Chemicals Foundation
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Unsere 10FOR20-Ziele stehen zudem in direktem Zusammenhang zu den vier
wesentlichen Arten nachhaltigkeitsbezogener Risiken, die wir im Rahmen unse-
rer Due Diligence identifiziert haben:

A. potenzielle Menschenrechtsverletzungen oder Vorfälle in Verbindung mit
Menschenrechten entlang unserer Beschaffungskette (Ebene 1 und 2*)

B. potenzielle Umweltverschmutzung entlang unserer Beschaffungskette (Ebene
1 oder 2)

C. potenzielle Verstöße gegen Chemikalienverordnungen in der Produktion (Ebe-
ne 1 oder 2)

D. negative Auswirkungen auf den Klimawandel

Im Kapitel Risikomanagement ist PUMAs Risikomanagement im Einzelnen
erläutert.

* Ebene-1-Hersteller von PUMA-Produkten; Ebene-2-Hersteller von Materialien und
Komponenten/Teilen

2019 haben wir in intensiven Beratungen mit Interessenvertretern auch die we-
sentlichen Aspekte der neuen Zielperiode 2025 ausgearbeitet; sie sind in Kapitel
8, Zusammenfassung und Ausblick dargestellt.

Unser Nachhaltigkeitsbericht 2019 wurde noch anhand der 10FOR20-Methodik
(siehe Grafik 3) erstellt. Ab 2020 legen wir unserem Nachhaltigkeitsbericht die
überarbeitete 10FOR25-Wesentlichkeitsanalyse und die entsprechenden Ziele
zugrunde.

Ziel Vergleichsjahr 2015 Erfolge 2019
Geplante
Tätigkeiten 2020 Ziele 2020 Status

10

Governance

PUMAs Ethikkodex-Training mit
geringer Teilnehmerquote

Teilnehmerquote

am Ethiktraining: 60 %

Teilnehmerquote

am Ethiktraining: 99 %

(Mitarbeiter mit E-Mail-
Konto)

Antikorruptionstraining bei
97,6 % der Lieferanten (99 %
der Kernlieferanten)

Thema Antikorruption in die
Audits für Lieferanten
aufgenommen

Halten der
Teilnehmerquote
(PUMA-Mitarbeiter mit
E-Mail-Konto) bei über
95 %

Trainingsrate bei
Lieferanten über 95 %
halten

Einrichtung und Pflege eines hoch
entwickelten Compliance-Management-
Systems

Ziel erreicht; wird zukünftig Teil von PUMAs regulären
Governance-Aktivitäten

BCI: Better Cotton Initiative, EP&L: Environmental Profit and Loss (ökologische Gewinn- und Verlustrechnung), FSC: Forest Stewardship Council, ILO: International Labor Organization, LWG: Leather Working
Group, MRSL: Manufacturing Restricted Substances List (Produktions-Schadstoffliste), OHS: Occupational Health and Safety, PFC: perfluorierte Chemikalien, PU: Polyurethan, REC: Renewable Energy attribute

Certificate (Grünstrom-Herkunftsnachweis), RSL: Restricted Substances List (Schadstoffliste), SBT: Science Based Target (Ziel basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen), SLCP: Social and Labor
Convergence Program, VOC: Volatile Organic Compound (flüchtige organische Verbindung), ZDHC: Zero Discharge of Hazardous Chemicals Foundation

Zusammenfassung und neue Ziele bis 2025 dargestellt.
im



UMFANG DER DATENERHEBUNG

Die Daten in diesem Bericht beziehen sich auf die PUMA Group. Aus unserer We-
sentlichkeitsanalyse und unserer ökologischen Gewinn- und Verlustrechnung
(EP&L) wissen wir, dass die Material- und Komponentenproduktion viel größere
Auswirkungen auf unser Umfeld hat als die Konfektionierung unserer Produkte.
Daher erfassen wir nun auch Daten unserer wichtigsten Teile- und Materialzulie-
ferer bei der Datenerhebung.

DATENQUELLEN

Um ein hohes Maß an Transparenz zu erreichen und sicherzustellen, dass unse-
re Branchenpartner Zugriff auf Umwelt- und Sozialkennzahlen haben, nutzen wir
die folgenden externen Datenbanken, von denen einige öffentlich zugänglich
sind:

das Fair Factories Clearinghouse: Austausch von Compliance-Audit-Da-
ten mit anderen Marken

die Abwasserdaten-Plattform von Zero Discharge of Hazardous Chemi-
cals (ZDHC): Daten zu Abwasserkontrollen bei Lieferanten

die chinesische Nichtregierungsorganisation IPE: Veröffentlichung von
Umweltkennzahlen unserer Lieferanten

die Green Supply Chain Map der IPE: Umweltschutzdaten einiger unse-
rer Kernlieferanten in China, die auch die Öffentlichkeit einsehen kann

Des Weiteren erfassen wir Daten zur sozialen und ökologischen Performance an
unseren eigenen Standorten sowie bei den Kernlieferanten, die unsere Produkte
herstellen.

G.04 PUMAS NACHHALTIGKEITSORGANISATION 2019
➔
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http://wwwen.ipe.org.cn/MapBrand/Brand.aspx?q=6


SOZIALE ASPEKTE

MENSCHENRECHTE (10FOR20-ZIEL NR. 2)

Zielbeschreibung:
Einbindung der Menschenrechte bei allen unseren Aktivitäten und Lieferanten; positive
Einflussnahme in Gemeinden, in denen PUMA präsent ist

Bezieht sich auf die Ziele Nr. 3, 4, 5 und 10 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten
Nationen.

   

Beispiele aus dem Aktionsplan 10FOR20:

Identifizierung der wichtigen Menschenrechtsthemen entlang der
Beschaffungskette

Minderung des Risikos von Zwangsarbeit und Ausbeutung

Förderung des gesellschaftlichen Engagements für die Gemeinden, in denen
PUMA präsent ist

Relevante Kennzahlen:

Anzahl der zum Jahresende offenen Null-Toleranz-Themen (auch relevant für
Social Compliance)

Anzahl der gemeinnützigen Arbeitsstunden unserer Mitarbeiter (auch rele-
vant für Kapitel Unsere Mitarbeiter)

PUMAs Nachhaltigkeitsrichtlinien sind an der Menschenrechtserklärung der Vereinten
Nationen, den Kernarbeitsnormen der International Labor Organization (ILO) und den
zehn Prinzipien des UN Global Compact ausgerichtet.

Die Einhaltung der Menschenrechte ist seit 1993 fester Bestandteil unseres Verhal-
tenskodex und steuert seitdem unser Geschäftsgebaren. 2019 haben wir eine Richtlinie
für verantwortungsvolle Beschaffung mit einem entsprechenden Schulungsprogramm
umgesetzt, um zu gewährleisten, dass unsere Beschaffungspraxis den Grundsätzen
unseres Verhaltenskodex entspricht.

In den Vorjahren haben wir Gefährdungsbeurteilungen in Bezug auf die Einhaltung von
Menschen rechten an unseren Standorten und entlang der Beschaffungskette durchge-
führt und die Ergebnisse in unserem Geschäftsbericht 2016 und 2017 veröffentlicht. Zu
den größten Gefährdungen in diesem Bereich zählen Zwangsarbeit und Ausbeutung
entlang unserer Beschaffungskette sowie Kinderarbeit in den landwirtschaftlichen
Betrieben.

Um das Risiko von Zwangsarbeit und Ausbeutung zu mindern, halten wir unsere Liefe-
ranten an, keine Vermittlungshonorare zu erheben. Diese mussten Wanderarbeiter frü-
her an Mittelsmänner entrichten, um Anstellung in Textilfabriken in Mauritius oder Ma-
laysia zu erhalten. Wir haben unser Forever-Better-Handbuch zu Sozialstandards ent-
sprechend überarbeitet und gemeinsam mit anderen Marken erreicht, dass unsere
Lieferanten in Mauritius diese Vermittlungshonorare heute nicht mehr verlangen. In
Malaysia hatten wir einen aktiven Lieferanten. Da wir diese Geschäfts beziehung jedoch
aufgekündigt haben, werden nun bei keinem unserer Lieferanten der Ebene 1 mehr
Vermittlungshonorare erhoben. Einige Herausforderungen auf der zweiten Ebene un-
serer Beschaffungskette (Textil/Stoffproduktion in Taiwan) gilt es noch zu meistern –
wir hoffen, das Problem bis Ende 2020 beheben zu können.

Um die Einhaltung der Menschenrechte auch im Baumwollanbau zu gewährleisten, ha-
ben wir uns 2015 der Better Cotton Initiative (BCI) angeschlossen. Seitdem haben wir
den Anteil von BCI-Baumwolle von null auf 80 % erhöht. Bis Ende 2020 wollen wir die-
sen Anteil auf 90 % steigern und spätestens bis Ende 2025 sollen 100 % unserer Baum-
wolle aus zertifizierten, nachhaltigeren Quellen (BCI-, Bio- und recycelte Baumwolle)
stammen.

Auch haben wir erkannt, dass wir über ehrenamtliche Arbeit auf lokaler Ebene viel be-
wirken können, so zum Beispiel in Bezug auf soziale Aspekte und die Einhaltung der
Menschenrechte. Daher haben wir ein Community-Engagement-Programm bei PUMA
eingeführt. 2019 haben unsere Mitarbeiter weltweit 21.433 Stunden gemeinnützige Ar-
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beit verrichtet. Mehr zu unserem Community-Engagement-Programm und zu den Mit-
arbeiterprogrammen finden Sie im Kapitel Unsere Mitarbeiter.

SOCIAL COMPLIANCE (10FOR20-ZIEL NR. 3)

Zielbeschreibung:
Konformität mit Industriestandards und den Kernarbeitsnormen der ILO bei allen
Kernlieferanten, einschließlich Lieferanten von Endprodukten, Komponenten und
Materialien

Bezieht sich auf die Ziele 3, 5, 8 und 10 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Na-
tionen.

   

Beispiele aus dem Aktionsplan 10FOR20:

Branchenweite Koordination von Compliance-Kontrollen

Messung und Management von sozialen Kennzahlen (Beschaffungskette)

Veröffentlichung einer vollständigen Liste unserer Kernlieferanten und unse-
res Audit-Instruments

Relevante Kennzahlen:

Anzahl der zum Jahresende offenen Null-Toleranz-Themen

Anteil der geklärten Mitarbeiterbeschwerden

Unser Social-Compliance-Programm besteht bereits seit 1999 und wurde 2019 zum
dritten Mal von der Fair Labor Association akkreditiert. Im vergangenen Jahr haben wir
unsere Zusammenarbeit mit der Fair Labor Association, dem Better Work Program der
International Labor Organization (ILO) und der International Finance Corporation sowie

dem Social and Labor Convergence Program (SLCP) fortgeführt und im Rahmen der
letzteren die Einführung von SLCP in China unterstützt. Insgesamt wurden SLCP-Kon-
trollen bei 43 unserer Kernlieferanten der Ebene 1 und Lieferanten der Ebene 2 in Chi-
na und Taiwan durchgeführt.

Da Mehrfachaudits durch verschiedene Unternehmen nicht nur einen enormen Verwal-
tungsaufwand für den einzelnen Lieferanten, sondern auch ineffiziente Ressourcen-
auslastung bedeuten, haben wir unsere gemeinsamen Anstrengungen in diesem Be-
reich nochmals verstärkt und den Anteil der mit anderen Unternehmen gemeinsam
durchgeführten Audits von 39 % auf 43 % der PUMA-Lieferanten erhöht. Dadurch wol-
len wir Kosten und Ressourcen einsparen und maximale Kontrolleffizienz entlang der
Beschaffungskette unserer Branche gewährleisten.

Insgesamt haben wir 475 Audits in 418 Fabriken durchgeführt; 94 % unserer Ebene-1-
Lieferanten haben diese Audits bestanden. Von den Lieferanten der Ebene 1 haben 6 %
unseren Vorgaben nicht entsprochen. Mit den aktiven PUMA-Lieferanten unter den ver-
bleibenden 6 % haben wir gemeinsam an einer Verbesserung der Situation gearbeitet
und 62 % haben ein erneutes Audit bestanden. Neun Fabriken, die nicht in der Lage
waren, ihre Leistung unseren Vorgaben entsprechend anzupassen, haben wir von der
Liste unserer aktiven Lieferanten genommen. Alle neuen PUMA-Lieferanten müssen
vor Produktionsbeginn ein Compliance-Audit bestehen. Bewerber, die das erste Audit
nicht bestanden haben, wurden nicht in unseren Lieferantenstamm aufgenommen.

Unser Team von Compliance-Experten ist in allen unseren wichtigen Beschaffungs-
märkten tätig und besucht und auditiert unsere Hauptproduktionspartner regelmäßig.
Zudem nutzen wir die Dienste externer Compliance-Auditoren und arbeiten mit dem
Better Work Program der ILO zusammen. Jeder PUMA-Lieferant verpflichtet sich, jähr-
lich ein Compliance-Audit durchführen zu lassen und Probleme, die bei diesen Kontrol-
len identifiziert werden, im Rahmen von Korrekturplänen zu beheben.
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Fabrik-Audits / Audit-Ratings 2019 2018 2017

Ebene
1

Ebene
2 Lager Ebene 1 Ebene 2 Ebene 1 Ebene 2

A (bestanden) 107 10 0 82 15 87 13

B+ (bestanden) 126 17 1 148 29 122 27

B- (bestanden) 121 10 0 128 42 118 34

C (nicht bestanden) 19 2 1 17 7 18 3

D (nicht bestanden) 4 0 0 5 0 9 1

Gesamt 377 39 2 380 93 354 78

418 473 432

Bestanden/nicht bestanden
(%) 94/6 95/5 50/50 94/6 91/9 92/8 95/5

Neben den Audits führen wir auch Messungen von Sozialkennzahlen (S-KPIs) durch.
Darunter fallen die durchschnittliche Vergütung im Vergleich zum jeweiligen Mindest-
lohn, Überstunden und die Abdeckung durch Tarifverträge.

Wie in Tabelle 3 zu erkennen ist, liegen die von unseren Kernlieferanten gezahlten
Grundlöhne mehrheitlich über der jeweiligen Mindestlohngrenze, 17,6 % im Durch-
schnitt. Inklusive Überstunden und Boni erhöht sich dieser Anteil auf 73,1 %, geringfü-
gig weniger als in den Vorjahren, was auf die Heraufsetzung der Mindestlöhne zurück-
geführt werden kann. Die Abdeckung durch Sozialversicherung blieb bei über 90 % und
der Anteil der Mitarbeiter mit unbefristeten Arbeitsverträgen lag bei knapp 70 %.

T.02 AUDIT-ERGEBNISSE/-RATINGS 2017 BIS 2019
➔
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T.03 SOZIALKENNZAHLEN VON PUMAS EBENE-1-KERNLIEFERANTEN 2017-2019
➔

2019 LATEINAMERIKA SÜDASIEN OST- UND SÜDOSTASIEN EMEA Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt

KPI Mexiko Bangladesch Indien Pakistan China Kambodscha Indonesien Philippinen Vietnam Türkei 2019 2018 2017

Bruttogehaltszahlungen
über dem Mindestlohn
ohne Überstunden und
Boni (%) 59,1 22,9 18,5 22,1 7,6 8,6 1,6 0,0 33,6 2,4 17,6 20,9 26,1

Bruttogehaltszahlungen
über dem Mindestlohn
inklusive Überstunden
und Boni (%) 158,3 70,5 28,7 31,0 170,2 66,8 39,7 35,1 108,1 22,4 73,1 83,7 86,7

Anteil der Arbeiter mit
Sozialversicherung (%) 86,0 100,0 97,7 99,0 64,3 100,0 100,0 95,5 93,9 100,0 93,6 95,3 95,7

Überstunden pro Woche 2,5 10,2 0,0 0,2 18,9 7,8 7,0 10,3 8,7 5,2 7,1 6,1 6,8

Anteil der Arbeiter, die
unter einen Tarifvertrag
fallen (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 94,4 28,2 33,3 0,0 98,4 0,0 25,4 26,7 21,5

Frauenanteil (%) 49,8 42,7 47,3 8,9 64,0 84,3 88,8 69,0 80,4 59,0 59,4 56,0 59,3

Anteil unbefristeter
Arbeitsverträge (%) 14,6 100,0 100,0 100,0 25,5 30,9 97,9 68,5 53,3 100,0 69,1 68,0 63,6

Jährliche
Fluktuationsrate (%) 61,0 33,4 6,6 20,8 63,0 43,3 17,2 64,8 40,0 32,2 38,2 36,8 40,3

Verletzungsrate (%) 0,2 0,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 2,7 0,3 0,3 0,5 0,6 0,4

Anzahl Lieferanten 59 50 59

* Daten von 59 PUMA-Kernlieferanten (82 % des Produktionsvolumens 2019); Berichtszeitraum für die Datenerhebung: November 2018 bis Oktober 2019
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Mitarbeiter von PUMA-Lieferanten haben Zugang zu einer Hotline für Compliance-The-
men. Die jeweiligen Telefonnummern und E-Mailadressen stehen auf den Verhaltens-
kodex-Plakaten, die bei jedem PUMA-Lieferanten weltweit aushängen. Zudem stehen
wir über WeChat und andere soziale Netzwerke mit den Mitarbeitern in Verbindung und
stellen bei einigen unserer Kernlieferanten formelle Apps für Compliance- und Perso-
nalthemen zur Verfügung.

Über PUMAs Feedbacksystem wurden insgesamt 61 Beschwerden in sieben Ländern
kommuniziert, 39 % mehr als im Vorjahr. Unser Team konnte alle Beschwerden klären.
In Indien haben wir erstmals eine Beschwerde erhalten: Eine Beschwerde bezüglich
Vergütungsfragen wurde eingereicht.

Von externen Organisationen erreichten uns elf Beschwerden zu Versammlungsfrei-
heit, fairen Löhnen bzw. Diskriminierung bei PUMA-Produktionspartnern. Alle elf Be-
schwerden wurden bis Ende des Jahres geklärt.

Mitarbeiterbeschwerden 2019 2018 2017

Anzahl eingegangener Beschwerden 70 55 81

Anzahl bestätigter Beschwerden 61 44 74

Anzahl geklärter Beschwerden 61 44 70

Anzahl nicht geklärter Beschwerden 0 0 4

Klärungsrate (in %) 100 100 95

Themen, die im Rahmen unserer Audits identifiziert werden oder uns über unsere Hot-
line erreichen, werden wie folgt kategorisiert: Null-Toleranz-Themen (wie Kinderarbeit
und Zwangsarbeit), kritische Themen und sonstige Themen.

Wie sich aus dem Begriff schließen lässt, führt die Identifizierung von Null-Toleranz-
Themen bei einem Lieferanten unmittelbar zum Scheitern des Audits. Fabriken, die
noch nicht für PUMA produziert haben, werden nicht in unseren Lieferantenstamm
aufgenommen. Diejenigen, zu denen bereits Geschäftsbeziehungen bestehen, müssen
die Null-Toleranz-Themen unverzüglich beheben. Dies geschieht anhand einer Ursa-

chenanalyse und eines Katalogs von Präventivmaßnahmen für die Zukunft. Lieferanten,
die hierzu nicht bereit sind, werden aus unserer Lieferantenbasis gestrichen. Auch an-
dere Probleme werden von unserem Compliance-Team verfolgt und müssen behoben
werden.

2019 haben wir drei Null-Toleranz-Themen identifiziert, die alle geklärt werden
konnten.

Land 2019 2018 2017 Gesamt

Kambodscha 1 1

China 1 1 2

Indonesien 1 1 1 3

Vietnam 1 2 2 5

Gesamt 3 5 3 11
T.04 MITARBEITERBESCHWERDEN UND KLÄRUNGSRATE 2017 BIS 2019
➔

T.05 NULL-TOLERANZ-THEMEN 2017 BIS 2019
➔
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In den Jahren 2018 und 2019 hat sich PUMA der Lohn-Thematik in der Lieferkette operational angenommen. Mit Hilfe des Fair
Wage Networks wurde eine Serie von Fair Wage Assessments bei allen PUMA-Kernlieferanten in Bangladesch und Kambodscha
durchgeführt. Dabei konnten einige Hersteller bereits eine Zertifizierung basierend auf den zwölf Dimensionen eines fairen Loh-
nes erhalten. Andere Hersteller in diesen Ländern werden an einer Verbesserung ihrer Lohn-Praktiken arbeiten, um dieses Le-
vel zu erreichen. PUMAs Ziel ist es, diese Überprüfungen und Verbesserungen bis 2025 auf Hersteller in anderen Länder auszu-
dehnen und damit faire und effiziente Lohnpraktiken zu erreichen.

DANIEL VAUGHAN-WHITEHEAD
Fair Wage Network
Co-Founder and Chair

Zum Kompetenzaufbau entlang unserer Beschaffungskette haben wir Initiativen ins
Leben gerufen, um Belastbarkeit und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Lieferanten
zu gewährleisten. Bei zehn PUMA-Schuhlieferanten in China wurden beispielsweise
Workshops zur Verbesserung des Personalmanagements und zur Weiterbildung der
Personalabteilungen durchgeführt.

KOMPETENZAUFBAU FÜR FAIRE LÖHNE
➔
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In den Jahren 2018 und 2019 hat sich PUMA der Lohn-Thematik in der Lieferkette angenommen.  Mit  Hilfe  des  Fair

Ländern auszu-



UMWELT

Alle unsere Umweltschutzaktivitäten zielen darauf ab, sicherzustellen, dass PUMA
und unsere Lieferanten geltende Umweltschutzverordnungen einhalten und die Um-
weltauswirkungen optimieren.

Nach der ersten Auditrunde 2015 haben wir im letzten Jahr 19 Energieeffizienz-Kon-
trollen an unseren eigenen Standorten durchgeführt. Diese Kontrollen sind in der
Europäischen Union vorgeschrieben und helfen uns beim Identifizieren von Energie-
sparmöglichkeiten in unseren Büros, Stores und Lagern, die wir dann global umset-
zen können.

Die Compliance-Audits, die wir bei unseren Lieferanten durchführen (siehe Kapitel
Social Compliance), umfassen auch Kontrollen der Einhaltung von Verordnungen zu
Umweltschutz und Chemikalieneinsatz. Bei jedem Audit prüfen wir u. a. Umweltge-
nehmigungen, Abfallentsorgung und Abwasseranlagen.

Des Weiteren haben wir erneut alle unsere Kernlieferanten zur Teilnahme am Envi-
ronmental Facilities Module der Sustainable Apparel Coalition angehalten. Im ver-
gangenen Jahr wurden 127 dieser Bewertungen von Dritten verifiziert; dies ent-
spricht Umweltaudits vor Ort. Hinzu kommen diejenigen Audits, die unsere Lieferan-
ten regelmäßig durchführen lassen, um Umweltzertifizierungen von bluesign®,
OEKO-TEX, GOTS, GRS oder der Leather Working Group zu erhalten.

KLIMAWANDEL (10FOR20-ZIEL NR. 4)

Zielbeschreibung:
Reduzierung der CO -Emissionen als Science Based Target – Entwicklung bis 2016
und Umsetzung bis 2020

Bezieht sich auf Ziel Nr. 13 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.

Zwischenziel:
Relative Reduzierung der CO -Emissionen der Stufe 1, 2 und 3 um 3 % pro Jahr

Beispiele aus dem Aktionsplan 10FOR20:

Zusammenarbeit mit Branchenpartnern im Bereich Klimawandel

Erweiterung von groß angelegten Klimaschutzprojekten entlang der
Beschaffungskette

Relevante Kennzahlen:

Direkte CO -Emissionen unserer eigenen Standorte (Stufe 1)

Indirekte CO -Emissionen unserer eigenen Standorte (Stufe 2)

Indirekte CO -Emissionen aus Produktion, Geschäftsreisen und Waren-
transport (Stufe 3)

Auf der UN-Klimakonferenz 2015 in Paris verpflichtete sich PUMA zur Festlegung
eines auf wissenschaftlichen Erkenntnissen gestützten CO -Emissionsziels (Science
Based Target). Nach zwei Versuchen, 2017 und 2018, und der Gründung der Fashion
Industry Charter for Climate Action im Jahr 2018 konnten wir im vergangenen Jahr
unser Ziel für CO -Emissionen mit der Science Based Target Coalition verabschieden
und haben es im Juni veröffentlicht.

2019 wurden im Rahmen der Fashion Industry Charter on Climate Action zudem sie-
ben Arbeitsgruppen gegründet. PUMA ist aktives Mitglied mehrerer dieser Gruppen,

2

2

2

2

2

2

2
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Auf globaler Ebene hat PUMA eine wichtige Rolle bei der Erstellung der Fashion Charter for Climate Action gespielt, die un-
ter der Leitung der UN gegründet wurde. PUMA hat seine Hersteller, Mitbewerber und weitere Industriepartner mobilisiert,
um dieser industrieweiten Plattform für Klimaschutz beizutreten. Als Gründungsmitglied spielt PUMA weiterhin eine sehr
aktive Rolle, beispielsweise als Vorsitz (Chair) des Leitungsgremiums (Steering Committees) und im Rahmen einer aktiven
Teilnahme in den Arbeitsgruppen Decarbonization, Manufacturing/Energy und Financial Tools. Wir freuen uns darauf, mit
PUMA daran zu arbeiten, seine wissenschaftsbasierten Klima-Ziele mit dem 1,5 Grad Ziel in Einklang zu bringen und, ge-
meinsam mit anderen Charter Unterzeichnern für ambitionierte, schnelle und robuste Prozesse zur Umsetzung der Ziele zu
sorgen.

LINDITA XHAVERI-SALIHU
Sectors Engagement Lead UN Climate Change, Global Climate Action

leitet den Lenkungsausschuss der Charta und ist an der Leitung der Working Group
on Sector Decarbonization beteiligt.

https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/global-climate-action-in-fa-
shion/about-the-fashion-industry-charter-for-climate-action

Wir haben unsere Zielvereinbarung an die vermehrte Nutzung von Strom aus erneu-
erbaren Quellen durch den Kauf von Grünstrom-Herkunftsnachweisen für diejenigen
Länder gekoppelt, die für PUMA wichtig sind und in denen Strom aus erneuerbaren
Quellen nicht direkt gekauft werden kann. Wir haben nachträglich Energiezertifikate
im Wert von 50  % von PUMAs Emissionen aus Strom für 2018 erworben; im Jahr
2019 haben wir diesen Anteil dann auf 75 % erhöht.

Somit ist es uns gelungen, unsere Emissionen der Stufe 1 und 2 um 38 % gegenüber
2018 und um 63 % gegenüber 2017 zu senken. Inklusive der erworbenen Energiezer-
tifikate haben wir damit unser Ziel für die Reduzierung von Stufe-1- und -2-Emissio-
nen um 35 % bereits 2019 erreicht, ein Jahr vor Plan.

FASHION CHARTER ON CLIMATE ACTION FÜR (DIE REDUKTION VON) CO -EMISSIONEN
➔

2
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ÜBER DIE FASHION CHARTER ON CLIMATE ACTION

https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/global-climate-action-in-fashion/


* Wissenschaftsbasiertes CO -Reduktionsziel
** Renewable Energy Attribute Certificates (Herkunftsnachweise für erneubare Energie)

Als Ausgleich für unsere steigenden Stufe-3-Emissionen haben wir den Umfang un-
serer Energieeffizienzprogramme auf China und Taiwan ausgeweitet und sind zu die-
sem Zweck dem Clean by Design Program des Apparel Impact Institute (https://ap-
parelimpact.org/) beigetreten.

Als Ausdruck unseres weltweiten Engagements haben sich vier unserer Stoffliefe-
ranten, die nasschemische Fertigungsverfahren anwenden, in der ersten Phase dem
Clean by Design Program verpflichtet (zwei weitere kommen Anfang 2020 dazu).
Sollte die erste Phase erfolgreich sein, wollen wir das Programm weiter ausbauen.

Auch unsere Mitgliedschaft im Low Carbon Manufacturing Program des WWF dient
der Reduzierung von CO -Emissionen bei unseren Ebene-1-Lieferanten. Wir konnten
unseren größten Textilienhersteller dafür gewinnen, von Anfang an am Programm
teilzunehmen; dazu gehören das Identifizieren von Energiesparmöglichkeiten genau-
so wie Online-Trainings im Bereich der CO -Bilanzierung.

Unser Programm in Vietnam, das wir in Kooperation mit IFC durchführen, zeigt posi-
tive Ergebnisse: eine Reduzierung von 5.500 Tonnen CO  aufgrund der umgesetzten

Energieeffizienzmaßahmen. Zudem haben sich unsere Lieferanten verpflichtet, So-
laranlagen für zwei Megawattstunden Strom zu installieren.

Ergänzt wird die Reduzierung unserer Stufe-3-Emissionen auf Fabrikebene durch
den Kauf nachhaltigerer – und damit weniger CO -intensiver – Rohstoffe. Nachdem
wir unser Ziel für 50 % bluesign®-zertifizierten Polyester bereits 2018 erreicht hat-
ten, haben wir uns neue, ehrgeizigere Ziele gesteckt. 2019 verwendeten wir bereits
über 90  % bluesign®- bzw. OEKO-TEX-zertifizierten Polyester, bis 2025 wollen wir
den Anteil an Recycling-Polyester auf 75 % für Bekleidung erhöhen.

G.05 VEREINBARTE EMISSIONSZIELE (STUFE 1 UND 2) (in Tonnen CO e)
➔
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https://apparelimpact.org/


CO e-Emissionen 
(absolute Zahlen) 2019 2018 2017 2016 2015

Abweichung (in %)

2019/18

Abweichung (in %)

2019/2015

Stufe 1 – direkte CO e-Emissionen aus dem Einsatz fossiler Brennstoffe (t) 6.326 6.918 7.678 6.854 7.296 -8,6 -13,3

Fuhrpark 3.618 4.073 4.134 3.746 4.087 -11,2 -11,5

Heizung 2.708 2.845 3.545 3.107 3.209 -4,8 -15,6

Stufe 2 – indirekte CO e-Emissionen aus Elektrizität und Fernwärme (t) 40.986 43.366 40.029 37.300 35.591 -5,5 15,2

Stufe 2 – indirekte CO e-Emissionen aus Elektrizität und Fernwärme (t) inkl. Energiezertifikate 11.533 22.128 40.029 37.300 35.591 -47,9 -67,6

Elektrizität (ohne Energiezertifikate) 39.282 42.145 38.914 36.046 34.445 -6,8 14,0

Elektrizität (inkl. Energiezertifikate) 9.828 20.907 38.914 36.046 34.445 -53,0 -71,5

Fernwärme 1.705 1.221 1.115 1.254 1.146 39,6 48,8

Gesamt Stufe 1-2 47.312 50.284 47.707 44.153 42.887 -5,9 10,3

Gesamt Stufe 1-2 inkl. Energiezertifikate 17.858 29.046 47.707 44.153 42.887 -38,5 -58,4

Emissionen Stufe 1 und 2 (Tonnen CO  pro € Mio. Umsatz pro Jahr) 8,6 10,8 11,5 12,2 12,7 -20,5 -32,1

Emissionen Stufe 1 und 2 (Tonnen CO  pro € Mio. Umsatz pro Jahr) (inkl. Energiezertifikate) 3,2 6,2 11,5 12,2 12,7 -48,1 -74,4

T.06 STUFE 1 UND 2 CO E-EMISSIONEN VON PUMA
➔
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CO e-Emissionen 
(absolute Zahlen) 2019 2018 2017 2016 2015

Abweichung
(in %)

2019/18

Abweichung
(in %)

2019/2015

Stufe 3 – sonstige indirekte CO e-Emissionen (t) 272.540 222.315 208.525 196.896 192.305 22,6 41,7

Stufe 3 – sonstige indirekte CO e-Emissionen (t) (inkl. Energiezertifikate) 250.240 222.315 208.525 196.896 192.305 12,6 30,1

CO e-Emissionen aus Transportmitteln für Geschäftsreisen (t) 18.727 15.582 14.394 12.167 10.191 20,2 83,8

CO e-Emissionen aus B2B-Warentransport (t) 98.386 74.182 64.076 48.484 57.085 32,6 72,3

CO e-Emissionen aus Kurierfahrten (inkl. B2C-Warentransport) (t) 9.358 5.961 6.994 16.223 6.321 57,0 48,0

CO e-Emissionen der Lieferanten

CO e-Emissionen aus der Produktion - Lieferantenebene 1 (t) 146.069 126.590 123.061 120.023 118.708 15,4 23,0

CO e-Emissionen aus der Produktion - Lieferantenebene 1 (t) (inkl. Energiezertifikate) 123.769 126.590 123.061 120.023 118.708 -2,2 4,3

Stufe-3-Emissionen im Verhältnis zum Umsatz (Tonnen CO  pro € Mio. Umsatz pro Jahr) 49,5 47,8 50,4 54,3 56,8 3,6 -12,7

Stufe-3-Emissionen im Verhältnis zum Umsatz (Tonnen CO  pro € Mio. Umsatz pro Jahr) (inkl.
Energiezertifikate) 45,5 47,8 50,4 54,3 56,8 -4,9 -19,9

GESAMT Stufe 1-3 (t) 319.852 272.599 256.232 241.049 235.192 17,3 36,0

GESAMT Stufe 1-3 (t) (inkl. Energiezertifikate) 268.098 251.361 256.232 241.049 235.192 6,7 14,0

PUMA Jahresumsatz (in Mio. €) 5.502 4.648 4.136 3.627 3.387 18,4 62,4

Gesamte CO e-Emissionen im Verhältnis zum Umsatz (Tonnen CO  pro € Mio. Umsatz pro Jahr) 58,1 58,6 62,0 66,5 69,4 -0,9 -16,3

Gesamte CO e-Emissionen im Verhältnis zum Umsatz (Tonnen CO  pro € Mio. Umsatz pro Jahr) (inkl.
Energiezertifikate) 48,7 54,1 62,0 66,5 69,4 -9,9 -29,8

1. Zur Messung eigener CO -Emissionen nutzt PUMA eigene, auf dem GHG-Protokoll basierende Methoden.

2. Die Konsolidierung erfolgt gemäß dem Betriebssteuerungsansatz, inklusive PUMAs eigener oder von PUMA betriebener Büros, Lager, Geschäfte und Produktionsstätten (Argentinien).

3. Die ausgelagerte Produktion der Ebene 1 wird mit den Emissionen der Stufe 3 (CO -Emissionen aller drei Produktbereiche (Schuhe, Textilien und Accessoires)) ausgewiesen.

4. Die Datenerfassung an PUMA-Standorten, die mindestens 90 % unserer Vollzeitmitarbeiter (FTE) weltweit beschäftigen, erfolgt auf Basis der „90 %-Mindestanteil-Regel“. Die restlichen Zahlen wer-
den hochgerechnet.

5. PUMA nutzt den standortbasierten Ansatz für Stufe 2 mit Emissionsfaktoren von ADEME. Zudem wird beim Kauf von erneuerbaren Energien oder Energiezertifikaten der marktbasierte Ansatz verwen-
det. Emissionsfaktoren der Stufe 3 basieren auf weiteren unternehmens- und branchenspezifischen Emissionsfaktoren.

6. Inklusive Hochrechnungen und Schätzungen, wenn keine Daten verfügbar waren.

7. Methodologische Veränderungen über die letzten drei Jahre beeinflussen die Ergebnisse.

8. Daten zu Emissionen bei Lieferanten der Ebene 1 beziehen sich vorrangig auf energiebezogene Emissionen.

T.07 CO E-EMISSIONEN VON AUSGEWÄHLTEN AKTIVITÄTEN ENTLANG VON PUMAS BESCHAFFUNGSKETTE
➔
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CHEMIKALIEN (10FOR20-ZIEL NR. 5)

Zielbeschreibung:
Eliminierung gefährlicher Chemikalien aus unserer Beschaffungskette bis 2020

Bezieht sich auf die Ziele Nr. 3 und 6 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Na-
tionen.

 

Relevante Kennzahlen und Beispiele aus dem Aktionsplan 10FOR20:

Anzahl und Erfüllungsquote der RSL-Tests

Anteil PFC-freier Produkte

VOC-Index für Schuhe

Obwohl eine vollumfängliche Untersuchung der Folgen potenziell gefährlicher Che-
mikalien auf die menschliche Gesundheit noch aussteht, ergreifen wir in Bezug auf
unsere Produkte und Aktivitäten bereits heute Präventionsmaßnahmen zum Schutz
von Gesundheit und Umwelt.

Sämtliche für PUMA-Produkte verwendete Materialien werden anhand der PUMA-
Schadstoffliste (Restricted Substances List, RSL) in die Test-Kampagne aufgenom-
men, um zu gewährleisten, dass sie den internationalen Chemikalienverordnungen
entsprechen. Für diese Tests verwenden wir anstelle eigener Standards die von der
AFIRM Group entwickelte Produkt-RSL sowie die Produktions-RSL der ZDHC (Zero
Discharge of Hazardous Chemicals Foundation). Seit 2015 haben wir die Anzahl an
RSL-Tests um 183 % auf 6.605 erhöht, die Fehlerquote sank von 7,7 % auf 1,1 %. Ma-
terialien, die einen RSL-Test nicht bestehen, kommen erst dann für PUMA-Produkte
in Frage, wenn der Fehler behoben wurde und sie den Test erfolgreich bestanden ha-
ben. So konnten wir das Risiko auf Produktebene mindern; 2019 haben alle geteste-
ten Produkte bestanden.

G.06 ABWEICHUNGEN VON DER RSL NACH PRODUKTBEREICHEN 2019 (in %)
➔
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Schadstoffliste (Restricted Substances List, RSL) in unsere Test-Kampagne aufgenom-



Auf der Produktionsebene haben wir im Rahmen unserer Selbstverpflichtung zu den
Zielen der Greenpeace-Detox-Kampagne ein Verbot der vorsätzlichen Verwendung
von elf als besonders schädlich eingestuften Chemikaliengruppen durchgesetzt. Zu-
dem haben wir den Anteil an bluesign®- bzw. OEKO-TEX-zertifizierten Materialien
erhöht und wasserabweisende Beschichtungen auf Basis perfluorierter Chemikalien
(PFCs) ersetzt. Unsere Lieferanten haben wir geschult, u. a. im Rahmen der Runden
Tische. Während der Großteil dieser Chemikaliengruppen nie vorsätzlich zum Ein-
satz kam, wurden PFCs bis 2017 für wasserabweisende Beschichtungen auf Schu-
hen und Textilien verwendet.

Die Eliminierung dieser Chemikalien belegen die Ergebnisse der Abwassertests bei
unseren Kernlieferanten, die nasschemische Fertigungsverfahren anwenden. Die Er-
füllungsquote lag bei über 94 % für jeden der Werte auf der MRSL (Schadstoffliste)
der ZDHC. Bei den meisten Werten betrug die Erfüllungsquote 100  % oder knapp
darunter. Ausnahmen sind hier die schädlichen Azofarbstoffe (Erfüllungsquote:
94,2 %) und die PFCs (Erfüllungsquote: 95 %). Obwohl PUMA diese beiden Chemika-
lien bereits eliminiert hatte, waren Spuren davon noch in einigen wenigen Stichpro-
ben enthalten, da wir einige Produktionsstätten gemeinsam mit anderen Marken
nutzen.

Mit Unterstützung unserer Schuhlieferanten konnten wir gemäß unserem Ziel bis
2020 auch den Anteil an Lösungsmitteln bzw. an flüchtigen organischen Verbindun-
gen (VOCs) auf 15,6 g pro Paar Schuhe reduzieren. Dazu haben wir regelmäßig dedi-
zierte Treffen mit unseren Schuh- und Chemikalienlieferanten veranstaltet, auf de-
nen neben den Best Practices führender Lieferanten auch die neuesten technologi-
schen Entwicklungen besprochen wurden.

* Datenerfassung 2019 bei Kernlieferanten in Anlehnung an den allgemeinen Berichtsumfang

T.08 STATISTIK RSL-TESTS 2015 BIS 2019
➔

Produktbereich

2019 2018 2017 2016 2015
Abweichung

2018/2019 (%)
Abweichung

2015/2019 (%)

Anzahl
Prüf- 

berichte
Erfüllungs- 
quote (%)

Anzahl
Prüf- 

berichte
Erfüllungs- 
quote (%)

Anzahl
Prüf- 

berichte
Erfüllungs- 
quote (%)

Anzahl
Prüf- 

berichte
Erfüllungs- 
quote (%)

Anzahl
Prüf- 

berichte
Erfüllungs- 
quote (%)

Anzahl
Prüf- 

berichte
Erfüllungs- 

quote

Anzahl
Prüf- 

berichte
Erfüllungs- 

quote

Schuhe 4668 99,2 3512 98,4 2707 97,9 1781 96 1150 92,1 32,9 0,8 305,9 7,1

Textilien 1239 99,1 988 98 925 99,1 500 98 480 93,1 25,4 1,1 158,1 6,0

Accessoires 639 96,2 764 97,1 753 96 677 94 624 92,0 -16,4 -0,9 2,4 4,3

Sonstige 59 100,0 54 100 44 95,5 78 94 82 93,9 9,3 0,0 -28,0 6,1

Gesamt 6605 98,9 5318 98,1 4429 97,8 3028 96 2336 92,3 24,2 0,8 182,7 6,6

G.07 ENTWICKLUNG VOC-INDEX 2003 BIS 2019
➔
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WASSER UND LUFT (10FOR20-ZIEL NR. 6)

Zielbeschreibung:
Branchenübliche Best-Practice-Regeln für die Abwasserreinigung werden von 90 %
aller PUMA-Kernlieferanten mit nasschemischen Fertigungsverfahren erfüllt. Bran-
chenübliche Best-Practice-Regeln für Luftemissionen werden von 90 % aller PUMA-
Kernlieferanten mit erheblichen Luftemissionen erfüllt.

Bezieht sich auf Ziel Nr. 6 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.

Beispiele aus dem Aktionsplan 10FOR20:

Sicherstellung regelmäßiger Abwassertests bei den relevanten Lieferanten

Unterstützung der Entwicklung und Einführung eines Abwasserstandards
für die Industrie

Unterstützung der Entwicklung von Luftqualitätsstandards für die Industrie

Relevante Kennzahlen:

Anteil der Kernlieferanten, die nasschemische Fertigungsverfahren
anwenden

Anteil der Kernlieferanten, die Good-Practice-Standards bei der Abwasser-
qualität anwenden (Good Practices für die Luftemissionen wurden noch
nicht festgelegt)

Seit 2015 haben wir die Anzahl der Abwassertests von 33 auf 70 Lieferanten und 125
Prüfberichte erhöht, was einer Abdeckung von 90 % aller Kernlieferanten mit nas-
schemischen Fertigungsverfahren entspricht.

Die Testergebnisse belegen, dass die Eliminierung besonders gefährlicher Chemika-
lien nach Plan gelaufen ist. Auch bei den konventionellen Abwasserwerten, die ledig-

lich für Lieferanten gelten, die Abwasser direkt in natürliche Gewässer abgeben,
konnten Erfolge verbucht werden: 16 der 17 gemessenen Grenzwerte wurden zu
90 % oder mehr erfüllt.

Lediglich einer der Werte, coliforme Bakterien* (70 %), lag weiterhin unter 90 % der
Vorgaben der ZDHC-Abwasserrichtlinie. Wir werden die 30  % der Lieferanten, die
diesen Parameter noch nicht erfüllen, bei der Installation von Desinfizierungsanla-
gen unterstützen, damit auch sie das entsprechende Ziel erreichen.

Zur weiteren Verbesserung der Abwasserqualität haben wir Schulungen zur Abwas-
serbehandlung eingeführt, zunächst in China. Während wir auf weitere Trainingsan-
gebote der ZDHC warten, werden wir Schulungen in allen unseren wichtigen Be-
schaffungsmärkten durchführen.

Unser Ziel für Luftemissionen ist am industrieweiten Good-Practice-Standard aus-
gerichtet, den die ZDHC derzeit mit aktiver Unterstützung von PUMA entwickelt.

Da die Zahlen belegen, dass wir unsere 2020-Ziele bezüglich Wasser und Luft noch
nicht erreicht haben, werden wir diese zukünftig im Rahmen unserer bis 2025 ge-
steckten Ziele ausweisen.

* Coliforme Bakterien sind im Allgemeinen zahlreich in den Fäkalien von Menschen, Säugetieren und Vögeln
angesiedelt. Obwohl sie in der Regel nicht an sich zu schwerwiegenden Erkrankungen führen, lassen sie sich
leicht züchten und gelten als Indikator für das Vorhandensein anderer Pathogene fäkalen Ursprungs
(https://en.wikipedia.org/wiki/Coliform_bacteria).

MATERIALIEN (10FOR20-ZIEL NR. 7)

Zielbeschreibung:
Verwendung alternativer, nachhaltiger Rohstoffe für PUMA-Schlüsselmaterialien:
Baumwolle, Polyester, Leder, Polyurethan und Kartonagen

Bezieht sich auf die Ziele Nr. 12 und 15 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten
Nationen.
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Beispiele aus dem Aktionsplan 10FOR20:

Erhöhung des Anteils an bluesign®-zertifiziertem Polyester auf 50  % bis
2020 (aktualisiertes Ziel: 90 %)

Erhöhung des Anteils von Baumwolle der Better Cotton Initiative auf 50 %
bis 2020 (aktualisiertes Ziel: 90 %)

Erhöhung des Anteils an Papier und Kartonagen aus Recycling und/oder
mit Zertifizierung des FSC auf 90 % bis 2020

Beibehaltung des Anteils an Leder von Gerbereien mit LWG-Medaillenbe-
wertung bei über 90 %

Prüfung des Einsatzes von Polyurethan auf Wasserbasis

Relevante Kennzahl:

Prozentualer Anteil je verwendetem Material

Aus PUMAs ökologischer Gewinn- und Verlustrechnung wissen wir, dass 50 % unse-
res ökologischen Fußabdrucks bei der Rohstoffgewinnung und in der Herstellung
entstehen. Daher hat der groß angelegte Einsatz nachhaltigerer Rohstoffe hohe Prio-
rität. Im Rahmen unserer 10FOR20-Strategie haben wir Ziele für nachhaltigere Roh-
stoffe für unsere Textilien, wie Baumwolle und Polyester, sowie für Schuhleder, Poly-
urethan (PU) und Kartonagen erarbeitet.

Mit Ausnahme von PU hatten wir diese Ziele bereits Ende 2018 erreicht. Das hat uns
angespornt, die Ziele für Baumwolle und Polyester mit Zertifizierung von 50 % auf
90 % anzuheben und OEKO-TEX in die Liste der Zertifizierungsstandards für Polyes-
ter aufzunehmen. Unsere Teams für die Materialbeschaffung haben unsere Materi-
alzulieferer angehalten, wenn möglich nachhaltigere Baumwolle und zertifizierten
Polyester einzukaufen. Die Notwendigkeit dieses Schritts wurde durch die vermehrte

Nachfrage unserer Geschäftsbereiche nach nachhaltigeren Materialien für unsere
Produkte belegt. Wir verwenden aktuell 82 % Baumwolle der Better Cotton Initiative
bzw. Biobaumwolle sowie 99 % zertifizierten Polyester für unsere Textilien und aus-
schließlich zertifizierten Polyester für unsere Accessoires.

Um nachhaltigeres PU einzusetzen, haben wir 2018 ein Pilotprojekt mit PU auf Was-
serbasis gestartet und bis heute ca. 300.000 Paar Schuhe mit diesem Material ver-
kauft. Aufgrund einiger technischer Einschränkungen beim Einsatz und der erheb-
lich höheren Kosten gegenüber herkömmlichem PU konnten wir den Anteil bis dato
nicht erhöhen. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit unseren
Branchenpartnern das Produktionsvolumen von PU auf Wasserbasis steigern, die
technischen Probleme beheben und konkurrenzfähige Preise erzielen können.

P U M A  T I M E  F O R  C H A N G E  K O L L E K T I O N  A U S
B I O B A U M W O L L E

➔

76

Geschäftsbericht 2019     ↗ NACHHALTIGKEIT

98%

DIE PUMA X FIRST MILE KOLLEKTION BESTEHT AUS NACHHAL-
TIGEM GARN, DER AUS RECYCELTEM PLASTIK HERGESTELLT 
WURDE.



Kategorie Material

Anteil am
Gesamtvolumen

2015

Anteil am
Gesamtvolumen

2016

Anteil am
Gesamtvolumen

2017

Anteil am
Gesamtvolumen

2018
Anteil am Gesamtvolumen

2019
Zielwert

2020

Textilien

BCI-Baumwolle 3 % (Bio) 19 % 40 % 50 %

BCI- und Biobaumwolle: 82 %

BCI: 80 %

Bio: 2 %
50 % (90

%)

bluesign®-zertifizierter Polyester 15 % 24 % 47 % 66 %

bluesign®-, OEKO-TEX- bzw.
recycelter Polyester: 98 %

bluesign®: 55 %

OEKO-TEX: 42 %

Recycelt: 1 %
50 % (90

%)

Accessoires bluesign®-zertifizierter Polyester 20 % 21 % 34 % 46 %

bluesign®- bzw. OEKO-TEX-
Polyester: 100 %

bluesign®: 54 %

Oeko-Tex: 46 %
50 % (90

%)

Schuhe
FSC®-zertifiziertes und/oder recyceltes
Papier und Kartonagen 85 % 78 % 95 % 92 % Produktverpackung 100 % 90 %

Schuhe
Leder von Zulieferern mit LWG-
Medaillenbewertung 99 % 94 % 99 % 99 % 98 % 90 %

Neben unseren ursprünglichen Zielen für BCI-Baumwolle und zertifizierten Polyes-
ter haben wir auch recycelten Polyester und Biobaumwolle für einige unserer Kol-
lektionen verwendet, bei denen die Nachhaltigkeit im Vordergrund steht.

AUSWIRKUNGEN UNSERER ÖKOLOGISCHEN GEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG (10FOR20-ZIEL NR. 8)

Zielbeschreibung:
Fortsetzung der jährlichen Berichterstattung über die ökologische Gewinn- und Ver-
lustrechnung (EP&L)

Bezieht sich auf die Ziele Nr. 7 und 12 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Na-
tionen.

 

Beispiele aus dem Aktionsplan 10FOR20:

Regelmäßige Veröffentlichung der Daten aus der EP&L

Einführung von industrieweiten Nachhaltigkeitsinstrumenten für die Ent-
wicklung und das Design von Produkten

Relevante Kennzahl:

PUMAs jährliche EP&L-Werte

T.09 ENTWICKLUNG DES EINSATZES NACHHALTIGERER MATERIALIEN SEIT 2015 / DERZEITIGER STAND UNSERER ZIELE
➔
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Nach der Abspaltung von Kering haben wir die Berechnung unserer ökologischen
Gewinn- und Verlustrechnung (EP&L) wieder in unsere eigenen Nachhaltigkeitsakti-
vitäten aufgenommen. 2019 wurden die EP&L-Systeme in unsere IT-Landschaft mi-

griert. Bis Ende des Jahres hatten wir dann unsere EP&L-Werte für 2018 ermittelt:
(https://about.puma.com/en/sustainability/environment):

G.08 PUMAS ÖKOLOGISCHE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2018
➔
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* Werte ohne Schuhe aus dem Bereich „Value Channel“

Vor dem Hintergrund unserer 10FOR20-Ziele berichten wir regelmäßig über unsere
Fortschritte bei der schrittweisen Reduzierung der Werte in unserer EP&L in Abhän-
gigkeit von unserem Umsatz. Der Hauptgrund für einen leichten Anstieg dieser Wer-
te zwischen 2017 und 2018 ist eine detailliertere Materialanalyse. Von 2013 bis 2018
hat sich der Trend positiv entwickelt und wir konnten einen Rückgang der EP&L-
Werte pro Umsatz um 13,6 % verzeichnen.

Werte ohne Schuhe aus dem Bereich „Value Channel“

Tabelle 10 enthält eine Übersicht über die Umweltkennzahlen von PUMA-Standorten
und Ebene-1-Kernlieferanten. Neben den Daten zu unserem Materialverbrauch und
unseren Produktionsstandorten (Tabellen 11 und 12) bilden diese Zahlen die Grund-
lage für PUMAs EP&L.
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* Werte ohne Schuhe aus dem Bereich „Value Channel“

Vor dem Hintergrund unserer 10FOR20-Ziele berichten wir regelmäßig über unsere
Fortschritte bei der schrittweisen Reduzierung der Werte in unserer EP&L in Abhän-
gigkeit von unserem Umsatz. Der Hauptgrund für einen leichten Anstieg dieser Wer-
te zwischen 2017 und 2018 ist eine detailliertere Materialanalyse. Von 2013 bis 2018
hat sich der Trend positiv entwickelt und wir konnten einen Rückgang der EP&L-
Werte pro Umsatz um 13,6 % verzeichnen.

Werte ohne Schuhe aus dem Bereich „Value Channel“

Tabelle 10 enthält eine Übersicht über die Umweltkennzahlen von PUMA-Standorten
und Ebene-1-Kernlieferanten. Neben den Daten zu unserem Materialverbrauch und
unseren Produktionsstandorten (Tabellen 11 und 12) bilden diese Zahlen die Grund-
lage für PUMAs EP&L.

G.09 ENTWICKLUNG ÖKOLOGISCHE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

(in € Mio)

➔
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  2019 2018 2017 2016 2015
Veränderung in %

2019/18
Veränderung in %

2019/2015

Energie

Ohne Energiezertifikate:

Stromverbrauch (MWh) 61.499 66.512 64.119 63.339 59.888 -7,5 2,7

Stromverbrauch aus erneuerbaren Energien (MWh) 11.547 11.695 11.611 12.049 11.360 -1,3 1,7

Anteil erneuerbarer Energien 16 % 15 % 18 % 19 % 19 %

Inkl. Energiezertifikate:

Stromverbrauch (MWh) 61.499 66.512 64.119 63.339 59.888 -7,5 2,7

Stromverbrauch aus erneuerbaren Energien (MWh) 48.816 36.746 11.611 12.049 11.360 32,8 329,7

Anteil erneuerbarer Energien 79 % 55 % 18 % 19 % 19 %

Energie aus nicht-erneuerbaren Quellen/fossilen Brennstoffen (Öl, Erdgas usw.) (MWh) 10.975 11.724 14.430 12.593 14.314 -6,4 -23,3

Energie aus Fernwärme (MWh) 7.915 5.734 5.155 5.775 5.029 38,0 57,4

Energieverbrauch gesamt 80.389 83.970 83.704 81.707 79.231 -4,3 1,5

Energieverbrauch aus PUMA-Produktion (MWh) 246.160 195.866 194.881 180.041 149.709 25,7 64,4

* Umfasst Lieferanten der Ebene 1

** Einschließlich Papiertüten, direkter und indirekter Papier- und Kartonagenverbrauch

1. Inklusive PUMAs eigener oder von PUMA betriebener Büros, Lager und Geschäfte; ohne ausgelagerte Lager und Franchise-Geschäfte

2. Inklusive Verbrauch von Papier, Kartonagen und Papiertüten in Büros, Lagern und Geschäften

3. Inklusive Hochrechnungen und Schätzungen, wenn keine Daten verfügbar waren

4. Ohne am Standort erzeugten und verbrauchten Strom und ohne am Standort erzeugten Strom, der gegen Gebühr ins Netz eingespeist wird

5. Inklusive eigener Produktionsstandorte in Argentinien; die sonstige Produktion ist an eigenständige Lieferanten und einige Lagerbetriebe sind an eigenständige Logistikdienstleister ausgelagert; ohne Franchise-
Geschäfte

6. Daten von Geschäften basieren auf Musterläden in jedem Land und wurden für den Gesamtverbrauch extrapoliert; methodologische Veränderungen über die letzten drei Jahre beeinflussen die Ergebnisse

T.10 UMWELTKENNZAHLEN PUMA UND BESCHAFFUNGSKETTE
➔
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  2019 2018 2017 2016 2015
Veränderung in %

2019/18
Veränderung in %

2019/2015

Abfall, Papier und Wasser

Abfall (t) 3.154 4.877 5.293 5.302 5.007 -35,3 -37,0

Recycelter Abfall (t) 1.111 2.282 3.419 3.275 2.949 -51,3 -62,3

Anteil recycelter Abfall 35 % 47 % 65 % 62 % 59 %

Abfall aus PUMA-Produktion (t)* 24.205 16.682 14.686 12.257 11.433 45,1 111,7

Papier- und Kartonagenverbrauch (t)** 2.281 2.292 2.756 3.337 3.465 -17,2 -34,2

Verbrauch von zertifiziertem oder recyceltem Papier oder Kartonagen (t) 1.818 1.120 2.025 2.512 2.498 62,3 -27,2

Anteil von zertifiziertem oder recyceltem Papier oder Kartonagen 80 % 49 % 74 % 75 % 72 %

Papier- und Kartonagenverbrauch aus PUMA-Produktion (t) 14.863 13.607 14.129 15.269 13.357 9,2 11,3

Wasserverbrauch (m ) 95.291 89.676 106.397 107.025 104.221 6,3 -8,6

Wasserverbrauch aus PUMA-Produktion (Tsd. m )* 2.572 2.030 2.149 2.145 1.774 26,7 45,0

* Umfasst Lieferanten der Ebene 1

** Einschließlich Papiertüten, direkter und indirekter Papier- und Kartonagenverbrauch

1. Inklusive PUMAs eigener oder von PUMA betriebener Büros, Lager und Geschäfte; ohne ausgelagerte Lager und Franchise-Geschäfte

2. Inklusive Verbrauch von Papier, Kartonagen und Papiertüten in Büros, Lagern und Geschäften

3. Inklusive Hochrechnungen und Schätzungen, wenn keine Daten verfügbar waren

4. Ohne am Standort erzeugten und verbrauchten Strom und ohne am Standort erzeugten Strom, der gegen Gebühr ins Netz eingespeist wird

5. Inklusive eigener Produktionsstandorte in Argentinien; die sonstige Produktion ist an eigenständige Lieferanten und einige Lagerbetriebe sind an eigenständige Logistikdienstleister ausgelagert; ohne Franchise-
Geschäfte

6. Daten von Geschäften basieren auf Musterläden in jedem Land und wurden für den Gesamtverbrauch extrapoliert; methodologische Veränderungen über die letzten drei Jahre beeinflussen die Ergebnisse

Seit knapp zehn Jahren unterstützen arbeiten wir mit unseren Kernlieferanten an
der Steigerung der Energieeffizienz und der Reduzierung von Wasserverbrauch und
Abfall, z. B. im Rahmen des Vietnam Improvement Program (VIP) oder der von IFC
geleiteten Partnership for Cleaner Textiles (PaCT). Die Ergebnisse dieser Maßnah-
men spiegeln sich im positiven Gesamttrend beim Energie- und Wasserverbrauch
pro Paar oder Stück seit 2015 wider, auch wenn die durchschnittlichen Zahlen im Be-

reich Schuhe aufgrund eines Lieferantenwechsels 2019 leicht gestiegen sind. Die
neuen Fabriken waren zwar bereits operativ, liefen jedoch noch nicht so effizient wie
bestehende Produktionslinien, daher kam es zu dem geringfügigen Anstieg. Zukünf-
tig wollen wir mit unseren Lieferanten Wege zur Effizienzsteigerung der neuen Pro-
duktionslinien und zur Aufstellung neuer Ziele für die Abfallreduzierung erarbeiten.

3
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Seit knapp zehn Jahren arbeiten wir mit unseren Kernlieferanten an der Steige-
rung der Energieeffizienz und der Reduzierung von Wasserverbrauch und Abfall, z. 
B. im Rahmen des Vietnam Improvement Program (VIP) oder der von IFC geleiteten 
Partnership for Cleaner Textiles (PaCT). Die Ergebnisse dieser Maßnahmen spie-
geln sich im positiven Gesamttrend beim Energie- und Wasserverbrauch pro Paar 
oder Stück seit 2015 wider, auch wenn die durchschnittlichen Zahlen im Be-



Umweltkennzahlen von
Zulieferern

Gewichtung Änderung
Bandbreite

2019

Kennzahl
Kennzahl

2015
Kennzahl

2016
Kennzahl

2017
Kennzahl

2018
Kennzahl

2019
2019-
2018

2019-
2015 Min. Max. Anzahl Lieferanten

Energie pro Paar (kWh) 1,5 1,6 1,4 1,2 1,3 4 % -15 % 0,40 2,08 24

CO  pro Paar (kg) 1,4 1,1 1,0 0,9 1,0 3 % -29 % 0,25 1,69 24

Wasser pro Paar (l) 18,3 18,4 14,5 14,5 15,2 5 % -17 % 1,03 61,51 24

Abfall pro Paar (g) 113,6 105,2 115,9 109 127 17 % 12 % 8,51 230,89 24

Umweltkennzahlen von
Zulieferern

Gewichtung Änderung
Bandbreite

2019

Kennzahl
Kennzahl

2015
Kennzahl

2016
Kennzahl

2017
Kennzahl

2018
Kennzahl

2019
2019-
2018

2019-
2015 Min. Max. Anzahl Lieferanten

Energie pro Stück (kWh) 1,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0 % -62 % 0,13 4,24 23

CO  pro Paar (kg) 1,4 0,4 0,3 0,3 0,2 -6 % -83 % 0,07 2,40 23

Wasser pro Stück (l) 18,3 6,8 7,6 4,2 4,4 5 % -76 % 0,8 59 23

Abfall pro Stück (g) 113,6 50,6 44,0 46,5 56,3 21 % -50 % 2 186 23

Seit 2017 messen wir auch die durchschnittlichen Umweltkennzahlen (Environmen-
tal Key Performance Indicators, E-KPIs) aus der Produktion von Stoffen, Leder und
Kunstleder. Seitdem wir unsere Hauptmaterialzulieferer in unsere Programme zur
Förderung von Energie- und Wassereffizienz einbeziehen und auch andere Marken
ihre Ressourceneffizienzprogramme bei den gemeinsamen Materialzulieferern er-

weitert haben, lässt sich ein positiver Trend bei den Kennzahlen erkennen. Die er-
heblichen Verbesserungen bei der Reduzierung von CO -Emissionen lassen sich teil-
weise auf den Austausch von Kohle oder Öl für Heizungskessel durch umweltfreund-
lichere Materialien, z. B. Reisspelze oder Erdgas, zurückführen.

T.11 UMWELTKENNZAHLEN DER SCHUHPRODUKTION 2019
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Umweltkennzahlen von Zulieferern Gewichtung pro m Änderung Bandbreite 2019

Kennzahl Kennzahl 2017 Kennzahl 2018 Kennzahl 2019 2019-2018 2019-2017 Min. Max. Anzahl Lieferanten

Energie pro m  (kWh) 9,1 8,7 8,2 -5 % -10 % 2,3 10,1 6

CO  pro m  (kg) 3,4 3,2 3,2 2 % -5 % 1,0 4,7 6

Wasser pro m  (l) 91,8 90,2 74,7 -17 % -19 % 5 117 6

Abfall pro m  (kg) 1,6 0,8 0,8 -8 % -50 % 0,0 2 6

Umweltkennzahlen von Zulieferern Gewichtung Änderung Bandbreite 2019

Kennzahl Kennzahl 2017 Kennzahl 2018 Kennzahl 2019 2019-2018 2019-2017 Max. Min. Anzahl Lieferanten

Energie pro t (kWh) 13.679,11 13.386,80 12.636,3 -6 % -8 % 35.208,4 2.707,4 17

CO  pro t (t) 4,45 4,45 4,4 -2 % -2 % 14,6 1,2 17

Wasser pro t (m ) 119,30 122,78 105,5 -14 % -12 % 229,0 – 17

Abfall pro t (kg) 299,59 70,63 62,08 -12 % -79 % 532,4 – 17

T.13 UMWELTKENNZAHLEN DER LEDERPRODUKTION
➔
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Umweltkennzahlen von Zulieferern Gewichtung pro m Änderung Bandbreite 2019
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CO  pro t (t) 4,45 4,45 4,4 -2 % -2 % 14,6 1,2 17
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GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ
(10FOR20-ZIEL NR. 9)

Zielbeschreibung:
Keine tödlichen Unfälle bei PUMA und unseren Lieferanten; durchschnittliche
Verletzungsrate unter 2 (Zwischenziel für 2017) bei Lieferanten und unter 1,5 bei
PUMA

Bezieht sich auf das Ziel Nr. 3 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Natio-
nen.

Beispiele aus dem Aktionsplan 10FOR20:

Ausweitung der Gebäudesicherheitsüberprüfungen in Indonesien

Sicherstellung regelmäßiger, fachgerechter Gefährdungsbeurteilungen

Relevante Kennzahlen:

Anzahl der tödlichen Unfälle bei Ebene-1-Fabriken und Ebene-2-
Kernfabriken

Durchschnittliche Verletzungsrate bei PUMA (im Kapitel Unsere
Mitarbeiter)

Durchschnittliche Verletzungsrate bei Kernlieferanten der Ebene 1

Sichere Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter und die Hunderttausenden
Mitarbeiter unserer Produktionspartner sicherzustellen ist nicht nur ein ethi-
sches Gebot, es ist auch wirtschaftlich sinnvoll. 2015 haben wir uns zum Ziel ge-
setzt, tödliche Unfälle zu verhindern und die Anzahl an Arbeitsunfällen zu
mindern.

Neben unserem laufenden Auditprogramm, welches Überprüfungen hinsichtlich
des betrieblichen Gesundheits- und Arbeitsschutzes umfasst, haben wir unser
Building Safety Program in denjenigen Ländern umgesetzt, in denen wir erhöhte
Risiken erkannt haben. Zudem haben wir fachgerechte Gefährdungsbeurteilun-
gen bei unseren größten Produktionspartnern eingeführt.

Zwischen 2015 und Ende 2019 haben wir im Rahmen unseres Building Safety
Program Überprüfungen in folgenden Ländern durchgeführt:

Land Anzahl Fabriken Anmerkungen

Bangladesch 11 im Rahmen unserer Mitgliedschaft im Bangladesch Accord

Indien 5 in Kooperation mit AsiaInspection

Indonesien 4 in Kooperation mit AsiaInspection

Pakistan 6 in Kooperation mit Elevate

T.15 
➔
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Diese Kontrollen haben dazu beigetragen, dass seit 2015 bei keinem unserer
Lieferanten Gefahren durch Gebäudestrukturen oder Fabrikbrände entstanden
sind.

Im Rahmen unseres Auditprogramms prüfen wir auch weiterhin die Gesundheit
und Sicherheit am Arbeitsplatz und die Einrichtung von Komitees in diesem Be-
reich bei unseren Lieferanten.

2018 und 2019 haben sich aufgrund dieser Maßnahmen keine tödlichen Unfälle
bei unseren Kernlieferanten ereignet und die Unfallrate konnte leicht reduziert
werden.

Land
Verletzungsrate
2017

Verletzungsrate
2018

Verletzungsrate
2019

Bangladesch 0,7 0,3 0,3

Kambodscha 1,2 3,2 0,5

China 0,5 0,5 0,5

Indonesien 0,4 0,3 0,2

Vietnam 0,4 0,3 0,3

Durchschnitt 0,6 0,6 0,5

Tödliche
Unfälle 1 0 0

Da jeder Unfall einer zu viel ist, setzen wir alles daran, die Unfallraten im Rah-
men unserer Nachhaltigkeitsstrategie und -ziele bis 2025 weiter zu senken.

T.16 
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GOVERNANCE (10FOR20-ZIEL NR. 10)

Zielbeschreibung:
Einrichtung und Pflege eines hoch entwickelten Compliance-Management-Sys-
tems (inkl. Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung)

Bezieht sich auf die Ziele Nr. 8 und 16 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten
Nationen.

Beispiele aus dem Aktionsplan 10FOR20:

Erhöhung der Teilnehmerzahl am Ethikkodex-Training

Einführung der PUMA-Antikorruptionsrichtlinie

Relevante Kennzahlen:

Anteil der PUMA-Mitarbeiter, die zum Thema Korruptionsbekämpfung
geschult wurden

Anteil der PUMA-Kernlieferanten, die zum Thema Korruptionsbekämp-
fung geschult wurden

DAS PUMA COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEM

Als globales Sportunternehmen strebt PUMA nachhaltiges Wachstum und Inno-
vation an. Wir kennen die rechtlichen und die Reputationsrisiken für einen globa-
len Betrieb in einem schnelllebigen Umfeld mit länderspezifischen Gesetzen und
Bräuchen. Wie im Abschnitt zur Corporate Governance erläutert hat PUMA ein
Compliance-Management-System (CMS) entwickelt, um Verstöße in den Berei-
chen Korruption, Geldwäsche, Interessenskonflikte, Kartellrecht, Betrug und
Veruntreuung systematisch zu verhindern, zu erkennen und zu ahnden.

PUMAs Chief Compliance Officer, die in unserer Unternehmenszentrale in Her-
zogenaurach angesiedelt ist, berichtet an den CEO der PUMA SE. Sie wird von
einem Netzwerk aus lokalen Compliance Officern in unseren operativen Tochter-
gesellschaften weltweit unterstützt. Sie sind für die globale Einführung von
Compliance-Maßnahmen gemäß den einschlägigen lokalen Gesetzen und Bräu-
chen zuständig. Zudem sind sie Ansprechpartner für die Mitarbeiter vor Ort und
helfen bei der Untersuchung von Vorfällen. Wir unterstützen eine „Speak-up-
Kultur“ und halten unsere Mitarbeiter an, Verstöße gegen Compliance-Themen
mit ihren jeweiligen Vorgesetzten, dem lokalen Compliance Officer oder ihrem
zuständigen People & Organization Partner zu besprechen. Mitarbeiter können
Vorfälle auch über die webbasierte Whistleblowing-Plattform melden; sie kann
jederzeit und überall, in einer beliebigen Sprache und bei Bedarf anonym genutzt
werden. Alle gemeldeten Vorfälle werden unverzüglich und im Detail untersucht.
Disziplinarische und/oder Verbesserungsmaßnahmen erfolgen dann nach Be-
darf. Vorfälle werden regelmäßig und ad-hoc an die Geschäftsleitung weiterge-
leitet. 2019 wurden PUMAs Compliance-Team 33 mutmaßliche Verstöße gemel-
det. Bei drei Meldungen ging es um vermeintliche Bestechung bzw. Schmiergel-
der; ein Fall wurde geschlossen, da der Vorwurf im Rahmen der Untersuchung
nicht bestätigt werden konnte, die anderen beiden Fälle werden derzeit noch
geprüft.
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PUMAs Ethikkodex enthält die Grundsätze für unser Handeln und unser Werte-
verständnis. Dabei geht es u. a. um den Umgang mit Interessenskonflikten, per-
sönlichen Daten und Insiderinformationen sowie um das Verbot wettbewerbs-
widrigen Verhaltens und jeder Art der Korruption. Unser Ethikkodex ist fester
Bestandteil jedes Arbeitsvertrags. Um das Risiko von Fehlverhalten weiter zu
mindern, wird der PUMA-Ethikkodex durch umfassende Richtlinien ergänzt, die
ausgewählte Risikobereiche, wie Korruptionsbekämpfung, Verstöße gegen das
Wettbewerbsrecht und Geldwäsche, detailliert regeln. PUMAs Ethikkodex und
Compliance-Richtlinien gelten für alle unsere Tochtergesellschaften.

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

Die Korruptionsbekämpfung ist einer der Hauptpunkte unseres Compliance-Ma-
nagement-Systems. Wir haben Null-Toleranz-Richtlinien für Bestechung und
Korruption, die von der Geschäftsleitung klar kommuniziert werden.

Mitarbeiter werden mit unserem Ethikkodex und unserer Compliance-Konzern-
richtlinie vertraut gemacht, sobald sie ihre Stellung bei PUMA antreten. Danach
werden die Informationen in regelmäßigen Abständen aufgefrischt. Unser Ethik-
kodex und die anderen Compliance-Regeln stehen jedem auf der Compliance-
Seite im Intranet zur Verfügung. Ein Mal im Jahr führt PUMA ein konzernweites,
verpflichtendes E-Learning zum Ethikkodex durch. Um zu gewährleisten, dass
unsere Mitarbeiter alle im Ethikkodex aufgeführten Aspekte kennen, variieren
die Themen von Jahr zu Jahr. 2019 ging es um die Vorbeugung von Bestechung,
um unangemessenes Verhalten am Arbeitsplatz und um Datensicherheit. Zu den

Sponsoren dieser E-Learnings zählen die geschäftsführenden Direktoren der
PUMA SE, allen voran Bjørn Gulden, der sie an alle PUMA-Mitarbeiter kommuni-
ziert hat. Von den Mitarbeitern der PUMA Group, die ein E-Mail-Konto haben, ha-
ben im vergangenen Jahr 99 % (PUMA SE: ca. 97 %) am E-Learning-Kurs  teilge-
nommen. Zudem erhalten bestimmte Mitarbeiter, basierend auf ihrem Risikopo-
tenzial, umfassenderes Wissen im Rahmen regelmäßiger Präsenzschulungen;
im letzten Jahr wurden darin die Korruptionsbekämpfung und das Wettbewerbs-
recht thematisiert.

Um sicherzustellen, dass unsere Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung auch
von unseren Lieferanten umgesetzt werden, haben wir unseren Verhaltenskodex
für PUMA-Lieferanten um das Thema ethisch verantwortungsvoller Geschäfts-
praktiken erweitert; unser Audit-Instrument für Lieferanten-Compliance enthält
zahlreiche Fragen zur Korruptionsbekämpfung. Jedes Jahr schulen wir unsere
Lieferanten während unserer Runden Tische für Lieferanten zum Thema Korrup-
tionsbekämpfung. 2019 haben wir den Umfang dieser Trainings von 93 % (2018)
auf 99 % unserer Kernlieferanten erhöht.

Highlights: 99 % aller PUMA-Mitarbeiter weltweit mit einem E-Mail-Konto ha-
ben unser Ethikkodex-Training absolviert und 99 % unserer Kernlieferanten
wurden zum Thema Korruptionsbekämpfung geschult.

Ausgenommen langfristig freigestellte Mitarbeiter sowie Mitarbeiter in Geschäften, Lagern und Fabriken

1
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ZUSAMMENFASSUNG UND NEUE ZIELE BIS 2025

ZUSAMMENFASSUNG DER ZIELE BIS 2020

Zu Beginn des neues Jahrzehnts lassen sich unsere Erfolge beim Erreichen un-
serer 10FOR20-Ziele wie folgt zusammenfassen:

Neun der zehn Zielbereiche, die wir uns 2015 gesteckt haben, haben wir erfolg-
reich erreicht.

Insbesondere in Bezug auf den Einsatz nachhaltigerer Materialien konnten wir
unsere Ziele schneller als geplant erreichen und unsere Ziele für Baumwolle (82
%) und Polyester (98 %) – die Materialien, die wir am häufigsten verwenden –
deutlich übertreffen.

Auch bei der Social Compliance und im Chemikalienmanagement haben sich un-
sere Kennzahlen positiv entwickelt. Während des gesamten Berichtszeitraums
haben wir jedes unserer Jahresziele erreicht und erhebliche Fortschritte ge-
macht, z. B. beim Verbot von Vermittlungshonoraren für Wanderarbeiter in unse-
ren Partnerfabriken und der Eliminierung von PFCs.

Eines unserer Ziele für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, die Vermei-
dung tödlicher Unfälle, haben wir zwar in den ersten Jahren verfehlt, ab 2018 ha-
ben sich jedoch keine tödlichen Unfälle mehr ereignet.

Unser Kampf gegen den Klimawandel bekam 2018 Auftrieb mit der Gründung
der Fashion Industry Charter for Climate Action unter dem Dach des Klimapro-
gramms der Vereinten Nationen. Die Dynamik des Moments haben wir 2019 zum
Fertigstellen und Veröffentlichen unseres Science-Based-Target (SBT) für die
Reduzierung von CO -Emissionen genutzt und gleichzeitig Investitionen in er-
neuerbare Energie getätigt, um die Emissionen an unseren eigenen Standorten
erheblich zu reduzieren.

Einzig im Bereich Wasser und Luft waren wir nicht so erfolgreich wie geplant.
Als wir 2015 unsere Ziele in diesem Bereich festlegten, konnten wir nicht vorher-
sehen, dass unsere Branche mehr als vier Jahre zum Erarbeiten eines Luftemis-

sionsstandards benötigen würde. Zudem waren wir optimistischer in Bezug auf
unsere Einhaltung der Standards der ZDHC-Abwasserrichtlinie. Aus diesem
Grund haben wir diese Pläne in die Ziele bis 2025 aufgenommen, wollen sie aber
wesentlich schneller umsetzen.

NEUE ZIELE BIS 2025

Nach der formellen Wesentlichkeitsanalyse 2018 und dem ausgiebigen Dialog
mit internen und externen Stakeholdern 2019 hat unser Vorstand unsere neuen
Zielbereiche bis 2025 verabschiedet.

Wir wollen diejenigen Maßnahmen, die nur indirekt zur Verbesserung unserer
Kennzahlen beitragen, wie den Stakeholder-Dialog und unsere ökologische Ge-
winn- und Verlustrechnung, durch Zielbereiche mit unmittelbar messbaren Aus-
wirkungen ersetzen. Hierzu gehören Plastik und Meere sowie Biodiversität; bei-
de Themen sind auch Bestandteil des 2019 von der französischen Regierung an-
gestoßenen Fashion Pact, dem sich PUMA angeschlossen hat.

Zudem werden wir die Zielbereiche für Social Compliance und Menschenrechte
zusammenführen, da sie sich weitgehend überschneiden. Das Ziel für faire Löh-
ne hingegen wird zukünftig separat ausgewiesen, weil es von vielen Interessens-
vertretern als besonders wichtig erachtet wird.

Zu guter Letzt haben wir unseren Materialzielbereich zu einem Produktzielbe-
reich aufgewertet und die Kreislaufwirtschaft wird aufgrund des wachsenden In-
teresses und der Gewichtung dieses Themas als neuer Zielbereich ausgewiesen.

Über unsere Erfolge im Bereich der Corporate Governance werden wir zukünftig
nicht mehr im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsprogramms, sondern als eigen-
ständiges und maßgebliches Ziel für PUMA berichten.

2
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*SDG: Sustainable Development Goal der Vereinten Nationen

G.10 PUMAS NACHHALTIGKEITSZIELE 2025
➔
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Zielbereich Ziel 1 Ziel 2 Ziel 3

Menschenrechte (1)
Training zum Thema Stärkung von Frauen für 100.000

Mitarbeiter an eigenen Standorten und bei Lieferanten
Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich Menschenrechten bei

Subunternehmern und Ebene-2-Lieferanten
25.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit weltweit pro

Jahr

Gesundheit und Sicherheit
am Arbeitsplatz (2) Keine tödlichen Unfälle (PUMA und Lieferanten) Reduzierung der Unfallrate auf 0,5 (PUMA und Lieferanten)

Gebäudesicherheits-Prüfungen in allen
Hochrisikoländern

Chemikalien (3)
Gewährleisten der sicheren Verwendung von 100 % aller

PUMA-Produkte
Reduzierung der Verstöße gegen die Restricted Substances

List (RSL) auf unter 1 %
Reduzierung des Einsatzes organischer Lösungsmittel

auf unter 10 g/Paar

Wasser und Luft (4) 90 % Einhaltung der ZDHC-Abwasserrichtlinie 90 % Einhaltung der ZDHC-Richtlinie für Luftqualität 15 % weniger Wasserverbrauch pro Paar oder Stück

Klimaschutz (5) PUMA Ziel-Ausrichtung am 1,5-Grad-Ziel
100 % Strom aus erneuerbaren Quellen an PUMA-

Standorten
25 % Strom aus erneuerbaren Quellen bei

Kernlieferanten

Plastik und Meere (6) Eliminierung von Plastiktüten aus PUMA-Stores weltweit
Förderung der wissenschaftlichen Forschung zum Thema

Mikrofasern
Forschung auf dem Gebiet der biologisch abbaubaren

Plastikalternativen für unsere Produkte

Kreislaufwirtschaft (7) Produkt-Rücknahmeprogramm in allen Hauptmärkten
Reduzierung von Produktionsabfall auf Deponien um

mindestens 50 %
Entwicklung von recycelten (Material-)Alternativen zu

Baumwolle, Leder und Gummi

Produkte (8)
100 % Baumwolle, Polyester, Leder und Daunenfedern aus

zertifizierten Quellen
Steigerung des Anteils an recyceltem Polyester auf 75 %

(Textilien)
Mindestens eine recycelte Komponente in 90 % aller

Schuhe

Faire Löhne (9)
Untersuchungen bezüglich fairer Löhne in den fünf größten

Beschaffungsmärkten
Rechtskräftige und frei gewählte Arbeitervertretungen bei

allen Kernlieferanten
Sicherstellen von Lohnzahlungen per

Banküberweisung für alle Kernlieferanten

Biodiversität (10)
Förderung der Entwicklung eines Science Based Target für

Biodiversität
100 % Baumwolle, Leder und Viskose aus zertifizierten

Quellen Kein Leder und keine Häute exotischer Tiere

In den nächsten fünf Jahren werden wir alles daran setzen, diese neuen Ziele zu erreichen. Wie bereits in der Zielperiode 2015 bis 2020 planen wir auch in Zukunft, un-
sere Ziele anzupassen, wenn wir sie früher als erwartet erreichen.

Vom Klimawandel über die schwindende Biodiversität bis hin zum Plastikmüll – die Erde steht vor einer Umweltkrise. Wir bei PUMA sind bereit, zu handeln und zu Lö-
sungen beizutragen!

T.17 
➔
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GRI-INDEX

Index zum gesonderten zusammengefassten nichtfinanziellen Bericht und GRI-
Inhalt

Dieser gesonderte nichtfinanzielle Bericht erfüllt die Anforderungen an die Auf-
stellung eines zusammengefassten, nichtfinanziellen Berichts nach §§ 289b bis
289e und 315b, 315c i.V.m. 289c bis 289e HGB. Dieser gesonderte zusammenge-
fasste nichtfinanzielle Bericht besteht aus den Abschnitten und Veröffentlichun-
gen die in der Spalte „Umsetzung CSR-RUG*“ sowie in dem Kapitel „Nachhaltig-
keit“ und dem Abschnitt „Unternehmenskultur“ im Kapitel „Unsere Mitarbeiter“
referenziert werden.

Der Berichtszeitraum läuft vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019. Der Be-
richtsturnus ist jährlich, der letzte Bericht umfasste das Geschäftsjahr 2018.
Eine Neudarstellung von Informationen ist in diesem Bericht nicht erfolgt. Ge-
trennte Berichte für die PUMA SE und die PUMA Group haben wir lediglich im
Abschnitt „Governance und Unsere Mitarbeiter“ aufgeführt. Eine separate Dar-
stellung sonstiger Nachhaltigkeitsdaten würde keine aussagekräftigen neuen
Informationen oder Mehrwert darstellen, jedoch erhebliche zusätzliche Ressour-
cen erfordern – sie wurde daher ausgelassen.

Informationen über PUMA’s Geschäftsmodell werden in dem Finanzkapitel die-
ses Geschäftsberichtes auf Seite 114 gegeben. Dieser gesonderte zusammenge-
fasste nichtfinanzielle Bericht wurde einer freiwilligen Prüfung mit „limited as-
surance“ durch Deloitte unterzogen. Der Schwerpunkt der Prüfung lag auf der
Übereinstimmung mit den CSR-RUG Regularien.

Seit 2003 bauen PUMAs Nachhaltigkeitsberichte auf den Vorgaben der Global
Reporting Initiative (GRI) auf, die detailierte und anerkannte Standards zur Nach-
haltigkeitsberichterstattung entwickelt hat.

Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit den GRI-Standards der „Kern“-
Option erstellt. Diese Option bietet uns die Möglichkeit, über unsere Aktivitäten
im Bereich Wirtschaft, Ökologie, Soziales und Governance zu berichten. Der Be-
richt enthält die für PUMA und für unsere wichtigsten Stakeholder wesentlichen
Aspekte, auf denen unsere Nachhaltigkeitsziele aufbauen. Die Ziele wurden sys-
tematisch unter Einbezug des Feedbacks unserer Stakeholder entwickelt.
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Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

102-1 Name der Organisation x 114

102-2 Aktivitäten, Marken, Produkte
und Dienstleistungen

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. eine Beschreibung der Aktivitäten der Organisation.

b. primäre Marken, Produkte und Dienstleistungen, einschließlich der Angabe von Produkten und Dienstleistungen, die in
bestimmten Märkten nicht zugelassen sind.

x 114

102-3 Hauptsitz der Organisation x 114

102-4 Betriebsstätten x 120

102-5 Eigentumsverhältnisse und
Rechtsform

x 164, 198

102-6 Belieferte Märkte Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. belieferte Märkte, einschließlich:

i. geografische Orte, an denen Produkte und Dienstleistungen angeboten werden;

ii. belieferte Branchen;

iii. Art der Kunden oder Begünstigten.

x 131-132

102-7 Größe der Organisation x 121, 133

102-8 Informationen zu Angestellten
und sonstigen Mitarbeitern

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtanzahl der Angestellten nach Arbeitsvertrag (unbefristet oder befristet), nach Geschlecht.

b. Gesamtanzahl der Angestellten nach Arbeitsvertrag (unbefristet oder befristet), nach Region.

c. Gesamtanzahl der Angestellten nach Beschäftigungsverhältnis (Vollzeit und Teilzeit), nach Geschlecht.

d. ob ein erheblicher Anteil der Aktivitäten der Organisation von Mitarbeitern durchgeführt wird, die keine Angestellten
sind. Falls zutreffend, eine Beschreibung der Art und des Umfangs der von Mitarbeitern, die keine Angestellten sind,
durchgeführten Tätigkeiten.

e. jegliche signifikanten Schwankungen bei den in den Angaben 102-8-a, 102-8-b und 102-8-c genannten Zahlen (z. B.
saisonale Schwankungen im Gastgewerbe oder in der Landwirtschaft).

f. eine Erläuterung, wie die Daten zusammengestellt worden sind, einschließlich aller zugrundeliegenden Annahmen.

x 41-42, 121

102-9 Lieferkette x 119-120

ALLGEMEINE ANGABEN

ORGANISATIONSPROFIL
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Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

102-10 Signifikante Änderungen in
der Organisation und ihrer
Lieferkette

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. signifikante Änderungen bezüglich der Größe, Struktur, Eigentumsverhältnisse oder Lieferkette der Organisation,
einschließlich:

i. Änderungen des Standorts von bzw. Änderungen der Betriebsstätten, einschließlich Eröffnungen, Schließungen und
Erweiterungen;

ii. Änderungen in der Beteiligungsstruktur und andere Maßnahmen der Kapitalbildung, -aufrechterhaltung und
-änderung (für Organisationen des privaten Sektors);

iii. Änderungen bezüglich des Standorts von Lieferanten, der Struktur der Lieferkette oder der Beziehungen zu
Lieferanten, einschließlich deren Auswahl und Kündigung.

x 128-132

102-11 Vorsorgeansatz oder -prinzip x 73

102-12 Externe Initiativen x 52-53

102-13 Mitgliedschaft in Verbänden
und Interessengruppen

x 52-53

Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

102-14 Erklärung des höchsten Entscheidungsträgers x 5-7

102-15 Wichtige Auswirkungen, Risiken und Chancen x 60, 173-180

Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

102-16 Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen x 62, 164-172

STRATEGIE

ETHIK UND INTEGRITÄT
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Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

102-18 Führungsstruktur Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Führungsstruktur der Organisation, einschließlich der Gremien des höchsten
Kontrollorgans.

b. für die Entscheidungsfindung zu ökonomischen, ökologischen und sozialen Themen
zuständige Gremien.

x 164-172

102-21 Dialog mit Stakeholdern zu ökonomischen, ökologischen und
sozialen Themen

x 51-53

Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

102-40 Liste der Stakeholder-Gruppen x 51-53

102-41 Tarifverträge x 41, 65

102-42 Ermittlung und Auswahl der Stakeholder x 51-53

102-43 Ansatz für die Einbindung von Stakeholdern x 51-53

102-44 Wichtige Themen und hervorgebrachte
Anliegen

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte Themen und Anliegen, unter anderem:

i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen − auch über ihre Berichterstattung −
reagiert hat;

ii. die Stakeholder-Gruppen, die die wichtigen Themen und Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

x 51-53

UNTERNEHMENSFÜHRUNG

EINBINDUNG VON STAKEHOLDERN
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Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

102-45 Im Konzernabschluss
enthaltene Entitäten

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. eine Liste aller im Konzernabschluss oder in gleichwertigen Dokumenten der Organisation enthaltenen Entitäten.

b. ob eine im Konzernabschluss oder in gleichwertigen Dokumenten der Organisation enthaltene Entität nicht im Bericht
behandelt wird.

x 200-203

102-46 Vorgehen zur
Bestimmung des
Berichtsinhalts und
der Abgrenzung der
Themen

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. eine Erläuterung des Verfahrens zur Bestimmung des Berichtsinhalts und der Abgrenzung der Themen.

b. eine Erläuterung dazu, wie die Organisation die Prinzipien der Berichterstattung zur Bestimmung des Berichtsinhalts
angewandt hat.

x 54, 61, 63

102-47 Liste der wesentlichen
Themen

x 54

102-48 Neudarstellung von
Informationen

x 91

102-49 Änderungen bei der
Berichterstattung

x 91

102-50 Berichtszeitraum x 91

102-51 Datum des letzten
Berichts

x 91

102-52 Berichtszyklus x 91

102-53 Ansprechpartner bei
Fragen zum Bericht

x 288

102-54 Erklärung zur
Berichterstattung in
Übereinstimmung mit
den GRI-Standards

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. eine Erklärung der Organisation, wenn sie einen Bericht in Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt hat, unter
Auswahl einer der beiden Optionen:

i. „Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit den GRI-Standards: Option ,Kern‘ erstellt.“

ii. „Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit den GRI-Standards: Option ,Umfassend‘ erstellt.“

x 91

102-55 GRI-Inhaltsindex Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. den GRI-Inhaltsindex, in dem jeder der angewandten GRI-Standards sowie alle im Bericht enthaltenen Angaben aufgeführt
sind.

b. Für jede Angabe muss der Inhaltsindex Folgendes enthalten:

i. die Nummer der Angabe (für in den GRI-Standards behandelte Angaben);

ii. die Seitennummer(n) oder URL(s), unter denen die Informationen zu finden sind, entweder im Bericht oder in anderen
veröffentlichten Dokumenten;

iii. falls zutreffend und sofern zulässig, die Gründe für die Auslassung, wenn eine erforderliche Angabe nicht erfolgen kann.

x 91-106

VORGEHENSWEISE BEI DER BERICHTERSTATTUNG
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Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

102-56 Externe Prüfung Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. eine Beschreibung der Richtlinie und aktuellen Praxis der Organisation beim Ersuchen um eine externe Prüfung für den
Bericht.

b. bei einer externen Prüfung des Berichts:

i. einen Verweis auf den externen Prüfungsbericht, Erklärungen oder Meinungen. Falls dies nicht im externen Prüfungsbericht,
der dem Nachhaltigkeitsbericht beiliegt, enthalten ist, eine Beschreibung dessen, was geprüft bzw. nicht geprüft worden ist und
auf welcher Grundlage dies erfolgte, einschließlich der angewandten Prüfungsstandards, des erreichten Maßes an Sicherheit
und möglicher Einschränkungen des Prüfungsverfahrens;

ii. die Beziehung zwischen der Organisation und dem Prüfer; 

iii. ob und inwiefern das höchste Kontrollorgan oder Führungskräfte beim Ersuchen um eine externe Prüfung für den
Nachhaltigkeitsbericht der Organisation einbezogen waren.

x 107-108
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Materialien

Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzungen x 75-76

103-2 Der Managementansatz und seine Bestandteile x 75-76

103-3 Beurteilung des Managementansatzes x 75-76

Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

301-1 Eingesetzte Materialien
nach Gewicht oder Volumen

Nicht berichtet: Verwendete Materialien nach Gewicht oder Volumen; Grund:

Vertraulichkeitsbeschränkungen; Erläuterung: Die Gesamtgewichte der Materialien werden zur Berechnung des
Zielfortschritts ermittelt. Aus Gründen der Vertraulichkeit werden nur die erreichten Prozentsätze angegeben.

x 77

SPEZIFISCHE STANDARDANGABEN

ÖKOLOGISCHE THEMEN

GRI 103: MANAGEMENTANSATZ 2016 - MATERIALIEN

GRI 301: MATERIALIEN 2016
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Energie

Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzungen x 68-70

103-2 Der Managementansatz und seine Bestandteile x 68-70

103-3 Beurteilung des Managementansatzes x 68-70

Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

302-3 Energieintensität Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. den Energieintensitätsquotienten der Organisation.

b. den organisationsspezifischen Parameter (den Nenner), der zur Berechnung des Quotienten verwendet wurde.

c. die in den Intensitätsquotienten einbezogenen Energiearten: Treibstoff, elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle.

d. ob der Quotient den Energieverbrauch innerhalb oder außerhalb der Organisation oder beides berücksichtigt.

x 80, 82-83

GRI 103: MANAGEMENTANSATZ 2016 - ENERGIE

GRI 302: ENERGIE 2016
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Emissionen

Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzungen x 68-70

103-2 Der Managementansatz und seine Bestandteile x 68-70

103-3 Beurteilung des Managementansatzes x 68-70

Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

305-1 Direkte THG-Emissionen (Stufe 1) x 71

305-2 Indirekte energiebedingte THG-Emissionen (Stufe 2) x 71

305-3 Sonstige indirekte THG-Emissionen (Stufe 3) x 72

305-4 Intensität der THG-Emissionen x 71-72

305-5 Senkung der THG-Emissionen x 71-72

GRI 103: MANAGEMENTANSATZ 2016 - EMISSIONEN

GRI 305: EMISSIONEN 2016
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Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzungen x 63

103-2 Der Managementansatz und seine Bestandteile x 63

103-3 Beurteilung des Managementansatzes x 63

Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

414-1 Neue Lieferanten, die anhand von
sozialen Kriterien bewertet wurden

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen Kriterien bewertet wurden.

x 63

414-2 Negative soziale Auswirkungen in
der Lieferkette und ergriffene
Maßnahmen

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft wurden.

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale Auswirkungen
ermittelt wurden.

c. erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt
wurden.

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen erkannt und infolge der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden.

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen erkannt wurden und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie Gründe für
diese Entscheidung.

x 63-66

SOZIALE THEMEN

GRI 103: MANAGEMENTANSATZ SOZIALE BEWERTUNG DER LIEFERANTEN 2016

GRI 414: SOZIALE BEWERTUNG DER LIEFERANTEN 2016
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Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzungen x 63-64

103-2 Der Managementansatz und seine Bestandteile x 63-64

103-3 Beurteilung des Managementansatzes x 63-64

Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

407-1 Betriebsstätten und Lieferanten, bei denen das Recht
auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen
bedroht sein könnte

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Betriebsstätten und Lieferanten, bei denen das Recht der Mitarbeiter auf
Vereinigungsfreiheit oder Tarifverhandlungen möglicherweise verletzt wurde oder erheblich
bedroht sein könnte, und zwar:

i. Art der Betriebsstätte (wie z. B. eine Produktionsanlage) und des Lieferanten;

ii. Länder oder geografische Regionen, in denen Betriebsstätten oder Lieferanten als
risikobehaftet gelten.

b. Maßnahmen, die die Organisation im Berichtszeitraum ergriffen hat, um das Recht auf
Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen zu unterstützen.

x 65-66

Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzungen x 62

103-2 Der Managementansatz und seine Bestandteile x 62

103-3 Beurteilung des Managementansatzes x 62

GRI 103: MANAGEMENTANSATZ VERSAMMLUNGSFREIHEIT UND TARIFVERHANDLUNGEN 2016

GRI 407: VEREINIGUNGSFREIHEIT UND TARIFVERHANDLUNGEN 2016

GRI 103: MANAGEMENTANSATZ ZWANGS- ODER PLIFCHTARBEIT 2016
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Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

409-1 Betriebsstätten und Lieferanten mit einem erheblichen
Risiko für Vorfälle von Zwangs- oder Pflichtarbeit

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Betriebsstätten und Lieferanten, bei denen von einem erheblichen Risiko für Vorfälle
von Zwangs- oder Pflichtarbeit ausgegangen wird, und zwar:

i. Art der Betriebsstätte (wie z. B. eine Produktionsanlage) und des Lieferanten;

ii. Länder und geografische Regionen, in denen Betriebsstätten oder Lieferanten als
risikobehaftet gelten.

b. Maßnahmen, die die Organisation im Berichtszeitraum ergriffen hat, um zur
Abschaffung aller Formen der Zwangs- oder Pflichtarbeit beizutragen.

x 62

Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung x 63

103-2 Der Managementansatz und seine Bestandteile x 63

103-3 Beurteilung des Managementansatzes x 63

GRI 409: ZWANGS- ODER PFLICHTARBEIT 2016

GRI 103: MANAGEMENTANSATZ PRÜFUNG AUF EINHALTUNG DER MENSCHENRECHTE 2016
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Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

412-1 Betriebsstätten, an denen eine Prüfung auf die Einhaltung
der Menschenrechte oder eine menschenrechtliche
Folgenabschätzung durchgeführt wurde

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen eine Prüfung auf
Einhaltung der Menschenrechte oder eine menschenrechtliche Folgenabschätzung
durchgeführt wurde, aufgeschlüsselt nach Ländern.

x 64

Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzungen x 40, 42

103-2 Der Managementansatz und seine Bestandteile x 40, 42

103-3 Beurteilung des Managementansatzes x 40, 42

Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

403-2 Art und Rate der Verletzungen, Berufskrankheiten, Arbeitsausfalltage, Abwesenheit und Zahl der arbeitsbedingten Todesfälle x 42

GRI 412: PRÜFUNG AUF EINHALTUNG DER MENSCHENRECHTE 2016

GRI 103: MANAGEMENTANSATZ ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ 2016

GRI 403: ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ 2018
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Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung x 39-40, 171-172

103-2 Der Managementansatz und seine Bestandteile x 39-40, 171-172

103-3 Beurteilung des Managementansatzes x 39-40, 171-172

Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

405-1 Diversität in Kontrollorganen und unter
Angestellten

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer Organisation in jeder der folgenden
Diversitätskategorien:

i. Geschlecht;

ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30−50 Jahre alt, über 50 Jahre alt;

iii. gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren wie z. B. Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen.

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder der folgenden Diversitätskategorien:

i. Geschlecht;

ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30−50 Jahre alt, über 50 Jahre alt;

iii. gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren wie z. B. Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen.

39-40, 171-172

GRI 103: MANAGEMENTANSATZ DIVERSITÄT UND CHANCENGLEICHHEIT 2016

GRI 405: DIVERSITÄT UND CHANCENGLEICHHEIT 2016
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Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzungen x 86-87

103-2 Der Managementansatz und seine Bestandteile x 86-87

103-3 Beurteilung des Managementansatzes x 86-87

Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

205-2 Kommunikation und Schulungen zu Richtlinien und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung x 86-87

Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzungen 173

103-2 Der Managementansatz und seine Bestandteile 173

103-3 Beurteilung des Managementansatzes 173

ÖKONOMISCHE THEMEN

GRI 103: MANAGEMENTANSATZ KORRUPTSIONSBEKÄMPFUNG 2016

GRI 205: KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG 2016

GRI 103: MANAGEMENTANSATZ WIRTSCHAFTLICHE LEISTUNG 2016
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Angabe
Umsetzung
CSR-RUG* Seite

201-2 Finanzielle Folgen des Klimawandels und andere mit dem Klimawandel verbundene Risiken und Chancen 175

Umsetzung der CSR-RUG-Richtlinie: Index zum nichtfinanziellen Abschluss

GRI 201: WIRTSCHAFTLICHE LEISTUNG 2016

*
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PRÜFUNGSVERMERK DELOITTE

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS ÜBER
EINE PRÜFUNG ZUR ERLANGUNG BEGRENZTER SICHERHEIT

An die PUMA SE, Herzogenaurach

UNSER AUFTRAG

Wir haben den gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht nach § 315b HGB
der PUMA SE („das Unternehmen“), der mit dem nichtfinanziellen Bericht nach §
289b HGB der PUMA SE, Herzogenaurach, zusammengefasst wurde (im Folgen-
den „zusammengefasster nichtfinanzieller Bericht“), für den Zeitraum vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. Dezember 2019 einer Prüfung zur Erlangung begrenzter Si-
cherheit unterzogen. Der zusammengefasste nichtfinanzielle Bericht setzt sich
zusammen aus dem Kapitel „Nachhaltigkeit“ und dem Abschnitt „Unterneh-
menskultur“ im Kapitel „Unsere Mitarbeiter“ des Geschäftsberichts 2019 der
PUMA SE. Nicht Gegenstand unseres Auftrags waren der Abschnitt „Auswirkun-
gen unserer ökologischen Gewinn- und Verlustrechnung“ im Kapitel „Nachhal-
tigkeit“ sowie Verweise auf den Geschäftsbericht, Internetseiten des Unterneh-
mens und externe Webseiten.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER

Die gesetzlichen Vertreter der PUMA SE sind verantwortlich für die Aufstellung
des zusammengefassten nichtfinanziellen Berichts in Übereinstimmung mit den
§§ 315b, 315c i.V.m. §§ 289c bis 289e HGB.

Die gesetzlichen Vertreter haben für die Aufstellung des zusammengefassten
nichtfinanziellen Berichts die Sustainability Reporting Standards der Global Re-
porting Initiative (GRI) in der Option „Core“ zugrunde gelegt und im zusammen-
gefassten nichtfinanziellen Bericht angegeben.

Diese Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Unternehmens umfasst die
Auswahl und Anwendung angemessener Methoden zur Aufstellung des zusam-
mengefassten nichtfinanziellen Berichts sowie das Treffen von Annahmen und
die Vornahme von Schätzungen zu einzelnen Angaben, die unter den gegebenen

Umständen angemessen sind. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um
die Aufstellung eines zusammengefassten nichtfinanziellen Berichts zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist.

Die Genauigkeit und Vollständigkeit der Umweltdaten im Nachhaltigkeitsbericht
unterliegen inhärent vorhandenen Grenzen, welche aus der Art und Weise der
Datenerhebung und -berechnung sowie getroffenen Annahmen resultieren.

VERANTWORTUNG DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS

Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein
Prüfungsurteil mit begrenzter Sicherheit über den zusammengefassten nichtfi-
nanziellen Bericht abzugeben.

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-
schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben un-
sere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfüllt.

Unsere Prüfungsgesellschaft wendet die nationalen gesetzlichen Regelungen
und berufsständischen Verlautbarungen zur Qualitätssicherung an, insbesonde-
re die Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sowie den
IDW Qualitätssicherungsstandard: Anforderungen an die Qualitätssicherung in
der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1), die in Einklang mit dem vom Internatio-
nal Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) herausgegebenen Interna-
tional Standard on Quality Control 1 (ISQC 1) stehen.

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des International Standard on As-
surance Engagements (ISAE) 3000 (Revised): „Assurance Engagements Other
than Audits or Reviews of Historical Financial Information“, herausgegeben vom
IAASB, durchgeführt. Danach haben wir die Prüfung so zu planen und durchzu-
führen, dass wir mit begrenzter Sicherheit aussagen können, dass uns keine
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Sachverhalte bekannt geworden sind, die uns zu der Auffassung gelangen las-
sen, dass der zusammengefasste nichtfinanzielle Bericht in wesentlichen Belan-
gen nicht in Übereinstimmung mit den §§ 315b, 315c i.V.m. §§ 289c bis 289e HGB
aufgestellt worden ist. Bei einer Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicher-
heit sind die durchgeführten Prüfungshandlungen im Vergleich zu einer Prüfung
zur Erlangung einer hinreichenden Sicherheit weniger umfangreich, sodass
dementsprechend eine erheblich geringere Prüfungssicherheit erlangt wird. Die
Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des
Wirtschaftsprüfers.

Im Rahmen unserer Prüfung, die wir – mit zeitlichen Unterbrechungen – in den
Monaten November 2019 bis April 2020 durchgeführt haben, haben wir u.a. fol-
gende Prüfungshandlungen und sonstige Tätigkeiten durchgeführt:

Verschaffung eines Verständnisses über die Struktur der Nachhaltig-
keitsorganisation und über die Einbindung von Stakeholdern

Befragung der gesetzlichen Vertreter und relevanter Mitarbeiter, die in
die Aufstellung des zusammengefassten nichtfinanziellen Berichts ein-
bezogen wurden, über den Aufstellungsprozess, über die vorhandenen
Maßnahmen und Vorkehrungen (System) zur Aufstellung des zusam-
mengefassten nichtfinanziellen Berichts sowie über die darin enthalte-
nen Angaben

Identifikation von Risiken wesentlicher falscher Angaben in dem zusam-
mengefassten nichtfinanziellen Bericht

Analytische Beurteilung von Angaben des zusammengefassten nichtfi-
nanziellen Berichts

Abgleich der Angaben im zusammengefassten nichtfinanziellen Bericht
mit den entsprechenden Daten im Jahres- und Konzernabschluss sowie
zusammengefassten Lagebericht

Beurteilung der Darstellung der Angaben

PRÜFUNGSURTEIL

Auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und der erlangten
Prüfungsnachweise sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu
der Auffassung gelangen lassen, dass der zusammengefasste nichtfinanzielle
Bericht der PUMA SE für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember
2019 in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den §§ 315b, 315c
i.V.m. 289c bis 289e HGB aufgestellt worden ist. Das Prüfungsurteil bezieht sich
nur auf das Kapitel „Nachhaltigkeit“ und den Abschnitt „Unternehmenskultur“
im Kapitel „Unsere Mitarbeiter“ des Geschäftsberichts 2019 der PUMA SE. Unser
Prüfungsurteil bezieht sich nicht auf den Abschnitt „Auswirkungen unserer öko-
logischen Gewinn- und Verlustrechnung“ im Kapitel „Nachhaltigkeit“ sowie Ver-
weise auf den Geschäftsbericht, Internetseiten des Unternehmens und externe
Webseiten.

VERWENDUNGSZWECK DES VERMERKS

Wir erteilen diesen Vermerk auf Grundlage der mit der PUMA SE geschlossenen
Auftragsvereinbarung. Die Prüfung wurde für Zwecke der PUMA SE durchgeführt
und der Vermerk ist nur zur Information der PUMA SE über das Ergebnis der
Prüfung bestimmt.

HAFTUNG

Der Vermerk ist nicht dazu bestimmt, dass Dritte hierauf gestützt
(Vermögens-)Entscheidungen treffen. Unsere Verantwortung besteht allein der
PUMA SE gegenüber und ist auch nach Maßgabe der mit der PUMA SE getroffe-
nen Auftragsvereinbarung vom 20. November 2019 sowie der „Allgemeinen Auf-
tragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“
vom 1. Januar 2017 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. be-
schränkt. Dritten gegenüber übernehmen wir dagegen keine Verantwortung.

München, den 17. April 2020

(Dr. Thomas Reitmayr)
Wirtschaftsprüfer

(ppa. Thomas Krick)
Director



Michael Lämmermann, Chief Financial Officer (CFO)
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DAS GESCHÄFTSJAHR 2019 IM ÜBERBLICK

Im Jahr 2019 hat der PUMA-Konzern (im nachfolgenden PUMA) seine Positionie-
rung als schnellste Sportmarke der Welt weiter ausgebaut. PUMA hat zahlrei-
che, international renommierte Fußballclubs unter Vertrag genommen und
konnte seine Markensichtbarkeit bei bedeutenden Sportereignissen in aller Welt
dank der zahlreichen Siege der von uns ausgerüsteten Sportler und Teams
steigern.

Unsere Markenbotschafterinnen Selena Gomez und Cara Delevingne haben neue
Sportstyle-Kollektionen entworfen, die auf dem Laufsteg und auf der Straße für

Furore sorgten. Wir haben außerdem unseren Flagship Store in New York City
eröffnet und sind sogar in die virtuelle Welt des eSports eingestiegen. All dies
hat die Marke PUMA gestärkt und uns dabei geholfen, unsere Mission „Forever
Faster“ konsequent zu verfolgen.

Das Jahr begann mit einem absoluten Highlight, als wir im Februar unsere Part-
nerschaft mit Manchester City bekanntgaben. Diese ist die Größte, die wir jemals
eingegangen sind, sowohl was Ausmaß als auch Ambitionen betrifft. Zudem
konnten wir Pep Guardiola, einen der erfolgreichsten Fußballtrainer weltweit, als
Markenbotschafter in der PUMA-Familie begrüßen.

In Spanien haben wir Valencia CF unter Vertrag genommen, einen der angese-
hensten Clubs im spanischen Fußball. Außerdem haben wir einen langjährigen
Vertrag mit der spanischen Fußballliga abgeschlossen und wurden offizieller
technischer Partner von LaLiga Santander und LaLiga 1|2|3. Dies bedeutet, dass
PUMA den offiziellen Spielball stellen wird und alle Tore in einer der besten pro-
fessionellen Fußballligen in Europa mit einem PUMA-Fußball geschossen
werden.

Die Frauen-Fußballweltmeisterschaft in Frankreich war einer der Höhepunkte
des Jahres und rückte den Frauenfußball ins Rampenlicht. Bei diesem Turnier
sponserte PUMA den Viertelfinalisten Italien und insgesamt 78 Spielerinnen. Im
Zuge unseres Engagements für den Frauenfußball lancierte PUMA das neueste
Modell des PUMA ONE-Fußballschuhs unter dem Namen „PUMA ONE Trailbla-
zer“ für unsere Top Player. PUMA spielt nun in allen bedeutenden Fußball-Ligen
mit um den Titel und nachdem die Nationalmannschaften von Ägypten und Ma-
rokko 2019 zur PUMA-Familie stießen, sponsern wir derzeit zwölf
Nationalverbände.

Unsere PUMA-Teams waren allerdings auch in anderen Teamsportarten erfolg-
reich: Dänemark gewann die Handball-Weltmeisterschaft, die in Dänemark und
Deutschland ausgetragen wurde. Neuseeland gewann die Netball-Weltmeister-
schaft der Frauen und die Richmond Tigers gewannen das AFL-Finale in Austra-

M I C H A E L  L Ä M M E R M A N N
➔

C H I E F  F I N A N C I A L  
O F F I C E R  ( C F O )
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lien. PUMA spielte ebenso eine bedeutende Rolle beim Rugby World Cup, in des-
sen Finale PUMA-Spieler Duane Vermeulen zum besten Spieler gewählt wurde.

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha waren ein bedeutendes Ereignis
für unsere Leichtathleten. Die Marke PUMA war mit insgesamt 115 Athleten und
12 Nationalverbänden sehr gut vertreten. Der norwegische Hürdenläufer Kars-
ten Warholm verteidigte erfolgreich seinen Titel über 400m Hürden und wurde
anschließend zum europäischen Leichtathleten des Jahres gewählt. Während
des Turniers gewannen von PUMA ausgestattete Athleten insgesamt 22
Medaillen.

Im Motorsport nahm PUMA Porsche als neuen Partner langfristig unter Vertrag
und wurde damit zum exklusiven technischen Ausrüster für Rennbekleidung und
Schuhe. Durch eine separate Zusammenarbeit mit Porsche Design entstanden
vom Motorsport inspirierte Lifestyle-Produkte, die auf ein höheres Marktseg-
ment abzielen.

Unsere Formel 1-Teams Mercedes AMG Petronas, Scuderia Ferrari und Aston
Martin Red Bull Racing dominierten die Formel 1-Saison auch in diesem Jahr.
PUMA baute seine Präsenz weiter aus, indem wir zum exklusiven Vertriebspart-
ner der Formel 1 an Rennwochenenden wurden. Unser Markenbotschafter Lewis
Hamilton wurde zum sechsten Mal Formel 1-Weltmeister.

Um sicherzustellen, dass wir auch die weiblichen Champions von morgen unter-
stützen, ging PUMA eine Partnerschaft mit der W Series, dem ersten Rennwett-
bewerb für aufstrebende weibliche Talente im Motorsport, ein.

In unserer Kategorie Golf feierten wir das 10-jährige Jubiläum unserer Partner-
schaft mit Rickie Fowler, einem der kreativsten Vertreter unserer Marke. Unser
Neuzugang Gary Woodland entschied im Juni die US Open für sich.

Im Basketball gewann - in der ersten vollständigen NBA-Saison seit PUMAs
Rückkehr in den Sport 2018 - PUMA-Athlet und Shooting Guard der Toronto Rap-
tors Danny Green das erste Mal ein NBA-Finale seit Isiah Thomas im Jahr 1990.
Zudem brachten wir unseren ersten Basketballschuh, den Clyde Court, in meh-
reren neuen Farben sowie zwei weitere Performance-Basketballschuhe, den
Uproar und den Clyde Hardwoord, auf den Markt. Beide Produkte waren während

der gesamten NBA-Saison, dem All-Star Game, den Playoffs und der NBA-Final-
serie gut sichtbar.

Der vom Basketball inspirierte Schuh Ralph Sampson war 2019 eines unserer
erfolgreichsten Produkte im Sportstyle-Bereich. In der „Chunky Shoe“ Kategorie
setzte der RS-X mit neuen Farben und Kooperationen seinen Erfolgskurs fort.
Sneaker mit einem markanten und klobigen Look, oft als „Chunky Shoes“ oder
„Dad Shoes“ bezeichnet, waren in den letzten Jahren ein wichtiger Trend. Die von
PUMA-Botschafterin Selena Gomez präsentierte Cali-Kollektion war im Frauen-
segment erfolgreich.

Selena brachte außerdem ihre zweite Produktlinie in Zusammenarbeit mit PUMA
auf den Markt. Allerdings war sie 2019 nicht unsere einzige Markenbotschafterin
mit einer eigenen Kollektion: Cara Delevingne kooperierte mit PUMA und der
französischen Luxusmodemarke Balmain, während Adriana Lima eine Produktli-
nie präsentierte, die ihre Erfahrungen in den Bereichen Fitness und Boxen
widerspiegelt.

Da eSports für unsere Konsumenten zunehmend an Relevanz gewinnt, gab
PUMA seine erste Partnerschaft im Bereich des virtuellen Sports mit dem
eSports-Team cloud9 bekannt. Wir entwickelten außerdem unsere ersten Pro-
dukte, die auf die Bedürfnisse von eSport-Athleten und Gamern eingehen: Einen
Gaming-Stuhl und Gaming-Socken. Mit diesen Partnerschaften können wir von
dem schnellen Wachstum im Gaming- und eSports profitieren. 2019 brachten wir
ebenfalls unsere erste Smartwatch auf den Markt, die Sportlern hilft, sich zu
motivieren, sich Trainingsziele zu setzen und dabei immer vernetzt zu bleiben.

Im operativen Bereich haben wir weiter in unser Distributions- und Logistiknetz-
werk sowie in organisatorische Prozesse investiert. Wir feierten das Richtfest für
unser neues Multichannel-Distributionszentrum in Geiselwind in Deutschland,
das voraussichtlich Anfang 2021 in Betrieb genommen wird. Darüber hinaus
kündigte PUMA Nordamerika die Eröffnung eines neuen Distributionszentrums
in der Nähe von Indianapolis für das Jahr 2020 an. Im August haben wir unseren
neuen Flagship Store in New York auf der Fifth Avenue eröffnet, der Kunden in
die Markenwelt von PUMA eintauchen lässt und einen weiteren Meilenstein für
unser Unternehmen darstellt.
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Die Umsatzerlöse von PUMA erhöhten sich im Geschäftsjahr 2019 währungsbe-
reinigt um 16,7%. In der Berichtswährung Euro entspricht dies einem Anstieg
der Umsätze um 18,4% von € 4.648 Mio. im Vorjahr auf € 5.502 Mio. im Jahr
2019. Die Steigerung unserer Markenbegehrtheit und der anhaltende Fokus auf
die Verbesserung unseres Produktangebots trugen wesentlich zum Umsatz-
wachstum bei. Dies war vor allem auf die weitere konsequente Umsetzung der
„Forever Faster“-Unternehmensstrategie zurückzuführen. Zudem stellten wir
erneut unsere Fähigkeit, schnell und flexibel auf Veränderungen und Trends in
unserem Marktumfeld reagieren zu können, unter Beweis. Trotz der gestiegenen
Unsicherheiten im wirtschaftlichen Umfeld, ausgehend von dem Handelskonflikt
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und China, sowie im Zusammen-
hang mit dem Brexit, konnte PUMA im Geschäftsjahr 2019 ein starkes Umsatz-
wachstum erzielen. Damit wurde die im vorherigen zusammengefassten Lage-
bericht für das Jahr 2019 in Aussicht gestellte währungsbereinigte Umsatzver-
besserung von rund 10%, und die unterjährig nach oben angepasste Prognose
eines Umsatzwachstums von rund 15%, übertroffen. Infolgedessen konnte PUMA
erstmalig in der Unternehmensgeschichte die Umsatzmarke von 5 Milliarden
Euro überschreiten.

Neben dem starken Umsatzwachstum trug auch der Anstieg der Rohertrags-
marge wesentlich zur Erhöhung der Profitabilität im Geschäftsjahr 2019 bei. PU-
MAs Rohertragsmarge verbesserte sich um 40 Basispunkte von 48,4% im Vorjahr
auf 48,8% im Jahr 2019. Dies war vor allem auf positive Effekte aus dem Pro-
duktmix und dem regionalen Mix sowie auf einen höheren Anteil an eigenen Ein-
zelhandelsumsätzen zurückzuführen. Zusätzlich trugen leicht positive Wechsel-
kurseffekte zur Verbesserung der Rohertragsmarge bei.

Die sonstigen operativen Erträge und Aufwendungen erhöhten sich im Ge-
schäftsjahr 2019 insgesamt um 17,8%. Der Anstieg resultierte hauptsächlich aus
höheren umsatzabhängigen Kosten, einschließlich Kosten für Logistik, sowie hö-
heren Ausgaben für Marketing und Investitionen in unsere eigenen Einzelhan-
delsgeschäfte. Der leicht schwächere Anstieg im Vergleich zum Umsatz spiegelt

den erzielten operativen Leverage wider und führte zu einem Rückgang der Kos-
tenquote von 41,5% im Vorjahr auf nunmehr 41,3%. Der konsequente Fokus auf
die strikte Kontrolle der sonstigen operativen Erträge und Aufwendungen trug
ebenfalls wesentlich zu der Verbesserung der Profitabilität im Jahr 2019 bei.

Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um
30,5% von € 337,4 Mio. auf € 440,2 Mio. und lag damit oberhalb der Prognose
vom Jahresanfang 2019, welche ursprünglich ein operatives Ergebnis in einer
Bandbreite zwischen € 395 Mio. und € 415 Mio. in Aussicht gestellt hatte. Auch
die unterjährig angepasste Prognose für das operative Ergebnis in einer Band-
breite zwischen € 420 Mio. und € 430 Mio. konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr
somit leicht übertroffen werden. Die Verbesserung der Profitabilität ist insge-
samt auf das starke Umsatzwachstum in Verbindung mit einer verbesserten
Rohertragsmarge und einen leichten operativen Leverage zurückzuführen. Dies
spiegelt sich auch in der Entwicklung des Konzernergebnisses und des Ergeb-
nisses je Aktie wider, welche sich jeweils um 40,0% gegenüber dem Vorjahr ver-
besserten. Das Konzernergebnis erhöhte sich von € 187,4 Mio. im Vorjahr auf €
262,4 Mio. und das Ergebnis je Aktie stieg dementsprechend von € 1,25 im Vor-
jahr auf €  1,76  an. Damit konnte PUMA die finanziellen Ziele im abgelaufenen
Geschäftsjahr in vollem Umfang erreichen beziehungsweise sogar leicht
übertreffen.

Die starke operative Geschäftsentwicklung ermöglicht es dem Vorstand und dem
Aufsichtsrat, der Hauptversammlung am 7. Mai 2020 die Ausschüttung einer Di-
vidende in Höhe von € 0,50 je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 vorzuschlagen.
Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 28,5% des Konzernergebnisses
und bedeutet eine Erhöhung der Dividende um 42,8% gegenüber dem Vorjahr.
Der Dividendenvorschlag steht im Einklang mit der Dividendenpolitik von PUMA,
welche eine Ausschüttung in Höhe von 25% bis 35% des Konzernergebnisses
vorsieht. Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe von € 0,35 je Aktie ausge-
schüttet (Ausschüttungsquote Vorjahr: 27,9%).
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Um PUMA für Kleinaktionäre attraktiver zu machen und damit die Aktionärsbasis
zu erweitern, hat sich der Vorstand im Jahr 2019 entschlossen, einen Aktiensplit
im Verhältnis 1:10 durchzuführen. Der Aktiensplit wurde anschließend von der
Hauptversammlung am 18. April 2019 genehmigt. Die Umsetzung des Aktien-
splits erfolgte am 10. Juni 2019. Die Aktionäre erhielten zu diesem Datum neun
zusätzliche Aktien für jede gehaltene Aktie. Der Marktpreis je Aktie passte sich
dementsprechend im Verhältnis 1:10 an. Der Kurs der PUMA-Aktie entwickelte
sich im Jahr 2019 sehr gut. Der Aktienkurs lag am Jahresende bei € 68,35. Dies
entspricht, unter Berücksichtigung des Aktiensplits, einem Anstieg von 60,1%
gegenüber der Vorjahresmarke von € 42,70. Die Marktkapitalisierung des PUMA-
Konzerns erhöhte sich zum Jahresende 2019 dementsprechend auf rund € 10,2
Mrd. (Vorjahr: € 6,4 Mrd.).
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GRUNDLAGEN DES PUMA-KONZERNS

GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN UND ORGANISATIONSSTRUKTUR

Die PUMA SE firmiert als europäische Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Herzo-
genaurach, Deutschland. Unsere Geschäftsaktivitäten sind im internen Berichts-
wesen in Form von drei Regionen (EMEA, Amerika und Asien/Pazifik) und drei
Produktbereichen (Schuhe, Textilien und Accessoires) abgebildet. Eine weiter-
führende Beschreibung findet sich in der Segmentberichterstattung unter der
Textziffer 26 im Konzernanhang.

Unsere Umsätze stammen aus dem Verkauf von Produkten der Marken PUMA
und Cobra Golf an den Groß- und Einzelhandel sowie über eigene Einzelhandels-
geschäfte und Onlinestores direkt an unsere Konsumenten. Wir vermarkten und
vertreiben unsere Produkte weltweit vorwiegend über eigene Tochterunterneh-
men. In einigen wenigen Ländern bestehen Vertriebsvereinbarungen mit unab-
hängigen Distributoren.

Zum 31. Dezember 2019 hält die PUMA SE unmittelbar oder mittelbar Beteili-
gungen an 101 Tochterunternehmen. Unsere Tochterunternehmen nehmen ver-
schiedene Aufgaben auf lokaler Ebene wahr wie Vertrieb, Marketing, Produktent-
wicklung, Beschaffung oder Verwaltung. Eine vollständige Aufstellung aller
Tochterunternehmen findet sich unter Textziffer 2 im Konzernanhang.
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ZIELE UND STRATEGIE

PUMA hat sich bei der Verfolgung des Ziels, die schnellste Sportmarke der Welt
zu werden, weiterhin auf sechs strategische Prioritäten konzentriert. Unsere
Schwerpunkte liegen dabei auf Markenbegehrlichkeit („Brand Heat“), einer wett-
bewerbsfähigen Produktpalette, einem führenden Produktangebot für Frauen,
der Verbesserung unserer Vertriebsqualität und der Beschleunigung unserer
Abläufe und Prozesse innerhalb unserer Organisation. Zudem zielt PUMA darauf
ab, durch den Wiedereinstieg in den Basketball seine Position auf dem nordame-
rikanischen Markt zu stärken.

Seit mehr als 70 Jahren stärkt PUMA seine Markenbegehrlichkeit durch Partner-
schaften mit den größten Sportstars dieser Welt: Usain Bolt, Lewis Hamilton,
Pelé, Maradona, Tommie Smith, Boris Becker Linford Christie, Serena Williams,
Heike Drechsler und Martina Navratilova, um nur einige Namen zu nennen. Die-
se Strategie verfolgt PUMA weiterhin, um seine Position als Sportmarke zu festi-
gen. Aktuell gehören zu unseren Markenbotschaftern unter anderem die italieni-
sche Fußball-Nationalmannschaft, die Star-Stürmer Antoine Griezmann, Romelu
Lukaku, Sergio Agüero und Luis Suarez, der Top-Fußballtrainer Pep Guardiola,
die internationalen Spitzenclubs Manchester City, Borussia Dortmund, FC Valen-
cia und AC Mailand, die Golf-Stars Lexi Thompson und Rickie Fowler, der sechs-
malige Formel 1-Weltmeister Lewis Hamilton, der norwegische Hürdenläufer
und Weltmeister Karsten Warholm, der kanadische Sprinter André De Grasse
und die olympischen Verbände von Jamaika und Kuba. Die Zusammenarbeit mit
den besten Sportlern, Teams und Verbänden ist unerlässlich, um eine hohe
Glaubwürdigkeit der Marke PUMA sicherzustellen.
Um jüngere Zielgruppen zu erreichen, arbeitet PUMA mit Entertainment- und
Mode-Ikonen wie Selena Gomez, Cara Delevingne und Adriana Lima zusammen.
Dies hat PUMA zu einer der beliebtesten Sport- und Modemarken für junge Ver-
braucher gemacht.

PUMA strebt danach, Produkte getreu dem Motto „Cool stuff that works“ zu ent-
wickeln. Im Jahr 2019 haben wir unser Produktangebot erheblich verbessert.
Unsere bedeutendsten Performance-Schuhmodelle waren unter anderem der
PUMA FUTURE-Fußballschuh sowie unsere Lauf- und Trainingsschuhe, die auf

den LQD CELL- und HYBRID-Technologieplattformen basieren. Im Sportstyle-
Bereich waren unsere Bestseller die Modelle RS-X, CALI und RALPH SAMPSON.
Zum Jahresende brachten wir die Modelle RS-X , CALI SPORT und RIDER auf
den Markt, wobei der RIDER durch einen der ersten Joggingschuhe in den
1980er Jahren inspiriert wurde. Mit diesen Modellen sind wir unserer Ansicht
nach in einer guten Ausgangsposition für 2020. Im Bereich Textilien sahen wir
ein starkes Wachstum im gesamten Portfolio, insbesondere bei Logo-Produkten
und Motorsporttextilien.

Ein erstklassiges Produktangebot für Frauen ist weiterhin eine Priorität für
PUMA, um von dem Wachstum in diesem Segment zu profitieren. Weltweit trei-
ben immer mehr Frauen Sport, und Sportbekleidung wird auch schon lange im
Alltag getragen. Das Motto für unser Segment Women‘s ist weiterhin „Where the
gym meets the runway“. Im Jahr 2019 waren unsere umsatzstärksten Sport-
schuhe für Frauen die Modelle CALI, DEFY und MUSE.

Die Rückkehr zum Basketball 2018 fand weit über den Sport hinaus Beachtung
und war ein wichtiger Schritt zur Steigerung unserer Glaubwürdigkeit als Sport-
marke in Nordamerika. Mit der Unterstützung von JAY-Z, unserem Creative Di-
rector für Basketball, erweiterten wir unser Angebot für Performance-Schuhe
um den UPROAR und den CLYDE HARDWOOD. Wir haben junge und äußerst ta-
lentierte NBA-Spieler wie RJ Barrett (New York Knicks), Kyle Kuzma (Los Ange-
les Lakers) und Marcus Smart (Boston Celtics) in unsere PUMA-Familie aufge-
nommen. Während die Umsätze der Performanceprodukte erwartungsgemäß
noch gering sind, sehen wir bereits die Vorteile unserer Rückkehr in diesen
Sport, nachdem die Erlöse in unserer Kategorie Sportstyle sowie in anderen Per-
formance-Kategorien in den USA gestiegen sind. Ohne unseren Wiedereinstieg
in den Basketball wäre eine Wiedereinführung unseres Bestseller-Sneakers
RALPH SAMPSON in den Markt nicht möglich gewesen.

Wir haben PUMAs Distributionsqualität verbessert und die Präsenz unserer Pro-
dukte bei wichtigen Sportperformance- und Sportstyle-Händlern weltweit aus-
gebaut. Als flexibler und serviceorientierter Partner haben wir die Beziehungen
zu wichtigen Einzelhändlern weiter gestärkt. Durch die Verbesserung der Abver-

3
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käufe konnten wir die uns zur Verfügung gestellte Regalfläche bei unseren Ein-
zelhandelspartnern erweitern. Im Zuge der Verbesserung der Abverkäufe im
Großhandel haben wir unser Einzelhandelsfilialnetz ausgebaut und den flächen-
bereinigten Umsatz gesteigert, während wir in unserem E-Commerce-Geschäft
ein anhaltend starkes Wachstum verzeichneten. Zudem hat PUMA sein eigenes
und selbst betriebenes Filialnetz weiter modernisiert. Aus regionaler Sicht tru-
gen Asien/Pazifik (insbesondere China) sowie Amerika zu dem zweistelligen
Wachstum bei und trotz eines schwierigen Marktumfelds verzeichnete die
EMEA-Region ebenfalls einen Zuwachs.

Im operativen Bereich optimierten wir weiterhin die Infrastruktur, Prozesse und
Systeme, die für unsere allgemeinen Wachstumsambitionen erforderlich sind.
Ein Schwerpunkt im vergangenen Jahr war der Ausbau unseres Logistiknetzes
mit dem Projektstart neuer Multichannel-Distributionszentren in Geiselwind in
Deutschland und in der Nähe von Indianapolis in den USA, die voraussichtlich
2020 bzw. Anfang 2021 in Betrieb genommen werden. Neben dem Ausbau der
Distributionszentren konzentrierte sich PUMA weiterhin auf die Standardisierung
der ERP-Systeme und auf Verbesserungen in den Produktentwicklungssyste-
men. Dies ermöglicht uns, in Verbindung mit Verbesserungen der allgemeinen
IT-Infrastruktur, die Kommunikation und den Informationsaustausch zu be-
schleunigen und zu verbessern. Die Gesellschaft PUMA International Trading
GmbH (PIT), die die globalen Auftrags- und Abrechnungsflüsse zentral verwaltet,
hat ihren Einsatzbereich ausgedehnt, um die Transaktionsprozesse zu verein-

heitlichen und die Lieferzeiten in wachsenden Märkten zu verkürzen, sodass wir
unserem Motto „Forever Faster“ einen Schritt näherkommen. Im Beschaffungs-
bereich ist eine langfristige Zusammenarbeit mit den Zulieferern zentraler Be-
standteil unserer Beschaffungsstrategie. Dadurch können wir eine stabile Ver-
sorgung und einheitliche Produktqualität sicherstellen und sind gut auf Verände-
rungen im Marktumfeld vorbereitet.

Neben unseren geschäftlichen Prioritäten bleibt die soziale, wirtschaftliche und
umweltbezogene Nachhaltigkeit ein Grundwert für PUMA. Wir erreichten im Jahr
2019 unsere 10FOR20-Nachhaltigkeitsziele und haben bereits unsere neuen
Nachhaltigkeitsziele für das Jahr 2025 mit einem Fokus auf die Erhöhung des
Anteils nachhaltiger Produkte entwickelt. Darüber hinaus setzten wir unsere
führende Rolle bei der Fashion Charter for Climate Action im Rahmen der UN-
Klimakonferenz fort und unterzeichneten den Fashion Pact. Der Fashion Pact ist
ein weltweiter Zusammenschluss von Unternehmen aus der Mode- und Textilin-
dustrie sowie Zulieferern und Vertriebspartnern, die sich alle gemeinsamen Um-
weltzielen in drei Bereichen verschrieben haben: Dem Klimawandel Einhalt zu
gebieten, Biodiversität wiederherzustellen und die Meere zu schützen. Der Pact
wurde beim G7-Gipfel in Frankreich im Jahr 2019 ins Leben gerufen. Unser lang-
jähriges soziales Compliance-Programm wurde um den Aspekt einer verantwor-
tungsvolleren Beschaffungspolitik ergänzt und durch die erneute Akkreditierung
durch die Fair Labor Association anerkannt.
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PRODUKTENTWICKLUNG UND DESIGN

PUMA kann auf über 70 Jahre Sportinnovation und führendes Design zurückbli-
cken und verfügt über ein reichhaltiges Produktarchiv, von dem sich unsere De-
signer inspirieren lassen können und die Vergangenheit mit der Gegenwart ver-
binden. Viele unserer erfolgreichsten Modelle 2019 sind tief in unserer Geschich-
te verwurzelt.

Als Nachfolger der RS Running System-Serie, die vor ungefähr 40 Jahren auf
den Markt kam, war der RS-X im „Chunky Shoe“-Segment erfolgreich. Ein star-
kes Debüt machte der RS-X Trophy in den Farben Schwarz und Gold und im Lau-
fe des Jahres kamen weitere Versionen auf den Markt.

PUMA baute im Jahr 2019 außerdem auf seine CELL-Technologie auf in der
sechseckige Zellen in der Ferse für bessere Dämpfung und Stabilität sorgen. Wir
haben CELL in den Retro-Modellen CELL Alien und CELL Endura eingesetzt, die
ihren Vorgängern aus den 80er Jahren treu geblieben sind. Außerdem sind wir
einen Schritt weiter gegangen und haben die CELL Technologie mit der aktuali-
sierten LQD CELL Technologie neu interpretiert. LQD CELL ist ausreichend viel-
seitig, um für verschiedene Schuhdesigns zu funktionieren, und bietet eine zu-
verlässige, stabile Dämpfung. Das erste Produkt, das diese Technologie verwen-
det, war der LQD CELL Origin AR Sneaker, der mittels einer „Augmented
Reality“-App zum Leben erweckt werden kann. Die LQD CELL Technologie wurde
im Jahr 2019 in einer Reihe von Trainingsprodukten eingesetzt.

Nach der Rückkehr zum Basketball im letzten Jahr brachte PUMA den „Ralph
Sampson“ wieder auf den Markt, der in den 1980er Jahren unter dem Namen
des legendären Basketball-Stars debütierte. Dieser beliebte Neuzugang wurde
im Laufe des Jahres 2019 in verschiedenen Farben und Designs präsentiert.

Gegen Ende 2019 feierte der RIDER, einer der ersten Joggingschuhe in den 80er
Jahren, ein Comeback. Er kam im Oktober als FAST RIDER OG auf den Markt,
wobei unsere Designer die „Federbein“-Sohle neu konzipierten, die die Stoß-
dämpfungsmerkmale von Radaufhängungen imitiert, um Komfort und Dämpfung

zu steigern. Im Jahr 2020 werden wir die RIDER-Palette mit neuen Produkten
weiter ausbauen.

Die von unseren Markenbotschafterinnen Selena Gomez und Cara Delevingne
präsentierten Modelle CALI und NOVA waren weiterhin unsere erfolgreichsten
Sportstyle-Schuhe für Frauen. Beide Botschafterinnen waren tief in den Design-
prozess involviert und entwarfen ihre eigenen Kollektionen. Cara Delevingne
brachte in Zusammenarbeit mit PUMA und der französischen Luxusmodemarke
Balmain eine vom Boxsport inspirierte Produktlinie auf den Markt. Supermodel
und Markenbotschafterin Adriana Lima präsentierte außerdem eine Kollektion
für Frauen, die auch bei einem harten Workout gut aussehen wollen. PUMA
brachte außerdem in Zusammenarbeit mit ausgewählten Marken und Designern
wie Ader Error, Helly Hansen und Les Benjamins coole und stylishe Kollektionen
auf den Markt.

PUMA ist seit seiner Gründung spezifisch auf die Bedürfnisse von Profisportlern
eingegangen. Wir haben im Jahr 2019 neue Versionen unseres PUMA FUTURE
Fußballschuhs auf den Markt gebracht. Gemacht für agile Spieler erlaubt der
FUTURE schnelle Richtungswechsel auf dem Fußballplatz.

Zusammen mit dem schweizer Unternehmen X-Bionic hat PUMA eine tempera-
turregulierende Laufbekleidung entwickelt, die immer ein bestmögliches Tem-
peraturgefühl für den Sportler gewährleistet.

Im Jahr 2019 brachte PUMA zudem eine Produktlinie für professionelle Gamer
und eSports-Athleten heraus. Zusammen mit dem niederländischen Gamingzu-
behörhersteller PLAYSEAT brachten wir einen Gaming-Stuhl auf den Markt, der
die Gamer vom Sofa holt und ihnen eine aktivere Sitzposition bietet. Gleichzeitig
mit dem Gaming-Stuhl wurden auch Gaming-Socken eingeführt, die den Spieler
aktiv unterstützen und ein weiteres Beispiel dafür sind wie unsere Innovations-
abteilung neue Möglichkeiten sucht, diesen schnell wachsenden eSports-Markt
mit Produkten zu versorgen.
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Ebenfalls im High-Tech-Bereich brachte PUMA im Jahr 2019 seine erste Smart-
watch auf den Markt, die Sportlern mit eingebauter Pulsmessung, GPS und vie-
len beliebten Apps dabei helfen soll, das meiste aus ihren Workouts
herauszuholen.

Forschung und Produktentwicklung bei PUMA umfassen hauptsächlich die Be-
reiche Innovation (neue Technologien), Produktdesign sowie Modell- und Kollek-
tionsentwicklung. Die Forschungs- und Produktentwicklungsaktivitäten reichen
von der Analyse wissenschaftlicher Untersuchungen und Kundenbefragungen,
über die Generierung von kreativen Ideen bis hin zur Umsetzung der Innovatio-
nen in kommerzielle Produkte. Die Aktivitäten in der Forschung und Produktent-
wicklung sind unmittelbar an die Beschaffungsaktivitäten angebunden.

Zum 31. Dezember 2019 waren insgesamt 999 Mitarbeiter im Bereich Forschung
und Entwicklung/ Produktmanagement beschäftigt (Vorjahr: 946). Die Ausgaben
für Forschung und Entwicklung/ Produktmanagement beliefen sich im Jahr 2019
auf insgesamt € 114,3 Mio. (Vorjahr: € 97,8 Mio.), davon entfielen € 61,7 Mio.
(Vorjahr: € 54,0 Mio.) auf den Bereich Forschung und Entwicklung.
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BESCHAFFUNG
DIE BESCHAFFUNGSORGANISATION

Die Beschaffungsfunktion im PUMA-Konzern, die als PUMA Group Sourcing
(PGS) bezeichnet wird, umfasst alle mit der Beschaffung zusammenhängenden
Aktivitäten der Marken PUMA und Cobra, einschließlich der Lieferantenauswahl,
Produktentwicklung, Preisverhandlungen und Produktions-steuerung. Diese Ak-
tivitäten werden zentral von der PUMA International Trading GmbH (PIT), der glo-
balen Handelsgesellschaft des PUMA-Konzerns, mit Sitz an der Konzernzentrale
in Herzogenaurach (Deutschland) gesteuert. PIT ist zudem verantwortlich für
den Einkauf und die Belieferung der Produkte an die PUMA-Vertriebskanäle
weltweit. Zu diesem Zweck erhält die PIT Mengenprognosen von PUMA-Tochter-
gesellschaften und Lizenznehmern, setzt diese Prognosen in Produktionspläne
um und verteilt diese anschließend an die ausgewählten Lieferanten. Die PUMA-
Tochtergesellschaften geben bei der PIT auf Grundlage ihrer Mengenprognosen
Bestellungen in Auftrag. Die PIT wiederum fasst die einzelnen Bestellungen zu-
sammen und kauft die Produkte von den Lieferanten ein. Zwischen den Ver-
triebsgesellschaften und der PIT sowie zwischen der PIT und den Lieferanten
besteht eine klare Einkaufs-/Verkaufsbeziehung. Dies sorgt für zusätzliche
Transparenz im globalen Beschaffungsprozess.

Die Zentralisierung der Funktionen Beschaffung und Einkauf im PUMA-Konzern
in Verbindung mit der Einführung einer cloud-basierten Plattform für die Ab-
wicklung von Bestellungen und Zahlungen hat die Vertriebsgesellschaften, die
PIT und die Lieferanten miteinander vernetzt. Dadurch wird die Digitalisierung
der Prozesse innerhalb der Lieferkette ermöglicht, Transparenz und betriebliche
Effizienz geschaffen und die Komplexität reduziert. Beispielsweise wird der Con-
tainertransport optimiert, die Risiken aus Wechselkursschwankungen durch eine
zentrale Richtlinie zur Währungssicherung gemanagt und alle Zahlungen an die
Lieferanten automatisiert und papierlos abgewickelt.

Um die Anforderungen unserer Kunden in Bezug auf Service, Qualität, Sozial-
und Umweltverträglichkeit zu erfüllen, konzentrieren wir uns auf sechs strategi-
sche Kernprinzipien: Partnerschaft, Produkt, Qualität, Wachstumsmanagement,
Margen & Anschaffungskosten und Nachhaltigkeit. Die Zentralisierung der Be-

schaffung und des Einkaufs ermöglicht kontinuierliche Verbesserungen in allen
Bereichen. Darüber hinaus stellt die Integration der PUMA-Nachhaltigkeitsfunk-
tion in die betrieblichen Abläufe seit 2016 sicher, dass Branchenstandards, unter
anderem hinsichtlich Sozial-, Umwelt- und Arbeitssicherheit, in unsere alltägli-
chen Beschaffungsaktivitäten integriert sind.

Im Jahr 2019 wurden weitere operative Verbesserungen in der Beschaffung rea-
lisiert, insbesondere im Hinblick auf die Zentralisierung und Standardisierung
von Prozessen und Systemen, das Kapazitätsmanagement und die Datenanalyse.
Um Produktionsspitzen und damit verbundene Verzögerungen bei der Verfügbar-
keit von Produkten zu vermeiden, hat der Einkauf proaktiv Bestellfenster zum
Zweck vorgezogener Produktion koordiniert und zusätzlich die Produktionsvor-
laufzeit durch eine frühere Versorgung mit Rohmaterialien reduziert. Die Be-
schaffungsprogramme mit kurzen Produktionsvorlaufzeiten wurden weiter er-
höht, um auf aktuelle Entwicklungen und Trends in den Märkten zu reagieren. In
diesem Sinne wurde auch die lokale Lieferkette für die Vertriebsgesellschaft in
China erweitert, um den richtigen Organisationsaufbau mit einem Fokus auf De-
sign, Kosten und Vorlaufzeit zu gewährleisten. Um die negativen Auswirkungen
der Zölle im internationalen Handelsumfeld abzuschwächen, wurde die Beschaf-
fung für den US-Markt im vierten Quartal 2019 teilweise in andere Beschaf-
fungsländer verlagert.

Im Jahr 2019 wurde das innovative Finanzierungsprogramm für unsere Lieferan-
ten, das im Jahr 2016 eingeführt wurde, weiter ausgebaut und erweitert. Dieses
Programm ermöglicht es den Lieferanten, dass ihre Forderungen aus Warenlie-
ferungen an PUMA früher bezahlt werden. Zudem ist die Verzinsung abhängig
von dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. PUMA hat dieses Programm zu-
nächst mit der International Finance Corporation (IFC), dem Finanzierungsbe-
reich der Weltbank für den Handel, entwickelt. Erstmals wurde das Programm
auf internationale Privatbanken ausgeweitet. Da das Programm auf der Kredit-
würdigkeit von PUMA basiert, können unsere Lieferanten von bestmöglichen
Zinssätzen profitieren und ihre eigenen Kreditlinien unterhalten.
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DIE BESCHAFFUNGSMÄRKTE

Im Geschäftsjahr 2019 hat die PIT mit 131 unabhängigen Lieferanten (Vorjahr:
152) in 32 Ländern weltweit zusammengearbeitet. Die strategische Zusammen-
arbeit mit langfristigen Partnern war im Jahr 2019 weiterhin einer der wesentli-
chen Wettbewerbsvorteile, um die stabile Beschaffung eines deutlich gestiege-
nen Beschaffungsvolumens, insbesondere im Bereich Textilien, sicherzustellen.

Insgesamt bleibt Asien mit einem Anteil von 95% am Gesamtvolumen die stärks-
te Einkaufsregion, gefolgt von EMEA mit 3% (davon 1,5% Europa und 1,5% Afrika)
und Nord- und Lateinamerika mit 2%.

Dementsprechend liegen die sechs wichtigsten Beschaffungsländer (93% des
Gesamtvolumens) alle auf dem asiatischen Kontinent. Vietnam war im Jahr 2019
zum wiederholten Mal das stärkste Produktionsland mit einem Anteil von insge-
samt 33%. China folgte mit 25%. Bangladesch mit Schwerpunkt auf Textilien

liegt auf Rang drei und steuert 15% bei. Der Anteil von Bangladesch am Beschaf-
fungsvolumen hat somit um zwei Prozentpunkte gegenüber dem Jahr 2018 zu-
genommen. Kambodscha steht an vierter Stelle mit 13%. Indonesien mit
Schwerpunkt auf Schuhproduktion stellt 4% des Gesamtvolumens und steht an
fünfter Stelle. Auf Rang sechs folgte Indien mit 3%.

Ein Anstieg des Lohnniveaus und gesamtwirtschaftliche Einflüsse, wie beispiels-
weise Veränderungen der Handelsbedingungen durch Zölle, haben im Jahr 2019
weiterhin Einfluss auf die Beschaffungsmärkte gehabt. Die Berücksichtigung
dieser Einflüsse ist für die Allokation der Produktion von Bedeutung. Dies ist ein
entscheidender Bestandteil unserer Beschaffungsstrategie, um die sichere und
wettbewerbsfähige Beschaffung von Produkten zu gewährleisten und darüber
hinaus das aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung steigende Beschaf-
fungsvolumen erfolgreich zu bewältigen.

G.01 DIE BESCHAFFUNGSREGIONEN VON PUMA (in %)
➔
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MITARBEITER
MITARBEITERZAHL

Im Jahr 2019 lag die weltweite Mitarbeiteranzahl im Jahresdurchschnitt bei
13.348 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber 12.192 im Vorjahr. Der An-
stieg resultierte im Wesentlichen aus dem Bereich Retail bedingt durch die ge-
stiegene Anzahl eigener Einzelhandelsgeschäfte.

Der Personalaufwand ist 2019 insgesamt um 14,6% von €  553,8  Mio. auf
€ 634,5 Mio. angestiegen. Im Durchschnitt lag der Personalaufwand pro Mitar-
beiter bei T€ 47,5 gegenüber T€ 45,4 im Vorjahr.

Zum 31. Dezember 2019 lag die weltweite Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern bei 14.332 gegenüber 12.894 im Vorjahr. Dies entspricht einem Anstieg
der Mitarbeiterzahl um insgesamt 11,2% gegenüber dem Vorjahr. Die Entwick-
lung der Mitarbeiterzahl nach Bereichen stellt sich wie folgt dar:

TALENTGEWINNUNG UND -ENTWICKLUNG

In einem sich rasant ändernden Geschäftsumfeld müssen wir als PUMA in der
Lage sein, uns schnell auf neue Marktgegebenheiten einstellen zu können und
somit den langfristigen Erfolg zu sichern. Deshalb haben wir ein modernes Ar-
beitsumfeld geschaffen, welches agiles Denken, Kreativität und Interaktion för-
dert. Wir bieten unseren Mitarbeitern Rahmenbedingungen und flexible Arbeits-
möglichkeiten, die ihnen Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ermöglichen.
Wir machen unsere Belegschaft mit agilen Arbeitsmethoden vertraut und för-
dern die Entwicklung einer entsprechenden Haltung. In diesem Veränderungs-
prozess und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Organisation steht
der Mitarbeiter stets im Mittelpunkt unseres Handelns. Um dem nach innen und
außen Rechnung zu tragen, haben wir deshalb den Bereich Human Resources in
People & Organization umbenannt.

G.02 ENTWICKLUNG MITARBEITER
➔

G.03 MITARBEITER (Jahresende)
➔
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Um unsere Unternehmensstrategie zu unterstützen und unseren Geschäftser-
folg zu sichern liegt unser Hauptfokus auf der Talentgewinnung und -entwick-
lung. Insbesondere in einem sich stetig im Wandel befindenden, immer komple-
xer werdenden Umfeld ist hoch qualifiziertes, motiviertes Personal und dessen
langfristige Bindung der zentrale Baustein um auch künftig Wettbewerbsfähig-
keit und Wachstum zu sichern. Zur Anwerbung externer Kandidaten nutzen wir
neben unserer Karrierewebseite insbesondere digitale Plattformen und soziale
Medien für unsere zielgruppenspezifischen, individuellen Rekrutierungsmaß-
nahmen. Diverse Hochschulaktivitäten im In- und Ausland geben uns Gelegen-
heit mit potentiellen Mitarbeitern in Kontakt zu treten und geeignete Kandidaten
zu identifizieren. Umfangreiche Netzwerke mit qualifizierten Bewerbern und ak-
tuelle Kandidatenpools helfen uns Vakanzen schnell zu besetzen. Im Wettbewerb
auf dem Arbeitsmarkt ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir nicht nur
ein attraktiver Arbeitgeber sind, sondern auch als solcher von unseren derzeiti-
gen aber auch von potentiellen Mitarbeitern wahrgenommen werden. Vielfältige
gute Platzierungen in Arbeitgeberrankings sowie zahlreiche Auszeichnungen be-
legen die Attraktivität von PUMA als Arbeitgeber.

Die Digitalisierung und damit verbunden die Vereinfachung und Beschleunigung
von Geschäftsprozessen wurde weiter vorangetrieben. „Workday“, eines der füh-
renden Human-Capital-Management-Systeme, welches wir 2017 weltweit einge-
führt haben, umfasst die Module „Rekrutierung“, „Talent und Performance“,
„Zeiterfassung und Abwesenheitsmanagement“ sowie „Learning“. Somit wird
nur eine einzige Softwarelösung für wesentliche Teile wichtiger Personalprozes-
se eingesetzt. In 2019 haben wir die Vernetzung von Workday mit anderen Syste-
men fortgesetzt und die Anzahl der Mitarbeiter und Bewerber, die das System
regelmäßig und aktiv nutzen, stetig gesteigert. Die Auswertung unserer zentral
verfügbaren globalen Daten ermöglicht uns umfangreiche Analysen. Die daraus
resultierenden Schlussfolgerungen bieten eine fundierte Grundlage für ständige
Prozessverbesserungen und Entscheidungen.

Unser Ziel ist es, unsere Mitarbeiter individuell - auch im internationalen Umfeld
- zu entwickeln und gleichzeitig erfolgreich und nachhaltig an PUMA zu binden.
Auf Basis von Workday findet deshalb neben der Leistungsbeurteilung und Ziel-
vereinbarung im Rahmen des Talentmanagements ebenfalls eine systematische,
vorausschauende Nachfolgeplanung statt. In den jährlich stattfindenden Mitar-
beitergesprächen werden die im Konzern vorhandenen Talente identifiziert und

auf der Grundlage individueller Entwicklungspläne gefördert. Durch diese Art
des Talentmanagements bieten wir unseren Mitarbeitern attraktive Karriere-
und Entwicklungschancen.

Die ständige fachliche und individuelle Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter
stellt darüber hinaus sicher, dass unsere Belegschaft über die erforderlichen
Kompetenzen verfügt, welche kontinuierliches Wachstum und Marktkompetenz,
insbesondere in Zeiten des digitalen Wandels, gewährleisten. Unser Trainingsan-
gebot umfasst deshalb eine Vielzahl von Schulungen und Workshops, sowohl on-
line als auch offline, standardisiert oder speziell auf individuelle Bedürfnisse zu-
geschnitten. Die ständige Weiterentwicklung unseres PUMA-Trainingsangebotes
garantiert, dass unsere Mitarbeiter jederzeit innovative und vielfältige Möglich-
keiten haben, ihre Qualifikationen zu erweitern und bestehende Kompetenzen
auszubauen beziehungsweise neue Fähigkeiten zu erwerben. Dies dient sowohl
der Erreichung persönlicher Ziele der Mitarbeiter als auch den
Unternehmenszielen.

Um unsere Belegschaft für den digitalen Wandel zu begeistern und vorzuberei-
ten, haben wir 2019 begonnen weltweit Mitarbeiter zu „agilen Coaches“ auszubil-
den. Diese wenden agile Arbeitsmethoden an, können das Wissen an andere Kol-
legen vor Ort weitergeben und stehen gleichzeitig als kompetente Ansprechpart-
ner zur Verfügung. Zusätzlich zu den Trainingsinhalten für Führungskräfte des
ILP (International Leadership Programm), qualifizieren wir unsere Mitarbeiter
durch externe und interne Trainings zu agilen Methoden wie z.B. Scrum, Design
Thinking und KanBan. Das große Interesse und die stetig steigenden Teilneh-
merzahlen zeigen, dass wir uns hier auf einem guten Weg befinden.

Um Talenten aller Ebenen adäquate Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten
zu bieten, wird neben dem Angebot an unterschiedlichen Ausbildungen und dua-
len Studiengängen auch die systematische Weiterbildung der Fach- und Füh-
rungskräfte gefördert. 
Um ein einheitliches Verständnis von Führung über das gesamte Unternehmen
hinweg zu gewährleisten absolvieren weltweit sämtliche Führungskräfte unser
internes aus den Seminarreihen ILP („International Leadership Programm“) so-
wie ILP  bestehendes Führungskräfte-Trainings-Programm. Es entwickelt die
Teilnehmer über einen längeren Zeitraum hinweg, gibt ihnen die Möglichkeit das
neu erlernte Wissen zwischen den einzelnen Modulen in der Praxis anzuwenden
und sich mit den anderen Seminarteilnehmern auszutauschen um voneinander

2
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zu lernen. Unser Ziel ist es den Mitarbeitern die erforderlichen Fähigkeiten und
Kenntnisse für die Führung Ihres Teams zu vermitteln. Sie erhalten intensive
Schulungs- und Coaching-Einheiten - darunter interaktives Lernen, Rollensimu-
lationen und Best-Practice-Lernen - sowie gemeinsame Projekte. Insbesondere
der digitale Wandel und die sich verändernde Arbeitswelt stellen neue Heraus-
forderungen an unsere Führungskräfte. Themenschwerpunkte sind deshalb ins-
besondere Coaching, achtsame Mitarbeiterführung („Mindful Leadership“) sowie
agile Arbeitsmethoden. Mitarbeiter, die zum ersten Mal eine Führungsrolle über-
nehmen werden durch das Training vom Mitarbeiter zur Führungskraft auf ihre
neue Aufgabe vorbereitet. Dieses Programm beinhaltet neben dem Trainings-
baustein auch individuelles Coaching.

Wir führen Personalentwicklungsprogramme (Speed Up und Speed Up ) für Mit-
arbeiter auf unterschiedlichen Ebenen durch. Dank der Übernahme fachüber-
greifender Projekte und Aufgaben, gezielter Trainings, Mentoring und Coaching
sowie Jobrotationen erhalten verschiedene Gruppen von Top-Talenten eine in-
tensive Vorbereitung auf den nächsten Schritt in der Karriere. Die erhöhte Sicht-
barkeit bis hin zur obersten Führungsebene, die Schaffung von funktionsüber-
greifenden Kooperationen und die Etablierung eines starken Netzwerks sind
ebenfalls wesentliche Bestandteile dieses Programms.

Um Feedback von unseren Mitarbeitern zu erhalten und sie bei der Gestaltung
ihres Arbeitsumfeldes einzubeziehen, haben wir im letzten Jahr in Zusammenar-
beit mit dem externen Anbieter Willis Towers Watson eine weltweite Mitarbeiter-
umfrage durchgeführt. Mehr als 9.750 Mitarbeiter nahmen teil und nutzten die
Chance, ihre Meinung zu ihrem Arbeitsplatz und ihrem Berufsleben mitzuteilen.
Wir sind stolz auf das Ergebnis von 91% Mitarbeiterengagement und schätzen
die Loyalität unserer Mitarbeiter gegenüber der Marke. Mit 63% hat die Katego-
rie „Wandel bzw. Veränderung“ den geringsten Anteil an „positiven“ Antworten
erreicht und wurde damit als wichtiges zukünftiges Handlungsfeld identifiziert.

Die Ergebnisse wurden auf globaler, lokaler und Abteilungsebene kommuniziert
und notwendige Verbesserungsmaßnahmen definiert.

BETRIEBSRAT

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretungen ist we-
sentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Im Jahr 2019 vertrat der
PUMA SE Betriebsrat (das Europäische Betriebsratsgremium der PUMA SE) Ar-
beitnehmer aus 15 europäischen Ländern und hatte 18 Mitglieder. Der deutsche
Betriebsrat der PUMA SE hatte 15 Mitglieder und vertritt die Arbeitnehmer des
PUMA Konzerns in Deutschland. Die Interessen von Mitarbeitern mit Behinde-
rung werden von einem gewählten Mitglied des Betriebsrats vertreten.

VERGÜTUNG

Wir bei PUMA bieten unseren Mitarbeitern ein zielgerichtetes und konkurrenzfä-
higes Vergütungssystem, das aus mehreren Komponenten besteht. Neben einem
fixen Basisgehalt tragen das PUMA-Bonussystem, Gewinnbeteiligungsprogram-
me sowie diverse Sozialleistungen und immaterielle Vergünstigungen zu einem
leistungsgerechten Vergütungssystem bei. Für die obere Managementebene bie-
ten wir außerdem langfristige Anreizprogramme an, die nachhaltige Geschäfts-
ergebnisse honorieren. Das Bonussystem ist transparent gestaltet und weltweit
vereinheitlicht. Incentives sind ausschließlich an Unternehmensziele gekoppelt.

2
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STEUERUNGSSYSTEM

Wir nutzen verschiedene Kennzahlen zur Steuerung unserer Leistung im Hin-
blick auf unsere obersten Unternehmensziele. Im finanzbezogenen Bereich ha-
ben wir als zentrale Ziele Wachstum und Profitabilität definiert. Daher konzen-
trieren wir uns auf die Verbesserung von Umsatz, Rohertragsmarge und operati-
vem Ergebnis (EBIT). Diese stellen die finanziellen Steuerungsgrößen von we-
sentlicher Bedeutung dar. Darüber hinaus streben wir eine Minimierung des
Working Capital und eine Verbesserung des Freien Cashflows an. Das Planungs-
und Steuerungssystem unseres Konzerns ist darauf angelegt, eine Vielzahl von
Instrumenten bereitzustellen, um die aktuelle Geschäftsentwicklung zu bewer-
ten und daraus künftige Strategie- und Investitionsentscheidungen abzuleiten.
Dazu erfolgt eine kontinuierliche Überwachung der wichtigsten Finanzkennzah-
len des PUMA-Konzerns und ein monatlicher Vergleich mit den Budgetzielen.
Zielabweichungen werden detailliert analysiert und bei negativen Abweichungen
entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen.

Die Veränderung der Umsatzerlöse wird auch durch Währungseffekte beein-
flusst. Daher geben wir, um entscheidungsrelevante Informationen zur Beurtei-
lung der Umsatzlage zu vermitteln, neben den Umsätzen in der Berichtswährung
Euro auch die um Währungseffekte bereinigte Umsatzveränderung an. Die wäh-
rungsbereinigten Umsatzgrößen dienen Vergleichszwecken und ergeben sich,
wenn die Vorjahresbeträge der in den Konzernabschluss einbezogenen Fremd-
währungsabschlüsse nicht mit den Durchschnittskursen des Vorjahres, sondern
mit den entsprechenden Durchschnittskursen des aktuellen Berichtjahres um-
gerechnet werden. Dabei sind währungsbereinigte Kennzahlen nicht als Ersatz
oder höherwertige Finanzkennzahlen, sondern stets als Zusatzinformation
anzusehen.

Wir nutzen die Kennzahl Freier Cashflow, um die Finanzmittelveränderung nach
Abzug aller Aufwendungen, die zur organischen Erhaltung oder Erweiterung des
PUMA-Konzerns getätigt wurden, zu ermitteln. Der Freie Cashflow berechnet
sich aus den Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit und Investitionstätig-
keit. Darüber hinaus nutzen wir die Kennzahl Freier Cashflow vor Akquisitionen,

welche aufbauend auf dem Freien Cashflow eine Bereinigung um Ein- und Aus-
zahlungen, die in Zusammenhang mit Beteiligungen stehen, vornimmt.

Zur Beurteilung der Finanzlage verwenden wir die Kennzahl Working Capital. Im
Deutschen oft als Betriebskapital bezeichnet, handelt es sich dabei im Wesentli-
chen um die Differenz aus den kurzfristigen Vermögenswerten, insbesondere
den Vorräten und den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und den
kurzfristigen Verbindlichkeiten. Der Bestand an Flüssigen Mitteln, die positiven
und negativen Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente und die kurzfristi-
gen Finanz- und Leasingverbindlichkeiten sind nicht im Working Capital
enthalten.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren haben bei PUMA nur eine untergeordnete
Bedeutung als Steuerungsgrößen.

Die Berechnung der zentralen Kennzahlen, die von PUMA zur Unternehmens-
steuerung verwendet werden, ist wie folgt definiert:

Die Erfassung der Umsatzerlöse richtet sich nach den Vorgaben des IFRS 15 Er-
löse aus Verträgen mit Kunden.

Die Rohertragsmarge von PUMA berechnet sich als Umsatzkosten dividiert durch
die Umsatzerlöse. Die Umsatzkosten beinhalten im Wesentlichen den Buchwert
der Vorräte, die während der Periode als Aufwand erfasst wurden.

Das operative Ergebnis (EBIT) von PUMA ergibt sich aus der Summe der Umsatz-
erlöse und Lizenz- und Provisionserträge, abzüglich der Umsatzkosten und der
Sonstigen operativen Erträge und Aufwendungen. Das EBIT ist definiert als ope-
ratives Ergebnis nach Abschreibungen, Rückstellungen und Wertminderungs-
aufwendungen, vor Zinsen (= Finanzergebnis) und vor Steuern. Das Finanzergeb-
nis beinhaltet Zinserträge und Zinsaufwendungen und Währungsumrechnungs-
differenzen sowie im Vorjahr das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen. Die
EBIT-Marge berechnet sich als EBIT dividiert durch die Umsatzerlöse.
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Das Working Capital von PUMA berechnet sich ausgehend von der Summe der
kurzfristigen Vermögenswerte abzüglich der Summe der kurzfristigen Verbind-
lichkeiten. Zusätzlich werden die Flüssigen Mittel und die positiven und negati-
ven Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente herausgerechnet. Die Markt-
werte der derivativen Finanzinstrumente werden in der Bilanz unter den Posten
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte und Sonstige kurzfristige Verbindlichkei-
ten, die nicht dem Working Capital zugehörig sind, ausgewiesen. Die kurzfristi-
gen Finanz- und Leasingverbindlichkeiten sind ebenso nicht im Working Capital
enthalten.

Um die Auswirkungen der Erstanwendung von IFRS 16 Leasingverhältnisse auf
die Ertragslage des PUMA-Konzerns so transparent wie möglich darzustellen,
haben wir zusätzlich die Auswirkung des neuen Rechnungslegungsstandards auf
das operative Ergebnis vor Zinsen (= Finanzergebnis), Steuern und Abschreibun-
gen (EBITDA) dargestellt. Das EBITDA berechnet sich auf Grundlage des operati-
ven Ergebnisses (EBIT) unter Hinzurechnung der Abschreibungen, welche gege-
benenfalls auch die angefallenen Wertminderungsaufwendungen auf Sach- und
Finanzanlagen beinhalten. Die EBITDA-Marge berechnet sich als EBITDA divi-
diert durch die Umsatzerlöse.
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ANGABEN ZUM NICHTFINANZIELLEN BERICHT

Gemäß §§ 289b und 315b HGB sind wir verpflichtet, für die PUMA SE und den
PUMA-Konzern eine nichtfinanzielle Erklärung im zusammengefassten Lagebe-
richt oder einen nichtfinanziellen Bericht außerhalb des zusammengefassten
Lageberichts zu erstellen, in dem wir über ökologische, gesellschaftliche und
andere nichtfinanzielle Aspekte berichten. PUMA veröffentlicht bereits seit 2003
Nachhaltigkeitsberichte gemäß den Vorgaben des Global Reporting Initiative
(GRI) und seit 2010 die Finanzdaten zusammen mit den Nachhaltigkeitskennzah-
len in einem Bericht. Vor diesem Hintergrund berichten wir die geforderten In-
formationen nach §§ 289b und 315b HGB im Kapitel Nachhaltigkeit in unserem
Geschäftsbericht. Der nichtfinanzielle Bericht für das Geschäftsjahr 2019 kann
spätestens ab dem 30. April 2020 an folgender Stelle auf unserer Internetseite
abgerufen werden: http://about.puma.com/de-de/investor-relations/financial-
reports

Zudem sind wichtige Nachhaltigkeitsinformationen auf der PUMA Homepage im
Bereich Nachhaltigkeit jederzeit abrufbar: http://about.puma.com/de/nachhaltig-
keit

https://about.puma.com/de-de/investor-relations/financial-reports
https://about.puma.com/de-de/sustainability
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WIRTSCHAFTSBERICHT

WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN
WELTKONJUNKTUR

Gemäß der Winterprognose des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (ifw Kiel) vom
11. Dezember 2019 hat sich die Dynamik der Weltwirtschaft im Jahr 2019 verrin-
gert. Für das Jahr 2019 erwarten die Experten des ifw Kiel einen Anstieg des
weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,0%. Dies entspricht einem leichten
Rückgang von 0,2% gegenüber der Sommerprognose. Die Erwartung für das
Jahr 2019 liegt zudem 0,7% unter dem Wachstum des weltweiten BIP im Jahr
2018 (3,7%).
Die Weltkonjunktur wurde im Jahr 2019 durch eine Verschärfung des Handels-
konflikts zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und China belastet. Die
Erhöhung der Zollsätze und die Ausweitung der Zölle auf zusätzliche Waren-
gruppen hat den Handel zwischen beiden Ländern stark verringert und zu höhe-
ren wirtschaftlichen Unsicherheiten im Welthandel sowie einer schwächeren In-
dustrieproduktion geführt. In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften hat sich
die Konjunktur insgesamt weiter verschlechtert. In den Vereinigten Staaten von
Amerika sind die kräftigen fiskalischen Impulse, insbesondere in Form der Steu-
erreform aus dem Jahr 2018, ausgelaufen. Demgegenüber hat sich das Expansi-
onstempo im Euroraum, vor allem aufgrund einer lebhaften privaten Konsum-
nachfrage, nicht weiter verringert. In Japan und im Vereinigten Königreich zog
die Industrieproduktion sogar an. Dies hat insgesamt dazu geführt, dass sich das
im Vorjahr zu beobachtende Konjunkturgefälle zwischen den fortgeschrittenen
Volkswirtschaften im Verlauf des Jahres 2019 verringert hat.

In den Schwellenländern ist im Jahr 2019 hingegen eine Stabilisierung der wirt-
schaftlichen Dynamik festzustellen, da sich insbesondere die finanziellen Rah-
menbedingungen verbessert haben. Eine expansivere Ausrichtung der Geldpoli-
tik und niedrigere Zinsen in den Vereinigten Staaten von Amerika haben zu ei-
nem geringeren Abwertungsdruck auf die Währungen in den Schwellenländern
geführt und eine spürbare Leitzinssenkung in zahlreichen Schwellenländern er-
möglicht. Die wirtschaftliche Entwicklung in den einzelnen Schwellenländern ist
jedoch unterschiedlich. Während sich in China und in Indien die Zuwachsraten
des BIP verringerten, verzeichneten Brasilien, Russland und die übrigen asiati-
schen Schwellenländer einen Anstieg des Expansionstempos.

SPORTARTIKELBRANCHE

Ungeachtet geopolitischer Spannungen und Handelskonflikte, verzeichnete die
Sportartikelbranche auch im Jahr 2019 weltweit ein starkes Wachstum. Mehr
Bewegung und sportliche Betätigung sowie eine zunehmend gesundere und
nachhaltigere Lebensführung gewannen weiterhin, für einen immer größer wer-
denden Teil der Weltbevölkerung, an Bedeutung. Zudem stieg die Beliebtheit von
Sportschuhen und Sportbekleidung als fester Bestandteil der Alltagsmode („Ath-
leisure“). Darüber hinaus führten höhere Einkommen der privaten Haushalte
aufgrund eines stabilen Arbeitsmarktes zu einem Anstieg der Konsumausgaben
für Sportartikel.
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UMSATZLAGE
DARSTELLUNG DER UMSATZENTWICKLUNG 2019 IM VERGLEICH ZUM AUSBLICK

Im Lagebericht 2018 hatte PUMA für das Geschäftsjahr 2019 einen währungsbe-
reinigten Anstieg der Umsatzerlöse von rund 10% in Aussicht gestellt. Diese Pro-
gnose wurde unterjährig mehrmals erhöht und PUMA erwartete nun für das Ge-
schäftsjahr 2019 einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von rund 15%.
PUMA konnte die angepasste Prognose im Gesamtjahr 2019 übertreffen und so-
mit das ursprünglich angestrebte Umsatzziel überschreiten. 
Die Umsatzentwicklung wird im Folgenden detailliert erläutert.

UMSATZERLÖSE

Die Umsatzerlöse von PUMA erhöhten sich im Geschäftsjahr 2019 in der Be-
richtswährung Euro um 18,4% auf € 5.502,2 Mio. und übertrafen damit erstmalig
die Umsatzmarke von 5 Milliarden Euro. Währungsbereinigt erhöhten sich die
Umsätze um 16,7%. Alle Regionen und alle Produktbereiche trugen mit zweistel-
ligen Wachstumsraten zu dieser Entwicklung bei.

Im Produktbereich Schuhe stiegen die Umsätze in der Berichtswährung Euro um
16,8% auf € 2.552,5 Mio. Währungsbereinigt erhöhte sich der Umsatz um 15,6%.
Die stärksten Zuwächse wurden dabei in den Kategorien Sportstyle, Running and
Training und Motorsport erzielt. Der Anteil dieses Produktbereichs an den ge-
samten Umsatzerlösen verringerte sich leicht von 47,0% im Vorjahr auf 46,4% im
Jahr 2019.

Die Umsätze im Produktbereich Textilien erhöhten sich in der Berichtswährung
Euro um 22,6% auf € 2.068,7 Mio. Währungsbereinigt stieg der Umsatz um
20,5%. Damit übertrafen Textilien erstmalig in einem Jahr die Umsatzmarke von
2 Milliarden Euro. Die Kategorie Sportstyle war der Haupttreiber des Umsatz-
wachstums. Zusätzlich trugen auch die Kategorien Running and Training und
Motorsport zu diesem Wachstum mit bei. Bezogen auf den Konzernumsatz er-
höhte sich der Anteil des Produktbereichs Textilien auf 37,6% (Vorjahr: 36,3%).

Der Produktbereich Accessoires verzeichnete in der Berichtswährung Euro einen
Umsatzanstieg von 13,5% auf € 881,1 Mio. Dies entspricht einem währungsbe-
reinigten Umsatzwachstum von 11,1%. Höhere Umsätze, insbesondere mit So-
cken und Bodywear sowie mit Cobra Golfschlägern, trugen zu diesem Umsatzan-
stieg bei. Der Anteil am Konzernumsatz verringerte sich leicht von 16,7% im Vor-
jahr auf 16,0% im Jahr 2019.

G.07 UMSATZERLÖSE (in € Mio.)
➔
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EINZELHANDELSAKTIVITÄTEN

Der direkte Vertrieb an unsere Konsumenten (das sogenannte „Direct to Consu-
mer-business“) stellt die eigenen Einzelhandelsaktivitäten von PUMA dar. Diese
beinhalten die Verkäufe an unsere Kunden in den eigenen Einzelhandelsgeschäf-
ten von PUMA, die sogenannten „Full-Price-Stores“ und „Factory-Outlets“ sowie
das E-Commerce-Geschäft auf unseren eigenen Online-Plattformen. Die eige-
nen Einzelhandelsaktivitäten von PUMA gewährleisten die regionale Verfügbar-
keit unserer Produkte und die Präsentation der Marke PUMA in einem zu unse-
rer Markenpositionierung passenden Umfeld. 
Der Umsatz von PUMA aus eigenen Einzelhandelsaktivitäten erhöhte sich im Ge-
schäftsjahr 2019 währungsbereinigt um 22,0% auf € 1.395,3 Mio. Dies entspricht
einem Anteil von 25,4% am Gesamtumsatz (Vorjahr: 24,3%). Die Umsatzsteige-

rung ist sowohl auf höhere Umsätze auf bestehenden Verkaufsflächen als auch
auf die gezielte Erweiterung unseres Portfolios an eigenen Einzelhandelsge-
schäften zurückzuführen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde, neben der Er-
öffnung weiterer Einzelhandelsgeschäfte an ausgewählten Standorten weltweit,
wie zum Beispiel auf der Fifth Avenue in New York, die stetige Optimierung unse-
res Portfolios an eigenen Geschäften und zugleich die Modernisierung bestehen-
der Einzelhandelsgeschäfte gemäß dem „Forever Faster“-Storekonzept weiter
vorangetrieben. Dadurch soll das Einkaufserlebnis unserer Kunden weiter ver-
bessert und eine noch attraktivere Präsentation der PUMA-Produkte und der da-
zugehörigen Technologien ermöglicht werden, um die Positionierung von PUMA
als Sportmarke weiter zu stärken.

G.08 UMSATZ NACH PRODUKTBEREICHEN (in € Mio.)
➔
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Unser E-Commerce-Geschäft verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr wei-
terhin ein stark überdurchschnittliches Umsatzwachstum. Dies war unter ande-
rem auf die Ausweitung des Produktangebots in den Online-Stores weltweit und
auf unsere gezielten Verkaufsförderungsmaßnahmen im Online-Geschäft zu-
rückzuführen. Darüber hinaus waren unsere E-Commerce-Aktivitäten an spezi-
ellen Tagen im Online-Geschäft, wie beispielsweise am Singles-Day in China,
dem bedeutendsten Onlineshopping-Tag der Welt und am sogenannten „Black-
Friday“ beziehungsweise dem „Cyber Monday“, überaus erfolgreich.

LIZENZGESCHÄFT

PUMA vergibt für verschiedene Produktbereiche (zum Beispiel Uhren, Brillen
und Parfüm) Lizenzen an unabhängige Partner, die neben Design, Entwicklung
und Herstellung auch für den Vertrieb dieser Produkte zuständig sind. Darüber
hinaus sind noch einige Vertriebslizenzen für verschiedene Märkte in den Lizenz-
umsätzen enthalten. Die Lizenz- und Provisionseinnahmen von PUMA erhöhten
sich im Geschäftsjahr 2019 um 53,9% auf € 25,1 Mio. Der Anstieg war haupt-
sächlich auf neue Kooperationen zurückzuführen.

G.09 RETAILUMSÄTZE
➔
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REGIONALE ENTWICKLUNG

Bei der folgenden Erläuterung der regionalen Umsatzverteilung sind die Umsät-
ze der jeweiligen Region des Kunden zugeordnet („Kundenstandort“). Die Unter-
teilung erfolgt dabei nach drei geographischen Regionen (EMEA, Amerika und
Asien/Pazifik). Eine weiterführende regionale Darstellung der Umsätze nach
dem Sitz der jeweiligen Konzerngesellschaft findet sich unter der Textziffer 26 im
Konzernanhang.

Die Umsatzerlöse von PUMA erhöhten sich im Geschäftsjahr 2019 in der Be-
richtswährung Euro um 18,4%. Dies entspricht einem währungsbereinigten Um-
satzanstieg von 16,7% gegenüber dem Vorjahr. Alle Regionen trugen mit zwei-
stelligen Wachstumsraten zu dieser Entwicklung bei.

In der Region EMEA stiegen die Umsätze in der Berichtswährung Euro um 11,2%
auf € 2.001,4 Mio. (währungsbereinigt +11,2%). Damit wurde in der Region EMEA
erstmalig die Umsatzmarke von 2 Milliarden Euro übertroffen. Besonders starke
Zuwächse kamen dabei aus den Ländern Deutschland, Italien und Spanien, die
ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichneten. Die Länder Russland, Ukraine
und Türkei entwickelten sich mit zweistelligen Zuwachsraten ebenfalls sehr gut.
Bezogen auf den Konzernumsatz verringerte sich der Anteil der Region EMEA
von 38,7% im Vorjahr auf 36,4% im Jahr 2019. 
Mit Blick auf die Produktbereiche verzeichneten die Umsätze mit Schuhen einen
währungsbereinigten Anstieg von 8,6%. Die Umsätze mit Textilien erhöhten sich
währungsbereinigt um 14,8% und bei den Accessoires stiegen die Umsätze wäh-
rungsbereinigt um 10,6%.

In der Region Amerika erhöhten sich die Umsätze in der Berichtswährung Euro
um 20,6% auf € 1.944,0 Mio. Währungsbereinigt stiegen die Umsätze um 17,9%.
Sowohl Nord- als auch Lateinamerika trugen mit zweistelligen Wachstumsraten
zum Umsatzanstieg bei. Während in Nordamerika positive Währungskurseffekte
verzeichnet wurden, hatte die Schwäche des argentinischen Pesos gegenüber
dem Euro jedoch einen deutlich negativen Währungskurseffekt auf die Umsätze
in der Berichtswährung Euro. Der Anteil der Region Amerika am Konzernumsatz
erhöhte sich leicht von 34,7% im Vorjahr auf 35,3% im Jahr 2019.

In Bezug auf die Produktbereiche verzeichneten sowohl Schuhe (währungsberei-
nigt +19,2%) als auch Textilien (währungsbereinigt +21,5%) ein sehr gutes Um-
satzwachstum gegenüber dem Vorjahr. Bei den Accessoires stiegen die Umsätze
währungsbereinigt um 8,8%.

G.10 UMSÄTZE EMEA (in € Mio.)
➔
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In der Region Asien/Pazifik war das Umsatzwachstum besonders stark. Hier
stiegen die Umsätze in der Berichtswährung Euro um 26,0% auf € 1.556,9 Mio.
Dies entspricht einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von 22,8%. Haupt-
treiber des Wachstums in der Region waren vor allem der Großraum China und
Indien, welche jeweils eine überdurchschnittlich hohe zweistellige Wachstums-
rate verzeichneten. Der Anteil der Region Asien/Pazifik am Konzernumsatz er-
höhte sich deshalb von 26,6% im Vorjahr auf 28,3% im Jahr 2019. 
Bei den Produktbereichen entwickelten sich sowohl Schuhe (währungsbereinigt
+20,1%) und Textilien (währungsbereinigt +26,0%) als auch Accessoires (wäh-
rungsbereinigt +21,8%) mit zweistelligen Wachstumsraten sehr stark.

G.11 UMSÄTZE AMERIKA (in € Mio.)
➔

G.12 UMSÄTZE ASIEN/PAZIFIK (in € Mio.)
➔



ERTRAGSLAGE

2019 2018

€ Mio. % € Mio. % +/- %

Umsatzerlöse 5.502,2 100,0% 4.648,3 100,0% 18,4%

Umsatzkosten -2.815,8 -51,2% -2.399,0 -51,6% 17,4%

Rohertrag 2.686,4 48,8% 2.249,4 48,4% 19,4%

Lizenz- und Provisionserträge 25,1 0,5% 16,3 0,4% 53,9%

Sonstige operative Erträge und Aufwendungen -2.271,3 -41,3% -1.928,4 -41,5% 17,8%

Operatives Ergebnis (EBIT) 440,2 8,0% 337,4 7,3% 30,5%

Finanzergebnis / Ergebnis aus assoziierten Unternehmen -22,6 0,4% -24,0 -0,5% -5,8%

Gewinn vor Steuern (EBT) 417,6 7,6% 313,4 6,7% 33,3%

Ertragsteuern -108,6 -2,0% -83,6 -1,8% 30,0%

Steuerquote -26,0% -26,7%

Nicht beherrschenden Gesellschaftern zuzurechnende Ergebnisse -46,6 -0,8% -42,4 -0,9% 10,0%

Konzernergebnis 262,4 4,8% 187,4 4,0% 40,0%

Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (Mio. Stück)* 149,52 149,47 0,0%

Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien, verwässert (Mio. Stück)* 149,52 149,47 0,0%

Ergebnis je Aktie in €* 1,76 1,25 40,0%

Ergebnis je Aktie, verwässert in €* 1,76 1,25 40,0%

* Das Ergebnis je Aktie und die Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien im Vorjahreszeitraum wurde rückwirkend an den Aktiensplit, der im 2. Quartal 2019 durchgeführt wurde, im Verhältnis 1:10 angepasst

T.01 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
➔
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AUSWIRKUNGEN DER ERSTANWENDUNG VON IFRS 16 LEASINGVERHÄLTNISSE

Die folgenden Erläuterungen betreffen die Auswirkungen der Erstanwendung
des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 16 Leasingverhältnisse ab dem 1.
Januar 2019. Im Rahmen des Übergangs auf die neue Leasingbilanzierung hat
PUMA die Erleichterungsvorschrift in Anspruch genommen und keine rückwir-
kende Anpassung der Vorjahreszahlen durchgeführt. Die in der obigen IFRS-
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung dargestellten Vergleichszahlen für das
Geschäftsjahr 2018 bleiben somit unverändert und sind auf Grundlage des vor-
angegangenen Rechnungslegungsstandards für Leasingverhältnisse nach IAS 17
ermittelt. 
Deshalb werden im Folgenden die Auswirkungen der Erstanwendung von IFRS
16 im Geschäftsjahr 2019 auf die Ertragslage des PUMA-Konzerns dargestellt
und erläutert, um dadurch eine vollständige Vergleichbarkeit mit den berichteten
Vorjahreszahlen zu gewährleisten. 
Durch die Erstanwendung von IFRS 16 ergab sich im Geschäftsjahr 2019 ein po-
sitiver Effekt auf das operative Ergebnis (EBIT) in Höhe von € +19,2 Mio. Dieser
beruht auf einem Rückgang der Mietaufwendungen um € 167,3 Mio. und einem
Anstieg der Abschreibungen in Bezug auf die bilanzierten Nutzungsrechte in
Höhe von € 148,1 Mio. Unter Berücksichtigung von hieraus resultierenden Zins-
effekten (€ -29,7 Mio.) und latenten Steuereffekten (€ +2,8 Mio.) ergab sich im
Geschäftsjahr 2019 insgesamt ein leicht negativer Effekt auf das Konzernergeb-
nis in Höhe von € -7,7 Mio. In Bezug auf das Ergebnis je Aktie und das verwäs-
serte Ergebnis je Aktie entspricht dies einem Rückgang von € -0,05. 
Für eine ausführliche Beschreibung der neuen Rechnungslegungsvorschriften
sowie der Erstanwendung des IFRS 16 Leasingverhältnisse ab dem 1. Januar
2019 verweisen wir auf den Konzernanhang Kapitel 1 Grundsätzliches.

DARSTELLUNG DER ERTRAGSENTWICKLUNG 2019 IM VERGLEICH ZUM AUSBLICK

Im Ausblick des Geschäftsberichts 2018 prognostizierte PUMA für das Ge-
schäftsjahr 2019 eine leichte Verbesserung der Rohertragsmarge. Bei den sons-
tigen operativen Erträgen und Aufwendungen erwartete PUMA einen leicht
schwächeren Anstieg im Vergleich zu den Umsatzerlösen. Die Prognose für das
operative Ergebnis (EBIT) lag in einer Bandbreite zwischen € 395 Mio. und € 415
Mio. Diese Prognose beinhaltete bereits die Auswirkungen der neuen Leasing-

bilanzierung nach IFRS 16. Zudem wurde für das Geschäftsjahr 2019 eine deutli-
che Verbesserung des Konzerngewinns erwartet. 
Diese Prognosen wurden in Bezug auf das operative Ergebnis unterjährig mehr-
mals leicht angehoben und PUMA erwartete nun ein operatives Ergebnis (EBIT)
in einer Bandbreite zwischen € 420 Mio. und € 430 Mio. Übereinstimmend mit
den bisherigen Prognosen erwartete der Vorstand für das Geschäftsjahr 2019
weiterhin eine deutliche Verbesserung des Konzerngewinns. 
PUMA konnte die angehobene Prognose im Gesamtjahr 2019 in vollem Umfang
erreichen beziehungsweise in Bezug auf das operative Ergebnis sogar leicht
übertreffen. Damit hat PUMA die für 2019 ursprünglich angestrebte Verbesse-
rung des operativen Ergebnisses leicht übertroffen. 
Die Ertragsentwicklung wird im Folgenden detailliert erläutert.

ROHERTRAGSMARGE

Der Rohertrag von PUMA erhöhte sich im Geschäftsjahr 2019 um 19,4% von €
2.249,4 Mio. auf € 2.686,4 Mio. Die Rohertragsmarge verbesserte sich um 40 Ba-
sispunkte von 48,4% auf 48,8%. Dies war vor allem auf positive Effekte aus dem
Produktmix und dem regionalen Mix sowie auf einen höheren Anteil an eigenen
Einzelhandelsumsätzen zurückzuführen. Zusätzlich trugen leicht positive Wech-
selkurseffekte zur Verbesserung der Rohertragsmarge bei. 
Die Rohertragsmarge im Produktbereich Schuhe erhöhte sich von 45,8% im Vor-
jahr auf 46,4% im Jahr 2019. Bei den Textilien stieg die Rohertragsmarge von
50,9% auf 51,1% und die Rohertragsmarge für Accessoires verbesserte sich
ebenfalls von 50,3% auf 50,5%.
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SONSTIGE OPERATIVE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Im Geschäftsjahr 2019 wurden gezielt weitere Ausgaben für Marketing und In-
vestitionen in unsere eigenen Einzelhandelsgeschäfte getätigt. Dies soll dazu
beitragen, PUMA als schnellste Sportmarke der Welt zu positionieren und die
Markenbegehrtheit von PUMA weiter zu steigern. Die Investitionen in Retail sol-
len zudem eine noch attraktivere Präsentation der PUMA-Produkte und der da-
zugehörigen Innovationen und Technologien ermöglichen. Neben der Moderni-
sierung der eigenen Einzelhandelsgeschäfte wurden im Jahr 2019 auch zahlrei-
che weitere Einzelhandelsgeschäfte an ausgewählten Standorten weltweit, wie
zum Beispiel auf der Fifth Avenue in New York, eröffnet. Darüber hinaus wurde
die Modernisierung unserer IT-Infrastruktur weiter vorangetrieben. Zusätzlich
verursachte der starke Umsatzanstieg höhere umsatzabhängige Kosten, vor al-
lem im Logistikbereich. Dies führte im Geschäftsjahr 2019 insgesamt zu einem
Anstieg der sonstigen operativen Erträge und Aufwendungen um 17,8% von €
1.928,4 Mio. auf € 2.271,3 Mio. Aufgrund des leicht schwächeren Anstiegs dieser
Aufwendungen im Vergleich zum Umsatz verbesserte sich die Kostenquote von
41,5% auf 41,3% des Umsatzes. Der konsequente Fokus auf eine strikte Kosten-
kontrolle hatte für PUMA weiterhin eine hohe Priorität und der erzielte operative
Leverage, der sich in dem Rückgang der Kostenquote um 0,2% widerspiegelt,

trug wesentlich zur Verbesserung der Profitabilität und dem Erreichen der finan-
ziellen Ziele im Jahr 2019 bei.

Innerhalb der Vertriebsaufwendungen kam es bei den Aufwendungen für Marke-
ting/Retail zu einer Steigerung um 19,4% von € 931,2 Mio. auf € 1.112,1 Mio. Die-
se Entwicklung steht vorrangig in Verbindung mit der konsequenten Weiterfüh-
rung der „Forever Faster“-Markenkampagne sowie der gestiegenen Anzahl an
eigenen Einzelhandelsgeschäften. Die Kostenquote blieb mit 20,2% vom Umsatz
nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die übrigen Vertriebsaufwendun-
gen, welche vor allem umsatzabhängige Kosten und Transportkosten beinhalten,
erhöhten sich um 19,7% auf € 709,2 Mio. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die
höhere Anzahl eigener Einzelhandelsgeschäfte und auf höhere umsatzabhängige
Aufwendungen im E-Commerce Bereich zurückzuführen. Die Kostenquote der
übrigen Vertriebsaufwendungen lag im Jahr 2019 bei 12,9% vom Umsatz. 
Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung/Produktmanagement erhöh-
ten sich gegenüber dem Vorjahr um 16,9% auf € 114,3 Mio. und die Kostenquote
blieb konstant bei 2,1%. Die sonstigen operativen Erträge beliefen sich im abge-
laufenen Geschäftsjahr auf € 4,2 Mio. und waren im Wesentlichen auf Erträge
aus der Auflösung von Kaufpreisverbindlichkeiten und Erträge aus dem Verkauf
von Anlagevermögen zurückzuführen. Die Verwaltungs- und allgemeinen Auf-
wendungen erhöhten sich im Jahr 2019 nur um 3,6% von € 328,1 Mio. auf €
340,0 Mio. Die Kostenquote der Verwaltungs- und allgemeinen Aufwendungen
verringerte sich dementsprechend von 7,1% auf 6,2%. Abschreibungen sind in

G.13 ROHERTRAG/ROHERTRAGSMARGE
➔

G.14 OPERATIVE AUFWENDUNGEN (in % vom Umsatz)
➔
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den jeweiligen Kosten mit insgesamt € 246,4 Mio. (Vorjahr: € 81,5 Mio.) enthal-
ten. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultierte im Wesentlichen aus den Ab-
schreibungen der Nutzungsrechte an Vermögenswerten im Zusammenhang mit
der Erstanwendung von IFRS 16.

ERGEBNIS VOR ZINSEN, STEUERN UND ABSCHREIBUNGEN (EBITDA)

Das Ergebnis vor Zinsen (= Finanzergebnis), Steuern und Abschreibungen (EBIT-
DA) erhöhte sich im Geschäftsjahr 2019 um 63,7% von € 419,5 Mio. auf € 686,6
Mio. Der Anstieg wurde in Höhe von € 167,2 Mio. durch die Erstanwendung des
neuen Rechnungslegungsstandards zur Leasingbilanzierung (IFRS 16) positiv
beeinflusst. Ohne diesen Effekt aus der Erstanwendung des IFRS 16 hätte sich
das EBITDA von PUMA gegenüber dem Vorjahr um rund € 100 Mio. beziehungs-
weise um 23,8% auf € 519,4 Mio. verbessert.

OPERATIVES ERGEBNIS (EBIT)

Im Geschäftsjahr 2019 erhöhte sich das operative Ergebnis um 30,5% von €
337,4 Mio. im Vorjahr auf € 440,2 Mio. Dieses Ergebnis liegt leicht über der ange-
passten EBIT-Prognose mit einer Bandbreite zwischen € 420 Mio. und € 430 Mio.
Die deutliche Verbesserung der Profitabilität im Geschäftsjahr 2019 ist auf das
starke Umsatzwachstum in Verbindung mit der leichten Verbesserung der Roh-
ertragsmarge und den leicht schwächeren Anstieg der sonstigen operativen Er-
träge und Aufwendung im Vergleich zum Umsatz zurückzuführen. Die EBIT-Mar-
ge stieg dementsprechend von 7,3% im Vorjahr auf 8,0% an.

FINANZERGEBNIS

Das Finanzergebnis verbesserte sich im Jahr 2019 von insgesamt € -24,0 Mio. im
Vorjahr auf € -22,6 Mio., trotz der zusätzlichen Zinsaufwendungen in Höhe von €
29,7 Mio. aus der Aufzinsung der Leasingverbindlichkeiten im Zusammenhang
mit dem neuen Rechnungslegungsstandard zur Leasingbilanzierung (IFRS 16).
Diese positive Entwicklung ist im Wesentlichen auf Gewinn aus Währungsum-
rechnungsdifferenzen in Höhe von € 10,2 Mio. im Jahr 2019 zurückzuführen, de-
nen Verluste aus der Währungsumrechnung von € -14,4 Mio. im Vorjahr gegen-
überstanden. Darüber hinaus erhöhten sich die Zinserträge von € 4,0 Mio. im
Vorjahr auf € 7,2 Mio. und die Zinsaufwendungen gingen von € 14,6 Mio. im Vor-
jahr auf € 13,9 Mio. zurück.

GEWINN VOR STEUERN (EBT)

Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete PUMA einen Gewinn vor Steuern von €
417,6 Mio. Dies entspricht einer Erhöhung von 33,3% gegenüber dem Vorjahr (€
313,4 Mio.). Der Steueraufwand lag bei € 108,6 Mio. im Vergleich zu € 83,6 Mio.
im Vorjahr und die Steuerquote verringerte sich leicht von 26,7% auf 26,0% im
Jahr 2019.

G.15 OPERATIVES ERGEBNIS
➔
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NICHT BEHERRSCHENDEN GESELLSCHAFTERN ZUZURECHNENDE ERGEBNISSE

Die nicht beherrschenden Gesellschaftern zuzurechnenden Ergebnisse beziehen
sich auf Gesellschaften auf dem nordamerikanischen Markt, bei denen jeweils
der selbe Gesellschafter Minderheitsanteile hält. Die Ergebisanteile dieses Ge-
sellschafters erhöhten sich im Geschäftsjahr 2019 um 10,0% auf € 46,6 Mio.
(Vorjahr: 42,4 Mio.). Diese Gesellschaften betreffen die PUMA United North Ame-
rica und die PUMA United Canada, welche im abgelaufenen Geschäftsjahr durch
Verschmelzung und Umbenennung der Gesellschaften Janed, PUMA Accessories
und PUMA Kids Apparel enstanden sind. Der Geschäftszeck dieser Gesellschaf-
ten ist der Vertrieb von Socken, Bodywear und Kinderbekleidung auf dem nord-
amerikanischen Markt.

KONZERNERGEBNIS

Das Konzernergebnis erhöhte sich im Geschäftsjahr 2019 um 40,0% von € 187,4
Mio. auf € 262,4 Mio. Die deutliche Verbesserung des Konzernergebnisses resul-
tierte im Wesentlichen aus dem starken Umsatzwachstum in Verbindung mit der
Verbesserung der Rohertragsmarge und dem operativen Leverage. Die Verbes-
serung des Finanzergebnisses und die leicht rückläufige Steuerquote führten im
Jahr 2019 ebenfalls zu einem positiven Effekt auf das Konzernergebnis. Unter
Berücksichtigung des Aktiensplits im Verhältnis 1:10 erhöhten sich das Ergebnis
je Aktie und das verwässerte Ergebnis je Aktie entsprechend um 40,0% von €
1,25 im Vorjahr auf € 1,76 im Jahr 2019.
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DIVIDENDE

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 7. Mai 2020 vor,
für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von € 0,50 je Aktie aus dem
Bilanzgewinn der PUMA SE auszuschütten. Dies entspricht einer Erhöhung der
Dividende bzw. der Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2019 um ins-
gesamt 42,8% gegenüber dem Vorjahr. Die Ausschüttungsquote für das Ge-
schäftsjahr 2019 beträgt 28,5% des Konzernergebnisses. Dies steht im Einklang
mit der Dividendenpolitik der PUMA SE, welche eine Ausschüttung in Höhe einer
Quote von 25% bis 35% des Konzernergebnisses vorsieht. Die Auszahlung der
Dividende soll in den Tagen nach der Hauptversammlung, die über die Ausschüt-
tung beschließt, erfolgen. Im Vorjahr wurde, unter rückwirkender Berücksichti-
gung des Aktiensplits im Verhältnis 1:10, eine Dividende in Höhe von € 0,35 je
Aktie ausgeschüttet.

* Die Angaben für die Vorjahre wurden rückwirkend an den Aktiensplit, der im 2. Quartal 2019 durchge-
führt wurde, im Verhältnis 1:10 angepasst
**einmalige Sonderdividende

G.16 ERGEBNIS / DIVIDENDE JE AKTIE (in €)
➔
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VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

31.12.2019 31.12.2018

€ Mio. % € Mio. % +/- %

Flüssige Mittel 518,1 11,8% 463,7 14,5% 11,7%

Vorräte 1.110,2 25,4% 915,1 28,5% 21,3%

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 611,7 14,0% 553,7 17,3% 10,5%

Andere kurzfristige Vermögenswerte (Working Capital) 196,0 4,5% 187,7 5,9% 4,4%

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 45,2 1,0% 72,6 2,3% -37,8%

Kurzfristige Vermögenswerte 2.481,2 56,7% 2.192,8 68,4% 13,2%

Latente Steuern 237,7 5,4% 207,6 6,5% 14,5%

Nutzungsrechte an Vermögenswerten* 719,0 16,4% 0,0 0,0% –

Sonstige langfristige Vermögenswerte 940,3 21,5% 806,8 25,2% 16,5%

Langfristige Vermögenswerte 1.897,0 43,3% 1.014,4 31,6% 87,0%

Summe Aktiva 4.378,2 100,0% 3.207,2 100,0% 36,5%

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 10,2 0,2% 20,5 0,6% -50,3%

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 843,7 19,3% 705,3 22,0% 19,6%

Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Working Capital) 524,9 12,0% 447,3 13,9% 17,3%

Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten* 144,8 3,3% 0,8 0,0% –

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 35,3 0,8% 21,3 0,7% 65,7%

Kurzfristige Verbindlichkeiten 1.558,9 35,6% 1.195,2 37,3% 30,4%

Latente Steuern 53,0 1,2% 47,7 1,5% 11,0%

Pensionsrückstellungen 34,1 0,8% 28,9 0,9% 18,1%

Langfristige Leasingverbindlichkeiten* 600,5 13,7% 7,5 0,2% –

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 211,4 4,8% 205,7 6,4% 2,8%

Langfristige Verbindlichkeiten 899,0 20,5% 289,7 9,0% 210,3%

Eigenkapital 1.920,3 43,9% 1.722,2 53,7% 11,5%

Summe Passiva 4.378,2 100,0% 3.207,2 100% 36,5%

 

Working Capital 549,4 503,9 9,0%

- in % vom Umsatz 10,0% 10,8%

* Nutzungsrechte an Vermögenswerten/Leasingverbindlichkeiten aufgrund der Erstanwendung von IFRS 16 Leasingverhältnisse ab dem 1. Januar 2019

T.02 BILANZ
➔
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AUSWIRKUNGEN DER ERSTANWENDUNG VON IFRS 16 LEASINGVERHÄLTNISSE

Die folgenden Erläuterungen betreffen die Auswirkungen der Erstanwendung
des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 16 Leasingverhältnisse ab dem 1.
Januar 2019. Der neue Standard hat dazu geführt, dass sämtliche Leasingver-
hältnisse bilanziell in Form eines Nutzungsrechts auf der Aktivseite der Bilanz
und einer damit im Zusammenhang stehenden kurz- und langfristigen Leasing-
verbindlichkeit auf der Passivseite der Bilanz zu erfassen sind. Im Rahmen des
Übergangs auf die neue Leasingbilanzierung hat PUMA die Erleichterungsvor-
schrift in Anspruch genommen und keine rückwirkende Anpassung der Vorjah-
reszahlen durchgeführt. In der obigen Bilanz wurden die Nutzungsrechte an Ver-
mögenswerten und die Leasingverbindlichkeiten als zusätzliche Bilanzposten
ergänzt. Die Vorjahreszahlen blieben unverändert. Um eine vollständige Ver-
gleichbarkeit mit den berichteten Vorjahreszahlen zu gewährleisten, werden
deshalb im Folgenden die Auswirkungen der Erstanwendung von IFRS 16 auf die
Vermögenslage des PUMA-Konzerns im Geschäftsjahr 2019 dargestellt und
erläutert.

Die bilanzielle Erfassung der Nutzungsrechte an Vermögenswerten in Höhe von
€ 719,0 Mio. und die damit in Zusammenhang stehenden kurzfristigen Leasing-
verbindlichkeiten (€ 144,8 Mio.) sowie die langfristigen Leasingverbindlichkeiten
(€ 600,5 Mio.) führten zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 zu einem deutli-
chen Anstieg der Bilanzsumme. Die Nutzungsrechte an Vermögenswerten be-
treffen zum 31. Dezember 2019 eigene Einzelhandelsgeschäfte in Höhe von €
419,6 Mio., Warenläger und Distributionszentren in Höhe von € 175,7 Mio. und
Sonstige Leasinggegenstände, im Wesentlichen Technische Anlagen und Ma-
schinen sowie Kraftfahrzeuge, in Höhe von insgesamt € 123,7 Mio.

Die deutlich gestiegene Bilanzsumme führte insbesondere zu einem Rückgang
der Eigenkapitalquote. Die Eigenkapitalquote, welche als Quotient von Eigenka-
pital im Verhältnis zur Bilanzsumme berechnet wird, sank gegenüber dem Vor-
jahr von 53,7% auf 43,9% zum 31. Dezember 2019. In absoluten Zahlen erhöhte
sich das Eigenkapital des PUMA-Konzerns jedoch um 11,5% von € 1.722,2 Mio.
auf € 1.920,3 Mio. Sofern zu Vergleichszwecken die bilanzierten Leasingverbind-
lichkeiten außer Acht gelassen werden würden, ergäbe sich zum 31. Dezember
2019 rechnerisch eine nahezu unveränderte Eigenkapitalquote von 52,9%.

Der neue Leasingstandard verursachte analog eine deutliche Erhöhung des Ver-
schuldungsgrades, der sich als Quotient von Fremd- zu Eigenkapital ermittelt.
Das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital lag zum Jahresende 2018 bei 86%.
Aufgrund der bilanziellen Erfassung der Leasingverbindlichkeiten ergab sich
zum 31. Dezember 2019 ein Anstieg des Verschuldungsgrades auf nunmehr
128%. Sofern zu Vergleichszwecken die bilanzierten Leasingverbindlichkeiten
außer Acht gelassen werden würden, ergäbe sich zum 31. Dezember 2019 rech-
nerisch ein nahezu unveränderter Verschuldungsgrad von 89,2%.

Für eine ausführliche Beschreibung der neuen Rechnungslegungsvorschriften
sowie der Erstanwendung des IFRS 16 Leasingverhältnisse ab dem 1. Januar
2019 verweisen wir auf den Konzernanhang Kapitel 1 Grundsätzliches.
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EIGENKAPITALQUOTE

PUMA verfügt unverändert über eine äußerst solide Kapitalausstattung. Zum Bi-
lanzstichtag erhöhte sich das Eigenkapital des PUMA-Konzerns um 11,5% von €
1.722,2 Mio. im Vorjahr auf € 1.920,3 Mio. zum 31. Dezember 2019. Aufgrund der
vorangehend erläuterten Auswirkungen der Erstanwendung von IFRS 16 Lea-
singverhältnisse stieg die Bilanzsumme zum Bilanzstichtag jedoch um 36,5% von
€ 3.207,2 Mio. im Vorjahr auf € 4.378,2 Mio. an. Deshalb ergab sich daraus ein
rechnerischer Rückgang der Eigenkapitalquote von 53,7% im Vorjahr auf 43,9%
zum 31. Dezember 2019.

WORKING CAPITAL

Trotz der deutlichen Steigerung der Umsatzerlöse und der gestiegenen Anzahl
an eigenen Einzelhandelsgeschäften erhöhte sich das Working Capital im abge-
laufenen Geschäftsjahr nur um 9,0% von € 503,9 Mio. auf € 549,4 Mio. Im Ver-
hältnis zum Umsatz des jeweiligen Geschäftsjahres entspricht dies einem Rück-
gang der Working Capital-Quote von 10,8% im Vorjahr auf 10,0% zum Jahresen-
de 2019.

Die Vorräte erhöhten sich zum Bilanzstichtag um 21,3% von € 915,1 Mio. auf €
1.110,2 Mio. Der Anstieg war auf frühere Wareneingänge zurückzuführen, um die
Kapazitäten bei unseren Lieferanten auszulasten und die Verfügbarkeit der Pro-
dukte für unsere Kunden sicherzustellen. Zusätzlich führten eine höhere Anzahl
an eigenen Einzelhandelsgeschäften und das erwartete Umsatzwachstum zur
Erhöhung der Vorräte. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöh-
ten sich aufgrund des aktiven Forderungsmanagements um 10,5% von € 553,7
Mio. auf € 611,7 Mio. Die anderen kurzfristigen Vermögenswerte, die dem
Working Capital zuzurechnen sind, erhöhten sich leicht um 4,4% von € 187,7 Mio.
auf € 196,0 Mio.

Auf der Passivseite stiegen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen um 19,6% von € 705,3 Mio. auf € 843,7 Mio. Die anderen kurzfristigen Ver-
bindlichkeiten, die im Working Capital enthalten sind, erhöhten sich um 17,3%
von € 447,3 Mio. auf € 524,9 Mio. Der Anstieg der anderen kurzfristigen Verbind-
lichkeiten resultierte im Wesentlichen aus höheren Kundenbonus- und Garantie-
rückstellungen in Folge des starken Umsatzwachstums.

G.17 BILANZSUMME / EIGENKAPITALQUOTE
➔

G.18 WORKING CAPITAL
➔

141

Geschäftsbericht 2019     ↗ ZUSAMMENGEFASSTER LAGEBERICHT



SONSTIGE VERMÖGENSWERTE UND SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte, die ausschließlich den positiven
Marktwert der derivativen Finanzinstrumente beinhalten, verringerten sich ge-
genüber dem Vorjahr von € 72,6 Mio. auf € 45,2 Mio.

Die Nutzungsrechte an Vermögenswerten in Höhe von € 719,0 Mio. und die damit
in Zusammenhang stehenden kurzfristigen und langfristigen Leasingverbind-
lichkeiten resultierten aus der Erstanwendung von IFRS 16 Leasingverhältnisse.
Die Nutzungsrechte betrafen zum 31. Dezember 2019 eigene Einzelhandelsge-
schäfte in Höhe von € 419,6 Mio., Warenläger und Distributionszentren in Höhe
von € 175,7 Mio. und Sonstige Leasinggegenstände, im Wesentlichen Technische
Anlagen und Maschinen sowie Kraftfahrzeuge, in Höhe von insgesamt € 123,7
Mio.

Die sonstigen langfristigen Vermögenswerte, die sich im Wesentlichen aus im-
materiellen Vermögenswerten und Sachanlagen zusammensetzen, stiegen in
Folge der Investitionen in das Anlagevermögen um 16,5% von € 806,8 Mio. auf €
940,3 Mio.

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten, die den negativen Marktwert der
derivativen Finanzinstrumente beinhalten, erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr
von € 21,3 Mio. auf € 35,3 Mio.

Die Pensionsrückstellungen stiegen von € 28,9 Mio. im Vorjahr auf € 34,1 Mio.

Die sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten, welche im Wesentlichen die
Schuldscheindarlehen über insgesamt € 160,0 Mio. enthalten, betrugen zum Bi-
lanzstichtag € 211,4 Mio. (Vorjahr: € 205,7 Mio.).
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CASHFLOW

2019 2018

€ Mio. € Mio. +/- %

Gewinn vor Steuern (EBT) 417,6 313,4 33,3%

Finanzergebnis und zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 287,2 84,7 –

Brutto Cashflow 704,8 398,0 77,1%

Veränderung im Netto-Umlaufvermögen -44,5 -38,0 17,3%

Steuerzahlungen und erhaltene Dividenden -111,5 -81,9 36,1%

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 548,8 278,1 97,3%

Auszahlungen für Akquisitionen/Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen -1,2 23,5 –

Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -218,4 -130,2 67,7%

Übrige Investitionstätigkeiten 0,8 1,4 -43,6%

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -218,7 -105,3 107,8%

Freier Cashflow 330,0 172,9 90,9%

Freier Cashflow (vor Akquisitionen) 331,2 149,4 121,7%

- in % vom Umsatz 6,0% 3,2%

Dividendenzahlung an Anteilseigner Mutterunternehmen -52,3 -186,8 -72,0%

Dividendenzahlung an nicht beherrschende Gesellschafter -18,6 -55,7 -66,6%

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 0,0 145,2 -100,0%

Auszahlungen für die Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten -17,6 -16,6 5,8%

Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten -140,8 -1,8 –

Andere Einzahlungen/Auszahlungen -43,6 -12,6 –

Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit -272,9 -128,3 112,7%

Wechselkursbedingte Veränderung der Flüssigen Mittel -2,8 4,2 –

Veränderung der Flüssigen Mittel 54,3 48,7 11,5%

Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres 463,7 415,0 11,7%

Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres 518,1 463,7 11,7%

T.03 KAPITALFLUSSRECHNUNG
➔
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AUSWIRKUNGEN DER ERSTANWENDUNG VON IFRS 16 LEASINGVERHÄLTNISSE

Die Erstanwendung des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 16 Leasingver-
hältnisse ab dem 1. Januar 2019 führte zu einer wesentlichen Änderung des
Ausweises der Leasingzahlungen in der Kapitalflussrechnung. Bisher wurden
alle Leasingzahlungen für Operating-Leasingverhältnisse nach IAS 17 dem
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit zugeordnet. Im Geschäftsjahr 2019
erfolgt die Darstellung der Leasingzahlungen als Finanzierungsvorgang inner-
halb des Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit, da diese Zahlungen als Til-
gung der Leasingverbindlichkeiten betrachtet werden. Dies betraf folglich auch
den Freien Cashflow, der sich als Summe des Cashflows aus laufender Ge-
schäftstätigkeit und Investitionstätigkeit berechnet. Um eine vollständige Ver-
gleichbarkeit mit den nicht angepassten Vorjahreszahlen zu gewährleisten, wer-
den im Folgenden die Auswirkungen der Erstanwendung von IFRS 16 auf die Ka-
pitalflussrechnung des PUMA-Konzerns im Geschäftsjahr 2019 dargestellt und
erläutert.
Die Erstanwendung von IFRS 16 führte im Geschäftsjahr 2019, in Bezug auf die
Abschreibungen der bilanziell erfassten Nutzungsrechte an Vermögenswerten
und die Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit den Leasingverbindlichkei-
ten, zu einer Erhöhung des Brutto Cashflows und des Mittelzuflusses aus laufen-
der Geschäftstätigkeit in Höhe von € 170,5 Mio., da diese Abschreibungen und
Zinsen nicht zahlungswirksam sind. Daraus ergab sich ein Anstieg des Freien
Cashflows und des Freien Cashflows vor Akquisitionen um ebenfalls € 170,5 Mio.
Die Leasingzahlungen wurden im Geschäftsjahr 2019 dem Mittelabfluss aus Fi-
nanzierungstätigkeit zugeordnet, welcher dementsprechend um € 170,5 Mio. ge-
genüber dem Vorjahr zusätzlich belastet wurde.
Die Erstanwendung von IFRS 16 hatte keine Auswirkung auf den Bestand an
Flüssigen Mitteln.
Für eine ausführliche Beschreibung der neuen Rechnungslegungsvorschriften
sowie der Erstanwendung des IFRS 16 Leasingverhältnisse ab dem 1. Januar
2019 verweisen wir auf den Konzernanhang Kapitel 1 Grundsätzliches.

MITTELZUFLUSS AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Der höhere Gewinn vor Steuern (EBT +33,3%) und die deutlich gestiegenen zah-
lungsunwirksamen Aufwendungen, insbesondere im Zusammenhang mit der
Abschreibung der bilanziell erfassten Nutzungsrechte an Vermögenswerten,
führten im Geschäftsjahr 2019 zu einer Erhöhung des Brutto Cashflows um
77,1% von € 398,0 Mio. auf € 704,8 Mio.

G.19 BRUTTO CASHFLOW (in € Mio.)
➔
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Der anhaltend starke Fokus auf das Management des Working Capitals trug
maßgeblich dazu bei, dass sich der Mittelabfluss aus der Veränderung des Net-
to-Umlaufvermögens* nur von € -38,0 Mio. im Vorjahr auf € -44,5 Mio. im Ge-
schäftsjahr 2019 erhöhte. Der Mittelabfluss aus Steuerzahlungen und erhaltenen
Dividenden erhöhte sich von € -81,9 Mio. im Vorjahr auf € -111,5 Mio. im Ge-
schäftsjahr 2019. Insgesamt führte dies zu einer Verbesserung des Mittelzuflus-
ses aus laufender Geschäftstätigkeit um € 270,7 Mio. von € 278,1 Mio. auf €
548,8 Mio. Auch ohne den vorangehend erläuterten einmaligen Effekt in Höhe
von € 170,5 Mio. im Zusammenhang mit der Erstanwendung von IFRS 16 Lea-
singverhältnisse hätte sich der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit im
Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um knapp mehr als € 100 Mio. verbessert.

* Das Netto-Umlaufvermögen beinhaltet das Working Capital sowie die kurzfristigen Vermögenswerte
und Verbindlichkeiten, welche nicht dem Working Capital zuzurechnen sind. Die kurzfristigen Leasingver-
bindlichkeiten sind nicht Teil des Netto-Umlaufvermögens.

MITTELABFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit stieg im Geschäftsjahr 2019 insgesamt
von € 105,3 Mio. auf € 218,7 Mio. Die darin enthaltenen Investitionen in das Anla-
gevermögen erhöhten sich entsprechend unserer Investitionsplanung von €
130,2 Mio. im Vorjahr auf € 218,4 Mio. im Jahr 2019. Der Anstieg betraf im We-
sentlichen Investitionen in eigene Einzelhandelsgeschäfte und in das neue Mul-
tichannel-Distributionszentrum in Deutschland. Darüber hinaus wurden die In-
vestitionen in die Erneuerung der IT-Infrastruktur weitergeführt.
Die Auszahlungen für Akquisitionen im Jahr 2019 standen im Zusammenhang
mit dem Erwerb der restlichen Anteile an der Genesis Group International Ltd.

FREIER CASHFLOW VOR AKQUISITIONEN

Der Freie Cashflow vor Akquisitionen ergibt sich als Saldo der Mittelzuflüsse und
-abflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit und Investitionstätigkeit. Zudem er-
folgt eine Bereinigung um Ein- und Auszahlungen, die im Zusammenhang mit
Beteiligungen stehen.
Der Freie Cashflow vor Akquisitionen erhöhte sich von € 149,4 Mio. im Vorjahr
auf € 331,2 Mio. im Geschäftsjahr 2019. Der Freie Cashflow vor Akquisitionen be-
trug 6,0% des Umsatzes gegenüber 3,2% im Vorjahr.
Ohne den einmaligen positiven Effekt in Höhe von € 170,5 Mio. in Folge der Erst-
anwendung von IFRS 16 Leasingverhältnisse hätte sich der Freie Cashflow vor
Akquisitionen im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 7,6% beziehungsweise
um € 11,3 Mio. verbessert.

G.20 FREIER CASHFLOW (VOR AKQUISITIONEN) (in € Mio.)
➔
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MITTELABFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Im Geschäftsjahr 2019 beinhaltet der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit im
Wesentlichen Dividendenzahlungen an die Anteilseigner der PUMA SE in Höhe
von € 52,3 Mio. (Vorjahr: € 186,8 Mio.) und Dividendenzahlungen an nicht beherr-
schende Gesellschafter in Höhe von € 18,6 Mio. (Vorjahr: € 55,7 Mio.). Darüber
hinaus sind erstmalig die Tilgung der Leasingverbindlichkeiten und damit in Zu-
sammenhang stehende Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt € 170,5 Mio.
im Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit enthalten. Insgesamt betrug der Mit-
telabfluss aus Finanzierungstätigkeit im Jahr 2019 € 272,9 Mio. (Vorjahr: Mittel-
abfluss in Höhe von € 128,3 Mio.).
Ohne den einmaligen negativen Effekt in Höhe von € 170,5 Mio. in Folge der Erst-
anwendung von IFRS 16 Leasingverhältnisse hätte sich der Mittelabfluss aus Fi-
nanzierungstätigkeit im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um €  25,9  Mio.
verringert.

Zum 31. Dezember 2019 verfügte PUMA über Flüssige Mittel von € 518,1 Mio.
Dies entspricht einem Anstieg um 11,7% im Vergleich zum Vorjahr (€ 463,7 Mio.).
Darüber hinaus verfügte der PUMA-Konzern zum 31. Dezember 2019 über Kre-
ditlinien von insgesamt € 687,6 Mio. (Vorjahr: € 691,9 Mio.). Die nicht ausgenutz-
ten Kreditlinien betrugen zum Bilanzstichtag € 514,1 Mio. gegenüber € 501,0
Mio. im Vorjahr.
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GESAMTAUSSAGE ZUM GESCHÄFTSVERLAUF UND ZUR LAGE DES KONZERNS

Wir sind mit dem Geschäftsverlauf und der wirtschaftlichen Entwicklung des
PUMA-Konzerns im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt sehr zufrieden.
PUMA konnte die finanziellen Ziele für das Jahr 2019, welche unterjährig bereits
angehoben wurden, vollständig erreichen beziehungsweise sogar leicht über-
treffen. Dies verdanken wir vor allem der weiteren konsequenten Umsetzung un-
serer „Forever Faster“-Unternehmensstrategie. Deshalb haben wir im Jahr 2019
weiterhin gezielt in Marketing investiert und international renommierte Fußball-
clubs, wie zum Beispiel Manchester City und Valencia CF, unter Vertrag genom-
men, um dadurch unsere Positionierung als Sportmarke zu festigen und unsere
Markenbegehrtheit weiter zu stärken. Ebenso hat der strategische Fokus auf die
weitere Verbesserung unseres Produktangebots für Frauen und der Wiederein-
stieg in den Basketball, wesentlich zur erfolgreichen Geschäftsentwicklung im
Jahr 2019 beigetragen. Die Eröffnung unseres neuen Flagship Stores auf der
Fifth Avenue in New York und der Projektstart unserer neuen Multichannel- Dis-
tributionszentren in Deutschland und den USA waren im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr weitere Meilensteine in der Organisationsentwicklung von PUMA.

PUMA konnte im Jahr 2019 mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von
16,7% erneut ein starkes Umsatzwachstum verzeichnen. Alle Regionen und alle
Produktbereiche trugen mit zweistelligen Wachstumsraten zu dieser Entwick-
lung bei. Auch mit Blick auf die Profitabilität konnten wir uns im Jahr 2019 er-
neut deutlich verbessern und das operative Ergebnis (EBIT), das Konzernergeb-
nis sowie das Ergebnis je Aktie um jeweils mehr als 30% gegenüber dem Vorjahr
steigern. Dies ist neben dem starken Umsatzwachstum vor allem auf die Verbes-
serung der Rohertragsmarge und ebenfalls auf den Rückgang der Kostenquote
der sonstigen operativen Aufwendungen zurückzuführen. Das operative Ergebnis
lag mit € 440,2 Mio. im abgelaufenen Geschäftsjahr sogar leicht über unserer

unterjährig angehobenen Prognose von einer Bandbreite zwischen € 420 Mio.
und € 430 Mio. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um
40% von € 1,25 auf € 1,76. Damit haben wir unsere Profitabilitätsziele im abge-
laufenen Geschäftsjahr vollständig erreicht und sogar leicht übertroffen.

Mit Blick auf die Konzernbilanz sind wir der Ansicht, dass PUMA unverändert
über eine äußerst solide Kapitalausstattung verfügt. Zum Bilanzstichtag betrug
das Eigenkapital des PUMA-Konzerns mehr als € 1,9 Mrd. (Vorjahr: € 1,7 Mrd.)
und die Eigenkapitalquote lag bei knapp 44%. Zudem hat der konsequente Fokus
auf das Management des Working Capitals dazu beigetragen, dass sich das
Working Capital gegenüber dem Vorjahr, trotz des deutlichen Umsatzanstiegs,
nur um 9% erhöht hat. Der gestiegene Gewinn vor Steuern (EBT) und das
Working Capital-Management haben im abgelaufenen Geschäftsjahr auch zu ei-
ner Verbesserung des Cashflows beigetragen. Der Freie Cashflow vor Akquisitio-
nen hat sich im Jahr 2019, auch ohne den einmaligen positiven Effekt von € 170,5
Mio. aus der Erstanwendung von IFRS 16, um 7,6% beziehungsweise um € 11,3
Mio. auf € 331,2 Mio. erhöht. Der Bestand an Flüssigen Mitteln betrug zum Bi-
lanzstichtag € 518,1 Mio. (Vorjahr: € 463,7 Mio.).

Dadurch zeichnet sich der PUMA-Konzern zum Zeitpunkt der Aufstellung des zu-
sammengefassten Lageberichts durch eine insgesamt gute Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage aus. Dies ermöglicht es dem Vorstand und dem Aufsichtsrat,
der Hauptversammlung am 7. Mai 2020 für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividen-
de in Höhe von € 0,50 je Aktie vorzuschlagen. Im Einklang mit unserer Dividen-
denpolitik entspricht dies einer Ausschüttungsquote von 28,5% bezogen auf das
Konzernergebnis.
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ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS
DER PUMA SE NACH HGB

ERTRAGSLAGE

2019 2018

€ Mio. % € Mio. % +/- %

Umsatzerlöse 722,3 100,0% 675,3 100,0% 7,0%

Sonstige betriebliche Erträge 62,1 8,6% 50,8 7,5% 22,4%

Materialaufwand -233,8 -32,4% -224,9 -33,3% 3,9%

Personalaufwand -107,2 -14,8% -101,7 -15,1% 5,5%

Abschreibungen -24,8 -3,4% -20,1 -3,0% 23,5%

Sonstige betriebliche Aufwendungen -560,8 -77,6% -492,1 -72,9% 13,9%

Summe Aufwendungen -926,6 -128,3% -838,8 -124,2% 10,5%

Finanzergebnis 223,5 30,9% 212,9 31,5% 5,0%

Ergebnis vor Steuern 81,3 11,3% 100,1 14,8% -18,7%

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -12,8 -1,8% -16,8 -2,5% -23,5%

Jahresüberschuss 68,5 9,5% 83,3 12,3% -17,8%

Der Jahresabschluss der PUMA SE wird nach den Regeln des deutschen Han-
delsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die PUMA SE ist die Muttergesellschaft des PUMA-Konzerns. Die Ergebnisse der
PUMA SE sind in erheblichem Maße von den direkt und indirekt gehaltenen
Tochtergesellschaften und Beteiligungen beeinflusst. Die Geschäftsentwicklung
der PUMA SE unterliegt grundsätzlich den gleichen Risiken und Chancen wie die
des PUMA-Konzerns.

Die PUMA SE ist für das Großhandelsgeschäft der Region DACH, bestehend aus
dem Heimatmarkt Deutschland, Österreich und der Schweiz, verantwortlich.
Darüber hinaus obliegt der PUMA SE auch der paneuropäische Vertrieb für ein-
zelne Großkunden und die Beschaffung von Produkten aus europäischen Pro-
duktionsländern sowie die weltweite Lizenzverwaltung. Weiterhin fungiert die
PUMA SE als Holding innerhalb des PUMA-Konzerns und ist als solche für die
internationale Produktentwicklung und das Merchandising, für das internationa-
le Marketing und auch für die globalen Bereiche Finanzen, Operations sowie die
strategische Ausrichtung von PUMA verantwortlich.

T.04 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (HGB)
➔
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Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr 2019 insgesamt um 7,0% auf
€ 722,3 Mio. Der Anstieg resultierte sowohl aus höheren Produktverkäufen und
gestiegenen Provisionserträgen im Rahmen der Lizenzverwaltung. Die Umsätze
aus Produktverkäufen der PUMA SE erhöhten sich um 7,6% auf € 354,6 Mio. Die
in den Umsatzerlösen enthaltenen Lizenz- und Provisionserträge erhöhten sich
um 10,7% auf € 335,6 Mio. Die übrigen Umsatzerlöse, welche vor allem die Wei-
terbelastung von Kosten an verbundene Unternehmen beinhalten, belaufen sich
im Jahr 2019 auf € 32,1 Mio. (Vorjahr: € 42,4 Mio.).

Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich im Jahr 2019 auf €  62,1  Mio.
(Vorjahr: € 50,8 Mio.) und beinhalten insbesondere realisierte und unrealisierte
Erträge aus Währungsumrechnung in Bezug auf die Stichtagsbewertung von
Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung.

Die Summe der Aufwendungen aus Materialaufwand, Personalaufwand, Ab-
schreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhte sich gegen-
über dem Vorjahr um 10,5% auf € 926,6 Mio. (Vorjahr: Summe € 838,8 Mio.). Der
Anstieg des Materialaufwands stand in Zusammenhang mit den gestiegenen
Produktverkäufen. Die Abschreibungen erhöhten sich vor allem aufgrund der In-
vestitionen im Bereich IT und der Erweiterung des Verwaltungsgebäudes in Her-
zogenaurach im Vorjahr. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen im
Vergleich zum Vorjahr aufgrund höherer Marketingaufwendungen bedingt durch
den Abschluss zusätzlicher Sponsoringverträge mit Vereinen und Athleten. Zu-
sätzlich trugen gestiegene Lager- und Frachtkosten, in Verbindung mit dem Um-
satzwachstum und dem höheren Warenbestand, zum Anstieg der sonstigen be-
trieblichen Aufwendungen bei.

Das Finanzergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 5,0% auf
€ 223,5 Mio. Der Anstieg resultierte aus höheren Dividenden von Beteiligungen,
während sich die Erträge aus der Ergebnisabführung von verbundenen Unter-
nehmen reduzierten und die Aufwendungen aus Verlustübernahmen anstiegen.

Das Ergebnis vor Steuern verringerte sich im Jahr 2019 um 18,7% von
€ 100,1 Mio. auf € 81,3 Mio. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belie-
fen sich auf € 12,8 Mio. (Vorjahr: € 16,8 Mio.). Hierin enthalten sind laufende Er-

tragsteuern für das Jahr 2019 in Höhe € 2,1 Mio., Ertragsteuern aus Vorjahren in
Höhe €  0,1  Mio. und Aufwendungen für ausländische Quellensteuern, aus im
Jahr 2019 aus dem Ausland vereinnahmten Lizenzen und Dividenden, in Höhe
von € 15,8 Mio. Darüber hinaus sind aufgrund des Abschlusses eines Verständi-
gungsverfahrens Ertragsteuererstattungen in Höhe von €  5,2  Mio. für Vorjahre
enthalten. Der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2019 betrug € 68,5 Mio. ge-
genüber € 83,3 Mio. im Vorjahr.
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VERMÖGENSLAGE

31.12.2019 31.12.2018

€ Mio. % € Mio. % +/- %

Summe Anlagevermögen 1.053,7 63,0% 657,9 48,4% 60,2%

Vorräte 59,8 3,6% 52,9 3,9% 13,2%

Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 504,8 30,2% 576,4 42,4% -12,4%

Flüssige Mittel 47,2 2,8% 59,5 4,4% -20,6%

Summe Umlaufvermögen 611,8 36,6% 688,8 50,6% -11,2%

Sonstige 8,0 0,5% 13,9 1,0% -42,5%

Summe Aktiva 1.673,5 100,0% 1.360,6 100,0% 23,0%

Eigenkapital 582,8 34,8% 564,3 41,5% 3,3%

Rückstellungen 112,1 6,7% 101,5 7,5% 10,5%

Verbindlichkeiten 978,6 58,5% 694,5 51,0% 40,9%

Sonstige 0,0 0,0% 0,3 0,0% -100,0%

Summe Passiva 1.673,5 100,0% 1.360,6 100,0% 23,0%

Das Anlagevermögen erhöhte sich im Jahr 2019 um 60,2% auf € 1.053,7 Mio. Der
Anstieg ergab sich hauptsächlich aus Kapitalerhöhungen bei Tochtergesellschaf-
ten der PUMA SE, die zu einer Erhöhung der Anteile an verbundenen Unterneh-
men geführt haben. Die Investitionen in ein neues Gebäude mit Showrooms am
Standort Herzogenaurach und in den Bereich IT haben ebenfalls zum Anstieg
beigetragen.

Im Umlaufvermögen stiegen die Vorräte um 13,2% auf € 59,8 Mio. Demgegen-
über sanken die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände im Ver-
gleich zum Vorjahr um insgesamt 12,4% auf €  504,8  Mio., hauptsächlich auf-
grund gesunkener Forderungen gegen verbundene Unternehmen. Die Flüssigen
Mittel reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 20,6% auf € 47,2 Mio.

Auf der Passivseite stieg das Eigenkapital, aufgrund des Jahresüberschusses im
Jahr 2019 und unter Berücksichtigung der im Jahr 2019 ausgeschütteten Divi-
dende um 3,3% auf € 582,8 Mio. Die Rückstellungen stiegen gegenüber dem Vor-
jahr um 10,5% auf € 112,1 Mio. aufgrund höherer Rückstellungen für Personal
und ausstehenden Rechnungen. Der Anstieg der Verbindlichkeiten um 40,9% auf
€ 978,6 Mio. resultierte im Wesentlichen aus erhöhten Verbindlichkeiten gegen-
über verbundenen Unternehmen. Aufgrund dieser Entwicklung sank die Eigen-
kapitalquote zum Bilanzstichtag von 41,5% auf 34,8%.

FINANZLAGE

2019 2018

€ Mio. € Mio. +/- %

Mittelzu-/abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 27,6 -12,9 > -100%

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -114,0 -72,7 56,8%

Freier Cashflow -86,4 -85,6 1,0%

Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit 74,2 25,7 >100%

Veränderung des Finanzmittelbestandes -12,2 -59,9 -79,6%

Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres 59,5 119,4 -50,2%

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode 47,2 59,5 -20,6%

T.05 BILANZ (HGB)
➔

T.06 KAPITALFLUSSRECHNUNG (HGB)
➔
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Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit verbesserte sich gegenüber dem
Vorjahr auf € 27,6 Mio. Dies ist im Wesentlichen auf die stichtagsbedingte Ver-
minderung des Working Capitals aufgrund höherer Verbindlichkeiten gegen ver-
bundene Unternehmen zurückzuführen. Der Mittelabfluss aus Investitionstätig-
keit erhöhte sich von € -72,7 Mio. auf € -114,0 Mio. aufgrund der Investitionen in
das Sachanlagevermögen und in Anteile an verbundenen Unternehmen. Der
Freie Cashflow blieb mit € -86,4 Mio. nahezu unverändert gegenüber dem Vor-
jahr (€ -85,6 Mio.).

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ergab im Jahr 2019 einen Mittelzufluss
von € 74,2 Mio. (Vorjahr: € 25,7 Mio.). Der Mittelzufluss betraf im Wesentlichen
einen Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen. Dies
führte insgesamt zu einer Verringerung der Flüssigen Mittel von € 59,5 Mio. auf
€ 47,2 Mio. Darüber hinaus steht der PUMA SE eine syndizierte Kreditlinie über
€  350,0  Mio. zur Verfügung, welche zum Bilanzstichtag nicht in Anspruch ge-
nommen wurde. Diese dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung wie
beispielsweise der Finanzierung von kurzfristigen, saisonalen Bedarfen aus Wa-
reneinkäufen. Darüber hinaus besteht zur Finanzierung der mittel- und langfris-
tigen Mittelbedarfe ein Schuldscheindarlehen in Höhe von € 160,0 Mio. (Vorjahr:
€ 160,0 Mio.).

AUSBLICK

Wir erwarten für das Geschäftsjahr 2020 einen Umsatzanstieg im mittleren ein-
stelligen Prozentbereich sowie einen moderaten Anstieg des Ergebnisses vor
Steuern.
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WEITERE ANGABEN

ÜBERNAHMERELEVANTE ANGABEN

Im Folgenden sind die nach Art. 9 Abs. 1 lit. c) (ii) SE-VO i.V.m. § 289a, § 315a
HGB geforderten Angaben zum 31. Dezember 2019 dargestellt. Tatbestände der
§ 289a, § 315a HGB, die bei der PUMA SE nicht erfüllt sind, werden nicht
erwähnt.

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals (§ 289a Abs. 1 S. 1 Nr. 1, § 315a
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 HGB)

Nach einem im abgelaufenen Geschäftsjahr durchgeführten Aktiensplit betrug
das gezeichnete Kapital am Bilanzstichtag € 150.824.640,00 und ist eingeteilt in
150.824.640 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag
des Grundkapitals von € 1,00 je Aktie. Die Gesellschaft hält zum Bilanzstichtag
1.276.839 eigene Aktien.

Beteiligungen am Kapital, die 10% der Stimmrechte überschreiten (§ 289a Abs. 1
S. 1 Nr. 3, § 315a Abs. 1 S. 1 Nr. 3 HGB)

Zum 31. Dezember 2019 gab es eine Beteiligung an der PUMA SE, die 10% der
Stimmrechte überschritt. Gehalten wurde sie von der Familie Pinault über meh-
rere von ihr kontrollierte Unternehmen (in der Reihenfolge der Beteiligungsnähe
zu der Familie Pinault: Financière Pinault S.C.A., Artémis S.A.S. sowie Kering
S.A.). Der Anteil der Kering S.A. an der PUMA SE betrug nach eigenen Angaben
der Kering S.A. in ihrer Pressemitteilung vom 16. Mai 2018 15,7% des Grundkapi-
tals. Zusammen halten Artémis S.A.S. und Kering S.A. laut Stimmrechtsmittei-
lung vom 24. Mai 2018 44,22% des Grundkapitals.

Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die Ernennung
und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und über die Änderung der Sat-
zung (§ 289a Abs. 1 S. 1 Nr. 6, § 315a Abs. 1 S. 1 Nr. 6 HGB)

Hinsichtlich der Ernennung und Abberufung der Vorstandsmitglieder wird auf die
anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften des § 84 AktG verwiesen. Der Vor-

stand besteht gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung aus mindestens zwei Mitgliedern;
die Zahl der Vorstandsmitglieder wird vom Aufsichtsrat bestimmt. Der Aufsichts-
rat kann stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen und ein Vorstandsmit-
glied zum Vorsitzenden des Vorstands ernennen. Ein Vorstandsmitglied kann nur
aus wichtigem Grund im Sinne von § 84 Abs. 3 AktG oder im Fall der Beendigung
des Anstellungsvertrags abberufen werden, wofür jeweils eine Beschlussfas-
sung des Aufsichtsrats mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen erfor-
derlich ist.

Eine Änderung der Satzung bedarf eines Beschlusses der Hauptversammlung.
Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen einer Mehrheit nach den Vorgaben
der Art. 59 SE-VO und §§ 133 Abs. 1, 179 Abs. 2 S. 1 AktG (i.e. einfache Stimmen-
mehrheit und eine Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Beschluss-
fassung vertretenen Grundkapitals umfasst). Die Gesellschaft hat nicht von § 51
SEAG Gebrauch gemacht.

Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen (§ 289a Abs.
1 S. 1 Nr. 7, § 315a Abs. 1 S. 1 Nr. 7 HGB)

Die Befugnisse des Vorstands zur Ausgabe von Aktien ergeben sich aus § 4 der
Satzung und den gesetzlichen Bestimmungen:

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital
der Gesellschaft bis zum 11. April 2022 durch einmalige oder mehrmalige Aus-
gabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sach-
einlagen um bis zu EUR 15.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).
Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen können die neuen Aktien auch voll-
ständig oder teilweise von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären
zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).
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Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
ganz oder teilweise auszuschließen

zur Vermeidung von Spitzenbeträgen;

bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der auf die neuen Akti-
en, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, entfallende anteilige
Betrag des Grundkapitals insgesamt 10% des Grundkapitals nicht über-
steigt und der Ausgabebetrag für die neuen Aktien den Börsenpreis der
bereits notierten Aktien gleicher Ausstattung nicht wesentlich unter-
schreitet, § 186 Abs. 3 S. 4 AktG. Die 10%-Begrenzung des Grundkapi-
tals gilt sowohl im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversamm-
lung über diese Ermächtigung als auch im Zeitpunkt der Ausübung der
Ermächtigung. Auf diese Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals ist
der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien der
Gesellschaft entfällt, die (i) während der Laufzeit des Genehmigten Ka-
pitals 2017 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in direk-
ter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausge-
geben oder veräußert werden oder (ii) zur Bedienung von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen auszugeben sind oder ausgegeben wer-
den können, die in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4
AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre während der
Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2017 ausgegeben werden;

bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, soweit es erforderlich ist,
um Inhabern von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von
der Gesellschaft oder ihren unmittelbaren oder mittelbaren Tochterge-
sellschaften ausgegeben wurden oder noch werden, ein Bezugsrecht
auf Aktien der Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen
nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung
der Wandlungspflichten als Aktionär zustehen würde;

bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Durchführung von Un-
ternehmens-zusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter-
nehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich Imma-
terialgüterrechten und Forderungen gegen die Gesellschaft oder gegen
von ihr abhängige Unternehmen im Sinne des § 17 AktG;

Die Gesamtzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre aufgrund
dieser Ermächtigung auszugebenden und ausgegebenen Aktien darf 20% des
Grundkapitals weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt
der Ausübung der Ermächtigung überschreiten; auf diese Begrenzung sind Akti-
en anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund ande-
rer Ermächtigungen unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben
wurden bzw. auszugeben sind oder aufgrund einer während der Laufzeit dieser
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss erfolgten Ausgabe von Options-
oder Wandelschuldverschreibungen auszugeben sind. Der Vorstand ist ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und
die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.

Vom bestehenden genehmigten Kapital hat der Vorstand der PUMA SE im aktu-
ellen Berichtszeitraum keinen Gebrauch gemacht.

Bedingtes Kapital

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12. April 2018 wurde der Vorstand
bis zum 11. April 2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, einmalig
oder mehrmals, insgesamt oder in Teilen sowie gleichzeitig in verschiedenen
Tranchen auf den Inhaber und/oder Namen lautende Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen
oder eine Kombination dieser Instrumente mit oder ohne Laufzeitbegrenzung im
Gesamtnennbetrag von bis zu € 1.000.000.000,00 zu begeben (Bedingtes Kapital
2018).
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In diesem Zusammenhang wurde das Grundkapital um bis zu € 30.164.920,00
durch Ausgabe von bis zu 30.164.920 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückak-
tien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-
führt, wie von Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch gemacht bzw. eine
Wandlungs- oder Optionspflicht erfüllt wird oder wie Andienungen erfolgen und
soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden.

Von der Ermächtigung ist bisher kein Gebrauch gemacht worden.

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 6. Mai 2015 wurde die Gesellschaft
ermächtigt, bis zum 5. Mai 2020 eigene Aktien bis zu 10% des Grundkapitals zu
erwerben.

Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines
Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, und die hieraus fol-
genden Wirkungen (§ 289a Abs. 1 S. 1 Nr. 8, § 315a Abs. 1 S. 1 Nr. 8 HGB)

Die wesentlichen Finanzierungsvereinbarungen der PUMA SE mit ihren Kredit-
gebern beinhalten die üblichen Bedingungen für den Fall eines Kontrollwechsels
(Change of Control). So hat der Kreditgeber für den Fall eines Kontrollwechsels
das Recht zur Kündigung und vorzeitigen Fälligstellung der Rückzahlung.

Für weitere Details wird auf die entsprechenden Angaben im Konzernanhang
(Ziffer 19) verwiesen.
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VERGÜTUNGSBERICHT
VERGÜTUNGSPHILOSOPHIE

Das Vergütungssystem des Vorstands soll Anreize für eine nachhaltige und er-
tragsorientierte Unternehmensentwicklung setzen. Ziel des Vergütungssystems
ist es, die Umsetzung der langfristigen Konzernstrategie zu incentivieren, indem
die für die erfolgsabhängige Vergütung maßgeblichen Erfolgsparameter am
Steuerungssystem der PUMA SE ausgerichtet sind. Darüber hinaus wird den
langfristigen Interessen unserer Aktionäre durch eine insgesamt starke Ausrich-
tung der variablen Vergütung auf die Aktienperformance der PUMA SE Aktie
Rechnung getragen.
Durch einen überwiegenden Anteil an erfolgsabhängiger und damit variabler
Vergütung soll der Leistungsbeitrag unserer Vorstandsmitglieder im Hinblick auf
die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens honoriert werden, während ne-
gative Abweichungen von den gesetzten Zielen zu einer deutlichen Minderung
der variablen Vergütung führen.

GOVERNANCE IN VERGÜTUNGSFRAGEN

Für die Festlegung der Vorstandsvergütung ist der Aufsichtsrat der PUMA SE zu-
ständig. Über Fragen der Vergütung der Vorstandsmitglieder beschließt der ge-
samte Aufsichtsrat auf der Grundlage entsprechender Empfehlungen des aus
seiner Mitte gebildeten Personalausschusses. Kriterien für die Bemessung der
Gesamtvergütung bilden neben den Aufgaben und Leistungen des einzelnen Vor-
standsmitglieds die wirtschaftliche Lage, die langfristige strategische Planung
und die damit verbundenen Ziele, die Nachhaltigkeit der erzielten Ergebnisse
und die langfristigen Erfolgsaussichten des Unternehmens.

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERGÜTUNGSELEMENTE

Die Vergütung des Vorstands setzt sich aus erfolgsunabhängigen und erfolgsab-
hängigen Komponenten zusammen. Die erfolgsunabhängigen Komponenten be-
stehen aus Grundvergütung, betrieblicher Altersversorgung und sonstigen Ne-
benleistungen, während die erfolgsbezogenen Komponenten in eine Tantieme
und eine Komponente mit langfristiger Anreizwirkung unterteilt sind:
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* Angaben in % der Zielvergütung (insgesamt 100 %)
VV: Vorstandsvorsitzender / OVM: Ordentliches Vorstandsmitglied

G.21 STRUKTUR DER ZIELVERGÜTUNG
➔
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ERFOLGSUNABHÄNGIGE VERGÜTUNG UND NEBENLEISTUNGEN

GRUNDVERGÜTUNG

Die Vorstandsmitglieder erhalten eine fixe Grundvergütung, die monatlich als
Gehalt ausgezahlt wird. Diese richtet sich insbesondere nach den Aufgaben und
der Verantwortung des Vorstandsmitglieds. Bei einem Anstellungsverhältnis,
welches weniger als zwölf Monate in einem Kalenderjahr Bestand hat, erfolgt
eine Kürzung der Bezüge pro rata temporis.

NEBENLEISTUNGEN

Zusätzlich erhalten die Vorstände Sachbezüge wie z. B. Dienstwagennutzung,
eine Unfallversicherung sowie eine D&O-Versicherung. Sie sind Teil der erfolgs-
unabhängigen Vergütung.

BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG

Für die Vorstände bestehen Pensionszusagen, die zum Teil durch Beiträge der
PUMA SE sowie durch Entgeltumwandlungen aus der erfolgsabhängigen
und/oder erfolgsunabhängigen Vergütung finanziert werden und für die die Ge-
sellschaft eine Rückdeckungsversicherung abgeschlossen hat. Als erdienter An-
spruch gilt jeweils der Teil des Versorgungskapitals, der durch die Beitragsleis-
tung in die Rückdeckungsversicherung bereits finanziert ist.

ERFOLGSABHÄNGIGE VERGÜTUNG

Neben der erfolgsunabhängigen Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder
eine erfolgsbezogene und damit variable Vergütung, deren Höhe sich nach der
Erreichung vorab definierter finanzieller sowie nichtfinanzieller Ziele richtet. Sie

besteht zum einen aus einer Tantieme und zum anderen aus einer Komponente
mit langfristiger Anreizwirkung. Für außergewöhnliche Erfolge kann der Auf-
sichtsrat den Vorstandsmitgliedern zudem nach billigem Ermessen eine freiwil-
lige Sonderzahlung gewähren.

KURZFRISTIGE VARIABLE VERGÜTUNG – TANTIEME

Die Tantieme als Teil der erfolgsabhängigen Vergütung orientiert sich im We-
sentlichen an den finanziellen Zielen operatives Ergebnis (EBIT) und Freier Cash-
flow (FCF) des PUMA-Konzerns sowie der individuellen Leistung des Vorstands-
mitglieds und der Erreichung konzernweiter Sustainability-Ziele. Die individuelle
Leistung des Vorstandsmitglieds wird durch den Aufsichtsrat anhand von zuvor
bestimmten Kriterien wie insbesondere nachhaltige Führung, strategische Vision
und gute Corporate Governance beurteilt. Die Sustainability-Ziele umfassen u.a.
Ziele zur CO -Reduktion, Compliance Ziele sowie Ziele zu Gesundheit und Si-
cherheit und werden im gesamten PUMA-Konzern genutzt und einheitlich quan-
titativ gemessen. Die beiden finanziellen Erfolgsziele sind mit 60% für das EBIT,
respektive 20% für den FCF gewichtet. Die individuelle Leistung fließt mit einer
Gewichtung von 15% in die Berechnung ein. Der Erreichungsgrad der Sustaina-
bility-Ziele wird mit 5% Gewichtung in der Berechnung berücksichtigt. Die Höhe
der Tantieme bei einer 100%-igen Zielerreichung („Zielbonus“) beträgt für den
Vorstandsvorsitzenden und für die Ordentlichen Vorstandsmitglieder 100% der
jährlichen Grundvergütung.

Die oben genannten Erfolgsziele sind additiv verknüpft. Für EBIT, FCF und die
Sustainability-Ziele gilt jeweils eine Bandbreite möglicher Zielerreichungen von
0% bis 150%. Demnach ist ein Totalausfall der kurzfristigen variablen Vergütung
bei Nichterreichung der Mindestziele möglich.

2



158

Geschäftsbericht 2019     ↗ ZUSAMMENGEFASSTER LAGEBERICHT

Für die beiden finanziellen Ziele ist jeweils eine identische Zielerreichungskurve
hinterlegt. Bei einer Erreichung des Budgetziels für das EBIT bzw. den FCF be-
trägt der Zielerreichungsgrad 100% (Zielwert). Liegt das EBIT/der FCF unterhalb
von 95% des Zielwerts, ergibt dies einen Zielerreichungsgrad von 0%. Bei einem
EBIT/FCF von 95% des Zielwerts, beträgt der Zielerreichungsgrad 50%. Im Falle
eines EBIT/FCF von 120% oder mehr oberhalb des Zielwerts ist der Zielerrei-
chungsgrad auf 150% begrenzt (Maximalwert). Zielerreichungen zwischen den
festgelegten Zielerreichungspunkten werden linear interpoliert. Daraus ergibt
sich die folgende Zielerreichungskurve für die Erfolgsziele EBIT und FCF:

G.22 STI-PLAN
➔

G.23 ZIELERREICHUNGSKURVE EBIT/FCF
➔
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ZIELERREICHUNG SUSTAINABILITY-ZIELE

Jedes Jahr werden vom Aufsichtsrat vier Zielkriterien für die Berechnung der
Sustainability-Ziele festgelegt. Am Ende der Performanceperiode beurteilt der
Aufsichtsrat den Erfüllungsgrad der Zielkriterien. Für jedes erfüllte oder überer-
füllte Zielkriterium wird ein Zielerreichungsgrad von 1,25% gutgeschrieben.

LANGFRISTIGE VARIABLE ANTEILSBASIERTE VERGÜTUNG – PUMA MONETARY
UNITS PLAN 2019 (LTI)

Das langfristige variable Vergütungsprogramm der PUMA SE (PUMA Monetary
Units Plan) ist als zukunftsbezogene virtuelle Aktienbeteiligung mit Barauszah-
lung konzipiert. Hierbei werden virtuelle Aktien der PUMA SE, sogenannte „Mo-
netary Units“, zu Beginn einer dreijährigen Sperrfrist zugeteilt, welche am Ende

der Sperrfrist zum Anspruch auf eine Barauszahlung berechtigen. Die Höhe des
Zuteilungswerts beträgt für den Vorstandsvorsitzenden 240% und für die Ordent-
lichen Vorstandsmitglieder 110% der jährlichen Grundvergütung. Die Anzahl der
zugeteilten Monetary Units wird bestimmt, indem der Zuteilungswert durch den
Wert einer PUMA Monetary Unit geteilt wird. Der für die Tranche des Folgejahres
maßgebliche Wert der Monetary Unit wird einmal jährlich Ende Dezember als
Durchschnittswert der PUMA SE Aktie über die letzten 30 Handelstage vor Jah-
resende berechnet. Die Höhe der Barauszahlung wird beeinflusst durch die ab-
solute Aktienkursentwicklung der PUMA SE Aktie. Am Ende der dreijährigen
Sperrfrist haben die Vorstandsmitglieder die Möglichkeit, ihre Monetary Units
innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren auszuüben. Die Auszahlung des Be-
trags kann vierteljährlich beantragt werden. Der Wert der Monetary Units be-
rechnet sich als Durchschnittswert der PUMA SE Aktie über die letzten 30 Han-
delstage vor dem jeweils nächsten Quartalsbericht. Grundbedingung für die Aus-
übung nach der Sperrfrist ist, dass ein aktives Beschäftigungsverhältnis mit der
PUMA SE bis zum Ende der Sperrfrist bestand.



160

Geschäftsbericht 2019     ↗ ZUSAMMENGEFASSTER LAGEBERICHT

* Der Wert einer Monetary Unit entspricht dem Ø Aktienkurs der letzten 30 Handelstage vor Beginn der Sperrfrist bzw. vor dem jeweils nächsten Quartalsbericht

REGELN FÜR DIE BEENDIGUNG DER VORSTANDSTÄTIGKEIT UND SONSTIGE
VERTRAGLICHE REGELUNGEN

Bei einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit behält das Vor-
standsmitglied seinen Anspruch auf seine volle vertragliche Vergütung bis zu ei-
ner Gesamtdauer von sechs Monaten, längstens jedoch bis zur Beendigung des
Anstellungsvertrags. Das Vorstandsmitglied muss sich auf diese Zahlungen an-
rechnen lassen, was es von Kassen oder Versicherungen an Krankengeld oder
Rentenleistungen erhält, soweit die Leistungen nicht ausschließlich auf Beiträ-
gen des Vorstandsmitglieds beruhen.

Im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Anstellungsvertrags ohne wichtigen
Grund im Sinne des § 626 Abs. 1 BGB sollen zu vereinbarende Zahlungen an das
Vorstandsmitglied einschließlich Nebenleistungen nicht den Wert von zwei Jah-
resvergütungen (Abfindungs-Cap) und nicht den Wert der Vergütung für die Rest-
laufzeit des Vorstandsanstellungsvertrags überschreiten. Für die Berechnung
des Abfindungs-Caps soll auf die Gesamtvergütung des abgelaufenen Geschäfts-

jahres und ggf. auch auf die voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende
Geschäftsjahr abgestellt werden. Eine vorzeitige Auszahlung der variablen Ver-
gütungsbestandteile bei vorzeitiger Aufhebung des Anstellungsvertrags vor Ende
der maßgeblichen Performanceperiode der Tantieme bzw. der dreijährigen
Sperrfrist der langfristigen variablen Vergütung ist vertraglich nicht vorgesehen.
Wird das Vorstandsmitglied während der Laufzeit dieses Anstellungsvertrags
dauerhaft arbeitsunfähig, so endet der Vertrag mit dem Tag, an dem die dauern-
de Arbeitsunfähigkeit festgestellt wird. Dauernde Arbeitsunfähigkeit in diesem
Sinne liegt vor, wenn das Vorstandsmitglied wegen Krankheit oder Unfall dauer-
haft nicht mehr in der Lage ist, die ihm übertragenen Aufgaben wahrzunehmen.
Dabei sind die besonderen Pflichten und die besondere Verantwortung eines Vor-
standsmitglieds zu berücksichtigen.

Verstirbt das Vorstandsmitglied während der Dauer des Anstellungsvertrages, so
haben die Witwe und die Kinder, soweit diese noch nicht das 27. Lebensjahr voll-
endet haben, des Vorstandsmitglieds als Gesamtgläubiger Anspruch auf die un-

G.24 LTI-PLAN
➔
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verminderte Fortzahlung der festen Vergütung für den Sterbemonat und die
sechs darauf folgenden Monate, längstens jedoch bis zum Ende der regulären
Laufzeit des Vertrags.

VERGÜTUNG DES VORSTANDS

In den nachfolgenden Tabellen sind die für das Geschäftsjahr gewährten Zuwen-
dungen und Zuflüsse sowie der Versorgungsaufwand gesamtheitlich für alle Vor-
standsmitglieder dargestellt.*

2018 2019
2019
(min)

2019
(max)

Festvergütung 2,3 2,0 2,0 2,0

Nebenleistungen 0,1 0,1 0,1 0,1

Summe 2,4 2,1 2,1 2,1

Kurzfristige variable Vergütung 2,8 2,7 0,0 3,0

Langfristige variable anteilsbasierte
Vergütung      

LTI 2019 (2019 bis 2021) 3,9 0,0 11,8

LTI 2018 (2018 bis 2020) 4,3

Summe variable Vergütung 7,0 6,6 0,0 14,8

Versorgungsaufwand 0,5 0,4 0,4 0,4

Gesamtvergütung 9,9 9,1 2,4 17,3

* Die nachfolgend dargestellten Zuwendungen und Zuflüsse enthalten den Anteil der Vergütung von Frau
Anne-Laure Descours, der Frau Descours für ihre Tätigkeit als Mitglied des Vorstands der PUMA SE ge-
währt wird. Daneben erhält Frau Descours eine Vergütung für ihre Funktion als General Manager PUMA
Group Sourcing der World Cat Ltd., Hong Kong, einer Tochtergesellschaft der PUMA SE.

2018 2019

Festvergütung 2,3 2,0

Nebenleistungen 0,1 0,1

Summe 2,4 2,1

Kurzfristige variable Vergütung 2,8 2,7

Langfristige variable anteilsbasierte Vergütung    

LTI 2016 (2016 bis 2018) 1,7

LTI 2015 (2015 bis 2017) 8,8

Summe variable Vergütung 11,6 4,3

Versorgungsaufwand 0,5 0,4

Gesamtvergütung 14,4 6,8

Für die Vorstände bestehen Pensionszusagen im Rahmen von Entgeltumwand-
lungen, welche aus den erfolgsabhängigen und/oder erfolgsunabhängigen Ver-
gütungen abgeführt werden, für die die Gesellschaft eine Rückdeckungsversi-
cherung abgeschlossen hat. Als erdienter Anspruch gilt jeweils der Teil des Ver-
sorgungskapitals, der durch die Beitragsleistung in die Rückdeckungsversiche-
rung bereits finanziert ist. Im Geschäftsjahr erfolgte für Vorstände eine Zufüh-
rung durch PUMA von € 0,4 Mio. (Vorjahr: € 0,5 Mio.). Der Barwert der Leis-
tungszusage zum 31. Dezember 2019 an aktive Vorstände in Höhe von € 10,8 Mio.
(Vorjahr: € 10,1 Mio.) wurde bilanziell mit dem gleich hohen und verpfändeten
Aktivwert der Rückdeckungsversicherung verrechnet. Der überwiegende Teil des
Barwerts entfällt auf die durch Entgeltumwandlung finanzierte Leistungszusage.

T.07 GEWÄHRTE ZUWENDUNGEN (in € Mio.)
➔

T.08 ZUFLUSS (in € Mio.)
➔
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VERGÜTUNG EHEMALIGER VORSTANDSMITGLIEDER

Die Bestellung von Herrn Lars Radoor Sørensen als Vorstandsmitglied wurde
zum Ablauf des 31. Januar 2019 einvernehmlich beendet. Zu diesem Zeitpunkt
hatte der Vorstandsanstellungsvertrag von Herrn Sørensen eine Restlaufzeit bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2020. Der Vorstandsanstellungsvertrag von Herrn
Sørensen wurde einvernehmlich zum Ablauf des 31. Januar 2020 beendet. Für
den Zeitraum vom 31. Januar 2019 bis zum 31. Januar 2020 wurden die Grund-
vergütung, Nebenleistungen sowie die kurzfristige variable Vergütung unter An-
nahme eines Zielerreichungsgrads von 100% ausgezahlt. Die Tranche der lang-
fristigen variablen Vergütung für 2018-2020 wurde zeitanteilig um 11/36 gekürzt.
Für 2019-2021 wurde keine Tranche mehr gewährt. Die Vergütungsbestandteile
von Herrn Sørensen für seine Tätigkeit als Vorstand werden in der Gesamtüber-
sicht „Vergütung des Vorstands“ mit aufgeführt.

Es bestanden leistungsorientierte Pensionsverpflichtungen gegenüber ehemali-
gen Vorstandsmitgliedern und deren Witwen in Höhe von € 3,3 Mio. (Vorjahr: €
3,2 Mio.), sowie beitragsorientierte Pensionsverpflichtungen im Zusammenhang
mit Entgeltumwandlungen von früheren Vorstandsmitgliedern und Geschäftsfüh-
renden Direktoren in Höhe von € 11,6 Mio. (Vorjahr: € 10,6 Mio.). Beide Positio-
nen sind entsprechend innerhalb der Pensionsrückstellungen passiviert, soweit
nicht mit den gleich hohen Aktivwerten verrechnet. Ruhegehälter gegenüber
ehemaligen Vorstandsmitgliedern und deren Witwen sind in Höhe von € 0,2 Mio.
(Vorjahr: € 0,2 Mio.) angefallen.

VERGÜTUNGSSYSTEM DES AUFSICHTSRATS

Das Vergütungssystem des Aufsichtsrats setzt sich satzungsgemäß aus zwei
Komponenten zusammen. Ebenso wie bei dem Vorstand sind für die Vergütung
die Aufgaben und Leistungen des einzelnen Aufsichtsratsmitglieds, die wirt-
schaftliche Lage, die langfristige strategische Planung und die damit verbunde-
nen Ziele, die Nachhaltigkeit der erzielten Ergebnisse und die langfristigen Er-
folgsaussichten des Unternehmens relevant. Aus diesem Grund besteht die erste

Komponente der Aufsichtsratsvergütung aus einem fixen erfolgsunabhängigen
Betrag, während die zweite Komponente eine erfolgsorientierte Vergütung
vorsieht.

Die erfolgsunabhängige Komponente richtet sich nach § 15 der Satzung und si-
chert jedem Aufsichtsratsmitglied eine feste jährliche Vergütung in Höhe von €
25.000,00 zu. Dieser Betrag wird nach Ablauf der Hauptversammlung für das be-
treffende Geschäftsjahr fällig. Zusätzlich zur festen jährlichen Vergütung steht
den Aufsichtsratsmitgliedern eine Erhöhung der festen Vergütung in Abhängig-
keit ihrer Position im Aufsichtsrat und ihrer Teilnahme an Ausschüssen zu. Der
Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter bekommen einen zusätzli-
chen Jahresfestbetrag von € 25.000,00 beziehungsweise € 12.500,00. Der Vorsit-
zende eines Ausschusses erhält zusätzlich € 10.000,00 und die Mitglieder eines
Ausschusses jeweils € 5.000,00. Die betreffenden Ausschüsse sind der Perso-
nalausschuss, der Prüfungsausschuss und der Nachhaltigkeitsausschuss.

Zusätzlich zur festen Jahresvergütung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine
jährliche erfolgsabhängige Vergütung. Diese Entspricht € 20,00 je € 0,01 der den
Mindestbetrag von € 16,00 des im Konzernabschluss ausgewiesenen Ergebnis-
ses je Aktie übersteigt. Die erfolgsabhängige Vergütung ist begrenzt auf €
10.000,00 pro Jahr. Bei einem Ergebnis je Aktie unterhalb des Mindestbetrags
wird keine erfolgsabhängige Vergütung fällig. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats
erhält € 40,00 je € 0,01 den des Mindestbetrags übersteigenden Ergebnisses je
Aktie und maximal € 20.000,00 pro Jahr. Sein stellvertretender Vorsitzender er-
hält € 30,00 je € 0,01 den des Mindestbetrags übersteigenden Ergebnisses je Ak-
tie und maximal € 15.000,00 pro Jahr.

Ein Aufsichtsratsmitglied, das nur während eines Teils eines Geschäftsjahres tä-
tig ist, erhält eine zeitanteilige Vergütung in Abhängigkeit der auf volle Monate
bestimmten Tätigkeitsdauer.
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VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS

Die Werte der Vergütung des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2018 und 2019
lassen sich der folgenden Tabelle entnehmen.

Festvergütung
Variable

Vergütung Ausschussvergütung Insgesamt

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Gesamt 0,2 0,2 – – 0,0 0,0 0,2 0,2

T.09 AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG (in € Mio.)
➔
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CORPORATE GOVERNANCE BERICHT MIT ERKLÄRUNG ZUR
UNTERNEHMENSFÜHRUNG GEMÄSS § 289F UND § 315D HGB

Die effektive Umsetzung der Corporate Governance-Grundsätze ist ein wichtiges
Element der Unternehmenspolitik von PUMA. Eine transparente und verantwor-
tungsvolle Unternehmensführung ist eine wesentliche Voraussetzung für die Er-
reichung der Unternehmensziele und die nachhaltige Steigerung des Unterneh-
menswerts. Der Vorstand und der Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des gesam-
ten Unternehmens eng zusammen, um durch eine gute Corporate Governance
eine effiziente, auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtete Unternehmenslei-
tung und -kontrolle sicherzustellen. Im Folgenden berichten der Vorstand und
der Aufsichtsrat über die Corporate Governance bei der PUMA SE gemäß Ziffer
3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex. Das Kapitel enthält zudem die
Erklärung zur Unternehmensführung gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) (ii) SE-VO i.V.m. §
289f und § 315d HGB. Gemäß § 317 Abs. 2 S. 6 HGB ist die Prüfung der Angaben
durch den Abschlussprüfer nach §§ 289 f Abs. 2 und 5, 315 d HGB darauf zu be-
schränken, ob die Angaben gemacht wurden.

Die PUMA SE ist ein Unternehmen in der Rechtsform einer Europäischen Gesell-
schaft (Societas Europaea, SE). Als SE mit Sitz in Deutschland unterliegt die
PUMA SE den europäischen und deutschen SE-Regelungen sowie weiterhin dem
deutschen Aktienrecht. Als in Deutschland börsennotiertes Unternehmen richtet
sich die Corporate Governance der PUMA SE nach dem Deutschen Corporate Go-
vernance Kodex (DCGK).

Die PUMA SE hat ein duales Führungssystem, das zwischen dem Vorstand als
Leitungsorgan und dem Aufsichtsrat als Überwachungsorgan eine strikte perso-
nelle und funktionale Trennung vorsieht (Two-tier Board). Der Vorstand leitet das
Unternehmen, während der Aufsichtsrat den Vorstand überwacht und berät.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG GEMÄSS § 161 AKTG FÜR 2019:

In ihrer Entsprechenserklärung erklären Vorstand und Aufsichtsrat der PUMA SE
jährlich, ob den Empfehlungen des DCGK entsprochen wurde und wird. Am 9.
November 2019 erklärten der Vorstand und der Aufsichtsrat, dass die PUMA SE
den Empfehlungen des DCGK (Fassung vom 7. Februar 2017) seit Abgabe der
letzten Entsprechenserklärung vom 9. November 2018 mit den unten genannten
Ausnahmen entsprochen hat und entsprechen wird und, soweit nicht, warum
nicht.

AUSNAHMEN ZU DEN EMPFEHLUNGEN DES KODEX

Für die Mitglieder des Aufsichtsrats besteht abweichend von Ziffer 3.8
Abs. 3 des Kodex eine D&O Versicherung ohne Selbstbehalt. Der Auf-
sichtsrat hält einen Selbstbehalt für Mitglieder des Aufsichtsrats für
entbehrlich, weil die D&O Versicherung eine Gruppenversicherung für
Personen im In- und Ausland ist und im Ausland ein Selbstbehalt weit-
hin unüblich ist.

Gemäß Ziffer 4.2.3 Abs. 2 S. 4 des Kodex soll bei der Ausgestaltung der
variablen Vergütungsteile sowohl positiven als auch negativen Entwick-
lungen Rechnung getragen werden. Hiervon wird im Hinblick auf negati-
ve Entwicklungen abgewichen, weil die Ausgestaltung des PUMA Mone-
tary Unit Plans dem mit der Empfehlung verfolgten Ziel eventuell nicht
voll entspricht, aber doch nahe kommt.

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT MIT ERKLÄRUNG ZUR
UNTERNEHMENSFÜHRUNG GEMÄSS § 289F UND § 315D HGB

Die effektive Umsetzung der Corporate Governance-Grundsätze ist ein wichtiges
Element der Unternehmenspolitik von PUMA. Eine transparente und verantwor-
tungsvolle Unternehmensführung ist eine wesentliche Voraussetzung für die Er-
reichung der Unternehmensziele und die nachhaltige Steigerung des Unterneh-
menswerts. Der Vorstand und der Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des gesam-
ten Unternehmens eng zusammen, um durch eine gute Corporate Governance
eine effiziente, auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtete Unternehmenslei-
tung und -kontrolle sicherzustellen. Im Folgenden berichten der Vorstand und
der Aufsichtsrat über die Corporate Governance bei der PUMA SE gemäß Ziffer
3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex. Das Kapitel enthält zudem die
Erklärung zur Unternehmensführung gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) (ii) SE-VO i.V.m. §
289f und § 315d HGB. Gemäß § 317 Abs. 2 S. 6 HGB ist die Prüfung der Angaben
durch den Abschlussprüfer nach §§ 289 f Abs. 2 und 5, 315 d HGB darauf zu be-
schränken, ob die Angaben gemacht wurden.

Die PUMA SE ist ein Unternehmen in der Rechtsform einer Europäischen Gesell-
schaft (Societas Europaea, SE). Als SE mit Sitz in Deutschland unterliegt die
PUMA SE den europäischen und deutschen SE-Regelungen sowie weiterhin dem
deutschen Aktienrecht. Als in Deutschland börsennotiertes Unternehmen richtet
sich die Corporate Governance der PUMA SE nach dem Deutschen Corporate Go-
vernance Kodex (DCGK).

Die PUMA SE hat ein duales Führungssystem, das zwischen dem Vorstand als
Leitungsorgan und dem Aufsichtsrat als Überwachungsorgan eine strikte perso-
nelle und funktionale Trennung vorsieht (Two-tier Board). Der Vorstand leitet das
Unternehmen, während der Aufsichtsrat den Vorstand überwacht und berät.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG GEMÄSS § 161 AKTG FÜR 2019:

In ihrer Entsprechenserklärung erklären Vorstand und Aufsichtsrat der PUMA SE
jährlich, ob den Empfehlungen des DCGK entsprochen wurde und wird. Am 9.
November 2019 erklärten der Vorstand und der Aufsichtsrat, dass die PUMA SE
den Empfehlungen des DCGK (Fassung vom 7. Februar 2017) seit Abgabe der
letzten Entsprechenserklärung vom 9. November 2018 mit den unten genannten
Ausnahmen entsprochen hat und entsprechen wird und, soweit nicht, warum
nicht.

AUSNAHMEN ZU DEN EMPFEHLUNGEN DES KODEX

Für die Mitglieder des Aufsichtsrats besteht abweichend von Ziffer 3.8
Abs. 3 des Kodex eine D&O Versicherung ohne Selbstbehalt. Der Auf-
sichtsrat hält einen Selbstbehalt für Mitglieder des Aufsichtsrats für
entbehrlich, weil die D&O Versicherung eine Gruppenversicherung für
Personen im In- und Ausland ist und im Ausland ein Selbstbehalt weit-
hin unüblich ist.

Gemäß Ziffer 4.2.3 Abs. 2 S. 4 des Kodex soll bei der Ausgestaltung der
variablen Vergütungsteile sowohl positiven als auch negativen Entwick-
lungen Rechnung getragen werden. Hiervon wird im Hinblick auf negati-
ve Entwicklungen abgewichen, weil die Ausgestaltung des PUMA Mone-
tary Unit Plans dem mit der Empfehlung verfolgten Ziel eventuell nicht
voll entspricht, aber doch nahe kommt.
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Entgegen Ziffer 4.2.3 Abs. 2 S. 6 des Kodex weist die Vorstandsvergü-
tung keine Höchstbetragsgrenzen insgesamt und hinsichtlich ihrer va-
riablen Vergütungsteile auf. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass we-
der die PUMA Monetary Units Plans 2016/2017/2018 noch der PUMA
Board Member Bonus Plan noch die Regelung über einen außerordent-
lichen Bonus eine Höchstbetragsgrenze aufweist.

Entgegen Ziffer 4.2.3 Abs. 2 S. 8 des Kodex ist im PUMA Monetary Unit
Plan unter bestimmten Voraussetzungen eine nachträgliche Änderung
der Erfolgsziele oder der Vergleichsparameter vorgesehen. Hiermit wird
dem Aufsichtsrat die Möglichkeit gegeben, auf außergewöhnliche Ent-
wicklungen nach billigem Ermessen zu reagieren.

Gemäß Ziffer 4.2.3 Abs. 3 des Kodex soll bei Versorgungszusagen das
jeweils angestrebte Versorgungsniveau festgelegt werden. Wegen der
beitragsorientierten Versorgungszusagen wird dieser Empfehlung nicht
entsprochen.

Entsprechend der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 12. April
2018 gemäß § 286 Abs. 5 HGB wird bis zum Ende der Ermächtigung von
der Veröffentlichung der Individualbezüge der Vorstandsmitglieder ab-
gesehen (Ziffern 4.2.4 und 4.2.5 des Kodex). Die Vorstandsmitglieder
werden sich an die Ermächtigung halten, wenn sie den Jahresabschluss
aufstellen. Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung werden
in Abweichung zu Ziffer 4.2.5 Abs. 3 des Kodex die in dieser Ziffer ge-
nannten Informationen bezüglich der Vergütung der Vorstandsmitglie-
der nicht im Vergütungsbericht dargestellt.

In Abweichung zu Ziffer 5.4.6 Abs. 2 S. 2 des Kodex erhalten die Mitglie-
der des Aufsichtsrats eine erfolgsabhängige Vergütung, die nicht auf
eine nachhaltige Unternehmensentwicklung ausgerichtet ist. Die Vergü-
tung hat die Hauptversammlung am 12. April 2018 beschlossen, sie ist
in der Satzung festgelegt und sie ist nach Ansicht der PUMA SE
sachgerecht.

Abweichend von Ziffer 5.4.6. Abs. 3 des Kodex wurde und wird die Ver-
gütung der Aufsichtsratsmitglieder nicht individualisiert ausgewiesen.
Hierfür besteht nach Ansicht der PUMA SE kein Anlass, da diese keine

kapitalmarktrelevante Zusatzinformation darstellt und die Satzungsre-
gelungen mit der Festsetzung der Vergütung öffentlich zugänglich sind.

Herzogenaurach, 9. November 2019
PUMA SE 
Für den Vorstand | Für den Aufsichtsrat

Bjørn Gulden Michael
Lämmermann

Jean-François Palus

RELEVANTE ANGABEN ZU UNTERNEHMENSFÜHRUNGSPRAKTIKEN, DIE ÜBER DIE
GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN HINAUS ANGEWANDT WERDEN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Um der ökologischen und sozialen Verantwortung eines weltweit agierenden
Sportartikelherstellers gerecht zu werden, hat PUMA konzernweite Leitsätze
zum Umweltmanagement sowie zur Einhaltung von Arbeits- und Sozialstandards
definiert. PUMA ist der Überzeugung, dass nur auf einem solchen Fundament
ein dauerhaft tragfähiger und damit nachhaltiger Unternehmenserfolg erreicht
werden kann. Daher bekennt sich PUMA zu den Prinzipien des UN Global Com-
pact. Der PUMA Verhaltenskodex (Code of Conduct) gibt Ethik- und Umweltstan-
dards vor, denen alle Mitarbeiter und alle Lieferanten verpflichtet sind. Der
PUMA Verhaltenskodex wurde im Jahr 2016 überarbeitet und adressiert nun ex-
plizit auch die Verpflichtung und das Engagement von PUMA für Menschenrechte
und für den Kampf gegen Korruption. Detaillierte Informationen zur Corporate
Social Responsibility-Strategie des Unternehmens finden sich im Kapitel Nach-
haltigkeit im Geschäftsbericht oder auf der Homepage (http://about.PUMA.com
unter „NACHHALTIGKEIT“).

http://about.PUMA.com
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COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM

Die Unternehmensführung von PUMA handelt bei allen geschäftlichen Aktivitä-
ten im Einklang mit dem Gesetz und selbst gesetzten Verhaltensstandards.
PUMA hat ein Compliance-Management-System (CMS) eingerichtet, um Regel-
verstöße in den Bereichen Korruption, Geldwäsche, Interessenskonflikte, Kar-
tellrecht, Betrug/Untreue systematisch vorzubeugen, sie frühzeitig aufzudecken
und zu sanktionieren. Verstöße gegen das Gesetz oder interne Richtlinien wer-
den nicht geduldet.

Der PUMA Code of Ethics ist ein wichtiger Baustein des CMS und gilt verbindlich
für Mitarbeiter aller Einheiten weltweit. Er legt die Leitlinien und Werte fest, die
die Identität von PUMA prägen. PUMA erwartet, dass alle Mitarbeiter diese Werte
kennen und ihr Handeln danach ausrichten. Der Code of Ethics enthält Regelun-
gen unter anderem zum Umgang mit Interessenskonflikten und persönlichen
Daten und untersagt Insiderhandel, wettbewerbswidriges Verhalten sowie Kor-
ruption in jeder Form. Um den Mitarbeitern die Regeln des Code of Ethics näher
zu bringen und einheitliche Verhaltensrichtlinien zu etablieren, wird der Code of
Ethics durch konkretisierende konzernweite Richtlinien flankiert.

Durch fortlaufende verpflichtende E-Learnings werden alle Mitarbeiter mit den
Regelungsbereichen des Code of Ethics vertraut gemacht. Zusätzlich wird Mitar-
beitern, die nach risikobasierten Grundsätzen ausgewählten werden, in Präsenz-
schulungen vertieftes Wissen vermittelt. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden
insbesondere umfassende Präsenzschulungen in den Bereichen Anti-Korruption
und Kartellrecht durchgeführt. Sämtliche PUMA-Mitarbeiter wurden in 2019
durch den CEO der PUMA SE dazu angehalten, das E-Learning zum Code of
Ethics zu den Themen Anti-Korruption, Datenschutz und unangemessenes Ver-
halten am Arbeitsplatz zu absolvieren. Der klare Tone from the Top führte dazu,
dass 99% der PUMA-Mitarbeiter das E-Learning zum Code of Ethics erfolgreich
abgeschlossen haben.

Der Vorstand trägt die Verantwortung für das ordnungsgemäße Funktionieren
des CMS. Er wird dabei von einer Compliance Organisation unterstützt, die aus
Chief Compliance Officer sowie aus Compliance-Verantwortlichen in den wich-
tigsten operativen Konzerngesellschaften besteht. Der Chief Compliance Officer
der PUMA SE berichtet unmittelbar an den CEO der PUMA SE. Die lokalen Com-
pliance- Verantwortlichen dienen dabei auch als direkter Ansprechpartner für

Mitarbeiter und unterstützen durch geeignete Kommunikationsmaßnahmen so-
wie beim Umgang mit Compliance-Vorfällen und deren Aufarbeitung. Der Prü-
fungsausschuss des Aufsichtsrats der PUMA SE wird regelmäßig über den aktu-
ellen Stand der Umsetzung der Compliance-Strukturen und schwerwiegende
Compliance-Verstöße unterrichtet. Der Chief Compliance Officer arbeitet dabei
eng mit der Rechtsabteilung und der Internen Revision zusammen. Darüber hin-
aus finden regelmäßige Sitzungen des „PUMA SE Risk & Compliance Commit-
tee“ statt. In den Sitzungen dieses Komitees werden unter anderem Compliance-
Risiken analysiert und bewertet sowie entsprechende Maßnahmen (Richtlinien,
Schulungen etc.) festgelegt und verabschiedet. Die Überprüfung der Umsetzung
der Vorgaben in den Compliance-Richtlinien ist regelmäßig Teil des Prüfungs-
plans der internen Revision.

PUMA verfügt über eine konzernweite elektronische Hinweisgeber-Plattform, die
von einem externen Anbieter betrieben wird und an die Mitarbeiter und Dritte ge-
schützt rechtswidriges oder unethisches Handeln berichten können. Gemeldet
werde können Verstöße aus allen Risikobereichen. Soweit sie nicht in die Zustän-
digkeit der Compliance-Organisation fallen, verantworten die Ermittlung und das
Ergreifen von Maßnahmen die zuständigen Fachabteilungen. Die Einführung der
Plattform wurde gruppenweit durch den CEO kommuniziert und die Kommunika-
tion wurde durch entsprechendes Informationsmaterial flankiert. Jedes Jahr
weisen die lokalen Compliance-Verantwortlichen ausdrücklich durch geeignete
Kommunikationsmaßnahmen oder in Präsenzschulungen auf das Hinweisgeber-
system hin. Hinweisgeber, die in gutem Glauben Fehlverhalten melden, werden
vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt. Allen Hinweisen wird unmittelbar nach-
gegangen und, sofern sie sich bestätigen, werden angemessene Maßnahmen er-
griffen. Im Jahr 2019 gingen bei der Compliance-Abteilung im Headquarter 33
Hinweise über angebliche Verstöße ein. In drei dieser Fälle wurde der Vorwurf
der Korruption erhoben. In zwei dieser Fälle dauert die Untersuchung noch an;
im dritten Fall ist die Untersuchung abgeschlossen und konnte den Vorwurf nicht
bestätigen. Zusätzlich zu der Hinweisgeber-Plattform besteht eine weltweite
Hotline für Hinweisgeber aus der Lieferkette.
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BESCHREIBUNG DER ARBEITSWEISE DES VORSTANDS UND DES AUFSICHTSRATS

Die PUMA SE hat drei Organe - den Vorstand, den Aufsichtsrat und die
Hauptversammlung.

VORSTAND

Der Vorstand der PUMA SE leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung mit
dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung. Er entwickelt die strategische Ausrich-
tung von PUMA und stimmt diese mit dem Aufsichtsrat ab. Darüber hinaus sorgt
er für die konzernweite Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sowie für ein
effektives Risikomanagement- und internes Kontrollsystem.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt. Dieser hat für den
Vorstand eine Regelaltersgrenze von 70 Jahren festgelegt. Derzeit besteht der
Vorstand aus drei Mitgliedern und hat einen Vorsitzenden. Nähere Angaben zu
den Verantwortungsbereichen der Vorstandsmitglieder sind dem Konzernanhang
(letztes Kapitel) zu entnehmen.

Die Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, Interessenkonflikte gegenüber dem
Aufsichtsrat unverzüglich offenzulegen und die anderen Mitglieder des Vorstands
hierüber zu informieren. Sie dürfen Nebentätigkeiten, insbesondere Aufsichts-
rats- und vergleichbare Mandate außerhalb des PUMA-Konzerns nur mit vorhe-
riger Zustimmung des Aufsichtsrats übernehmen. Im abgelaufenen Geschäfts-
jahr haben die Vorstandsmitglieder der PUMA SE keine Interessenkonflikte
gemeldet.

Die Grundsätze der Zusammenarbeit des Vorstands der PUMA SE sind in der Ge-
schäftsordnung für den den Vorstand geregelt, die unter http://about.PUMA.com
unter „Corporate Governance“ eingesehen werden kann.

AUFSICHTSRAT

Für die PUMA SE als europäische Gesellschaft findet das deutsche Mitbestim-
mungsgesetz keine Anwendung. Größe und Zusammensetzung des Aufsichtsrats
ergeben sich vielmehr aus der Satzung der PUMA SE sowie der Vereinbarung
über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der PUMA SE vom 11. Juli 2011 und
deren Anpassung vom 7. Februar 2018. Der Aufsichtsrat der PUMA SE besteht
aus sechs Mitgliedern, von denen vier Mitglieder Anteilseignervertreter und zwei

Mitglieder Arbeitnehmervertreter sind. Lebensläufe der einzelnen Aufsichtsrats-
mitglieder sind im Internet verfügbar und werden regelmäßig aktualisiert. Das
Amt der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder endet mit der Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2022 beschließt. Nähere Angaben zu den Aufsichtsratsmitglie-
dern sind dem Konzernanhang (letztes Kapitel) zu entnehmen.

Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands und kann sie bei Vorliegen
eines wichtigen Grundes jederzeit abberufen. Erstbestellungen erfolgen in der
Regel für drei Jahre. Der Aufsichtsrat legt das System der Vorstandsvergütung
fest und überprüft es regelmäßig (zuletzt in 2018). Er bestimmt die individuelle
Gesamtvergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder unter Berücksichtigung
des Verhältnisses der Vorstandsvergütung zur Vergütung im MDAX (horizontaler
Vergleich) und zur Durchschnittsvergütung der ersten Führungsebene unterhalb
des Vorstands (n-1) sowie zur Durchschnittsvergütung aller Beschäftigten (verti-
kaler Vergleich). Als relevante Belegschaft wird die Belegschaft der PUMA SE
abgegrenzt. Variable Vergütungsbestandteile haben grundsätzlich eine mehrjäh-
rige, im Wesentlichen zukunftsbezogene Bemessungsgrundlage. Mehrjährige
variable Vergütungsbestandteile werden nicht vorzeitig ausbezahlt. Ab dem Ge-
schäftsjahr 2019 hat der Aufsichtsrat für die individuelle Vorstandsvergütung ins-
gesamt und hinsichtlich ihrer variablen Bestandteile betragsmäßige Höchstgren-
zen bestimmt.

Der Aufsichtsrat überwacht die Umsetzung der Strategie durch den Vorstand und
berät ihn dabei. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah
und umfassend über alle unternehmensrelevanten Fragen der Strategie, der
Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements und
des Compliance Management Systems. Er geht auf Abweichungen des Ge-
schäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen unter Angabe von Grün-
den ein. In Entscheidungen von überragender Bedeutung für das Unternehmen
oder solche, die über den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der PUMA SE und des
PUMA-Konzerns hinausgehen wird der Aufsichtsrat vom Vorstand eingebunden
hat sich der Aufsichtsrat Zustimmungsrechte vorbehalten. Dem Aufsichtsrat
wird regelmäßig über die Nachfolgeplanung und die hierbei angelegten Kriterien
des Vorstands berichtet.

https://about.puma.com
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Der Vorstand spricht vor Sitzungen des Aufsichtsrats regelmäßig getrennt mit
den Arbeitnehmervertretern und den Anteilseignervertretern. Am Ende der re-
gulären Sitzungen hat der Aufsichtsrat stets die Möglichkeit, Themen auch in Ab-
wesenheit des Vorstands zu besprechen. Davon macht er auch regelmäßig Ge-
brauch. Die Aufsichtsratsmitglieder nehmen an den Sitzungen auch per Telefon-
oder Videokonferenz teil.

Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Effizienz seiner Tätigkeit. Zuletzt er-
folgte diese Prüfung Anfang 2019.

Die für ihre Aufgaben erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen wie zum
Beispiel zu Fragen der Corporate Governance sowie zu Änderungen der rechtli-
chen Rahmenbedingungen nehmen die Mitglieder des Aufsichtsrats eigenver-
antwortlich wahr und werden dabei von der Gesellschaft unterstützt. Neue Mit-
glieder des Aufsichtsrats bekommen in einem Onboarding-Programm nicht nur
eine Schulung durch die Rechtsabteilung zu ihren Rechten und Pflichten, son-
dern haben insbesondere die Gelegenheit, die Mitglieder des Vorstands und wei-
tere Führungskräfte zu einem bilateralen Austausch über aktuelle Themen der
jeweiligen Vorstandsbereiche zu treffen und sich so einen Überblick über die re-
levanten Themen des Unternehmens zu verschaffen.

AKTIONÄRE UND HAUPTVERSAMMLUNG

Die Aktionäre der PUMA SE üben ihre Rechte, insbesondere ihr Auskunfts- und
Stimmrecht, in der Hauptversammlung aus. Jede Aktie hat eine Stimme. Unsere
Aktionäre können ihr Stimmrecht selbst oder aber durch einen weisungsgebun-
denen, von der Gesellschaft bestellten Vertreter ausüben. Alle Dokumente und
Informationen zur Hauptversammlung stehen auf der Internetseite der PUMA SE
zur Verfügung.

Im Rahmen unserer umfassenden Investor Relations- und Öffentlichkeitsarbeit
stehen wir in enger Verbindung mit unseren Anteilseignern. Wir unterrichten Ak-
tionäre, Finanzanalysten, Aktionärsvereinigungen, Medien und die interessierte
Öffentlichkeit umfassend und regelmäßig über die Lage des Unternehmens und
informieren sie unverzüglich über wesentliche geschäftliche Veränderungen.
Auch der Aufsichtsratsvorsitzende ist in angemessenem Rahmen bereit, mit In-
vestoren über aufsichtsratsspezifische Themen Gespräche zu führen.

Zusätzlich zu anderen Kommunikationswegen nutzen wir für unsere Investor Re-
lations-Arbeit intensiv die Internetseite der Gesellschaft. Unter http://about.pu-
ma.com/de-de/investor-relations sind alle wesentlichen im Geschäftsjahr 2019
veröffentlichten Informationen einschließlich Jahres-, Quartals- und Halbjahres-
finanzberichten, Pressemitteilungen, Stimmrechtsmitteilungen bedeutender Ak-
tionäre, Präsentationen sowie der Finanzkalender abrufbar.

BESCHREIBUNG DER ARBEITSWEISE SOWIE DER ZUSAMMENSETZUNG DER
AUSSCHÜSSE DES AUFSICHTSRATS

Sitzungen des Aufsichtsrats finden mindestens alle drei Monate statt. Sie müs-
sen auch stattfinden, wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert oder ein Auf-
sichtsratsmitglied die Einberufung verlangt. Der Aufsichtsrat hat zur Wahrneh-
mung seiner Aufgaben drei Ausschüsse eingerichtet und lässt sich regelmäßig
über deren Arbeit berichten. Die Grundsätze der Zusammenarbeit des Aufsichts-
rats der PUMA SE sowie die Aufgaben der Ausschüsse sind der Geschäftsord-
nung des Aufsichtsrats zu entnehmen, die unter http://about.PUMA.com unter
„Corporate Governance“ eingesehen werden kann.

Der Personalausschuss besteht aus drei Mitgliedern. Der Personalausschuss
hat die Aufgabe, den Abschluss und die Änderung von Dienstverträgen mit den
Vorstandsmitgliedern vorzubereiten und die Grundsätze des Personalwesens
und der Personalentwicklung festzulegen. Über Fragen der Vergütung der Vor-
standsmitglieder beschließt der gesamte Aufsichtsrat aufgrund entsprechender
Empfehlungen des Personalausschusses.

Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern. Der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses ist ein unabhängiger Vertreter der Anteilseigner und verfügt
über Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung und Abschlussprü-
fung gemäß § 100 Abs. 5 AktG. Der Prüfungsausschuss ist insbesondere zustän-
dig für Fragen der Rechnungslegung und Überwachung des Rechnungslegungs-
prozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanage-
mentsystems, der internen Revision, der Compliance sowie der Abschlussprü-
fung, hier insbesondere der erforderlichen Unabhängigkeit des Abschlussprü-
fers, der Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, der Bestim-
mung der Prüfungsschwerpunkte, der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrach-

https://about.puma.com/de-de/investor-relations
https://about.puma.com/
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ten Leistungen und der Honorarvereinbarung. Der Vorschlag des Aufsichtsrats
zur Wahl des Abschlussprüfers stützt sich auf eine entsprechende Empfehlung
des Prüfungsausschusses. Nach der Wahl des Abschlussprüfers durch die
Hauptversammlung und die Erteilung des Prüfungsauftrags durch den Auf-
sichtsrat konkretisiert der Prüfungsausschuss mit dem Abschlussprüfer den
Prüfungsauftrag und Prüfungsschwerpunkte. Der Abschlussprüfer nimmt an der
Bilanzsitzung über den Jahresabschluss und Konzernabschluss teil und berich-
tet über wesentliche Ergebnisse seiner Prüfung. Er informiert auch über Leis-
tungen, die er zusätzlich zu den Abschlussprüferleistungen erbracht hat und die
Wahrung seiner Unabhängigkeit. Der Prüfungsausschuss erhält auf Monatsbasis
Finanzzahlen des PUMA-Konzerns und kann somit die Entwicklung der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Entwicklung der Auftragslage laufend
verfolgen. Darüber hinaus widmet sich der Prüfungsausschuss bilanz- und er-
gebnisrelevanten Fragen und diskutiert diese mit dem Vorstand. Weiterhin erhält
der Prüfungsausschuss nach Abschluss von Projekten der internen Revision die
Prüfungsberichte, welche auch die eingeleiteten Maßnahmen enthalten.

Dem Nominierungsausschuss gehören drei Mitglieder an, die ausschließlich
Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat sein können. Der Nominierungsaus-
schuss schlägt dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptver-
sammlung geeignete Anteilseignervertreter für den Aufsichtsrat als Kandidaten
vor.

Die derzeitige Zusammensetzung der Ausschüsse ist dem Konzernanhang (letz-
tes Kapitel) zu entnehmen.

DIVERSITÄTSKONZEPT FÜR DEN AUFSICHTSRAT

A) ZIELE DES AUFSICHTSRATS IM HINBLICK AUF SEINE ZUSAMMENSETZUNG

Der Aufsichtsrat der PUMA SE ist so zusammengesetzt, dass seine Mitglieder
über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen
Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen. Für die Zusam-
mensetzung des Aufsichtsrats ist in erster Linie die entsprechende Qualifikation
unter Beachtung der Vielfalt (Diversity) und der angemessenen Beteiligung von
Frauen maßgeblich. Der Aufsichtsrat hat sich auch mit Blick auf Ziffer 5.4.1 des

Kodex Ziele gesetzt, die er erfüllt. Die Ziele sind im Folgenden einzeln
dargestellt:

Die Mitglieder des Aufsichtsrats verfügen in ihrer Gesamtheit über Er-
fahrungen und Kenntnisse auf den Gebieten der Steuerung und/oder
Überwachung kapitalmarktorientierter Unternehmen sowie in den Ge-
schäftsbereichen und Absatzmärkten von PUMA. Einzelheiten dazu sind
unter lit. b) dieses Kapitels dargestellt.

Mehrere Mitglieder verfügen über einen ausgeprägten internationalen
Hintergrund. Diese Zielvorgabe ist allein aufgrund der internationalen
Herkunft von Jean-François Palus, Héloïse Temple-Boyer, Thore Ohls-
son und Fiona May deutlich übertroffen.

Dem Aufsichtsrat gehören – unter Berücksichtigung der Arbeitnehmer-
vertreter im Aufsichtsrat – eine angemessene Anzahl unabhängiger
Mitglieder an. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen derzeit
bezüglich keinem der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat konkrete
Anhaltspunkte für relevante Umstände, die gegen die Unabhängigkeit
sprechen. Kein Mitglied des Aufsichtsrats übt Organfunktionen oder Be-
ratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern aus. Im Hinblick auf
die Aufsichtsratsmitglieder Jean-François Palus und Héloïse Temple-
Boyer ist der Aufsichtsrat der Ansicht, dass deren Funktion jeweils als
Directeur Général Délégué der Artémis S.A.S. ihre Unabhängigkeit im
Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex nicht beeinträchtigt.
Der Kodex enthält keine abschließende Definition der Unabhängigkeit,
sondern nennt nur beispielhaft Umstände, die dagegen sprechen. Da-
nach ist ein Aufsichtsratsmitglied nicht als unabhängig anzusehen,
wenn es in einer persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zu der
Gesellschaft, deren Organen, einem kontrollierenden Aktionär oder ei-
nem mit diesem verbundenen Unternehmen steht und diese Beziehung
einen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt
begründen kann. Es ist Aufgabe des Aufsichtsrats, anhand dieser Indizi-
en die Unabhängigkeit der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder einzu-
schätzen. Bei der Artémis S.A.S. handelt es sich nicht um einen kontrol-
lierenden Aktionär, denn Artémis S.A.S. ist weder ein Mehrheitsaktionär
noch hat sie eine faktische Hauptversammlungsmehrheit.
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Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses verfügt über besondere
Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungs-
grundsätzen und internen Kontrollverfahren und ist unabhängig. Thore
Ohlsson bringt diese Kenntnisse mit und ist unabhängig. Auch Jean-
François Palus und Héloïse Temple-Boyer bringen diese Kenntnisse
mit.

Die Aufsichtsratsmitglieder haben ausreichend Zeit zur Wahrnehmung
ihres Aufsichtsratsmandats. Der Aufsichtsrat prüft vor jedem Wahlvor-
schlag, ob die betreffenden Kandidaten den für das Amt zu wahrenden
Zeitaufwand erbringen können.

Potenziellen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessen-
konflikten seiner Mitglieder beugt der Aufsichtsrat vor, indem er ander-
weitige Tätigkeiten seiner Mitglieder regelmäßig überprüft und kritisch
hinterfragt. Hinweise auf tatsächliche Interessenskonflikte hat es im
Geschäftsjahr 2019 nicht gegeben.

Gemäß § 1 Absatz 4 Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat dürfen Auf-
sichtsratsmitglieder grundsätzlich nicht älter als 70 Jahre sein und ihre
maximale Amtszeit darf nicht länger als drei Amtsperioden betragen.
Bei der Festlegung dieser Altersgrenze hat sich der Aufsichtsrat be-
wusst gegen eine starre Höchstaltersgrenze und für eine flexible Regel-
grenze entschieden, die den notwendigen Spielraum für eine angemes-
sene Würdigung der Umstände des Einzelfalls enthält, den Kreis der
potenziellen Kandidaten hinreichend weit fasst und auch eine Wider-
wahl ermöglicht. Herr Thore Ohlsson hat die Regelaltersgrenze er-
reicht. Er wurde nach sorgfältiger Abwägung dennoch durch den Auf-
sichtsrat zur Wiederwahl in 2018 vorgeschlagen, um im besten Interes-
se des Unternehmens die notwendige Kontinuität nach dem Spin-off von
der Kering S.A. zu gewährleisten. Alle anderen Aufsichtsratsmitglieder
haben zum Zeitpunkt ihrer Wahl die Regelaltersgrenze nicht erreicht.

B) KOMPETENZPROFIL

Der Aufsichtsrat hat ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium erarbeitet. Es
legt fest, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats als Gesamtheit folgende fachli-
chen Kompetenzen abdecken müssen:

Management großer und mittelgroßer internationaler Konzerne (Jean-
François Palus, Héloïse Temple-Boyer, Thore Ohlsson)

Erfahrung in der Sportartikel- oder Luxusgüterindustrie (Jean-François
Palus, Héloïse Temple Boyer, Thore Ohlsson, Fiona May)

Internationaler Unternehmenshintergrund (Jean-François Palus, Héloï-
se Temple-Boyer, Thore Ohlsson, Fiona May)

Erfahrung mit verschiedenen Vertriebskanälen, unter anderem E-Com-
merce (Jean-François Palus, Thore Ohlsson)

Kompetenz im Aufbau internationaler Marken (Jean-François Palus,
Héloïse Temple-Boyer, Thore Ohlsson, Fiona May)

Know-how in Marketing, Vertrieb und im digitalen Bereich (Jean-
François Palus, Héloïse Temple-Boyer, Thore Ohlsson)

Finanzexpertise (Rechnungswesen, Treasury, Risikomanagement, Cor-
porate Governance) (Jean-François Palus, Thore Ohlsson, Héloïse
Temple-Boyer)

Erfahrung als Mitglied von Aufsichts- und Verwaltungsräten börsenno-
tierter Gesellschaften (Jean-François Palus, Heloise Temple-Boyer)

Erfahrung im Bereich Mergers & Acquisitions (Jean-François Palus,
Thore Ohlsson)

Verständnis des Betriebsverfassungsgesetzes und Eintreten für die In-
teressen der Beschäftigten (Martin Koeppel, Bernd Illig)

Personalkompetenz (Jean-François Palus)

IT-Kompetenz (Bernd Illig).

Der Aufsichtsrat der PUMA SE ist derzeit so zusammengesetzt, dass es als Ge-
samtgremium über das dargestellte Kompetenzprofil verfügt.
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C) FESTLEGUNG ZUR FÖRDERUNG DER TEILHABE VON FRAUEN AN
FÜHRUNGSPOSITIONEN NACH ART. 9 ABS. 1 LIT. C) (II) SE-VO I.V.M. § 76 ABS. 4 UND
§ 111 ABS. 5 AKTG

Der Aufsichtsrat hat für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und im Vorstand eine
Zielgröße festzulegen. Der Vorstand hat seinerseits Zielgrößen für den Frauen-
anteil in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands festzulegen.

Für den Aufsichtsrat der PUMA SE ist eine Zielgröße von 30% für den angestreb-
ten Frauenanteil festgesetzt worden. Umsetzungsfrist dafür ist der 31. Oktober
2021. Zum 31. Dezember 2019 sind in dem aus insgesamt sechs Mitgliedern be-
stehenden Aufsichtsrat mit Fiona May und Héloïse Temple-Boyer zwei Frauen
vertreten, woraus sich ein Frauenanteil von 33% errechnet.

Für den Vorstand hat der Aufsichtsrat eine Zielgröße von 20% festgelegt unter
der Bedingung, dass die PUMA SE fünf oder mehr Vorstandsmitglieder hat. Um-
setzungsfrist dafür ist der 31. Oktober 2021. Zum 31. Dezember 2019 besteht der
Vorstand aus drei Mitgliedern, darin enthalten sind mit Anne-Laure Descours
33% Frauen und 66% Männer.

Der Vorstand hat gemeinsam mit dem Aufsichtsrat bezüglich der PUMA SE für
die erste Führungsebene unterhalb des Vorstands eine Zielgröße von 25%, für
die zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands eine Zielgröße von 30% fest-
gelegt. Auf Konzernebene soll der Frauenanteil für die erste Führungsebene un-
terhalb des Vorstands auf 30% und für die zweite Führungsebene auf 40% an-
wachsen. Umsetzungsfrist auch hier ist der 31. Oktober 2021.

Die aktuelle Zusammensetzung des Aufsichtsrats setzt das Diversitätskonzept in
weiten Teil um.

DIVERSITÄTSKONZEPT FÜR DEN VORSTAND

Der Aufsichtsrat und der Vorstand fördern eine agile, offene Unternehmenskul-
tur, in der die Vorteile von Diversität bewusst genutzt werden und jeder sein Po-
tenzial zum Besten des Unternehmens frei entfalten kann. PUMA strebt an, Vor-
standspositionen sowie leitende Führungspositionen überwiegend mit im Unter-
nehmen entwickelten Personen zu besetzen.

Für die Entscheidung des Aufsichtsrats über die Besetzung einer konkreten Vor-
standsposition ist die fachliche und persönliche Eignung des Kandidaten unter
Berücksichtigung des Unternehmensinteresses maßgeblich. Es ist sicherzustel-
len, dass die Mitglieder des Vorstands insgesamt über die zur bestmöglichen Er-
füllung der Vorstandsaufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Er-
fahrungen verfügen, wie sie für einen Sportartikelhersteller wie PUMA erforder-
lich sind. Es muss nicht jedes Vorstandsmitglied die fachlichen Anforderungen
abbilden. Das Diversitätskonzept für den Vorstand sieht daher vor, dass bei des-
sen Zusammensetzung die Aspekte Geschlecht, Internationalität, Alter, Ausbil-
dungs- und Erfahrungshintergrund berücksichtigt werden:

- Geschlecht

PUMA strebt einen Anteil von Frauen im Vorstand in Höhe von 20% bis 31. Okto-
ber 2021 an unter der Bedingung, dass das Gremium fünf oder mehr Vorstands-
mitglieder hat. Um dieses Ziel zu erreichen, achtet der Vorstand darauf, dass im
Rahmen der internen globalen Managementstruktur zur Nachwuchsentwicklung
für den Vorstand ein angemessener Anteil von weiblichen Kandidaten auf den
Nachfolgelisten zu finden ist. Die Beteiligung von Frauen im Vorstand soll in Zu-
kunft bei einer erforderlichen Neubesetzung insbesondere dadurch gewährleis-
tet werden, dass bei verschiedenen, gleich qualifizierten Bewerbern Frauen be-
sonders berücksichtigt werden. Soweit eine Besetzung durch externe Kandida-
ten erfolgen soll, sollen insbesondere entsprechend qualifizierte weibliche Kan-
didaten berücksichtigt werden. Gleiches gilt für die Besetzung von Führungs-
funktionen. Um Frauen künftig noch stärker an Führungsfunktionen zu beteili-
gen, fördert PUMA die Vereinbarkeit von Familie und Beruf etwa durch Teilzeit-
und Halbtagsmodelle sowie durch flexible Arbeitszeiten und die Bereitstellung
von Kinderbetreuungsplätzen. Mit Anne-Laure Descours ist eine Frau im Vor-
stand vertreten. Mithin beträgt der Frauenanteil im Vorstand aktuell 33%.
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- Internationalität

PUMA ist ein global agierendes Unternehmen. Eine angemessene Anzahl an Vor-
standsmitgliedern muss daher zwingend internationale Erfahrung mitbringen
entweder aufgrund ihrer Herkunft oder aufgrund ihrer langjährigen Berufserfah-
rung im Ausland. Ungeachtet der mehrjährigen internationalen Erfahrung aller
Vorstandsmitglieder ist dieses Ziel schon allein aufgrund der internationalen
Herkunft von Bjørn Gulden und Anne-Laure Descours übertroffen.

- Alter

Der Aufsichtsrat achtet auf eine ausgewogene Altersstruktur im Vorstand. Diese
ist wichtig, um die Kontinuität der Vorstandsarbeit zu gewährleisten und eine rei-
bungslose Nachfolgeplanung zu ermöglichen. Grundsätzlich dürfen Mitglieder
des Vorstands nicht älter als 70 Jahre sein. Die Regelaltersgrenze wird von allen
Mitgliedern des Vorstands unterschritten.

- Ausbildungs- und Erfahrungshintergrund

Im Hinblick auf den Bildungs- und Berufshintergrund soll sich die Auswahl von
Vorstandsmitgliedern an den im PUMA-Vorstand allgemein sowie für das jeweili-
ge Vorstandsressort erforderlichen Kompetenzen in Bezug auf Unternehmens-
leitung, Strategieentwicklung, Finanzen- und Rechnungslegung, Supply Chain,

Vertrieb sowie HR orientieren. Hier gelten die gleichen Kriterien, die bezüglich
des Kompetenzprofils des Aufsichtsrats entwickelt wurden. Diese Kompetenzen
müssen nicht im Rahmen eines Universitätsstudiums oder einer anderen Ausbil-
dung, sondern können auch in sonstiger Weise inner- oder außerhalb von PUMA
erworben worden sein. Die Vorstandsmitglieder verfügen über alle oben genann-
ten Kompetenzen.

Die aktuelle Zusammensetzung des Vorstands setzt das Diversitätskonzept um.

DIRECTORS‘ DEALINGS

Die der Gesellschaft gemeldeten Eigengeschäfte von Führungspersonen sind
unter https://about.puma.com/de-de/investor-relations/the-puma-share veröf-
fentlicht. Herr Jean-François Palus meldete im Mai 2019, dass er im Jahr 2018
PUMA-Aktien im Zuge der Sachdividendenausschüttung der Kering S.A. (Paris)
an ihre Aktionäre erhielt. Im Oktober und November 2019 meldete Herr Palus
darüber hinaus, dass er als Teil einer zusammenhängenden Transaktion zu-
nächst seine PUMA-Aktien verkauft und die gleiche Anzahl kurz danach wieder
gekauft hat. Herr Bjørn Gulden hat am 3. Januar 2020 einen Kauf in PUMA-Akti-
en gemeldet.

https://about.puma.com/en/investor-relations/share
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RISIKO- UND CHANCENBERICHT

Unternehmerisches Handeln ist grundsätzlich mit Chancen und Risiken verbun-
den. Dies trifft auch auf die schnelllebige Sport- und Lifestyle-Industrie zu, in der
PUMA weltweit tätig und deshalb fortlaufend Risiken und Chancen ausgesetzt
ist, die es zu identifizieren und zu steuern gilt. Hierzu wird ein effektives Risiko-
und Chancenmanagement benötigt, durch das Risiken und Chancen systema-
tisch erkannt und überwacht werden können. Unter einem Risiko versteht man
ein oder mehrere zukünftige Ereignisse mit ungeplanten, negativen Folgen für
das Unternehmen bis hin zur Bestandsgefährdung des Unternehmens. Analog
wird eine Chance als ein Ereignis oder mehrere Ereignisse mit ungeplanten, po-
sitiven Folgen für das Unternehmen definiert.

Der Vorstand der PUMA SE trägt die Gesamtverantwortung für das Risiko- und
Chancenmanagement-System. Das Risk Management Committee (RMC) ist als
Gremium auf Führungsebene für die Konzeption und Überwachung des Risiko-
managementsystems zuständig und ist deshalb auch erster Adressat der Risiko-
berichterstattung. Die Aufgabe der operativen Koordination des gruppenweiten
Risikomanagementsystems wurde an den Bereich Group Internal Audit & Gover-
nance, Risk Management und Internal Control (GRC) übertragen. Das Chancen-
management ist nicht Teil des Risikomanagements. In einem regelmäßigen Zy-
klus von derzeit zweimal jährlich werden einzelne Risiko-Interviews mit ausge-
wählten Führungskräften als sogenannte Risikoverantwortliche unterhalb des
Vorstands unternehmensweit durchgeführt. Ziel dieser Interviews ist es, Risiken
systematisch zu identifizieren, zu validieren und zu kategorisieren sowie Gegen-
maßnahmen zu erfassen. Der Bereich Group Internal Audit & GRC stellt dabei
ein einheitliches Rahmenwerk zur Bewertung von Risiken zur Verfügung. Die Be-
wertung berücksichtigt dabei die Eintrittswahrscheinlichkeit, den potentiellen
Effekt und die Kontrolle über das jeweilige Risiko.
Die im Rahmen der Risiko-Interviews identifizierten und bewerteten Risiken wer-
den im RMC in aggregierter Form in einer sogenannten Risk Heat Map präsen-
tiert. Das RMC setzt sich aus einem festgelegten Kreis von Führungskräften ver-
schiedener Unternehmensbereiche, inklusive des Vorstands, zusammen. Den
Vorsitz des RMC hat der Chief Financial Officer als Vorstandsmitglied inne. Die

Ergebnisse aus den RMC-Sitzungen werden durch den Vorsitzenden des RMC
und den Bereichsleiter Group Internal Audit & GRC an den Prüfungsausschuss
als Unterausschuss des Aufsichtsrats berichtet. Zur Dokumentation der Risiko-
management-Prozesse steht dem Bereich Group Internal Audit & GRC sowie den
Risikoverantwortlichen ein integriertes GRC-Tool zur Verfügung.

Des Weiteren verfügt PUMA über ein ausgeprägtes Reporting- und Controllings-
ystem, das einen wesentlichen Bestandteil des Risikomanagements darstellt.
PUMAs Reporting- und Controllingsystem basiert auf der monatlichen Finanzbe-
richterstattung und der Überprüfung und Plausibilisierung der gemeldeten In-
formationen durch das Controlling.

Chancen und Risiken werden von den jeweiligen Verantwortlichen weltweit in
jährlichen Planungsgesprächen analysiert und daraus Zielvorgaben und Maß-
nahmen abgeleitet. Die Einhaltung der Zielvorgaben in Bezug auf die Risiken
wird durch das Reportingsystem kontinuierlich überwacht. Somit ist PUMA in der
Lage, Abweichungen und negative Entwicklungen zeitnah zu erkennen und not-
wendige Gegenmaßnahmen frühzeitig einzuleiten.

RISIKO- UND CHANCENKATEGORIEN

Die folgenden Erläuterungen zu Chancen und Risiken sind in der Reihenfolge
entsprechend ihrer relativen Bedeutung dargestellt.

GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNGEN

Als international agierender Konzern ist PUMA globalen gesamtwirtschaftlichen
Entwicklungen und den damit verbundenen Risiken ausgesetzt. So kann sich bei-
spielsweise die konjunkturelle Entwicklung in wichtigen Absatzmärkten im Kon-
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sumverhalten der Verbraucher bemerkbar machen. Dies kann sich positiv oder
negativ auf geplante Umsätze sowie das Ergebnis auswirken. Ebenso können
sich politische Veränderungen und gesellschaftliche Entwicklungen in Änderun-
gen von rechtlichen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel im Zusammenhang
mit dem Brexit, und beispielsweise Wechselkursschwankungen bemerkbar ma-
chen.
Insgesamt begegnet PUMA diesen Herausforderungen mit geografischer Diver-
sifizierung und der Entwicklung von Alternativszenarien für den Eintrittsfall von
gravierenden Ereignissen. Dies gilt insbesondere für politische Entwicklungen
und mögliche Änderungen von rechtlichen Rahmenbedingen, welche von PUMA
kontinuierlich beobachtet werden.

MARKENIMAGE

Markenimage und Markenbegehrtheit sind für PUMA von zentraler Bedeutung,
da es das Kaufverhalten der Verbraucher nicht nur zugunsten, sondern auch
zum Nachteil der Marke beeinflussen kann. PUMA hat entsprechend das Leitbild
„Wir wollen die schnellste Sportmarke der Welt werden“ formuliert, um die lang-
fristige Unternehmensausrichtung sowie die Strategie zu unterstreichen. Das
Markenversprechen „Forever Faster“ steht dabei nicht nur für das Produktange-
bot von PUMA als Sportunternehmen, sondern auch stellvertretend für sämtli-
che Unternehmensprozesse.
Den Risiken aus dem Bereich Markenimage begegnet PUMA vor allem durch Ko-
operationen mit Markenbotschaftern, welche den Kern der Marke und die Mar-
kenwerte von PUMA verkörpern („mutig, „überzeugt“, „zielstrebig“ und „optimis-
tisch“) sowie großes Einflusspotenzial auf die Zielgruppe von PUMA haben. Hier-
zu stärkt PUMA seine Position als Sportmarke durch Partnerschaften mit Spit-
zensportlern, wie beispielsweise dem Topstürmer Antoine Griezmann, der
Sprintlegende Usain Bolt, dem mehrmaligen Formel-1-Weltmeister Lewis Ha-
milton und dem Profigolfer Rickie Fowler. In 2019 wurden unter anderem mit
dem Torwart Jan Oblak, dem Fußballtrainer Pep Guardiola und Karsten War-
holm, dem Weltmeister über 400 Meter Hürden, weitere Markenbotschafter ge-
wonnen. Im Fußball hat PUMA langfristige Sponsoringverträge mit Spitzenverei-
nen, wie beispielsweise Manchester City, Borussia Dortmund, AC Milan, Olympi-
que Marseille und der italienischen Nationalmannschaft, abgeschlossen. In die-
sem Zusammenhang steht auch der Wiedereinstieg von PUMA in die Sportart

Basketball und das Engagement in Leichtathletik und weiteren Sportarten. Jun-
ge Trendsetter erreicht PUMA über Markenbotschafter und Kooperationen mit
der Musik-, Film- und Modeszene, wie beispielsweise Jay-Z, Meek Mill, Adriana
Lima, Cara Delevingne und Selena Gomez, und verstärkt auch über Influencer in
den sozialen Netzwerken.

INFORMATIONSTECHNIK

Die fortschreitende Digitalisierung des Unternehmensumfeldes hält für PUMA
Risiken, aber auch zunehmende Chancen bereit. Wichtige Geschäftsabläufe und
Prozesse können durch den Ausfall von IT-Systemen empfindlich gestört werden.
Beispielsweise können externe Angriffe oder fehlerhaftes Verhalten zum Verlust
vertraulicher und sensibler Daten, sowie zu hohen Kosten, Umsatzeinbußen und
Rufschädigungen führen. Chancen ergeben sich zum Beispiel in einer noch bes-
seren, bedarfsgerechten Kommunikation mit Kunden über digitale Kanäle, sowie
durch neue Möglichkeiten der Produktpräsentation. Darüber hinaus können
neue oder effizienter unterstützte Prozesse einen Wertbeitrag leisten oder zu
Kostenoptimierungen führen.
Um diesen Risiken zu begegnen und gleichzeitig die gebotenen Chancen der Di-
gitalisierung zu nutzen, führt PUMA kontinuierlich technische und organisatori-
sche Maßnahmen durch und tätigt Investitionen in die Erneuerung und Sicher-
heit der IT-Landschaft. IT-Systeme werden regelmäßig überprüft, gewartet und
Sicherheitstests unterzogen. Zudem werden alle Mitarbeiter mit Hilfe von Richt-
linien, Schulungen und Informationskampagnen fortlaufend sensibilisiert.

BESCHAFFUNGSBEREICH UND LIEFERKETTE

Der Großteil der PUMA Produkte wird in ausgewählten Ländern Asiens, vor al-
lem in Vietnam, China, Kambodscha, Bangladesch, Indonesien und Indien produ-
ziert. Die Produktion in diesen Ländern ist für PUMA mit erheblichen Risiken
verbunden. Diese ergeben sich beispielsweise durch Schwankungen der Wech-
selkurse, Veränderungen der Beschaffungs- und Lohnkosten, Lieferengpässe bei
Rohmaterialien oder Komponenten, Qualitätsprobleme aber auch durch Natur-
katastrophen oder politische Instabilität. Zudem können Risiken auch durch die



175

Geschäftsbericht 2019     ↗ ZUSAMMENGEFASSTER LAGEBERICHT

Möglichkeit einer zu starken Abhängigkeit von einzelnen Herstellern entstehen.
Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Portfolios soll die Abhängig-
keit von einzelnen Lieferanten und Beschaffungsmärkten vermeiden. Grundsätz-
lich werden langfristige Rahmenverträge abgeschlossen, um die zukünftig not-
wendigen Produktionskapazitäten zu sichern. Ein Qualitätssicherungsprozess
und die direkte Zusammenarbeit mit den Herstellern sollen die Qualität der
PUMA Produkte dauerhaft sicherstellen.
Der Beschaffungsbereich und die Lieferkette müssen außerdem auf Risiken und
Chancen, wie Veränderungen bei Abgaben und Zöllen sowie Handelsbeschrän-
kungen, reagieren. PUMA analysiert hierzu kontinuierlich politische und rechtli-
che Rahmenbedingungen, um auf Veränderungen frühzeitig reagieren zu kön-
nen.
Der Transport der Produkte in die Vertriebsländer ist dem Risiko von Verspätun-
gen und Ausfällen durch Dienstleister ausgesetzt. Die Zusammenarbeit mit
Dienstleistern wird dementsprechend durch Auswahlverfahren, einheitliche Ver-
tragsbedingungen und eine dauerhafte Überwachung mit Kennzahlen
abgesichert.

NACHHALTIGKEIT

Im Beschaffungsbereich aber auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette
sind Nachhaltigkeitsthemen von großer Bedeutung. Hierin besteht das Risiko der
Verletzung von Kernarbeitsnormen der ILO (International Labour Organisation),
der Nichteinhaltung von Umweltstandards oder dem Einsatz von gesundheitsge-
fährdenden Chemikalien in der Produktion durch Zulieferbetriebe. Dies würde
gegen die Anforderungen von PUMA gegenüber den Zulieferbetrieben verstoßen
und zudem zu einer negativen Berichterstattung führen. Die Einhaltung der gül-
tigen Standards wird durch regelmäßige Prüfungen bei den Zulieferbetrieben si-
chergestellt.
Der Klimawandel und die steigenden Kundenanforderungen in Bezug auf Nach-
haltigkeit führen zu einem stärkeren ökologischen Fokus sowohl an den eigenen
Standorten als auch entlang der Produktions- und Lieferkette. Eine effizientere
Nutzung von Ressourcen und die Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen so-
wie die verstärkte Verwendung von nachhaltigen Materialien in der Produktion
sind Ausdruck der Nachhaltigkeitsstrategie von PUMA.

PRODUKT UND MARKTUMFELD

Dem Risiko aus spezifischen Produkteinflüssen des Marktumfeldes, insbesonde-
re der Gefahr von Substituierbarkeit im wettbewerbsintensiven Sport- und Life-
stylemarkt, wird mit dem frühzeitigen Erkennen und Nutzen von relevanten Kon-
sumtrends entscheidend entgegengewirkt. Nur wer diese Trends frühzeitig er-
kennt, kann sich einen Vorsprung gegenüber Mitbewerbern verschaffen.
Gezielte Investitionen in Produktdesign und Produktentwicklung sollen sicher-
stellen, dass das charakteristische PUMA-Design der gesamten Produktpalette
im Einklang mit der allgemeinen Markenstrategie („Forever Faster“) steht und
dadurch einen eindeutigen Wiedererkennungseffekt erzeugt.

PRODUKTFÄLSCHUNGEN

Produktfälschungen können für PUMA zum Vertrauensverlust der Verbraucher
in die Marke und damit zu einer Beeinträchtigung des Markenimages führen,
weshalb die Bekämpfung von Markenpiraterie bei PUMA einen hohen Stellen-
wert hat. Das PUMA-Team zum Schutz des geistigen Eigentums sorgt nicht nur
für ein starkes weltweites Portfolio an Schutzrechten wie Marken, Designs und
Patenten, sondern arbeitet auch weltweit eng mit Zoll- und Polizeibehörden zu-
sammen und wirkt beratend bei der Implementierung effektiver Gesetze zum
Schutze des geistigen Eigentums mit.

VERTRIEBSSTRUKTUR

PUMA bedient sich verschiedener Vertriebskanäle wie dem traditionellen Groß-
handelsgeschäft mit unseren Partnern im Einzelhandel („Wholesale-Geschäft“)
und dem PUMA-eigenen Einzelhandels- und eCommerce-Geschäft („Retail-Ge-
schäft“), um die Abhängigkeit von einzelnen Vertriebswegen zu reduzieren. Das
Großhandelsgeschäft stellt insgesamt den größten Anteil des Umsatzes dar. Der
Fokus auf das eigene Einzelhandels- und eCommerce-Geschäft soll neben einer
höheren Rohertragsmarge und der besseren Kontrolle der Distribution zudem
gewährleisten, dass PUMA-Produkte exklusiv im gewünschten Markenumfeld
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präsentiert werden können.
Im Großhandel stellen stärker werdende Händler, zum Teil mit Eigenmarken,
und Wettbewerber das Risiko eines intensivierten Wettbewerbs um Konsumen-
ten und Marktanteile dar. Zudem verändert sich das Kaufverhalten der Konsu-
menten hin zu mehr eCommerce und der Verknüpfung aus stationärem und digi-
talem Handel, was eine kontinuierliche Anpassung der Vertriebsstruktur erfor-
dert. Der Vertrieb über eigene Einzelhandels- und eCommerce-Kanäle ist für
PUMA jedoch auch mit verschiedenen Risiken verbunden. Hierzu zählen notwen-
dige Investitionen in den Ausbau und die Infrastruktur, Einrichtung der Läden,
höhere Fixkosten und Mietverträge mit langfristigen Mietverpflichtungen, was
bei einer rückläufigen Geschäftsentwicklung die Profitabilität beeinträchtigen
kann.
PUMA führt zur Vermeidung von Risiken und Nutzung von Chancen ein dauerhaf-
tes Monitoring der Vertriebskanäle und ein regelmäßiges Reporting durch das
Controlling und der Fachabteilungen durch. In den eigenen Vertriebskanälen
wird im Vorfeld einer Investitionsentscheidung eine detaillierte Standort- und
Rentabilitätsanalyse getätigt. Negative Entwicklungen werden somit durch das
Reporting- und Controllingsystem frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen er-
griffen, um die einzelnen Geschäfte angemessen zu steuern. Im Bereich eCom-
merce werden weltweite Aktivitäten harmonisiert sowie Investitionen in die IT-
Plattform getätigt, um die Abwicklung der Kauftransaktionen weiter zu optimie-
ren und das Einkaufserlebnis für den Konsumenten weiter zu verbessern.

BERICHTERSTATTUNG IN MEDIEN

Eine negative Berichterstattung in den Medien über PUMA, zum Beispiel aus
Gründen eines Produktrückrufs, Verletzung von Gesetzen oder interner und ex-
terner Vorschriften, kann, ganz gleich ob es sich um Tatsachen oder nur um ein
Gerücht handelt, zu erheblichen Imageschäden und letztendlich auch zu Um-
satz- und Gewinneinbußen führen. PUMA begegnet diesem Risiko mittels einer
sorgsamen Presse-, Social-Media- und Public-Relations-Arbeit, die aus der
Konzernzentrale in Herzogenaurach und der Niederlassung in den USA gesteu-
ert wird. Zusätzlich sucht PUMA kontinuierlich den offenen Austausch mit wichti-
gen externen Stakeholdern, wie zum Beispiel Zulieferern, Nichtregierungsorga-
nisationen und Industrieinitiativen, und hat dies im Rahmen von regelmäßig aus-
gerichteten „Sustainability Stakeholder Meetings“ institutionalisiert.

ORGANISATORISCHE HERAUSFORDERUNGEN UND PROJEKTRISIKEN

Die Organisationsstruktur von PUMA mit der Konzernzentrale in Herzogenau-
rach, einer zentralen Beschaffungsorganisation und weltweit aufgestellten Ver-
triebsgesellschaften, fördert die globale Ausrichtung des Konzerns. Für PUMA
besteht hierbei insbesondere das Risiko, dass die Waren- und Informationsflüsse
nicht ausreichend durch moderne IT-Infrastruktur unterstützt werden. Aus die-
sem Grund müssen bestehende Geschäftsprozesse stetig optimiert und ange-
passt werden. Dies erfolgt systematisch durch gezielte Optimierungsprojekte,
die zentral durch eine Fachabteilung erfasst, geplant und gesteuert werden.

PERSONALBEREICH

Das kreative Potenzial, das Engagement und das Leistungsvermögen von PUMA
Mitarbeitern sind wichtige Faktoren und zugleich bedeutende Chancen für eine
erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Eigenverantwortliches Denken und
Handeln stehen bei PUMA im Vordergrund und sind Bestandteil einer offenen
Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien. Die Personalstrategie von PUMA
hat das Ziel, diese erfolgreiche Philosophie langfristig und nachhaltig zu sichern.
Dafür werden personelle Risiken im Rahmen eines Regelprozesses erfasst und
bewertet. Entsprechend wurde ein besonderes Augenmerk auf das Talentma-
nagement, die Identifikation von Schlüsselpositionen und Talenten und deren op-
timale Positionierung sowie die Nachfolgeplanung gelegt. Zudem zielen weitere
nationale und globale Regelungen und Richtlinien darauf ab, die Einhaltung
rechtlicher Bestimmungen sicherzustellen. Auch in Zukunft wird PUMA Investi-
tionen in Personal zielgerichtet und bedarfsorientiert auf die jeweiligen Funktio-
nen beziehungsweise Regionen ausrichten, um damit den zukünftigen Anforde-
rungen der Unternehmensstrategie Rechnung zu tragen.
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RECHTLICHE RISIKEN

Als international agierender Konzern ist PUMA verschiedenen rechtlichen Risi-
ken ausgesetzt. Dazu zählen Vertragsrisiken oder Risiken, dass Dritte Forderun-
gen oder Klagen wegen Verletzungen ihrer Markenrechte, Patentrechte oder an-
derer Rechte geltend machen. Mit der kontinuierlichen Überwachung der ver-
traglichen Verpflichtungen und der Einbindung von internen und externen
Rechtsexperten bei Vertragsangelegenheiten sollen etwaige Rechtsrisiken ver-
mieden werden.

COMPLIANCE RISIKEN

PUMA ist der Gefahr ausgesetzt, dass Mitarbeiter gegen Gesetze, Richtlinien und
eigene Standards verstoßen (Compliance-Verstöße). Diesbezügliche Risiken wie
Diebstahl, Betrug, Untreue, Unterschlagung und Korruption sowie bewusste
Falschdarstellungen in der Rechnungslegung können zu erheblichen monetären
Schäden und einem Imageverlust führen. PUMA verfügt deshalb über verschie-
dene Instrumente, um diesen Risiken zu begegnen. Dazu gehören unter ande-
rem ein integriertes Compliance-Management-System, das interne Kontrollsys-
tem, das Konzerncontrolling und die Interne Revision. Im Rahmen des Complian-
ce-Management-Systems werden Sensibilisierungsmaßnahmen zu wesentlichen
Compliance-Themen, wie zum Beispiel Korruptionsprävention und Kartellrecht
durchgeführt und entsprechende Richtlinien im Konzern eingeführt. Des Weite-
ren steht den PUMA-Mitarbeitern ein Hinweisgebersystem zur Verfügung, um
unethisches Verhalten zu melden.

WÄHRUNGSRISIKEN

PUMA ist als international agierender Konzern Währungsrisiken ausgesetzt, die
aus der Disparität des jeweiligen Währungsumfangs auf der Einkaufs- und der
Verkaufsseite, aber auch aus Währungskursschwankungen resultieren.
Der größte Beschaffungsmarkt ist der asiatische Markt, auf dem die Zahlungs-
ströme zum größten Teil in US-Dollar (USD) abgewickelt werden, während die
Umsätze im PUMA-Konzern zum Großteil in anderen Währungen fakturiert wer-
den. PUMA begegnet dem Währungsrisiko entsprechend einer internen Richtli-

nie. Zur Absicherung von bestehenden und absehbaren finanziellen Verbindlich-
keiten in fremder Währung werden Devisentermingeschäfte eingesetzt.

PUMA schließt ausschließlich marktübliche Devisentermingeschäfte zur Absi-
cherung bereits geschlossener oder sich abzeichnender Verträge mit renom-
mierten internationalen Finanzinstituten ab. Zum Jahresende 2019 ist der Netto-
bedarf für die Planungsperiode 2020 angemessen gegen Währungseinflüsse
abgesichert.

Weiterhin können durch konzerninterne Darlehen, die zur Finanzierung ausge-
geben werden, Fremdwährungsrisiken entstehen. Um Währungsrisiken bei der
Umwandlung von auf fremde Währung lautenden konzerninternen Darlehen in
die funktionalen Währungen der Konzernunternehmen (Euro) abzusichern, wer-
den Währungsswaps und Devisentermingeschäfte eingesetzt.

Zur Darstellung von Marktrisiken verlangt IFRS 7 Sensitivitätsanalysen, die Aus-
wirkungen hypothetischer Änderungen von relevanten Risikovariablen auf Ergeb-
nis und Eigenkapital zeigen. Die periodischen Auswirkungen werden bestimmt,
indem die hypothetischen Änderungen der Risikovariablen auf den Bestand der
Finanzinstrumente zum Abschlussstichtag bezogen werden. Dabei wird unter-
stellt, dass der Bestand zum Abschlussstichtag repräsentativ für das Gesamtjahr
ist.

Währungsrisiken im Sinne von IFRS 7 entstehen durch Finanzinstrumente, wel-
che in einer von der funktionalen Währung abweichenden Währung denominiert
und monetärer Art sind; wechselkursbedingte Differenzen aus der Umrechnung
von Einzelabschlüssen in die Konzernwährung bleiben unberücksichtigt. Als re-
levante Risikovariablen gelten grundsätzlich alle nicht funktionalen Währungen,
in denen PUMA Finanzinstrumente einsetzt.

Den Währungssensitivitätsanalysen liegen die folgenden Annahmen zugrunde:
Wesentliche originäre monetäre Finanzinstrumente (Flüssige Mittel, Forderun-
gen, verzinsliche und unverzinsliche Verbindlichkeiten) sind entweder unmittel-
bar in funktionaler Währung denominiert oder werden durch den Einsatz von De-
visentermingeschäften in die funktionale Währung transferiert.

Die Devisentermingeschäfte zur Absicherung wechselkursbedingter Zahlungs-
schwankungen sind in eine wirksame Cashflow-Hedgebeziehung nach IAS 39
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eingebunden. Kursänderungen der diesen Geschäften zugrundeliegenden Wäh-
rungen haben Auswirkungen auf die Sicherungsrücklage im Eigenkapital und auf
den Fair Value dieser Sicherungsgeschäfte.

STEUERRECHTLICHE RISIKEN

Im internationalen Geschäftsumfeld müssen die jeweilig gültigen steuerlichen
Regelungen eingehalten werden. Über entsprechende interne Verhaltensregeln
sind die Mitarbeiter angehalten, die einschlägigen steuerlichen Regelungen ein-
zuhalten und zu befolgen. Neben der Einhaltung nationaler steuerlicher Vor-
schriften, denen die einzelnen Konzerngesellschaften unterliegen, bestehen ver-
mehrt Risiken im Zuge konzerninterner Verrechnungspreise, die für verschiede-
ne interne Geschäftstransaktionen nach den Regelungen des Fremdvergleichs-
grundsatzes zwischen einzelnen Konzerngesellschaften anzusetzen sind. In al-
len steuerlichen Bereichen hat PUMA mit internen und externen Steuerexperten
hinreichend Vorkehrungen getroffen, um den einschlägigen steuerrechtlichen
Bestimmungen Folge zu leisten, aber auch, um auf Veränderungen im sich stän-
dig wandelnden steuerrechtlichen Umfeld reagieren zu können. Für die konzern-
internen Verrechnungspreise existiert eine entsprechende Dokumentation, die
nach den internationalen und nationalen Anforderungen und Standards erstellt
wurde. Es bestehen Richtlinien und Vorgaben zur Bestimmung fremdüblicher
Verrechnungspreise für konzerninterne Geschäftstransaktionen, die den gültigen
Verfahrensregelungen entsprechen und die für die handelnden Mitarbeiter bin-
dend sind. Mittels eines internen Tax Reporting sind externe und interne Steuer-
sachverständige in der Lage, die steuerlichen Entwicklungen bei PUMA laufend
zu kontrollieren und zu überwachen. Sowohl der Vorstand als auch der Auf-
sichtsrat werden laufend über die steuerlichen Entwicklungen bei PUMA infor-
miert, um steuerrechtliche Risiken möglichst frühzeitig zu erkennen und zu
vermeiden.

AUSFALLRISIKEN

Aufgrund der Geschäftstätigkeit ist PUMA einem Ausfallrisiko der Forderungen
ausgesetzt, dem durch eine fortlaufende Überwachung der Außenstände und

durch ausreichende Wertberichtigungen begegnet wird. Das Ausfallrisiko wird,
wenn möglich, durch Kreditversicherungen limitiert, und das maximale Ausfall-
risiko wird durch die Buchwerte der in der Bilanz angesetzten finanziellen Ver-
mögenswerte wiedergegeben. Darüber hinaus ergeben sich in geringerem Um-
fang auch Ausfallrisiken aus anderen vertraglichen finanziellen Verpflichtungen
der Gegenpartei, wie zum Beispiel Bankguthaben und derivative
Finanzinstrumente.

LIQUIDITÄTSRISIKO

PUMA führt laufend eine Analyse der kurzfristigen Mittelbedarfe in Form einer
rollierenden Cashflow-Planung auf Ebene der Einzelgesellschaften in Abstim-
mung mit der zentralen Treasury-Abteilung durch. Um die jederzeitige Zah-
lungsfähigkeit, die finanzielle Flexibilität und ein strategisches Liquiditätspolster
sicherzustellen, wird eine Liquiditätsreserve unter anderem in Form von Barmit-
teln und bestätigten Kreditlinien vorgehalten. Diesbezüglich besteht zum 31. De-
zember 2019 eine syndizierte Kreditlinie über € 350,0 Mio., welche zum Bilanz-
stichtag nicht in Anspruch genommen wurde.
Die Finanzierung der mittel- und langfristigen Mittelbedarfe, die sich nicht un-
mittelbar aus dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit abdecken las-
sen, erfolgt durch Aufnahme von mittel- und langfristigen Darlehen. Zu diesem
Zweck wurde im Juli 2018 ein Schuldscheindarlehen in vier Tranchen begeben
(jeweils eine Tranche mit fixem und variablem Coupon über eine Restlaufzeit von
2 Jahren über insgesamt € 100,0 Mio. und jeweils eine Tranche über eine Rest-
laufzeit von 4 Jahren über insgesamt € 60,0 Mio.). Zudem wurde im Dezember
2019 ein weiteres Schuldscheindarlehen über insgesamt € 70,0 Mio. mit Auszah-
lung im Januar 2020 abgeschlossen. Dieses Schuldscheindarlehen besteht aus
zwei Tranchen mit fixem und variablem Coupon und besitzt eine Laufzeit von 5
Jahren.
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ZINSRISIKEN

Zinsänderungen haben bei PUMA keinen wesentlichen Einfluss auf die Zinssen-
sitivität und bedürfen somit keines Einsatzes von Zinssicherungsinstrumenten.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Beurteilung der Gesamtrisikosituation des Konzerns und der PUMA SE ist
das Ergebnis einer konsolidierten Betrachtung der zuvor dargestellten Einzelri-
siken. Dem Vorstand sind derzeit keine wesentlichen Risiken bekannt, die eigen-
ständig oder in Kombination mit anderen Risiken den Fortbestand des Konzerns
und der PUMA SE gefährden könnten. Im Jahr 2019 gab es in Bezug auf die Ge-
samteinschätzung der Risikosituation keine wesentliche Veränderung gegenüber
dem Vorjahr.
Wir können jedoch nicht ausschließen, dass in Zukunft Einflussfaktoren, die uns
derzeit nicht bekannt sind oder die wir momentan als nicht wesentlich einschät-
zen, den Fortbestand des Konzerns und der PUMA SE und deren konsolidierten
Gesellschaften beeinflussen können. Aufgrund der äußerst soliden Bilanzstruk-
tur und Eigenkapitalquote, sowie der positiven Geschäftsaussichten sieht der
Vorstand keine bestandsgefährdenden Risiken für den Fortbestand des PUMA-
Konzerns und der PUMA SE.

WESENTLICHE MERKMALE DES INTERNEN KONTROLL- UND
DES RISIKOMANAGEMENTSYSTEMS IN HINBLICK AUF DEN
KONZERNRECHNUNGSLEGUNGSPROZESS

Der Vorstand der PUMA SE ist verantwortlich für die Erstellung und die Richtig-
keit des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses und des zusammenge-
fassten Lageberichts der PUMA SE. Der Konzernabschluss wurde in Überein-

stimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie sie in der EU
anzuwenden sind, sowie den ergänzenden Vorschriften des HGB, des AktG und
des SEAG erstellt. Bestimmte Angaben und Beträge beruhen auf aktuellen Ein-
schätzungen des Vorstands sowie des Managements.

Der Vorstand ist verantwortlich für die Einrichtung und die regelmäßige Überwa-
chung eines angemessenen internen Kontroll- und Risikomanagementsystems
in Hinblick auf den Konzernabschluss und die Angaben im zusammengefassten
Lagebericht. Dieses Kontroll- und Risikomanagementsystem ist darauf ausge-
richtet, die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der internen und externen
Rechnungslegung, die Darstellung und Richtigkeit des Konzernabschlusses so-
wie des zusammengefassten Lageberichts und der dort gemachten Angaben zu
gewährleisten. Es basiert auf einer Reihe von prozessintegrierten Überwa-
chungsmaßnahmen und umfasst dazu notwendige Maßnahmen, interne Anwei-
sungen, Organisations- und Berechtigungsrichtlinien, den „PUMA Code of
Ethics“, die personelle Trennung von Funktionen im Konzern und das Vieraugen-
prinzip. Die Maßnahmen werden regelmäßig durch die Revisionsabteilung des
Bereichs Group Internal Audit & GRC auf Angemessenheit und Funktionsfähig-
keit überprüft.

PUMA verfügt für die monatliche Finanzberichterstattung und Konsolidierung
über ein konzernweites Reporting- und Controllingsystem, welches es ermög-
licht, Abweichungen von Planwerten und rechnungslegungsbezogene Inkonsis-
tenzen regelmäßig und frühzeitig zu erkennen und, falls notwendig, Gegenmaß-
nahmen einzuleiten.

Im Rahmen des Risikomanagementsystems werden Ereignisse, die einen Ein-
fluss auf die wirtschaftliche Entwicklung und den Rechnungslegungsprozess des
Konzerns haben könnten, regelmäßig und ad-hoc identifiziert, das daraus resul-
tierende Risiko analysiert und bewertet sowie entsprechende Maßnahmen
eingeleitet.
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Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lage-
berichts sind teilweise auch Annahmen und Schätzungen notwendig, die auf den
Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung basieren und sich auf
Höhe und Ausweis bilanzierter Vermögenswerte und Schulden, Erträge und Auf-
wendungen, Eventualverbindlichkeiten und andere berichtspflichtige Angaben
auswirken.

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats trifft sich auf regelmäßiger Basis mit
den unabhängigen Abschlussprüfern, dem Vorstand und dem Bereich Group In-
ternal Audit & GRC, um die Ergebnisse der Abschlussprüfung und der Revisions-
prüfungen mit Bezug auf das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem im
Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess zu erörtern. Der Abschlussprüfer
berichtet in der Bilanzsitzung über die Ergebnisse der Jahres- und Konzernab-
schlussprüfung an den Aufsichtsrat.

Zusätzlich zum beschriebenen Risiko- und Chancenmanagement führt der Be-
reich Group Internal Audit & GRC einmal jährlich sogenannte Internal Control
Self Assessments (ICSA) auf Prozessebene für alle wesentlichen Geschäftspro-
zesse durch. Hierbei bewerten Prozessverantwortliche das vorhandene Kontroll-
gerüst anhand interner und externer Richtlinien und Best-Practice-Standards.
Ziel ist es, das interne Kontrollsystem kontinuierlich zu verbessern und gezielt
Risiken auf Prozessebene zu identifizieren, um Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Die Ergebnisse der ICSA werden dem Prüfungsausschuss berichtet und durch
den Bereich Group Internal Audit & GRC gezielt bei der risikoorientierten Prü-
fungsplanung berücksichtigt.
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PROGNOSEBERICHT

WELTKONJUNKTUR

Nachdem sich die Dynamik der Weltwirtschaft im Jahr 2019 verringert hat, er-
warten die Experten des Kieler Institutes für Weltwirtschaft (ifw Kiel) in ihrer
Winterprognose vom 11. Dezember 2019 für das Jahr 2020 einen Anstieg des
weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,1%. Dies entspricht einer leichten
Zunahme der Wachstumsrate des BIP von 0,1% gegenüber dem Jahr 2019. Dem-
zufolge zeichnet sich für das Jahr 2020 insgesamt eine Stabilisierung der Welt-
konjunktur ab.

Die Experten rechnen damit, dass der Produktionsanstieg in den fortgeschritte-
nen Volkswirtschaften auch im Jahr 2020 verhalten bleibt. Während die konjunk-
turelle Dynamik in den Vereinigten Staaten von Amerika weiterhin nachlässt und
der Brexit auch im Jahr 2020 eine Belastung für die Konjunktur im Vereinigten
Königreich bedeutet, erwartet das ifw Kiel die Konjunktur im Euroraum auf ei-
nem ähnlichen Niveau wie im Jahr 2019. Die Expansion der chinesischen Wirt-
schaft dürfte im Jahr 2020 weiter an Fahrt verlieren. In den übrigen Schwellen-
ländern dürfte sich der Produktionsanstieg hingegen leicht verstärken. Handels-
politische Unsicherheiten belasten weiterhin den Ausblick und bleiben ein Risiko
für die Prognose.

SPORTARTIKELBRANCHE

Sofern es keine wesentlichen negativen Auswirkungen vonseiten der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung gibt, erwarten wir für das Jahr 2020 weiterhin ein
stabiles Wachstum der Sportartikelbranche. Es ist anzunehmen, dass der Trend
zu sportlicher Betätigung und gesunder Lebensführung anhalten und damit auch
die Nachfrage nach Sportartikeln weiter steigen wird. Darüber hinaus sollten

sportliche Großereignisse im Jahr 2020, insbesondere die Olympischen Som-
merspiele in Tokyo und die Fußball-Europameisterschaft, dazu beitragen, das
Wachstum in der Sportartikelbranche zu unterstützen.

AUSBLICK 2020

Im Geschäftsjahr 2019 entwickelte sich unser Geschäft positiv, sowohl im Hin-
blick auf den Umsatz als auch auf die Profitabilität. Wir sind zuversichtlich, dass
sich diese Entwicklung auch im Jahr 2020 fortsetzen wird.

Für das Gesamtjahr 2020 erwarten wir deshalb einen währungsbereinigten Um-
satzanstieg von rund 10%. Der Ausblick für die Rohertragsmarge zeigt eine
leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (2019: 48,8%) und die operativen
Aufwendungen (OPEX) sollen prozentual leicht schwächer als die Umsatzerlöse
ansteigen. Auf Basis des aktuellen Wechselkursniveaus erwarten wir für das Ge-
schäftsjahr 2020 ein operatives Ergebnis (EBIT) in einer Bandbreite zwischen €
500 Mio. und € 520 Mio. (2019: 440,2 Mio.). Ebenso wird für 2020 eine deutliche
Verbesserung des Konzernergebnisses erwartet.

INVESTITIONEN

Für das Jahr 2020 sind Investitionen in das Anlagevermögen in einer Höhe von
rund € 200 Mio. geplant. Der wesentliche Teil entfällt dabei auf Investitionen in
die Infrastruktur, um die operativen Voraussetzungen für das geplante langfristi-
ge Wachstum zu schaffen. Die Investitionen betreffen im Wesentlichen Investitio-
nen in eigene Distributions- und Logistikzentren und Investitionen in den Ausbau
und die Modernisierung der eigenen Einzelhandelsgeschäfte.
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GRUNDLAGE FÜR LANGFRISTIGES WACHSTUM

Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben die langfristigen strategischen Prioritä-
ten gesetzt. Die Umsetzung der Maßnahmenpläne erfolgt zielgerichtet und wert-
orientiert. Wir gehen davon aus, dass mit der Unternehmensstrategie „Forever
Faster“ die Grundlage für eine mittel- und langfristige positive Entwicklung ge-
geben ist. Wir bestätigen daher unser mittelfristiges Ziel einer durchschnittli-
chen jährlichen Wachstumsrate der währungsbereinigten Umsätze von rund
10% (CAGR) und das Erreichen einer 10%-igen EBIT-Marge bis zum Jahr 2021/
2022.

Herzogenaurach, den 31. Januar 2020 

Der Vorstand

Gulden Lämmermann Descours
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KONZERNBILANZ

31.12.2019 31.12.2018

  Anhang € Mio. € Mio.

AKTIVA

Flüssige Mittel 3 518,1 463,7

Vorräte 4 1.110,2 915,1

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5 611,7 553,7

Forderungen aus Ertragsteuern 23 34,2 33,9

Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 6 76,6 111,2

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 7 130,5 115,2

Kurzfristige Vermögenswerte 2.481,2 2.192,8

Latente Steuern 8 237,7 207,6

Sachanlagen 9 394,8 294,6

Nutzungsrechte an Vermögenswerten 10 719,0 0,0

Immaterielle Vermögenswerte 11 454,6 437,5

Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 12 71,5 65,4

Sonstige langfristige Vermögenswerte 12 19,3 9,4

Langfristige Vermögenswerte 1.897,0 1.014,4

Summe Aktiva 4.378,2 3.207,2

 

T.01 KONZERNBILANZ
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KONZERNBILANZ

31.12.2019 31.12.2018

  Anhang € Mio. € Mio.

AKTIVA

Flüssige Mittel 3 518,1 463,7

Vorräte 4 1.110,2 915,1

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5 611,7 553,7

Forderungen aus Ertragsteuern 23 34,2 33,9

Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 6 76,6 111,2

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 7 130,5 115,2

Kurzfristige Vermögenswerte 2.481,2 2.192,8

Latente Steuern 8 237,7 207,6

Sachanlagen 9 394,8 294,6

Nutzungsrechte an Vermögenswerten 10 719,0 0,0

Immaterielle Vermögenswerte 11 454,6 437,5

Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 12 71,5 65,4

Sonstige langfristige Vermögenswerte 12 19,3 9,4

Langfristige Vermögenswerte 1.897,0 1.014,4

Summe Aktiva 4.378,2 3.207,2

 

T.01 KONZERNBILANZ
➔

184

Geschäftsbericht 2019     ↗ KONZERNABSCHLUSS



31.12.2019 31.12.2018

  Anhang € Mio. € Mio.

PASSIVA

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 13 10,2 20,5

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13 843,7 705,3

Ertragsteuern 23 88,9 68,0

Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten 10 144,8 0,8

Sonstige kurzfristige Rückstellungen 16 34,8 39,6

Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 13 60,5 56,4

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 13 376,0 304,6

Kurzfristige Verbindlichkeiten 1.558,9 1.195,2

Langfristige Leasingverbindlichkeiten 10 600,5 7,5

Latente Steuern 8 53,0 47,7

Pensionsrückstellungen 15 34,1 28,9

Sonstige langfristige Rückstellungen 16 43,2 26,3

Verbindlichkeiten aus Unternehmenserwerben 17 0,0 3,3

Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 13 163,8 173,2

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 13 4,4 2,9

Langfristige Verbindlichkeiten 899,0 289,7

Gezeichnetes Kapital 18 150,8 38,6

Kapitalrücklage 18 83,0 193,6

Sonstige Rücklagen 18 1.668,0 1.499,9

Eigene Aktien 18 -28,1 -28,9

Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zuzurechnendes Eigenkapital 1.873,6 1.703,3

Anteile nicht beherrschender Gesellschafter 18, 30 46,7 18,9

Eigenkapital 1.920,3 1.722,2

Summe Passiva 4.378,2 3.207,2
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31.12.2019 31.12.2018

  Anhang € Mio. € Mio.

PASSIVA

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 13 10,2 20,5

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13 843,7 705,3

Ertragsteuern 23 88,9 68,0

Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten 10 144,8 0,8

Sonstige kurzfristige Rückstellungen 16 34,8 39,6

Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 13 60,5 56,4

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 13 376,0 304,6

Kurzfristige Verbindlichkeiten 1.558,9 1.195,2

Langfristige Leasingverbindlichkeiten 10 600,5 7,5

Latente Steuern 8 53,0 47,7

Pensionsrückstellungen 15 34,1 28,9

Sonstige langfristige Rückstellungen 16 43,2 26,3

Verbindlichkeiten aus Unternehmenserwerben 17 0,0 3,3

Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 13 163,8 173,2

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 13 4,4 2,9

Langfristige Verbindlichkeiten 899,0 289,7

Gezeichnetes Kapital 18 150,8 38,6

Kapitalrücklage 18 83,0 193,6

Sonstige Rücklagen 18 1.668,0 1.499,9

Eigene Aktien 18 -28,1 -28,9

Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zuzurechnendes Eigenkapital 1.873,6 1.703,3

Anteile nicht beherrschender Gesellschafter 18, 30 46,7 18,9

Eigenkapital 1.920,3 1.722,2

Summe Passiva 4.378,2 3.207,2



KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

2019 2018

Anhang € Mio. € Mio.

Umsatzerlöse 20, 26 5.502,2 4.648,3

Umsatzkosten 26 -2.815,8 -2.399,0

Rohertrag 26 2.686,4 2.249,4

Lizenz- und Provisionserträge 25,1 16,3

Sonstige operative Erträge und Aufwendungen 21 -2.271,3 -1.928,4

davon Wertminderungsaufwendungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte 5 -3,4 -6,2

Operatives Ergebnis (EBIT) 440,2 337,4

Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 22 0,0 -1,5

Finanzerträge 22 25,8 11,6

Finanzaufwendungen 22 -48,4 -34,1

Finanzergebnis -22,6 -24,0

Gewinn vor Steuern (EBT) 417,6 313,4

Ertragsteuern 23 -108,6 -83,6

Konzernjahresüberschuss 309,0 229,8

davon:
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter 18, 30 -46,6 -42,4

Anteilseigner Mutterunternehmen (Konzernergebnis) 262,4 187,4

Ergebnis je Aktie (€)* 24 1,76 1,25

Ergebnis je Aktie, verwässert (€)* 24 1,76 1,25

Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (Mio. Stück)* 24 149,52 149,47

Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien, verwässert (Mio. Stück)* 24 149,52 149,47

* Die durchschnittliche Zahl und verwässerte Zahl der Aktien sowie das Ergebnis je Aktie im Vorjahreszeitraum wurde rückwirkend an den Aktiensplit im 2. Quartal im Verhältnis 1:10 angepasst.

T.02 KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
➔
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KONZERNGESAMT ERGEBNISRECHNUNG

Nach Steuer Steuer Vor Steuer Nach Steuer Steuer Vor Steuer

2019 2019 2019 2018 2018 2018

€ Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio.

Konzernjahresüberschuss 309,0 309,0 229,8 229,8

Währungsänderungen 1,9 1,9 -11,7 -11,7

Cashflow hedge

Ergebniswirksame Auflösung im Periodenergebnis 34,2 -1,4 35,5 42,9 -3,5 46,4

Marktbewertung von Cashflow Sicherungsgeschäften -77,1 2,7 -79,8 35,6 -1,6 37,2

Anteile des sonstigen Ergebnisses, der auf at equity
bilanzierte Unternehmen entfällt 0,0 0,0 -0,2 -0,2

Bestandteile, die zukünftig möglicherweise in die
Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden -41,0 1,3 -42,4 66,7 -5,1 71,8

Neubewertung der Nettoschuld aus leistungsorientierten
Versorgungsplänen -4,1 1,1 -5,2 0,3 -0,3 0,6

Neutrale Effekte finanzieller Vermögenswerte der
FVTOCI-Kategorie 3,4 3,4 9,1 9,1

Bestandteile, die zukünftig nicht in die Gewinn- und
Verlustrechnung umgegliedert werden -0,7 1,1 -1,8 9,4 -0,3 9,7

Sonstiges Ergebnis -41,8 2,4 -44,2 76,1 -5,4 81,5

Gesamtergebnis 267,3 2,4 264,9 305,9 -5,4 311,3

davon: Anteile nicht beherrschender Gesellschafter 46,9 46,9 43,4 43,4

Anteilseigner Mutterunternehmen 220,4 2,4 218,0 262,5 -5,4 267,8

T.03 KONZERNGESAMTERGEBNISRECHNUNG
➔
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KONZERNKAPITAL FLUSSRECHNUNG

2019 2018

Anhang € Mio. € Mio.

Laufende Geschäftstätigkeit

Gewinn vor Steuern (EBT) 417,6 313,4

Anpassungen für:

Abschreibungen 9, 10, 11 246,4 81,5

Unrealisierte Währungsgewinne/-verluste, netto 1,9 -15,7

Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 0,0 1,5

Finanzerträge 22 -15,3 -11,3

Finanzaufwendungen 22 48,4 19,7

Gewinn/Verlust aus dem Verkauf von Anlagevermögen 2,1 1,0

Veränderung der Pensionsrückstellungen 15 -1,2 -0,6

Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 5,0 8,6

Brutto Cashflow 27 704,8 398,0

Veränderung der Forderungen und der sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte 5, 6, 7 -69,8 -61,2

Veränderung der Vorräte 4 -188,8 -122,8

Veränderung der Lieferverbindlichkeiten und der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten 13 214,1 146,0

Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 660,3 360,1

Erhaltene Dividenden 12 0,3 0,9

Zahlungen für Ertragsteuern 23 -111,8 -82,9

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 27 548,8 278,1

T.04 KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG
➔

188

Geschäftsbericht 2019     ↗ KONZERNABSCHLUSS



2019 2018

Anhang € Mio. € Mio.

Investitionstätigkeit

Zahlung für Akquisitionen 17 -1,2 0,0

Einzahlungen aus dem Verkauf von langfristigen Beteiligungen 0,0 23,5

Erwerb von Anlagevermögen 9, 11 -218,4 -130,2

Einzahlungen aus Anlageabgängen 2,3 1,5

Auszahlungen für sonstige Aktiva 12 -6,0 -3,6

Erhaltene Zinsen 22 4,5 3,5

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -218,7 -105,3

Finanzierungstätigkeit

Tilgungsanteil von Leasingverbindlichkeiten 10 -140,8 -1,8

Tilgung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten 13 -10,4 -16,6

Tilgung langfristiger Finanzverbindlichkeiten 13 -7,1 0,0

Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 13 0,0 145,2

Dividendenzahlung an Anteilseigner 18 -52,3 -186,8

Dividendenzahlung an nicht beherrschende Gesellschafter 18, 30 -18,6 -55,7

Zinszahlungen 22 -43,6 -12,6

Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit 27 -272,9 -128,3

Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestandes -2,8 4,2

Veränderung der flüssigen Mittel 54,3 48,7

Flüssige Mittel am Anfang des Geschäftsjahres 463,7 415,0

Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres 3, 27 518,1 463,7
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KONZERNEIGENKAPITAL VERÄNDERUNGSRECHNUNG

T.05 KONZERNEIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (in € Mio.)
➔

Gezeich-
netes

Kapital
Kapital-

rücklage

Sonstige Rücklagen

Eigene
Aktien

Eigenkapital vor
Anteile nicht

beherrschender
Gesellschafter

Anteile nicht
beherrschender

Gesellschafter
Eigenkapital

Gesamt

Gewinn-
rücklagen

einschließlich
Ergebnis-

vortrag

Rücklage
aus der
Fremd-

währungs-
umrechnung

Cash-
flow

Hedges

At-Equity
bewertete

Unternehmen

31.12.2017 38,6 192,6 1.681,5 -212,6 -44,8 0,2 -30,0 1.625,5 31,2 1.656,7

Konzernjahresüberschuss 187,4 187,4 42,4 229,8

Im Eigenkapital direkt erfasste
Wertänderungen 9,4 -13,0 78,8 -0,2 75,0 1,1 76,1

Summe Gesamtergebnis 196,8 -13,0 78,8 -0,2 262,5 43,4 305,9

Dividendenzahlung an Anteilseigner
Mutterunternehmen / nicht
beherrschende Gesellschafter -186,8 -186,8 -55,7 -242,5

Verwendung/ Ausgabe von eigenen
Aktien 1,0 1,1 2,2 2,2

31.12.2018 38,6 193,6 1.691,5 -225,6 34,1 0,0 -28,9 1.703,3 18,9 1.722,2
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Gezeich-
netes

Kapital
Kapital-

rücklage

Sonstige Rücklagen

Eigene
Aktien

Eigenkapital vor
Anteile nicht

beherrschender
Gesellschafter

Anteile nicht
beherrschender

Gesellschafter
Eigenkapital

Gesamt

Gewinn-
rücklagen

einschließlich
Ergebnis-

vortrag

Rücklage
aus der
Fremd-

währungs-
umrechnung

Cash-
flow

Hedges

At-Equity
bewertete

Unternehmen

31.12.2018 38,6 193,6 1.691,5 -225,6 34,1 0,0 -28,9 1.703,3 18,9 1.722,2

Konzernjahresüberschuss 262,4 262,4 46,6 309,0

Im Eigenkapital direkt erfasste
Wertänderungen -0,7 1,5 -42,8 -42,0 0,3 -41,8

Summe Gesamtergebnis 261,7 1,5 -42,8 220,4 46,9 267,3

Dividendenzahlung an Anteilseigner
Mutterunternehmen / nicht
beherrschende Gesellschafter -52,3 -52,3 -18,6 -70,9

Kapitalherabsetzung der Anteile
nicht beherrschender
Gesellschafter -0,5 -0,5

Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln 112,2 -112,2

Verwendung/ Ausgabe von eigenen
Aktien 1,6 0,7 2,3 2,3

31.12.2019 150,8 83,0 1.900,9 -224,2 -8,8 0,0 -28,1 1.873,6 46,7 1.920,3

Gezeich-
netes

Kapital
Kapital-

rücklage

Sonstige Rücklagen

Eigene
Aktien

Eigenkapital vor
Anteile nicht

beherrschender
Gesellschafter

Anteile nicht
beherrschender

Gesellschafter
Eigenkapital

Gesamt

Gewinn-
rücklagen

einschließlich
Ergebnis-

vortrag

Rücklage
aus der
Fremd-

währungs-
umrechnung

Cash-
flow

Hedges

At-Equity
bewertete

Unternehmen

31.12.2018 38,6 193,6 1.691,5 -225,6 34,1 0,0 -28,9 1.703,3 18,9 1.722,2

Konzernjahresüberschuss 262,4 262,4 46,6 309,0

Im Eigenkapital direkt erfasste
Wertänderungen -0,7 1,5 -42,8 -42,0 0,3 -41,8

Summe Gesamtergebnis 261,7 1,5 -42,8 220,4 46,9 267,3

Dividendenzahlung an Anteilseigner
Mutterunternehmen / nicht
beherrschende Gesellschafter -52,3 -52,3 -18,6 -70,9

Kapitalherabsetzung der Anteile
nicht beherrschender
Gesellschafter -0,5 -0,5

Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln 112,2 -112,2

Verwendung/ Ausgabe von eigenen
Aktien 1,6 0,7 2,3 2,3

31.12.2019 150,8 83,0 1.900,9 -224,2 -8,8 0,0 -28,1 1.873,6 46,7 1.920,3
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KONZERNANHANG

1. GRUNDSÄTZLICHES

Die PUMA SE und ihre Tochtergesellschaften entwickeln und vertreiben insbe-
sondere unter dem Markennamen „PUMA“ ein breites Angebot von Sport- und
Sportlifestyle-Artikeln, das Schuhe, Textilien und Accessoires umfasst. Die Ge-
sellschaft ist eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE) und
Mutterunternehmen des PUMA-Konzerns mit Sitz im PUMA WAY 1, 91074 Herzo-
genaurach, Deutschland. Das zuständige Registergericht befindet sich in Fürth
(Bayern), die Registernummer lautet HRB 13085.

Der Konzernabschluss der PUMA SE und ihrer Tochtergesellschaften (im Fol-
genden kurz „Konzern“ oder „PUMA“ genannt) wurde in Übereinstimmung mit
den vom International Accounting Standards Board (IASB) erlassenen Rech-
nungslegungsgrundsätzen „International Financial Reporting Standards (IFRS)“,
wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzenden nach § 315e Abs. 1 des
deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) anzuwendenden handelsrechtlichen Vor-
schriften aufgestellt. Zur Anwendung kamen alle für Geschäftsjahre ab dem 1.
Januar 2019 verpflichtenden Standards und Interpretationen des IASB, wie sie in
der EU anzuwenden sind.

Die im Abschluss eines jeden Konzernunternehmens enthaltenen Posten werden
auf Basis der Währung bewertet, die der Währung des primären wirtschaftlichen
Umfelds, in dem das Unternehmen operiert, entspricht. Der Konzernabschluss
wird in Euro (EUR oder €) erstellt. Durch die Angabe in Millionen Euro mit einer
Nachkommastelle kann es bei der Addition zu Rundungsdifferenzen kommen, da
die Berechnungen der Einzelpositionen auf Zahlen in Tausend basieren.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Umsatzkostenverfahren zum
Ansatz.

Die folgenden neuen und geänderten Standards und Interpretationen sind im ak-
tuellen Geschäftsjahr erstmalig angewendet worden:

Standard Titel

Erstmalige Anwendung im
aktuellen Geschäftsjahr

IFRS 16 Leasingverhältnisse

Änderung IAS 19
Anpassung, Kürzung oder Abgeltung eines
leistungsorientierten Versorgungsplans

Änderung IAS 28
Langfristige Beteiligungen an assoziierten
Unternehmen und Joint Ventures

Änderung IFRS 9
Vorfälligkeitsregelungen mit negativer
Ausgleichsleistung

IFRIC 23
Unsicherheit bezüglich der ertragsteuerlichen
Behandlung

AIP 2015 – 2017 Verbesserungen an den IFRS

Die ab dem 1. Januar 2019 erstmalig anzuwendenden Standards bzw. Interpreta-
tionen hatten folgende Auswirkungen auf den Konzernabschluss:

T.06 NEUE UND GEÄNDERTE STANDARDS UND INTERPRETATIONEN
➔
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ERSTANWENDUNG IFRS 16 LEASINGVERHÄLTNISSE

PUMA hat in diesem Geschäftsjahr IFRS 16 Leasingverhältnisse erstmalig ange-
wendet, da der neue Standard auf Geschäftsjahre anzuwenden ist, die am oder
nach dem 1. Januar 2019 beginnen.

Der neue Leasingstandard IFRS 16 hat dazu geführt, dass sämtliche Leasingver-
hältnisse, mit Ausnahme von kurzfristigen Leasingverhältnissen und Leasingver-
hältnissen mit geringem Wert, bilanziell in Form eines Nutzungsrechts und einer
korrespondierenden Leasingverpflichtung erfasst wurden. Eine Unterscheidung
zwischen Operating- und Finanzierungsleasingverhältnissen ist nicht mehr vor-
zunehmen. Die Auswirkungen der Erstanwendung von IFRS 16 auf den Konzern-
abschluss werden im Folgenden beschrieben.

PUMA schließt Leasingverträge im Wesentlichen als Operating-Leasingnehmer
ab. Mit der Anwendung des IFRS 16 verändert sich für den Konzern die bilanziel-
le Abbildung von Leasingverhältnissen, die zuvor als Operating-Leasingverhält-
nisse nicht in der Bilanz erfasst wurden. Dem neuen Standard entsprechend er-
fasst PUMA, mit Ausnahme der kurzfristigen Leasingverhältnisse mit einer Lauf-
zeit von weniger als 12 Monaten und Leasingvermögenswerte von geringem
Wert, für alle Leasingverhältnisse:

(a) ein Nutzungsrecht und die korrespondierende Leasingverbindlichkeit,
die zunächst mit dem Barwert der zukünftigen Leasingzahlungen bewertet
werden, in der Konzernbilanz;

(b) Abschreibungen der Nutzungsrechte und Zinsaufwendungen für die
Leasingverbindlichkeiten in der Gewinn- und Verlustrechnung;

(c) die gezahlten Leasingraten in der Kapitalflussrechnung; dabei erfolgt
ein gesonderter Ausweis für den Tilgungs- und den Zinsanteil innerhalb der
Mittelzuflüsse/ -abflüsse aus der Finanzierungstätigkeit.

Die erstmalige Anwendung des IFRS 16 durch PUMA erfolgte auf Grundlage der
modifizierten retrospektiven Methode. Dadurch war keine Anpassung der Vorjah-
reszahlen erforderlich. Stattdessen wurde zum Zeitpunkt der erstmaligen An-
wendung (1. Januar 2019) die kumulierten Auswirkungen der Erstanwendung
des IFRS 16 als Berichtigung der Eröffnungsbilanz erfasst.

PUMA hat von der Erleichterung Gebrauch gemacht, bei der Umstellung auf
IFRS 16 nicht neu zu beurteilen, ob ein Vertrag ein Leasingverhältnis ist oder
enthält. Dementsprechend wird die Definition eines Leasingverhältnisses gemäß
IAS 17 und IFRIC 4 weiterhin auf diejenigen Verträge angewendet, die vor dem 1.
Januar 2019 abgeschlossen oder geändert wurden. Für alle Verträge, die am
oder nach dem 1. Januar 2019 abgeschlossen oder geändert wurden, wendet
PUMA bereits die Definition eines Leasingverhältnisses entsprechend der Leitli-
nien des IFRS 16 an. Im Rahmen der Implementierung des neuen Leasingstan-
dards hat PUMA keine wesentlichen Veränderungen in Folge der neuen Definiti-
on von Leasingverhältnissen nach IFRS 16 festgestellt.

Die nach IFRS 16 bestehenden Anwendungserleichterungen wurden von PUMA
vollständig in Anspruch genommen. PUMA hat auf Länder-Portfolios von Lea-
singverhältnissen einen laufzeitspezifischen Abzinsungssatz angewendet. Der
gewichtete Durchschnittswert des Grenzfremdkapitalzinssatzes betrug 4,6%.
Der Grenzfremdkapitalzinssatz wurde länder- und währungsspezifisch sowie
laufzeitkompatibel auf Basis des risikolosen Marktzinssatzes ermittelt. Zusätz-
lich wurde für jede Tochtergesellschaft ein spezifischer Risikozuschlag
hinzugerechnet.

PUMA hat im Rahmen der Erstanwendung des IFRS 16 darauf verzichtet eine
Wertminderungsprüfung vorzunehmen. Zum 31. Dezember 2018 bestanden kei-
ne Rückstellungen für belastende Verträge aus Leasingverhältnissen gemäß IAS
37. Folglich war zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung am 1. Januar 2019
keine Berichtigung des Nutzungsrechts um Rückstellungen für belastende Ver-
träge aus Leasingverhältnissen erforderlich.
Zudem hat PUMA die Anwendungserleichterungen für kurzfristige Leasingver-
hältnisse mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten und Leasingvermögens-
werte von geringem Wert in Anspruch genommen und den zugrundeliegenden
Leasingaufwand gemäß IFRS 16 linear in den operativen Aufwendungen erfasst.
Ebenso wurden anfängliche direkte Kosten bei der Bewertung des Nutzungs-
rechts zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung unberücksichtigt gelassen.
Darüber hinaus hat PUMA die Laufzeit der Leasingverhältnisse, zum Beispiel
hinsichtlich Verlängerungs- und Kündigungsoptionen, rückwirkend bestimmt
(„use of hindsight“).
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Die Bewertung des Nutzungsrechts an Vermögenswerten erfolgte zum Über-
gangszeitpunkt in Höhe der Leasingverbindlichkeiten, welche um den zum 31.
Dezember 2018 in der Bilanz ausgewiesen Betrag der im Voraus geleisteten oder
abgegrenzten Leasingzahlungen berichtigt wurde.

Des Weiteren werden Leasinganreize des Leasinggebers (zum Beispiel mietfreie
Zeiten und Anreizzahlungen) im Rahmen der Bewertung des Nutzungsrechts
und der Leasingverbindlichkeit erfasst, während diese nach IAS 17 als Passiv-
posten abgegrenzt und linear als Reduzierung der Mietaufwendungen abgebildet
wurden.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Nutzungsrechte unterliegen der Wertminde-
rung von Vermögenswerten gemäß IAS 36. Demgegenüber erfolgte für Opera-
ting-Leasingverhältnisse nach IAS 17 die Beurteilung, ob es sich um einen belas-
tenden Vertrag handelt, nach den Vorgaben des IAS 37 zu Rückstellungen.

Hinsichtlich der Leasingverhältnisse, die zuvor als Finanzierungsleasing einge-
stuft waren, hat PUMA den Buchwert des geleasten Vermögenswerts und der
Leasingverbindlichkeit nach IAS 17 für die Bewertung des Nutzungsrechts und
der Leasingverbindlichkeit zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des IFRS
16 übernommen. Der Buchwert der Finanzierungsleasingverhältnisse betrug
zum 31. Dezember 2018 € 8,3 Mio., wie aus der im Anschluss dargestellten
Überleitungsrechnung ersichtlich wird.

Die folgende Tabelle stellt die Überleitung der zum 31. Dezember 2018 angege-
benen Verpflichtungen aus Operating-Leasingverträgen auf die zum 1. Januar
2019 bilanzierten Leasingverbindlichkeiten dar:

€ Mio.

Verpflichtungen aus Operating Leasingverhältnissen zum
31.12.2018 875,2

Abzinsung mit dem durchschnittlichen gewogenen
Grenzfremdkapitalkostensatz in Höhe von 4,6% zum Zeitpunkt
der erstmaligen Anwendung des IFRS 16 -113,2

Zum 31.12.2018 bilanzierte Verbindlichkeit aus
Finanzierungsleasing 8,3

(abzüglich) kurzfristige Leasingverhältnisse und
Leasingverhältnisse mit geringem Wert, die linear als Aufwand
erfasst werden -8,2

Operating-Lease Verträge mit Vertragsbeginn nach dem
01.01.2019 -270,2

Unterschiede aus der Ausübung von Verlängerungsoptionen 132,0

Am 01.01.2019 bilanzierte Leasingverbindlichkeit 623,9
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Die Änderung der Rechnungslegungsmethoden beeinflusste die Bilanz zum 1.
Januar 2019 wie folgt:

1. Januar
2019

€ Mio.

Abnahme der Sachanlagen -8,4

Zunahme der Nutzungsrechte +615,8

Abnahme der geleisteten Anzahlungen -3,2

Summe Zunahme der Bilanzsumme Aktivseite +604,2

Zunahme der Leasingverbindlichkeiten +615,6

Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -9,9

Abnahme sonstiger langfristiger Verbindlichkeiten -1,3

Abnahme sonstiger kurzfristiger Verbindlichkeiten -0,2

Summe Zunahme der Bilanzsumme Passivseite +604,2

Es ergab sich keine Auswirkung auf die Gewinnrücklagen zum 1. Januar 2019.

Die Änderung der Rechnungslegungsmethoden hatte folgende Auswirkungen auf
die Gewinn- und Verlustrechnung im Geschäftsjahr 2019:

Geschäftsjahr
2019 (ohne

Anwendung
IFRS 16)

Auswirkung
Erstanwendung

IFRS 16

Geschäftsjahr
2019 wie
berichtet

€ Mio. € Mio. € Mio.

Sonstige operative Erträge und
Aufwendungen -2.290,4 +19,2 -2.271,3

Operatives Ergebnis (EBIT) 421,1 +19,2 440,2

Finanzergebnis 7,1 -29,7 -22,6

Gewinn vor Steuern (EBT) 428,2 -10,6 417,6

Ertragsteuern -111,4 +2,8 -108,6

Konzernergebnis 270,2 -7,7 262,4

Die Erstanwendung von IFRS 16 hatte die folgende Auswirkung auf das unver-
wässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie:

Auswirkung auf das
unverwässerte

Ergebnis je Aktie
Geschäftsjahr

Auswirkung auf das
verwässerte Ergebnis
je Aktie Geschäftsjahr

2019 € je Aktie 2019 € je Aktie

Auswirkung der Erstanwendung
von IFRS 16 -0,05 -0,05

T.08 
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Die Änderung der Rechnungslegungsmethoden hatte folgende Auswirkungen auf
die Kapitalflussrechnung im Geschäftsjahr 2019:

Geschäftsjahr
2019 (ohne

Anwendung
IFRS 16)

Auswirkung
Erstanwendung

IFRS 16

Geschäftsjahr
2019 wie
berichtet

€ Mio. € Mio. € Mio.

Mittelzufluss/-abfluss aus
der laufenden
Geschäftstätigkeit +378,3 +170,5 548,8

Mittelabfluss aus
Investitionstätigkeit -218,7 -218,7

Mittelzufluss/-abfluss aus
der Finanzierungstätigkeit -102,4 -170,5 -272,9

Veränderung der
Flüssigen Mittel (ohne
wechselkursbedingte
Veränderungen) +57,1 - +57,1

Die Leasingzahlungen aus kurzfristigen Leasingverhältnissen und die Leasing-
zahlungen aus Leasingverhältnissen über geringwertige Wirtschaftsgüter sowie
variable Leasingzahlungen, die nicht bei der Bewertung der Leasingverbindlich-
keiten berücksichtigt wurden, sind unverändert den Mittelzuflüssen/-abflüssen
aus der laufenden Tätigkeit zugeordnet.

Die Anwendung von IFRS 16 hatte keine Auswirkung auf die Flüssigen Mittel.

Die Angaben zu den Leasingverhältnissen im Geschäftsjahr 2019 sind im Kapitel
10 dargestellt.

ÄNDERUNGEN AN IAS 19 PLANÄNDERUNG, -KÜRZUNG ODER -ABGELTUNG

Durch die Änderungen an IAS 19 wird verlangt, dass bei einer Änderung, Kür-
zung oder Abgeltung eines leistungsorientierten Versorgungsplans der laufende
Dienstzeitaufwand und die Nettozinsen für das restliche Geschäftsjahr unter
Verwendung der aktuellen versicherungsmathematischen Annahmen neu zu er-
mitteln sind, die zur erforderlichen Neubewertung der Nettoschuld (des Vermö-
genswerts) verwendet wurden. Daneben wurde klargestellt, dass die Auswirkung
auf die Vermögensobergrenze („asset ceiling“), die sich aus der Planänderung, -
kürzung, oder -abgeltung ergeben kann, in einem zweiten Schritt bestimmt und
in der üblichen Weise im sonstigen Ergebnis erfasst wird. Die Anwendung der
Änderungen hatte keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss, da entspre-
chende Planänderungen, -kürzungen oder -abgeltungen nicht stattgefunden
haben.

ÄNDERUNGEN AN IFRIC 23 UNSICHERHEIT BEZÜGLICH DER ERTRAGSTEUERLICHEN
BEHANDLUNG

IFRIC 23 behandelt die Bilanzierung laufender und latenter Steuerschulden, bei
denen Unsicherheiten bezüglich der ertragssteuerlichen Behandlung bestehen.
Solche Unsicherheiten können entstehen, wenn die Anwendung des jeweiligen
geltenden Steuerrechts auf einen spezifischen Geschäftsvorfall nicht eindeutig
ist und deshalb auch von der Auslegung durch die Steuerbehörde abhängt. Diese
Auslegung ist PUMA bei der Aufstellung des Abschlusses jedoch nicht bekannt.
IFRIC 23 schreibt vor, dass ein Unternehmen diese Unsicherheiten nur dann bei
den bilanziell erfassten Steuerschulden oder-ansprüchen berücksichtigt, wenn
es wahrscheinlich ist, dass die entsprechenden Steuerbeträge bezahlt oder er-
stattet werden. Dabei ist davon auszugehen, dass die Steuerbehörde ihr Recht
zur Überprüfung erklärter Beträge ausüben werden und dabei vollständige
Kenntnis aller zugehörigen Informationen besitzen.

In solchen Fällen nimmt PUMA stets eine Einzelbetrachtung der steuerlichen
Sachverhalte vor und bewertet diese mit dem wahrscheinlichsten Betrag.

Die Anwendung von IFRIC 23 hatte keine Auswirkung auf den Konzernabschluss,
da sich dadurch die Bewertung der bilanziell erfassten Steuerschulden oder -
ansprüche nicht geändert hat.
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Die Erläuterungen zu den verwendeten Annahmen und Schätzungen in Bezug
auf Steuern sind im Kapitel 2 Wesentliche Konsolidierungs-, Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsätze dargestellt.

ÄNDERUNGEN AN DEN ÜBRIGEN STANDARDS UND INTERPRETATIONEN

Die Anwendung der Änderung an IAS 28 (Langfristige Beteiligungen an assoziier-
ten Unternehmen und Joint Ventures) hatte keine Auswirkung auf den Konzern-
abschluss, da PUMA keine solchen Beteiligungen hält.

Die Anwendung der Änderung an IFRS 9 (Vorfälligkeitsregelungen mit negativer
Ausgleichsleistung) hatte keine Auswirkung auf den Konzernabschluss, da PUMA
keine Finanzinstrumente mit entsprechenden Kündigungsregelungen abge-
schlossen hat.

Die Anwendung der Änderungen durch die Jährlichen Verbesserungen an den
IFRS (Annual Improvements Zyklus 2015 – 2017) betreffen sukzessive Unterneh-
menserwerbe (IFRS 3), gemeinsame Vereinbarungen (IFRS 11), aktivierbare
Fremdkapitalkosten (IAS 23) und ertragssteuerliche Konsequenzen aus Dividen-
denzahlungen (IAS 12). Die Anwendung hatte keine Auswirkungen auf den
Konzernabschluss.

NEUE ABER NOCH NICHT VERPFLICHTEND ANZUWENDENDE STANDARDS UND
INTERPRETATIONEN

Die folgenden Standards und Interpretationen wurden veröffentlicht, treten je-
doch erst in späteren Berichtsperioden in Kraft und werden vom Konzern nicht
vorzeitig angewendet:

Standard Titel
Erstanwendungs-
zeitpunkt*

Beabsichtigte
Erstanwendung

Endorsed

Änderung IFRS 9,
IAS 39, IFRS 7

Interest Rate
Benchmark Reform 01.01.2020 01.01.2020

Änderung
Rahmenkonzept

Überarbeitetes
Rahmenkonzept 01.01.2020 01.01.2020

Änderung IAS 1 und
IAS 8

Definition von
Wesentlichkeit 01.01.2020 01.01.2020

Endorsement
ausstehend

Änderung IFRS 3
Definition eines
Geschäftsbetriebs 01.01.2020 01.01.2020

IFRS 17 Versicherungsverträge 01.01.2021 01.01.2021

* gegebenenfalls angepasst durch EU-Endorsement

PUMA erwartet von diesen Änderungen keine signifikanten Auswirkungen auf
den Konzernabschluss.
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2. WESENTLICHE KONSOLIDIERUNGS-, BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE
KONSOLIDIERUNGSGRUNDSÄTZE

Der Konzernabschluss wurde auf den Stichtag des Jahresabschlusses des Mut-
terunternehmens PUMA SE zum 31. Dezember 2019 auf Basis einheitlicher Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden gemäß den IFRS, wie sie in der EU anzu-
wenden sind, aufgestellt.

Tochterunternehmen sind diejenigen Gesellschaften, bei denen der Konzern
über bestehende Rechte verfügt, die ihm die gegenwärtige Fähigkeit verleihen,
die maßgeblichen Tätigkeiten zu lenken. Die maßgeblichen Tätigkeiten sind die
Tätigkeiten, die die Profitabilität der Gesellschaft wesentlich beeinflussen. Be-
herrschung ist daher gegeben, wenn der Konzern variablen Rückflüssen aus der
Beziehung zu einer Gesellschaft ausgesetzt ist und mithilfe seiner Verfügungs-
gewalt über die maßgeblichen Tätigkeiten die Möglichkeit hat, diese Rückflüsse
zu beeinflussen. In der Regel beruht die Beherrschungsmöglichkeit dabei auf ei-
ner mittel- oder unmittelbaren Stimmrechtsmehrheit von PUMA. Die Einbezie-
hung beginnt zu dem Zeitpunkt, ab dem die Möglichkeit der Beherrschung be-
steht. Sie endet, wenn diese nicht mehr besteht.

Die Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen erfolgt nach der Er-
werbsmethode. Im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses identifi-
zierbare Vermögenswerte, Schulden und Eventualverbindlichkeiten werden im
Erwerbszeitpunkt grundsätzlich zum beizulegenden Zeitwert bewertet, unabhän-
gig vom Umfang der Anteile nicht beherrschender Gesellschafter. Bei jedem Er-
werb besteht ein gesondert ausübbares Wahlrecht, ob die Anteile der nicht be-
herrschenden Gesellschafter zum beizulegenden Zeitwert oder zum anteiligen
Nettovermögen bewertet werden.

Der Überschuss der übertragenen Gegenleistung über den Anteil des Konzerns
an dem zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Nettovermögen wird als Ge-
schäfts- oder Firmenwert angesetzt. Ist die übertragene Gegenleistung geringer
als das zum beizulegenden Zeitwert bewertete Nettovermögen, wird der Unter-
schiedsbetrag direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

PUMA ist aufgrund der Vertragsgestaltung mit den Gesellschaftern, die nicht be-
herrschende Anteile an einzelnen Gesellschaften im Konzern halten, bei Mehr-
heitsbeteiligungen wirtschaftlicher Eigentümer. Die Einbeziehung dieser Gesell-
schaften in den Konzernabschluss erfolgt zu 100% und demgemäß ohne Ausweis
von Anteilen nicht beherrschender Gesellschafter. Die Barwerte der auf die nicht
beherrschenden Gesellschafter entfallenden Kapitalanteile sowie die Barwerte
der aufgrund der Unternehmensentwicklung erwarteten Restkaufpreise werden
als Anschaffungskosten für die Beteiligung in die Kapitalkonsolidierung einbezo-
gen. Die dem Erwerb direkt zurechenbaren Kosten sowie spätere Abweichungen
der Barwerte der erwarteten Restkaufpreise werden gemäß IFRS 3 erfolgswirk-
sam erfasst.

In Bezug auf die übrigen Mehrheitsbeteiligungen werden Verluste, die auf die
nicht-beherrschenden Anteile entfallen, diesen selbst dann zugeordnet, wenn
dies dazu führt, dass die nicht beherrschenden Anteile einen Negativsaldo
aufweisen.

Konzerninterne Forderungen und Verbindlichkeiten werden gegeneinander auf-
gerechnet. Durch Wechselkurseffekte entstehende Aufrechnungsdifferenzen
werden, soweit sie im Berichtszeitraum entstanden sind, grundsätzlich erfolgs-
wirksam erfasst. Soweit Forderungen und Verbindlichkeiten langfristiger Natur
sind und Kapital ersetzenden Charakter aufweisen, wird die Währungsdifferenz
erfolgsneutral im Eigenkapital und im Sonstigen Ergebnis erfasst.

Im Zuge der Aufwands- und Ertragskonsolidierung werden die Innenumsätze
und konzerninternen Erträge mit den auf sie entfallenden Aufwendungen ver-
rechnet. Im Konzern noch nicht realisierte Zwischengewinne werden erfolgs-
wirksam eliminiert, ebenso wie konzerninterne Beteiligungserträge.
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KONSOLIDIERUNGSKREIS

In den Konzernabschluss werden neben der PUMA SE alle Tochtergesellschaften
voll konsolidiert, bei denen die PUMA SE direkt oder indirekt über bestehende
Rechte verfügt, die ihr die gegenwärtige Fähigkeit verleihen, die maßgeblichen
Tätigkeiten zu lenken. Aktuell basiert die Beherrschungsmöglichkeit bei allen
Konzerngesellschaften auf einer mittel- oder unmittelbaren Mehrheit der
Stimmrechte.
Assoziierte Unternehmen fließen grundsätzlich nach der Equity-Methode in den
Konzern ein. Zum 31.12.2019 umfasst der Konzern jedoch keine assoziierten
Unternehmen.

Die Entwicklung der Anzahl der Konzerngesellschaften (inklusive Mutterunter-
nehmen PUMA SE) im Geschäftsjahr 2019 stellt sich wie folgt dar:

Stand 31.12.2018 104

Gründung von Gesellschaften 3

Abgang von Gesellschaften 5

Stand 31.12.2019 102

Die Zugänge zum Konsolidierungskreis betreffen die Gründungen der:

PUMA Logistik-Verwaltungs GmbH, Deutschland,

PUMA United Canada Holding, Inc., USA und der

PUMA United Canada ULC, Kanada

Die Abgänge im Konsolidierungskreis betreffen Verschmelzungen innerhalb des
Konsolidierungskreises folgender Gesellschaften:

PUMA Kids Apparel North America, LLC, USA

PUMA Kids Apparel Canada, LLC, USA

PUMA Accessories North America, LLC, USA

PUMA North America Accessories Canada, LLC, USA

Darüber hinaus wurde im Geschäftsjahr die Sport Equipment TI Cyprus Ltd. u.Li.,
Zypern liquidiert.

Im Laufe des Geschäftsjahres wurde die Janed, LLC, USA umbenannt in PUMA
United North America LLC, USA, sowie die Dobotex-Gesellschaften in „stichd“.

Die Veränderungen im Konsolidierungskreis hatten keine wesentliche Auswir-
kung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
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Nach Regionen gliedern sich die Konzerngesellschaften wie folgt:

ZUM 31. DEZEMBER 2019

Lfd. Nr. Gesellschaften Land Region/Stadt Gesell schafter Anteil am Kapital

Muttergesellschaft

1. PUMA SE Deutschland Herzogenaurach

 

  EMEA

2. Austria PUMA Dassler Ges. m.b.H. Österreich Salzburg direkt 100%

3. stichd austria gmbh Österreich Salzburg indirekt 100%

4. PUMA Czech Republic s.r.o. Tschechische Republik Prag indirekt 100%

5. PUMA Denmark A/S Dänemark Skanderborg indirekt 100%

6. PUMA Estonia OÜ Estland Tallinn indirekt 100%

7. PUMA Finland Oy Finnland Helsinki indirekt 100%

8. PUMA FRANCE SAS Frankreich
Illkirch-
Graffenstaden indirekt 100%

9. stichd france SAS Frankreich Boulogne Billancourt indirekt 100%

10. PUMA International Trading GmbH Deutschland Herzogenaurach direkt 100%

11. PUMA Europe GmbH Deutschland Herzogenaurach direkt 100%

12. PUMA Sprint GmbH Deutschland Herzogenaurach direkt 100%

13. PUMA Mostro GmbH Deutschland Herzogenaurach indirekt 100%

14. stichd Deutschland gmbh Deutschland Düsseldorf indirekt 100%

15. PUMA Logistik-Verwaltungs GmbH Deutschland Herzogenaurach indirekt 100%

16. PUMA United Kingdom Ltd. Großbritannien London indirekt 100%

17. PUMA Premier Ltd. Großbritannien London indirekt 100%

18. STICHD UK LTD Großbritannien Mansfield indirekt 100%

19. STICHD SPORTMERCHANDISING UK LTD Großbritannien London indirekt 100%

20. Genesis Group International Ltd. Großbritannien Manchester direkt 100%

21.
Sport Equipment Hellas S. A. of Footwear, Apparel and Sportswear
u.Li. Griechenland Athen direkt 100%*

T.14 
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ZUM 31. DEZEMBER 2019

Lfd. Nr. Gesellschaften Land Region/Stadt Gesell schafter Anteil am Kapital

22. PUMA Italia S.r.l. Italien Assago indirekt 100%

23. STICHD ITALY SRL Italien Assago indirekt 100%

24. PUMA Sport Israel Ltd. Israel Hertzeliya indirekt 100%

25. PUMA Malta Ltd. Malta St.Julians indirekt 100%

26. PUMA Racing Ltd. Malta St.Julians indirekt 100%

27. PUMA Benelux B.V. Niederlande Leusden direkt 100%

28. PUMA Teamwear Benelux B.V. Niederlande Leusden indirekt 100%

29. PUMA International Sports Marketing B.V. Niederlande Leusden direkt 100%

30. stichd group B.V. Niederlande 's-Hertogenbosch direkt 100%

31. stichd international B.V. Niederlande 's-Hertogenbosch indirekt 100%

32. stichd sportmerchandising B.V. Niederlande 's-Hertogenbosch indirekt 100%

33. stichd B.V. Niederlande 's-Hertogenbosch indirekt 100%

34. stichd logistics B.V. Niederlande 's-Hertogenbosch indirekt 100%

35. stichd licensing B.V. Niederlande 's-Hertogenbosch indirekt 100%

36. PUMA Norway AS Norwegen Oslo indirekt 100%

37. PUMA Polska Sp. z o.o. Polen Warschau indirekt 100%

38. PUMA Sports Romania Srl Rumänien Bukarest indirekt 100%

39. PUMA-RUS o.o.o. Russland Moskau indirekt 100%

40. PUMA Slovakia s.r.o. v likvidácii Slowakei Bratislava indirekt 100%

41. PUMA Sports Distributors (Pty) Ltd. Südafrika Kapstadt indirekt 100%

42. PUMA Sports South Africa (Pty) Ltd. Südafrika Kapstadt indirekt 100%

43. PUMA Iberia S.L.U Spanien Madrid direkt 100%

44. STICHDIBERIA S.L. Spanien Barcelona indirekt 100%

45. Nrotert AB Schweden Helsingborg direkt 100%

46. PUMA Nordic AB Schweden Helsingborg indirekt 100%

47. Nrotert Sweden AB Schweden Helsingborg indirekt 100%

48. stichd nordic AB Schweden Helsingborg indirekt 100%

49. Mount PUMA AG (Schweiz) Schweiz Oensingen direkt 100%

50. PUMA Retail AG Schweiz Oensingen indirekt 100%
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ZUM 31. DEZEMBER 2019

Lfd. Nr. Gesellschaften Land Region/Stadt Gesell schafter Anteil am Kapital

51. stichd switzerland ag Schweiz Egerkingen indirekt 100%

52. PUMA Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. Türkei Istanbul indirekt 100%

53. PUMA Ukraine TOV Ukraine Kiew indirekt 100%

54. PUMA Middle East FZ LLC
Vereinte Arabische
Emirate Dubai indirekt 100%

55. PUMA UAE LLC
Vereinte Arabische
Emirate Dubai indirekt 100%*

 

Amerika

56. PUMA Sports Argentina S.A. Argentinien Buenos Aires indirekt 100%

57. PUMA Sports Ltda. Brasilien Sao Paulo indirekt 100%

58. PUMA Canada, Inc. Kanada Toronto indirekt 100%

59. PUMA United Canada ULC Kanada Vancouver indirekt 51%

60. PUMA CHILE SPA Chile Santiago direkt 100%

61. PUMA SERVICIOS SPA Chile Santiago indirekt 100%

62. PUMA México Sport, S.A. de C.V. Mexiko Mexiko-Stadt direkt 100%

63. Servicios Profesionales RDS, S.A. de C.V. Mexiko Mexiko-Stadt indirekt 100%

64. Importaciones RDS, S.A. de C.V. Mexiko Mexiko-Stadt direkt 100%

65. GLOBAL LICENSE STICHD GROUP MEXICO S.A. de C.V. Mexiko Mexiko-Stadt indirekt 100%

66. Importationes Brand Plus Licensing S.A. de C.V. Mexiko Mexiko-Stadt indirekt 100%

67. Distribuidora Deportiva PUMA S.A.C. Peru Lima indirekt 100%

68. Distribuidora Deportiva PUMA Tacna S.A.C. Peru Tacna indirekt 100%

69. PUMA Retail Peru S.A.C. Peru Lima indirekt 100%

70. PUMA Sports LA S.A. Uruguay Montevideo direkt 100%

71. PUMA Suede Holding, Inc. USA Westford indirekt 100%

72. PUMA North America, Inc. USA Westford indirekt 100%

73. Cobra Golf Incorporated USA Carlsbad indirekt 100%

74. PUMA United Canada Holding, Inc. USA Wilmington indirekt 100%

75. PUMA United North America LLC USA Wilmington indirekt 51%

76. Janed Canada, LLC USA New York indirekt 51%
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* Tochtergesellschaften, die wirtschaftlich 100% der PUMA-Gruppe hinzuzurechnen sind



ZUM 31. DEZEMBER 2019

Lfd. Nr. Gesellschaften Land Region/Stadt Gesell schafter Anteil am Kapital

 

Asien/Pazifik

77. PUMA Australia Pty. Ltd. Australien Melbourne indirekt 100%

78. White Diamond Australia Pty. Ltd. Australien Melbourne indirekt 100%

79. White Diamond Properties Pty. Ltd. Australien Melbourne indirekt 100%

80. PUMA China Ltd. China Shanghai indirekt 100%

81. stichd china ltd (斯梯起特贸易（上海）有限公司) China Shanghai indirekt 100%

82. Guangzhou World Cat Information Consulting Services Company Ltd. China Guangzhou indirekt 100%

83. World Cat Ltd. China Hongkong direkt 100%

84. Development Services Ltd. China Hongkong direkt 100%

85. PUMA International Trading Services Ltd. China Hongkong indirekt 100%

86. PUMA Asia Pacific Ltd. China Hongkong direkt 100%

87. PUMA Hong Kong Ltd. China Hongkong indirekt 100%

88. stichd Limited China Hongkong indirekt 100%

89. PUMA Sports India Private Ltd. Indien Bengaluru indirekt 100%

90. PUMA India Corporate Services Private Ltd. Indien Bengaluru indirekt 100%

91. World Cat Sourcing India Private Ltd. Indien Bengaluru indirekt 100%

92. PT PUMA Cat Indonesia Ltd. Indonesien Jakarta indirekt 100%

93. PUMA JAPAN K.K. Japan Tokyo indirekt 100%

94. PUMA Korea Ltd. (푸마코리아 유한회사) Korea (Süd) Seoul direkt 100%

95. Stichd Korea Ltd Korea (Süd) Incheon indirekt 100%

96. PUMA Sports Goods Sdn. Bhd. Malaysia Kuala Lumpur indirekt 100%

97. PUMA New Zealand Ltd. Neuseeland Auckland indirekt 100%

98. PUMANILA IT Services Inc. Philippinen Manila indirekt 100%

99. PUMA Sports SEA Trading Pte. Ltd. Singapur indirekt 100%

100. PUMA SEA Holding Pte. Ltd. Singapur indirekt 100%

101. PUMA Taiwan Sports Ltd. China Taiwan indirekt 100%

102. World Cat Vietnam Sourcing & Development Services Co. Ltd. Vietnam Ho Chi Minh City indirekt 100%
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Die PUMA Mostro GmbH, PUMA Sprint GmbH, PUMA International Trading
GmbH, PUMA Europe GmbH und die PUMA Logistik-Verwaltungs GmbH haben
von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 3 HGB Gebrauch gemacht.

WÄHRUNGSUMRECHNUNG

In den Einzelabschlüssen der einbezogenen Konzerngesellschaften werden mo-
netäre Posten in Fremdwährung grundsätzlich zum Kurs am Bilanzstichtag um-
gerechnet. Daraus resultierende Währungsgewinne und -verluste werden unmit-
telbar ergebniswirksam erfasst. Nicht monetäre Posten werden mit den histori-
schen Anschaffungs- und Herstellungskosten umgerechnet.

Die Vermögenswerte und Schulden ausländischer Tochtergesellschaften, deren
funktionale Währung nicht der Euro ist, wurden zu Mittelkursen am Bilanzstich-
tag in Euro umgerechnet. Für Aufwendungen und Erträge wurden Jahresdurch-
schnittskurse zur Umrechnung herangezogen. Die Unterschiedsbeträge aus der
Währungsumrechnung des Netto-Reinvermögens mit gegenüber dem Vorjahr
veränderten Kursen wurden erfolgsneutral im Eigenkapital verrechnet.

Die wesentlichen Umrechnungskurse je Euro stellen sich wie folgt dar:

2019 2018

Währung Stichtagskurs Durchschnittskurs Stichtagskurs Durchschnittskurs

USD 1,1234 1,1195 1,1450 1,1810

CNY 7,8205 7,7355 7,8751 7,8081

JPY 121,9400 122,0058 125,8500 130,3959

GBP 0,8508 0,8778 0,8945 0,8847

Der Währungsraum Argentinien befindet sich seit 2018 in einem Hyperinflations-
umfeld. Die Auswirkungen auf den Konzernabschluss wurden gemäß IAS 29 und
IAS 21.42 analysiert. Die Anwendung der vorher genannten Standards hätte zu
einer Erhöhung der Vermögenswerte zum 31. Dezember 2019 um € 8,1 Mio. (im
Wesentlichen für Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und Vorräte) ge-
führt sowie zu einer Anpassung des Eigenkapitals um € 8,1 Mio. Des Weiteren
wäre das operative Ergebnis (EBIT) um € 2,9 Mio. gesunken. Die Auswirkungen
wurden als unwesentlich erachtet und führten zu keiner Anpassung im Rahmen
der Konzernrechnungslegung.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

FINANZINSTRUMENTE

Finanzinstrumente werden nach IFRS 9 klassifiziert und bilanziert. Gemäß IFRS
9 erfolgt die Folgebewertung von Finanzinstrumenten entsprechend der Klassifi-
zierung zu „fortgeführten Anschaffungskosten" („amortised cost“ (AC)), „erfolgs-
wirksam zum beizulegenden Zeitwert“ („fair value through profit or loss“ (FVPL))
oder „erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert über das Gesamtergebnis“
(„fair value through other comprehensive income (FVOCI)). Die Klassifizierung
basiert auf zwei Kriterien: dem Geschäftsmodell des Konzerns für die Verwal-
tung der Vermögenswerte und der Frage, ob die vertraglichen Cashflows der Fi-
nanzinstrumente "ausschließlich Zahlungen von Kapital und Zinsen" auf den
ausstehenden Kapitalbetrag darstellen.

Bei PUMA gibt es keine Finanzinstrumente die dem Geschäftsmodell „Verkau-
fen“ zuzuordnen und nach IFRS 9 erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
(at „fair value through profit or loss“ (FVPL)) zu bewerten sind.

Für langfristige Beteiligungen (Eigenkapitalinstrumente) gestattet unter be-
stimmten Voraussetzungen IFRS 9 eine erfolgsneutrale Bewertung zum beizule-
genden Zeitwert über das Gesamtergebnis (FVOCI). Wenn diese Beteiligungen
jedoch veräußert oder abgeschrieben werden, werden die bis zu diesem Zeit-
punkt nicht realisierten Gewinne und Verluste aus diesen Beteiligungen gemäß
IFRS 9 in die Gewinnrücklagen umgebucht.

T.15 
➔
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DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE/HEDGE ACCOUNTING

In Bezug auf die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen hat PUMA von dem
Wahlrecht Gebrauch gemacht, weiterhin die Vorschriften des IAS 39 für das
Hedge Accounting anzuwenden.

Derivative Finanzinstrumente werden bei Vertragsabschluss und in der Folge zu
ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet. Zum Zeitpunkt des Abschlusses eines
Sicherungsinstruments klassifiziert PUMA die Derivate entweder als Sicherung
einer geplanten Transaktion (Cashflow Hedge) oder als Sicherung des beizule-
genden Zeitwerts eines ausgewiesenen Vermögenswerts oder einer Verbindlich-
keit (Fair Value Hedge).

Bei Abschluss der Transaktion werden die Sicherungsbeziehung zwischen Siche-
rungsinstrument und Grundgeschäft sowie das Ziel des Risikomanagements und
die zugrunde liegende Strategie dokumentiert. Außerdem werden bei Beginn der
Sicherungsbeziehung und danach fortlaufend Einschätzungen dokumentiert, ob
die Derivate, die in der Sicherungsbeziehung verwendet werden, effektiv die Än-
derung des Zeitwertes oder der Cashflows des Grundgeschäfts kompensieren.

Änderungen des Marktwerts von Derivaten, die zur Absicherung des Cashflows
bestimmt und geeignet sind und die sich als effektiv erweisen, werden erfolgs-
neutral, unter Berücksichtigung latenter Steuern, im Eigenkapital verrechnet.
Wenn keine vollständige Effektivität gegeben ist, wird der ineffektive Teil ergeb-
niswirksam erfasst. Die im Eigenkapital abgegrenzten Beträge werden im glei-
chen Zeitraum ergebniswirksam, in dem sich die abgesicherte geplante Transak-
tion auf die Gewinn- und Verlustrechnung auswirkt. Resultiert eine abgesicherte
zukünftige Transaktion jedoch im Ansatz eines nicht-finanziellen Vermögens-
werts oder einer Verbindlichkeit, werden die zuvor im Eigenkapital erfassten Ge-
winne oder Verluste in die Erstbewertung der Anschaffungskosten des Vermö-
genswerts oder der Verbindlichkeit mit einbezogen.

Änderungen des Marktwerts von Derivaten, die sich für Fair Value Hedges eignen
und als solche bestimmt worden sind, werden zusammen mit den auf das abge-
sicherte Risiko zurückzuführenden Änderungen des beizulegenden Zeitwerts des
Grundgeschäfts direkt in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Die
Änderungen des Marktwerts der Derivate und die auf das abgesicherte Risiko
zurückzuführende Änderung des Grundgeschäfts werden in der Konzern-Ge-

winn- und Verlustrechnung in dem zum Grundgeschäft zugehörigen Posten
ausgewiesen.

Die beizulegenden Zeitwerte der derivativen Instrumente, die zur Sicherung von
geplanten Transaktionen sowie zur Sicherung des beizulegenden Zeitwerts eines
ausgewiesenen Vermögenswerts oder einer Verbindlichkeit verwendet werden,
werden unter den sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten bzw.
den sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

LEASING

PUMA hat Leasingverhältnisse ausschließlich als Leasingnehmer abgeschlos-
sen.
Die Leasingverhältnisse werden jeweils auf Einzelvertragsebene identifiziert. Für
alle Leasingverhältnisse erfasst PUMA ein Nutzungsrecht und eine entsprechen-
de Leasingverbindlichkeit. Ausgenommen davon sind kurzfristige Leasingver-
hältnisse (definiert als Leasingverhältnisse mit einer Laufzeit von höchstens 12
Monaten) und Leasingverhältnisse über geringwertige Vermögenswerte (mit ei-
nem Neuwert der Vermögenswerte von unter 5.000 Euro). Im Falle eines kurz-
fristigen Leasingverhältnisses oder Leasingverhältnisses über geringwertige
Vermögenswerte erfasst der Konzern die Leasingzahlungen linear über die Lauf-
zeit des Leasingverhältnisses als Sonstiger operativer Aufwand.
Zudem erfolgt keine Bilanzierung von Nutzungsrechten über Immaterielle Ver-
mögenswerte. PUMA hat das Wahlrecht in Anspruch genommen und verzichtet
auf die Anwendung des IFRS 16 in Bezug auf Leasingverhältnisse über Immateri-
elle Vermögenswerte.

Die Leasingverbindlichkeit wird bei der erstmaligen Erfassung mit dem Barwert,
der zu Beginn des Leasingverhältnisses noch nicht gezahlten Leasingzahlungen,
bewertet. Die Berechnung des Barwerts erfolgt unter Verwendung des Grenz-
fremdkapitalzinssatzes, da der dem Leasingverhältnis zugrundeliegende Zins-
satz in der Regel nicht bekannt ist.
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Folgende Leasingzahlungen werden in die Bewertung der Leasingverbindlichkeit
einbezogen:

Feste Leasingzahlungen (inklusive faktisch feste Zahlungen), abzüglich
zu erhaltende Anreizzahlungen;

Variable Leasingzahlungen, die auf einen Index oder Kurs basieren, an-
fänglich mit dem Index oder dem Kurs zum Zeitpunkt des Beginns des
Leasingverhältnisses bemessen; dadurch bleiben zukünftige Anpassun-
gen in Folge der Änderung der Indices oder Kurse unberücksichtigt;

Ausübungspreise von Kaufoptionen, wenn PUMA hinreichend sicher ist,
diese auszuüben;

Erwartete Zahlungen aufgrund von Restwertgarantien; und

Strafzahlungen für die vorzeitige Beendigung von Leasingverhältnissen,
wenn PUMA hinreichend sicher ist, diese Kündigungsmöglichkeit aus-
zuüben und dies bei der Bestimmung der Laufzeit des Leasingverhält-
nisses entsprechend berücksichtigt wurde.

Eine Reihe von Leasingverträgen, insbesondere von Immobilien, enthalten Ver-
längerungs- und Kündigungsoptionen. Bei der Bestimmung der Vertragslaufzei-
ten werden sämtliche Tatsachen und Umstände berücksichtigt, die einen wirt-
schaftlichen Anreiz zur Ausübung der Verlängerungsoptionen oder Nichtaus-
übung von Kündigungsoptionen bieten. Laufzeitänderungen aus der Ausübung
bzw. Nicht-Ausübung solcher Optionen werden bei der Vertragslaufzeit nur be-
rücksichtigt, wenn sie hinreichend sicher sind.

Der Ausweis der Leasingverbindlichkeit erfolgt in der Konzernbilanz als separa-
ter Posten.

Die Folgebewertung der Leasingverbindlichkeit erfolgt durch Erhöhung des
Buchwerts um die Aufzinsung der Leasingverbindlichkeit (unter Anwendung der
Effektivzinsmethode) und durch Reduzierung des Buchwerts der Leasingver-
bindlichkeit um die geleisteten Leasingzahlungen.

Falls sich die Laufzeit des Leasingverhältnisses geändert hat oder falls ein we-
sentliches Ereignis zu einer Änderung der Beurteilung hinsichtlich der Aus-

übung einer Kaufoption führt, nimmt PUMA eine Neubewertung der Leasingver-
bindlichkeit durch Abzinsung der angepassten Leasingzahlungen mit einem ak-
tualisierten Zinssatz vor und passt das korrespondierende Nutzungsrecht ent-
sprechend an.

Falls sich die Leasingzahlungen aufgrund von Index- oder Kursänderungen oder
durch eine Änderung der erwarteten zu leistenden Zahlungen aufgrund einer
Restwertgarantie geändert haben, nimmt PUMA eine Neubewertung der Lea-
singverbindlichkeit durch Abzinsung der angepassten Leasingzahlungen mit ei-
nem unveränderten Diskontierungszinssatz vor. Das korrespondierende Nut-
zungsrecht wird entsprechend angepasst.

Falls ein Leasingverhältnis geändert wird und die Änderung des Leasingverhält-
nisses nicht als separates Leasingverhältnis erfasst wird, nimmt PUMA eine
Neubewertung der Leasingverbindlichkeit auf Grundlage der Laufzeit des neuen
Leasingverhältnisses vor. Dabei werden die geänderten Leasingzahlungen mit
einem aktualisierten Zinssatz zum effektiven Zeitpunkt der Änderungen
abgezinst.

Die Nutzungsrechte umfassen im Rahmen der erstmaligen Bewertung die ent-
sprechende Leasingverbindlichkeit. Leasingraten, die vor oder zu Beginn des
Leasingverhältnisses geleistet werden sind hinzuzurechnen. Vom Leasinggeber
erhaltene Leasinganreize sind abzuziehen, anfänglich direkte Kosten sind einzu-
beziehen. Sofern in Bezug auf die geleasten Vermögenswerte Rückbauverpflich-
tungen bestehen, werden diese in die Bewertung der Nutzungsrechte einbezo-
gen. Die Folgebewertung der Nutzungsrechte erfolgt zu Anschaffungskosten ab-
züglich kumulierter Abschreibungen und Wertminderungen.

Nutzungsrechte werden grundsätzlich über die Laufzeit des Leasingverhältnis-
ses abgeschrieben. Sofern die Nutzungsdauer des dem Leasingverhältnis zu-
grundeliegenden Vermögenswertes kürzer ist, ist die Abschreibungsdauer da-
durch begrenzt. Die Abschreibung beginnt mit dem Beginn des
Leasingverhältnisses.

Der Ausweis der Nutzungsrechte erfolgt in der Konzernbilanz als separater
Posten.
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Die Nutzungsrechte unterliegen der Wertminderung von Vermögenswerten ge-
mäß IAS 36. Diese Vorgehensweise wird im nachfolgenden Abschnitt „Wertmin-
derung von Vermögenswerten“ beschrieben.

Variable Leasingzahlungen, die nicht von einem Index oder Kurs abhängen, wer-
den nicht in die Bewertung der Leasingverbindlichkeit und des Nutzungsrechts
einbezogen. Diese Zahlungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als
Sonstiger Aufwand erfasst, sobald PUMA die zugrundeliegende Leistung erhal-
ten hat. Dies betrifft vor allem umsatzabhängige Mieten für
Einzelhandelsgeschäfte.

Im Rahmen der gewährten Erleichterungsvorschriften erlaubt IFRS 16 auf eine
Trennung zwischen Nicht-Leasingkomponenten und Leasingkomponenten zu
verzichten. In Bezug auf Grundstücke und Gebäude nimmt PUMA die Erleichte-
rung grundsätzlich nicht in Anspruch, so dass die Nutzungsrechte von Grundstü-
cken und Gebäuden nur die Leasingkomponenten beinhalten. In Bezug auf die
Sonstigen Nutzungsrechte (bestehend aus Technischen Anlagen & Maschinen
und Kraftfahrzeugen) wird die Erleichterungsvorschrift grundsätzlich in An-
spruch genommen, wodurch die Leasingkomponenten und die Nicht-Leasing-
komponenten zusammen bilanziert werden.

FLÜSSIGE MITTEL

Flüssige Mittel enthalten Barmittel und Guthaben bei Kreditinstituten. Soweit die
Guthaben nicht unmittelbar zur Finanzierung des Umlaufvermögens benötigt
werden, werden die freien Bestände mit einer Laufzeit von derzeit bis zu drei Mo-
naten als risikoloses Festgeld angelegt. Der Gesamtbetrag der Flüssigen Mittel
stimmt mit den Flüssigen Mitteln (Finanzmittelbestand) in der Kapitalflussrech-
nung überein.

Flüssige Mittel werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Diese un-
terliegen den Wertberichtigungsanforderungen gemäß IFRS 9 „Finanzinstru-
mente“. PUMA beobachtet das Kreditrisiko dieser Finanzinstrumente unter Be-
rücksichtigung der Wirtschaftslage, der externen Kreditwürdigkeit und/oder der
Prämien für Risikoausfallversicherungen (Credit Default Swap (CDS)) anderer
Finanzinstitute. Das Kreditrisiko von Flüssigen Mitteln wird aufgrund der relativ
kurzfristigen Laufzeiten sowie des Investment-Grade-Kredit-Ratings der Kontra-

henten, das eine relativ niedrige Ausfallwahrscheinlichkeit der Finanzinstrumen-
te signalisiert, als unwesentlich eingestuft.

VORRÄTE

Bei den Vorräten kommen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder die
niedrigeren, vom Verkaufspreis am Bilanzstichtag abgeleiteten Nettorealisati-
onswerte zum Ansatz. Die Ermittlung der Anschaffungskosten der Handelswa-
renerfolgt anhand eines Durchschnittsverfahrens. Die Wertberichtigungen wer-
den in Abhängigkeit von Alter, Saisonalität und realisierbaren Marktpreisen in
ausreichendem Maße konzerneinheitlich gebildet.

FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden anfänglich zum Transakti-
onspreis und in der Folge zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Abzug von
Wertberichtigungen bewertet. Der Transaktionspreis ist gemäß IFRS 15 „Erlöse
aus Verträgen mit Kunden“ der Betrag, der vom Unternehmen erwarteten Ge-
genleistung für die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistun-
gen an Kunden, ohne Berücksichtigung von Beträgen, die für fremde Dritte ein-
gezogen wurden.

Für die Ermittlung der Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen wendet PUMA einheitlich den vereinfachten Ansatz an, um ent-
sprechend der Vorgaben des IFRS 9 „Finanzinstrumente“ die erwarteten Kredit-
ausfälle über die Restlaufzeit der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
(sogenannte „lifetime expected credit losses“) zu bestimmen. Dazu werden die
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen nach geographischen Regionen in
geeignete Gruppen mit gemeinsamen Kreditrisikomerkmalen eingeordnet. Die
Berechnung der erwarteten Kreditausfälle erfolgt mit Hilfe einer Matrix, welche
die Altersstruktur der Forderungen darstellt und für die einzelnen Laufzeitbän-
der der Forderungen jeweils eine Ausfallwahrscheinlichkeit auf Grundlage histo-
rischer Kreditausfallereignisse und zukunftsbezogener Faktoren abbildet. Die
Prozentsätze für die Ausfallwahrscheinlichkeiten werden regelmäßig auf Aktua-
lität hin überprüft. Sofern bezüglich der Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen eines bestimmten Kunden objektive Hinweise auf eine Kreditminderung
festgestellt werden, wird eine detaillierte Analyse des spezifischen Kreditrisikos
dieses Kunden durchgeführt und eine individuelle Wertberichtigung für die For-
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derungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber diesem Kunden gebildet.
Sofern eine Kreditversicherung besteht, wird diese in die Höhe der Wertberichti-
gung mit einbezogen.

SONSTIGE VERMÖGENSWERTE

Sonstige Vermögenswerte werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert und
unter Berücksichtigung von Transaktionskosten angesetzt und in der Folge zu
fortgeführten Anschaffungskosten unter Abzug von Wertberichtigungen
bewertet.

Die Klassifizierung der Sonstigen finanziellen Vermögenswerte erfolgt in Abhän-
gigkeit des Geschäftsmodells zur Steuerung und der Zahlungsströme der finan-
ziellen Vermögenswerte. Im Konzern werden finanzielle Vermögenswerte aus-
schließlich im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten, das vorsieht, den Ver-
mögenswert bis zur Endfälligkeit zu „halten“, um die vertraglichen Zahlungsströ-
me zu vereinnahmen. Deshalb erfolgt die Folgebewertung der Sonstigen finanzi-
ellen Vermögenswerte grundsätzlich zu fortgeführten Anschaffungskosten. Das
Geschäftsmodell „Handel“ und die Kategorie „erfolgswirksam zum beizulegen-
den Zeitwert“ bewertet („fair value through profit or loss“ (FVPL)) findet keine
Anwendung.

Die langfristigen Vermögenswerte beinhalten Ausleihungen und sonstige Vermö-
genswerte. Unverzinsliche langfristige Vermögenswerte werden, wenn der Effekt
hieraus wesentlich ist, auf den Barwert abgezinst.

LANGFRISTIGE BETEILIGUNGEN

Die unter den langfristigen finanziellen Vermögenswerten ausgewiesenen Betei-
ligungen gehören der Kategorie „erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert
über das Gesamtergebnis“ bewertet („fair value through other comprehensive
income (FVOCI)) an, da diese Beteiligungen langfristig aus strategischen Grün-
den gehalten werden.

Alle Ankäufe und Veräußerungen von langfristigen Beteiligungen werden zum
Handelstag erfasst. Der erstmalige Ansatz der langfristigen Beteiligungen er-
folgt zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich der Transaktionskosten. Sie werden
auch in den Folgeperioden mit dem beizulegenden Zeitwert angesetzt, sofern
dieser verlässlich ermittelbar ist. Unrealisierte Gewinne und Verluste werden

unter Berücksichtigung von latenten Steuern im Gesamtergebnis erfasst. Bei
Veräußerung der langfristigen Beteiligungen wird der Gewinn oder Verlust in die
Gewinnrücklagen umgebucht.

Die Kategorie „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert“ bewertet („fair va-
lue through profit or loss“ (FVPL)) findet im Konzern keine Anwendung.

SACHANLAGEVERMÖGEN

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um kumu-
lierte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungsdauer bemisst sich nach
der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer. Die Abschreibungen wer-
den linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer orientiert sich an der Art der Ver-
mögenswerte. Für Gebäude wird eine Nutzungsdauer zwischen zehn und fünfzig
Jahren und bei beweglichen Wirtschaftsgütern zwischen drei und zehn Jahren
angesetzt. Die Anschaffungskosten der Sachanlagen beinhalten zudem Fremd-
kapitalzinsen gemäß IAS 23, sofern diese anfallen und der Effekt hieraus we-
sentlich ist.

Reparatur- und Instandhaltungskosten werden zum Zeitpunkt der Entstehung
als Aufwand erfasst. Wesentliche Erneuerungen und Verbesserungen werden
aktiviert, soweit die Kriterien des Ansatzes eines Vermögenswerts vorliegen.

GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERTE

Der Geschäfts- oder Firmenwert, der aus einem Unternehmenszusammen-
schluss resultiert, berechnet sich aus dem Unterschiedsbetrag der übertrage-
nen Gegenleistung und dem Anteil des Konzerns am Fair Value der übernomme-
nen Vermögens- und Schuldposten.

Die Geschäfts- oder Firmenwerte werden den zahlungsmittelgenerierenden Ein-
heiten („cash-generating units“) des Konzerns zugeordnet, die von den Synergie-
effekten aus dem Unternehmenszusammenschluss profitieren sollen.

Ein Wertminderungstest (Impairment Test) des Geschäfts- oder Firmenwertes
pro Gruppe der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten (kleinste Unternehmens-
ebene, auf der die Geschäfts- oder Firmenwerte überwacht werden) wird einmal
im Jahr sowie bei Vorliegen von Anhaltspunkten auf Wertminderungen durchge-
führt und kann zu Wertminderungsaufwand führen. Eine Wertaufholung des Ge-
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schäfts- oder Firmenwerts wird nicht vorgenommen. Weitere Einzelheiten, ins-
besondere die zur Berechnung herangezogenen Annahmen, sind im Abschnitt 11
dargestellt.

ANDERE IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE

Erworbene immaterielle Vermögenswerte beinhalten im Wesentlichen Konzes-
sionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte. Der Wertansatz erfolgt
zu Anschaffungskosten, vermindert um kumulierte Abschreibungen. Die Nut-
zungsdauer liegt zwischen drei und zehn Jahren; die Abschreibung erfolgt linear.

Sofern die Aktivierungsvoraussetzungen des IAS 38.57 „Immaterielle Vermö-
genswerte“ kumuliert erfüllt sind, werden Aufwendungen der Entwicklungspha-
se für selbst erstellte Immaterielle Vermögenswerte zum Zeitpunkt ihrer Entste-
hung aktiviert. In den Folgeperioden werden selbst erstellte immaterielle Ver-
mögenswerte, genauso wie erworbene immaterielle Vermögenswerte, zu An-
schaffungskosten abzüglich der kumulierten Abschreibungen und Wertminde-
rungen bewertet. Aktivierte Eigenleistungen werden im Konzern in der Regel
über eine Nutzungsdauer von 3 Jahren linear abgeschrieben.

Darüber hinaus bestehen entgeltlich erworbene Markenrechte, für die vor dem
Hintergrund der Markenhistorien sowie aufgrund der Fortführung der Marken
durch PUMA eine unbestimmte Nutzungsdauer unterstellt wird.

WERTMINDERUNGEN VON VERMÖGENSWERTEN

Immaterielle Vermögenswerte, die eine unbestimmte Nutzungsdauer haben,
werden nicht planmäßig abgeschrieben, sondern werden jährlich auf Wertmin-
derungsbedarf (Impairment Test) hin geprüft. Sachanlagen, Nutzungsrechte an
Vermögenswerten und andere immaterielle Vermögenswerte mit einer definier-
ten Nutzungsdauer werden auf Wertminderungsbedarf geprüft, wenn Hinweise
vorliegen, dass der Vermögenswert im Wert gemindert ist. Zur Ermittlung eines
eventuellen Wertminderungsbedarfs eines Vermögenswertes wird dessen erziel-
barer Betrag (der höhere Betrag aus beizulegendem Zeitwert abzüglich der Ver-
kaufskosten und des Nutzungswerts) mit dem Buchwert des Vermögenswertes
verglichen. Ist der erzielbare Wert niedriger als der Buchwert, wird in Höhe der
Differenz ein Wertminderungsverlust erfasst. Die Prüfung der Werthaltigkeit er-
folgt, sofern möglich, auf Ebene des einzelnen Vermögenswertes, ansonsten auf

Ebene der zahlungsmittelgenerierenden Einheit. Abweichend hiervon wird ein
Geschäfts- oder Firmenwert ausschließlich auf Ebene der Gruppe von zahlungs-
mittelgenerierenden Einheiten auf Werthaltigkeit geprüft. Wird im Rahmen des
Impairment Tests ein Abwertungsbedarf auf Vermögenswerte ermittelt, so wird
zunächst der gegebenenfalls vorhandene Geschäfts- oder Firmenwert der Grup-
pe von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten abgeschrieben, und der verblei-
bende Betrag im zweiten Schritt proportional auf die übrigen Vermögenswerte
im Anwendungsbereich von IAS 36 verteilt. Ist der Grund für die vorgenommene
Wertminderung entfallen, wird eine Wertaufholung höchstens bis zum Betrag
der fortgeführten Anschaffungskosten vorgenommen. Eine Wertaufholung des
Geschäfts- oder Firmenwerts wird nicht vorgenommen.

Der Werthaltigkeitstest wird nach der Discounted-Cashflow-Methode durchge-
führt. Für die Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes abzüglich der Ver-
kaufskosten sowie des Nutzungswertes werden die zu erwartenden Cashflows
aus den Daten der Unternehmensplanung zugrunde gelegt. Die zu erwartenden
Cashflows werden anhand eines marktadäquaten Zinssatzes abgezinst. Im Rah-
men der Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes abzüglich der Verkaufskosten
werden keine spezifischen Synergien der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten
berücksichtigt und die Daten der Unternehmensplanung werden, soweit erfor-
derlich, an die Annahmen von Marktteilnehmern angepasst. Zudem besteht auf-
grund der zusätzlichen Berücksichtigung der Verkaufskosten ein Unterschied
zwischen dem beizulegenden Zeitwert abzüglich der Verkaufskosten und dem
Nutzungswert.

Marken mit einer unbestimmten Nutzungsdauer werden innerhalb des Ge-
schäftsjahres oder anlassbezogen einem Werthaltigkeitstest anhand der Lizenz-
preisanalogiemethode (Relief-from-Royalty-Methode) unterzogen. Soweit An-
haltspunkte für eine Wertminderung der eigengenutzten Marke vorliegen soll-
ten, wird die Werthaltigkeit der Marke nicht nur einzeln anhand der Lizenzpreis-
analogiemethode bewertet, sondern über den erzielbaren Betrag der Gruppe von
zahlungsmittelgenerierenden Einheiten bestimmt, welchen die Marke zuzurech-
nen ist.

Die Einbeziehung der Nutzungsrechte aufgrund der Erstanwendung des IFRS 16
führte zu einer Erhöhung der zu testenden Buchwerte. Dies wirkte sich auf die
Werthaltigkeitstests im Jahr 2019 aus. Demgegenüber führte die Erstanwendung
des IFRS 16 auch zu einer Erhöhung des erzielbaren Betrags, da die Leasingzah-
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lungen aus dem Free Cashflow eliminiert wurden und sich durch die bilanzielle
Erfassung der Leasingverbindlichkeiten der Peer Group-Unternehmen deren
Verschuldungsgrad erhöht und sich dadurch die Kapitalkosten (WACC) reduziert
haben.

Insgesamt führten die Anpassungen zu keinen Auswirkungen auf das Ergebnis
der Werthaltigkeitstests.

Weitere Einzelheiten, insbesondere die zur Berechnung herangezogenen Annah-
men, sind im Abschnitt 11 dargestellt.

FINANZSCHULDEN, SONSTIGE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN UND SONSTIGE
VERBINDLICHKEITEN

Diese Posten werden grundsätzlich mit ihren Anschaffungskosten unter Berück-
sichtigung von Transaktionskosten und in der Folge zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten angesetzt. Unverzinsliche oder niedrigverzinsliche Verbindlichkeiten
mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr werden unter Berücksichtigung
eines marktadäquaten Zinssatzes mit dem Barwert bilanziert und bis zum Lauf-
zeitende zum Rückzahlungsbetrag aufgezinst. Verbindlichkeiten aus Finanzie-
rungsleasing werden zu Beginn des Leasinggeschäftes in Höhe des Barwerts
der Mindestleasingwerte bzw. des niedrigeren Zeitwertes bilanziert und um den
Tilgungsanteil der Leasingraten fortgeschrieben.

In Bezug auf finanzielle Verbindlichkeiten findet die Kategorie „erfolgswirksam
zum beizulegenden Zeitwert“ bewertet („fair value through profit or loss“ (FVPL))
im Konzern keine Anwendung.

In den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten ist grundsätzlich auch jener Anteil
an langfristigen Darlehen enthalten, dessen Restlaufzeit höchstens ein Jahr
beträgt.

RÜCKSTELLUNGEN FÜR PENSIONEN UND ÄHNLICHE VERPFLICHTUNGEN

Neben Leistungsplänen bestehen bei einigen Gesellschaften auch Beitragsplä-
ne, die neben der laufenden Beitragszahlung zu keiner weiteren Pensionsver-
pflichtung führen. Bei den Leistungsplänen wird die Pensionsrückstellung
grundsätzlich nach der Projected-Unit-Credit-Methode berechnet. Bei diesem
Anwartschaftsbarwertverfahren werden nicht nur die am Stichtag bekannten

Renten und erworbenen Anwartschaften, sondern auch künftig zu erwartende
Steigerungen von Gehältern und Renten berücksichtigt. Der Barwert der Ver-
pflichtung (Defined Benefit Obligation (DBO)) wird ermittelt, indem die erwarte-
ten zukünftigen Mittelabflüsse mit den Renditen von erstrangigen, festverzinsli-
chen Industrieanleihen abgezinst werden. Währungen und Laufzeiten der zu-
grunde gelegten Industrieanleihen stimmen dabei mit den Währungen und Lauf-
zeiten der zu erfüllenden Verpflichtungen überein. Bei einigen Plänen steht der
Verpflichtung ein Planvermögen gegenüber. Die ausgewiesene Pensionsrück-
stellung ist dann um das Planvermögen vermindert.

Neubewertungen, bestehend aus versicherungsmathematischen Gewinnen und
Verlusten, Veränderungen, die sich aus der Anwendung der Vermögenswertober-
grenze ergeben und dem Ertrag aus dem Planvermögen (ohne Zinsen auf die
Nettoschuld), werden unmittelbar im Sonstigen Ergebnis erfasst. Die im Sonsti-
gen Ergebnis erfassten Neubewertungen sind Teil der Gewinnrücklagen und
werden nicht mehr in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert. Nachzu-
verrechnender Dienstzeitaufwand wird als Aufwand erfasst, wenn die Planände-
rung eintritt.

Die Angaben zur unterstellten Lebenserwartung und den verwendeten Sterbeta-
feln sind im Kapitel 15 dargestellt.

SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN

Rückstellungen werden gebildet, wenn der Konzern aus einem Ereignis der Ver-
gangenheit eine gegenwärtige Verpflichtung hat und diese Verpflichtung wahr-
scheinlich zu einem Abfluss von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen führen
wird, deren Höhe verlässlich geschätzt werden kann. Die Rückstellungen werden
mit der bestmöglichen Schätzung des Erfüllungsbetrages angesetzt und nicht
mit positiven Erfolgsbeiträgen saldiert. Langfristige Rückstellungen werden
abgezinst.

Rückstellungen für die erwarteten Aufwendungen aus Gewährleistungsverpflich-
tungen gemäß dem jeweiligen nationalen Kaufvertragsrecht werden zum Ver-
kaufszeitpunkt der betreffenden Produkte nach der besten Einschätzung hin-
sichtlich der zur Erfüllung der Verpflichtungen des Konzerns notwendigen Aus-
gaben angesetzt.
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Rückstellungen werden auch für belastende Verträge gebildet. Das Bestehen ei-
nes belastenden Vertrages wird angenommen, wenn die unvermeidbaren Kosten
zur Erfüllung des Vertrages den aus diesem Vertrag erwachsenden wirtschaftli-
chen Nutzen übersteigen.

Rückstellungen für Restrukturierungsmaßnahmen werden gebildet, soweit ein
detaillierter, formaler Restrukturierungsplan erstellt ist, der bei den Betroffenen
durch den Beginn der Umsetzung des Plans oder die Ankündigung seiner we-
sentlichen Bestandteile eine gerechtfertigte Erwartung geweckt hat, dass die
Restrukturierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

EIGENE AKTIEN

Eigene Aktien werden zum Marktpreis am Erwerbstag zuzüglich Anschaffungs-
nebenkosten vom Eigenkapital abgesetzt. Gemäß Ermächtigung der Hauptver-
sammlung können eigene Aktien zu jedem zulässigen Zweck, einschließlich ei-
ner flexiblen Steuerung des Kapitalbedarfs der Gesellschaft, zurückgekauft
werden.

MANAGEMENT-INCENTIVE-PROGRAMME

Bei PUMA werden aktienbasierte Vergütungen mit Barausgleich und kennzah-
lenbasierende Long-Term-Incentive-Programme eingesetzt.

Für aktienbasierte Vergütungen mit Barausgleich wird eine Verbindlichkeit für
die erhaltenen Dienstleistungen erfasst und bei Zugang mit dem beizulegenden
Zeitwert bewertet. Bis zur Begleichung der Schuld wird der beizulegende Zeit-
wert der Schuld zu jedem Abschlussstichtag und am Erfüllungstag neu bestimmt
und es werden alle Änderungen des beizulegenden Zeitwerts erfolgswirksam
erfasst.

Für kennzahlenbasierte Vergütungsverfahren werden während der dreijährigen
Laufzeit der jeweiligen Programme die mittelfristigen Ziele der PUMA-Gruppe in
Bezug auf das operative Ergebnis (EBIT), den Cashflow und die Rohertragsmarge
ermittelt und mit ihrem jeweiligen Zielerreichungsgrad erfolgswirksam als
Sonstige Rückstellungen erfasst.

BERÜCKSICHTIGUNG VON UMSATZERLÖSEN

Der Konzern erfasst Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Sportartikeln. Die Um-
satzerlöse werden in Höhe des beizulegenden Zeitwerts der Gegenleistung be-
messen, auf die der Konzern aus dem Vertrag mit dem Kunden, unter Berück-
sichtigung von Retouren, Skonti und Rabatten, voraussichtlich Anspruch hat. Be-
träge, die im Namen Dritter vereinnahmt wurden, sind nicht in den Umsatzerlö-
sen enthalten. Der Konzern erfasst Umsatzerlöse zu dem Zeitpunkt, wenn PUMA
seine Leistungsverpflichtung gegenüber dem Kunden erfüllt und die Verfü-
gungsgewalt über das Produkt an den Kunden übertragen hat.

Der Konzern verkauft Schuhe, Textilien und Accessoires sowohl an den Großhan-
del als auch direkt an Kunden über eigene Einzelhandelsgeschäfte. Umsatzbezo-
gene Garantieleistungen können dabei nicht separat erworben werden und füh-
ren nicht zu Leistungen, die über die Zusicherung der Spezifikationen im Zeit-
punkt des Gefahrenübergangs hinausgehen. Dementsprechend bilanziert der
Konzern Gewährleistungen in Übereinstimmung mit IAS 37 Rückstellungen,
Eventualschulden und Eventualforderungen.

Bei Verkäufen von Waren an den Großhandel wird der Umsatz zu dem Zeitpunkt
erfasst, an dem die Verfügungsgewalt über die Waren an den Kunden überge-
gangen ist, das heißt wenn die Waren an den spezifischen Standort des Groß-
händlers versandt wurden (Lieferung). Nach der Lieferung trägt der Großhändler
das Warenbestandsrisiko und hat die vollumfängliche Verfügungsgewalt über die
Art und Weise des Vertriebs und den Verkaufspreis der Waren. Bei Verkäufen von
Waren an Endkunden in eigenen Einzelhandelsgeschäften werden die Umsatzer-
löse zu dem Zeitpunkt erfasst, wenn die Verfügungsgewalt über die Waren an
den Endkunden übergegangen ist, das heißt zu dem Zeitpunkt, an dem der Kun-
de die Waren im Einzelhandelsgeschäft kauft. Die Zahlung des Kaufpreises ist
sofort mit dem Kauf der Ware durch den Kunden fällig.

Unter bestimmten Voraussetzungen und gemäß den vertraglichen Vereinbarun-
gen besitzen Kunden die Möglichkeit, Waren umzutauschen oder Waren gegen
eine Gutschrift zurückzugeben. Die Höhe der erwarteten Rücklieferungen wird
auf Grundlage von Erfahrungswerten geschätzt und über eine Rückstellung für
Rücklieferungen von den Umsatzerlösen abgegrenzt. Der Vermögenswert für
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das Recht aus dem Rückgabeanspruch der Waren wird unter den Vorräten er-
fasst und führt zu einer entsprechenden Reduzierung der Umsatzkosten.

LIZENZ- UND PROVISIONSERTRÄGE

Der Konzern erfasst Lizenz- und Provisionserträge aus der Auslizenzierung von
Markenrechten an Dritte. Die Lizenzerträge werden gemäß den vorzulegenden
Abrechnungen der Lizenznehmer erfolgswirksam erfasst. In bestimmten Fällen
sind für eine periodengerechte Abgrenzung Schätzwerte erforderlich. Provisi-
onserträge werden in Rechnung gestellt, soweit das zugrunde liegende Ein-
kaufsgeschäft als realisiert einzustufen ist.

WERBE- UND PROMOTIONSAUFWENDUNGEN

Werbeaufwendungen werden zum Zeitpunkt ihrer Entstehung erfolgswirksam
berücksichtigt. Mehrjährige Promotionsaufwendungen werden grundsätzlich pe-
riodengerecht über die Laufzeit des Vertrages als Aufwand verteilt. Sollte sich
durch diese Aufwandsverteilung ein Aufwandsüberschuss über den wirtschaftli-
chen Nutzen nach dem Bilanzstichtag ergeben, wird dieser durch Wertminde-
rung von Vermögenswerten bzw. durch eine Drohverlustrückstellung im Ab-
schluss berücksichtigt.

PRODUKTENTWICKLUNG

PUMA entwickelt laufend neue Produkte, um den Marktanforderungen bzw. -ver-
änderungen gerecht zu werden. Forschungskosten werden zum Zeitpunkt der
Entstehung in voller Höhe als Aufwand erfasst. Entwicklungskosten werden
ebenfalls zum Zeitpunkt der Entstehung als Aufwand erfasst, sofern sie die An-
satzkriterien des IAS 38 „Immaterielle Vermögenswerte“ nicht erfüllen.

FINANZERGEBNIS

Im Finanzergebnis sind die Ergebnisse aus assoziierten Unternehmen und Zins-
erträge aus Geldanlagen sowie Zinsaufwendungen aus Krediten und im Zusam-
menhang mit Finanzinstrumenten enthalten. Darüber hinaus sind Zinsaufwen-
dungen aus Leasingverbindlichkeiten, abgezinsten langfristigen Verbindlichkei-
ten sowie aus Pensionsrückstellungen im Finanzergebnis enthalten, die im Zu-
sammenhang mit Unternehmenserwerben bzw. mit der Bewertung von Pensi-
onsverpflichtungen stehen.

Wechselkurseffekte, die einem Grundgeschäft direkt zuzuordnen sind, werden in
der jeweiligen Position in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

ERTRAGSTEUERN

Laufende Ertragsteuern werden gemäß den steuerrechtlichen Bestimmungen
der jeweiligen Länder, in denen die einzelnen Konzern-Gesellschaften tätig sind,
ermittelt.

LATENTE STEUERN

Latente Steuern aus temporär abweichenden Wertansätzen in der IFRS- und
Steuerbilanz der Einzelgesellschaften und aus Konsolidierungsvorgängen, die
jeweils von derselben Steuerbehörde erhoben werden und aufrechenbar sind,
werden je Steuersubjekt verrechnet und entweder als aktive oder passive latente
Steuern ausgewiesen.

In Bezug auf die bilanzierten Leasingverhältnisse wird das Steuerabzugspotenti-
al dem jeweiligen Nutzungsrecht an Vermögenswerten zugeordnet. Sofern in der
Folgebewertung aus einer Nettobetrachtung von Nutzungsrecht und Leasingver-
bindlichkeit temporäre Differenzen entstehen, werden latente Steuern gebildet,
sofern die Vorgaben von IAS 12 erfüllt sind.

Darüber hinaus können die aktiven latenten Steuern auch Steuerminderungsan-
sprüche umfassen, die sich aus der erwarteten Nutzung bestehender Verlustvor-
träge in Folgejahren ergeben und deren Realisierung mit ausreichender Sicher-
heit gewährleistet ist. Weiterhin können sich latente Steueransprüche oder -ver-
pflichtungen aus ergebnisneutralen Bilanzierungsvorgängen ergeben. Die laten-
ten Steuern werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, die für die Umkehrung
in den einzelnen Ländern gelten und am Bilanzstichtag in Kraft bzw. verabschie-
det sind.

Latente Steueransprüche werden nur in dem Umfang angesetzt, in dem die Rea-
lisierung des entsprechenden Vorteils wahrscheinlich ist. Basierend auf der Er-
tragslage der Vergangenheit und den Geschäftserwartungen für die absehbare
Zukunft werden Wertberichtigungen gebildet, falls dieses Kriterium nicht erfüllt
wird.
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ANNAHMEN UND SCHÄTZUNGEN

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind teilweise Annahmen und
Schätzungen notwendig, die sich auf Höhe und Ausweis bilanzierter Vermögens-
werte und Schulden, Erträge und Aufwendungen sowie Eventualverbindlichkei-
ten auswirken. Den Annahmen und Schätzungen liegen Prämissen zugrunde, die
auf dem aktuell verfügbaren Kenntnisstand beruhen. Die tatsächlichen Werte
können in Einzelfällen von den getroffenen Annahmen und Schätzungen abwei-
chen, sodass in zukünftigen Perioden ein Risiko von Anpassungen des Buch-
werts der betroffenen Vermögenswerte und Schulden besteht. Wenn die tatsäch-
liche Entwicklung von der erwarteten abweicht, werden die Prämissen und, falls
nötig, die Buchwerte der betroffenen Vermögenswerte und Schulden erfolgs-
wirksam angepasst.

Sämtliche Schätzungen und Beurteilungen werden fortlaufend neu bewertet und
basieren auf historischen Erfahrungen und weiteren Faktoren, einschließlich Er-
wartungen hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des globalen und branchen-
bezogenen Umfelds, die unter den aktuellen Umständen vernünftig erscheinen.
Annahmen und Schätzungen fallen insbesondere hinsichtlich der Beurteilung
der Beherrschung von Gesellschaften mit nicht beherrschenden Anteilen, bei
der Bewertung von Geschäfts- oder Firmenwerten sowie Marken, bei den Pensi-
onsverpflichtungen, den derivativen Finanzinstrumenten und Steuern an. Die
wichtigsten zukunftsbezogenen Annahmen und zum Stichtag bestehenden Quel-
len von Schätzungsunsicherheiten zu den oben genannten Posten werden im
Folgenden erörtert.

Geschäfts- oder Firmenwerte sowie Marken

Die Überprüfung der Werthaltigkeit von Geschäfts- oder Firmenwerten basieren
auf Berechnungen des Nutzungswertes als führendes Wertkonzept. Zur Berech-
nung des Nutzungswertes muss der Konzern die zukünftigen Cashflows aus den
zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, denen der Geschäfts- oder Firmenwert
zugeordnet ist, schätzen. Hierfür wurden die Daten der jeweiligen Dreijahrespla-
nung zugrunde gelegt, die auf Prognosen der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung und des daraus ableitbaren branchenspezifischen Konsumverhaltens ba-

siert. Eine weitere wesentliche Annahme betrifft die Ermittlung eines angemes-
senen Zinssatzes zur Diskontierung der Cashflows auf den Barwert (Discounted-
Cashflow-Methode). Marken werden über die „Relief from Royalty-Methode“ be-
wertet. Weitere Einzelheiten, insbesondere die zur Berechnung herangezogenen
Annahmen, sind im Abschnitt 11 dargestellt.

Pensionsverpflichtungen

Die Pensionsverpflichtungen werden anhand versicherungsmathematischer Be-
rechnung ermittelt. Diese hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, die auf An-
nahmen und Einschätzungen hinsichtlich des Abzinsungssatzes, erwarteter Er-
träge aus Planvermögen, künftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen, der Sterb-
lichkeit und künftiger Rentensteigerungen basieren. Aufgrund der Langfristigkeit
der getätigten Zusagen unterliegen die Schätzungen wesentlichen Unsicherhei-
ten. Jede Änderung dieser Annahmen hat Auswirkungen auf den Buchwert der
Pensionsverpflichtungen. Der Abzinsungssatz, der zur Ermittlung des Barwerts
zukünftiger Zahlungen herangezogen wird, wird zum Ende jedes Jahres durch
den Konzern ermittelt. Er basiert auf Zinssätzen von Industrieanleihen höchster
Bonität, die auf die Währung lauten, in der die Leistungen bezahlt werden und
deren Laufzeiten, denen der Pensionsverpflichtungen entsprechen. Weitere Ein-
zelheiten, insbesondere zu den für die zur Berechnung herangezogenen Para-
metern, können dem Abschnitt 15 entnommen werden.

Steuern

Steuerpositionen werden unter Berücksichtigung der jeweiligen lokalen Steuer-
gesetze sowie den einschlägigen Verwaltungsauffassungen ermittelt und unter-
liegen wegen ihrer Komplexität möglicherweise einer abweichenden Interpreta-
tion durch Steuerpflichtige einerseits und Finanzbehörden andererseits. Unter-
schiedliche Auslegungen von Steuergesetzen können zu nachträglichen Steuer-
zahlungen für vergangene Jahre führen; sie werden basierend auf der Einschät-
zung des Managements mit dem wahrscheinlichsten Betrag für den jeweiligen
Einzelfall in die Betrachtung einbezogen.
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Bei der Bilanzierung latenter Steuern, insbesondere für steuerliche Verlustvor-
träge, sind Einschätzungen und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Steuerpla-
nungsstrategien sowie der zu erwarteten Eintrittszeitpunkte und der Höhe der
zukünftigen zu versteuernden Einkommen zu treffen. Für diese Beurteilung wird
das zu versteuernde Einkommen aus der jeweiligen Unternehmensplanung ab-
geleitet. Diese berücksichtigt die Ertragslage der Vergangenheit und die zukünf-
tig zu erwartende Geschäftsentwicklung. Bei Gesellschaften in Verlustsituatio-
nen werden aktive latente Steuern auf Verlustvorträge nur dann angesetzt, wenn
mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass zukünftig positive Ergebnis-
se zur Nutzung dieser steuerlichen Verlustvorträge in den nächsten 5 Jahren er-
zielt werden können. Weitere Einzelheiten und detaillierte Annahmen sind unter
dem Abschnitt 8 zu finden.

Derivative Finanzinstrumente

Die für die Bewertung der derivativen Finanzinstrumente herangezogenen An-
nahmen basieren auf am Bilanzstichtag vorhandenen Marktkonditionen und
spiegeln damit den Fair Value wider. Weitere Einzelheiten sind im Abschnitt 25
dargestellt.

Leasing

Die Ermittlung der Leasingverbindlichkeit basiert auf Annahmen für die verwen-
deten Diskontierungszinssätze, die Laufzeit der Mietverträge sowie für die Ab-
grenzung der fixen Leasingzahlungen. Zur Ermittlung des Barwerts der künfti-
gen Mindestleasingzahlungen verwendet PUMA länder- und währungsspezifi-
sche sowie laufzeitkompatible Fremdkapitalzinssätze. Neben der Grundmietzeit
bezieht der Konzern Verlängerungsoptionen in die Ermittlung der Vertragslauf-
zeit ein, wenn das Management unter Berücksichtigung sämtlicher Tatsachen
und Umstände hinreichend sicher ist, solche Option auszuüben. In die fixen Lea-
singzahlungen werden auch fest vereinbarte Mindestbeträge für Verträge mit
überwiegend variabler Miete einbezogen.
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ANGABEN ZUR BILANZ

3. FLÜSSIGE MITTEL

Am 31. Dezember 2019 verfügt der Konzern über €  518,1  Mio. (Vorjahr:
€  463,7  Mio.) an flüssigen Mitteln. Der durchschnittliche effektive Zinssatz der
Geldanlagen belief sich auf 0,9% (Vorjahr: 0,8%). Es bestehen keine
Verfügungsbeschränkungen.

4. VORRÄTE

Die Vorräte gliedern sich in die folgenden Hauptgruppen:

2019 2018

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 18,5 18,0

Fertige Erzeugnisse und Waren/Lagerbestand

Schuhe 364,0 313,2

Textilien 294,4 213,6

Accessoires/Sonstiges 127,2 109,0

Unterwegs befindliche Waren 267,0 228,0

Recht auf Rückgabe von Waren 39,0 33,5

Gesamt 1.110,2 915,1

Die Tabelle stellt die Buchwerte der Vorräte abzüglich Wertberichtigungen dar.
Von den Wertberichtigungen in Höhe von € 76,3 Mio. (Vorjahr: € 64,4 Mio.) wur-
den ca. 66,7% im Geschäftsjahr 2019 (Vorjahr: ca. 68,1%) erfolgswirksam in den
Umsatzkosten erfasst.

Der Betrag der Vorräte, der während der Periode als Aufwand erfasst worden ist,
entspricht im Wesentlichen den in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
ausgewiesenen Umsatzkosten.

Das Recht auf Rückgabe von Waren stellt den Warenwert von Produkten dar, für
die die Rücklieferung erwartet wird.

5. FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

2019 2018

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, brutto 648,5 591,3

abzüglich Wertberichtigungen -36,8 -37,7

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto 611,7 553,7

T.16 (in € Mio.)
➔

T.17 (in € Mio.)
➔
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Die Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen be-
treffen Forderungen im Zusammenhang mit Umsatzerlöse aus Verträgen mit
Kunden und haben sich wie folgt entwickelt:

2019 2018

Stand Wertberichtigung 01.01. 37,7 37,8

Veränderungen Konsolidierungskreis 0,0 0,0

Kursdifferenzen 0,1 -0,2

Zuführungen 4,9 9,9

Verbrauch -2,3 -8,0

Auflösungen -3,6 -1,7

Stand Wertberichtigung 31.12. 36,8 37,7

Die Altersstruktur der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stellt sich
wie folgt dar:

Die mehr als 90 Tage überfälligen Forderungen werden als „objektiv wertgemin-
dert“ der Stufe 3 zugerechnet, die übrigen Forderungen der Stufe 2.

T.18 (in € Mio.)
➔

T.19 (in € Mio.)
➔

2019 Gesamt
Nicht

überfällig
0–30
Tage

31–90
Tage

91–180
Tage

über
180

Tage

Bruttobuchwert -
Forderungen aus
Lieferungen und
Leistungen 648,5 533,0 54,9 23,4 9,4 27,8

Wertberichtigung 36,8 3,9 2,1 3,5 3,1 24,2

Nettobuchwert -
Forderungen aus
Lieferungen und
Leistungen 611,7 529,1 52,8 19,9 6,3 3,6

Erwartete
Verlustquote 0,7% 3,8% 14,9% 33,4% 86,9%

216

Geschäftsbericht 2019     ↗ KONZERNABSCHLUSS



2018 Gesamt
Nicht

überfällig
0–30
Tage

31–90
Tage

91–180
Tage

über
180

Tage

Bruttobuchwert -
Forderungen aus
Lieferungen und
Leistungen 591,3 478,9 53,8 22,2 8,1 28,3

Wertberichtigung 37,7 5,7 0,7 3,6 3,3 24,5

Nettobuchwert -
Forderungen aus
Lieferungen und
Leistungen 553,7 473,3 53,0 18,6 4,9 3,8

Erwartete
Verlustquote 1,2% 1,4% 16,1% 40,1% 86,4%

Hinsichtlich der Nettobuchwerte der Forderungen aus Lieferungen und Leistun-
gen geht PUMA davon aus, dass die Schuldner ihren Zahlungsverpflichtungen
nachkommen werden. Nennenswerte Risikokonzentrationen bestehen nicht, da
der Kundenbestand breit ist und keine Korrelationen bestehen.

6. SONSTIGE KURZFRISTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

2019 2018

Fair Value derivativer Finanzinstrumente 45,2 72,6

Übrige finanzielle Vermögenswerte 31,4 38,6

Gesamt 76,6 111,2

Der ausgewiesene Betrag ist innerhalb eines Jahres fällig. Der Zeitwert ent-
spricht dem Buchwert.

Der Rückgang bei den derivativen Finanzinstrumenten ist im Wesentlichen auf
einen gesunkenen US-Dollar Wechselkurs zurückzuführen.

7. SONSTIGE KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

2019 2018

Vorausgezahlter Aufwand der Folgeperiode 63,1 49,7

Sonstige Forderungen 67,4 65,5

Gesamt 130,5 115,2

T.20 (in € Mio.)
➔

T.21 (in € Mio.)
➔

T.22 (in € Mio.)
➔
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Der ausgewiesene Betrag ist innerhalb eines Jahres fällig. Der Zeitwert ent-
spricht dem Buchwert.

In den sonstigen Forderungen sind im Wesentlichen Umsatzsteuerforderungen
mit € 30,1 Mio. (Vorjahr: € 41,9 Mio.) enthalten.

8. LATENTE STEUERN

Die latenten Steuern beziehen sich auf die nachfolgend dargestellten Positionen:

2019 2018

Steuerliche Verlustvorträge 89,5 76,2

Langfristige Vermögenswerte 39,6 41,6

Kurzfristige Vermögenswerte 48,7 46,8

Rückstellungen und andere Verbindlichkeiten 79,7 63,5

Latente Steueransprüche (vor Saldierung) 257,5 228,0

Langfristige Vermögenswerte 61,2 53,5

Kurzfristige Vermögenswerte 7,9 8,6

Rückstellungen und andere Verbindlichkeiten 3,7 6,1

Latente Steuerschulden (vor Saldierung) 72,7 68,2

Latente Steueransprüche, netto 184,8 159,9

Von den latenten Steueransprüchen sind € 117,1 Mio. (Vorjahr: € 105,5 Mio.) und
von den latenten Steuerschulden € 8,9 Mio. (Vorjahr: € 11,8 Mio.) kurzfristig.

Zum 31. Dezember 2019 bestanden steuerliche Verlustvorträge von insgesamt €
515,0 Mio. (Vorjahr: € 541,1 Mio.). Daraus ergibt sich ein latenter Steueranspruch

von € 141,4 Mio. (Vorjahr: € 147,6 Mio.). Latente Steuerforderungen auf diese
Posten werden mit dem Betrag angesetzt, zu dem die Realisierung der damit
verbundenen Steuervorteile durch zukünftige steuerliche Gewinne wahrschein-
lich ist. Hiernach wurden latente Steuerforderungen für steuerliche Verlustvor-
träge in Höhe von € 52,0 Mio. (Vorjahr: € 71,4 Mio.) nicht angesetzt; davon sind €
51,3 Mio. (Vorjahr: € 71,1 Mio.) unverfallbar, € 13,6 Mio. (Vorjahr: € 13,3 Mio.)
werden jedoch aufgrund fehlender zukünftiger Erwartungen nie genutzt werden
können. Die restlichen latenten Steuerforderungen, die nicht angesetzt wurden,
von € 0,7 Mio. (Vorjahr: € 0,3 Mio.) verfallen innerhalb der nächsten sechs Jahre.

Daneben wurden keine latenten Steuern für abzugsfähige temporäre Differenzen
in Höhe von € 4,4 Mio. (Vorjahr: € 4,8 Mio.) gebildet, weil zum Bilanzstichtag mit
einer Realisierung nicht zu rechnen ist.

Latente Steuerschulden für Quellensteuern aus möglichen Dividenden auf the-
saurierte Gewinne der Tochtergesellschaften, die dem Finanzierungsbedarf der
jeweiligen Gesellschaft dienen, wurden nicht gebildet, da es unwahrscheinlich
ist, dass sich diese temporären Differenzen in absehbarer Zeit auflösen werden.

Die latenten Steueransprüche und -schulden werden saldiert, wenn sie sich auf
ein Steuersubjekt beziehen und tatsächlich aufrechenbar sind. Dementspre-
chend werden sie in der Bilanz wie folgt ausgewiesen:

2019 2018

Latente Steueransprüche 237,7 207,6

Latente Steuerschulden 53,0 47,7

Latente Steueransprüche, netto 184,8 159,9

T.23 (in € Mio.)
➔

T.24 (in € Mio.)
➔
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Die Entwicklung der latenten Steueransprüche stellt sich wie folgt dar:

2019 2018

Latente Steueransprüche, Vorjahr 207,6 207,9

Erfolgswirksame Erfassung in der GuV 33,2 11,0

Erfolgsneutrale Verrechnung im Sonstigen
Ergebnis -3,0 -11,4

Latente Steueransprüche 237,7 207,6

Die Entwicklung der latenten Steuerschulden stellt sich wie folgt dar:

2019 2018

Latente Steuerschulden, Vorjahr 47,7 37,6

Erfolgswirksame Erfassung in der GuV 4,4 8,1

Erfolgsneutrale Verrechnung im Sonstigen
Ergebnis 0,9 2,1

Latente Steuerschulden 53,0 47,7

9. SACHANLAGEN

Das Sachanlagevermögen zu Buchwerten setzt sich zusammen aus:

2019 2018

Grundstücke und Bauten einschließlich der
Bauten auf fremden Grundstücken 118,0 121,4

Technische Anlagen und Maschinen 9,8 20,8

Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 175,3 137,3

Anlagen im Bau 91,7 15,2

Gesamt 394,8 294,6

Die Buchwerte des Sachanlagevermögens sind aus den Anschaffungskosten ab-
geleitet. Die kumulierten Abschreibungen des Sachanlagevermögens betrugen
€ 378,1 Mio. (Vorjahr: € 325,4 Mio.).

Im Posten Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden im Vor-
jahr Leasinggegenstände aus Finanzierungsleasing mit einem Betrag von
€  0,2  Mio. und im Posten Technische Anlagen und Maschinen in Höhe von
€ 8,3 Mio. ausgewiesen. Mit Einführung von IFRS 16 werden diese nun unter den
Nutzungsrechten dargestellt.

Die Entwicklung der Sachanlagen im Geschäftsjahr 2019 ist in der „Entwicklung
des Anlagevermögens“ in der Anlage 1 zum Konzernanhang dargestellt. Im Be-
richtsjahr gibt es keine über die laufenden Abschreibungen hinausgehenden
Wertminderungsaufwendungen (Vorjahr: € 0,6 Mio.).

T.25 (in € Mio.)
➔

T.26 (in € Mio.)
➔

T.27 (in € Mio.)
➔
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10. LEASINGVERHÄLTNISSE

Der Konzern mietet, pachtet und least Büros, Lagerräume, Einrichtungen, Fuhr-
park sowie Verkaufsräume für das eigene Einzelhandelsgeschäft. Mietverträge
für das Einzelhandelsgeschäft werden mit einer Laufzeit zwischen fünf und fünf-
zehn Jahren abgeschlossen. Die übrigen Miet- und Pachtverträge haben in der
Regel Restlaufzeiten zwischen ein und fünf Jahren. Einige Verträge beinhalten
Verlängerungsoptionen sowie Preisanpassungsklauseln.

Die in der Bilanz angesetzten Buchwerte der Nutzungsrechte beziehen sich auf
folgende Klassen von Vermögenswerten:

2019 2018

Grundstücke und Gebäude –
Einzelhandelsgeschäfte 419,6 -

Grundstücke und Gebäude – Lager & Büros 281,7 -

Sonstige (Technische Anlagen & Maschinen und
Kraftfahrzeuge) 17,7 -

Gesamt 719,0 -

Im Vorjahr wurden die Leasinggegenstände aus Finanzierungsleasing unter dem
Posten Sachanlagevermögen ausgewiesen (Kapitel 9).

Die Entwicklung der Nutzungsrechte im Geschäftsjahr 2019 ist in der „Entwick-
lung des Anlagevermögens“ in der Anlage 1 zum Konzernanhang dargestellt.
Wertminderungen nach IAS 36 haben sich im Geschäftsjahr nicht ergeben.

Es ergeben sich folgende bilanzierte Leasingverbindlichkeiten:

2019 2018

Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten 144,8 0,8

Langfristige Leasingverbindlichkeiten 600,5 7,5

Gesamt 745,3 8,3

In der Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Beträge sind:

2019

Abschreibung auf Nutzungsrechte (enthalten in den operativen
Aufwendungen) 148,0

Gewinn (-)/ Verlust (+) aus Abgang/Neubewertung von
Nutzungsrechten/Leasingverbindlichkeiten
(enthalten in den operativen Aufwendungen) -0,3

Zinsaufwand (enthalten in den Finanzierungsaufwendungen) 29,7

Kurzfristige Leasingverhältnisse (enthalten in den operativen
Aufwendungen) 6,9

Leasingverhältnisse von Vermögenswerten mit geringem Wert
(enthalten in den operativen Aufwendungen) 0,7

Variable Leasingzahlungen (enthalten in den operativen
Aufwendungen) 28,3

Gesamt 213,4

T.28 (in € Mio.)
➔

T.29 (in € Mio.)
➔

T.30 (in € Mio.)
➔
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Variable Leasingzahlungen richten sich nach der Höhe des Umsatzes und sind
somit von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in den nächsten Jahren
abhängig.

Die gesamten Zahlungsmittelabflüsse aus Leasingverbindlichkeiten betrugen im
Jahr 2019 € 170,5 Mio. (Vorjahr: € 1,8 Mio. ausschließlich für als Finanzierungs-
leasing klassifizierte Leasingverhältnisse).

Zum 31. Dezember 2019 bestehen für PUMA nicht bilanzierte Verpflichtungen
über € 1,6 Mio. aus kurzfristigen Leasingverhältnissen. Der Unterschied zu den
in 2019 in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten Aufwendungen aus kurz-
fristigen Leasingverhältnissen ergibt sich aus den auslaufenden Leasingverhält-
nissen im ersten Anwendungsjahr des IFRS 16.

In 2019 hat PUMA Mietverträge abgeschlossen, die bis zum Jahresende noch
nicht begonnen haben. Infolgedessen wurden zum 31.12.2019 noch keine Lea-
singverbindlichkeiten und keine entsprechenden Nutzungsrechte ausgewiesen.
Die zukünftigen Leasingzahlungen im Zusammenhang mit diesen Verträgen be-
laufen sich auf € 7,4 Mio. für das nächste Jahr, für die Jahre zwei bis fünf auf
€ 74,1 Mio. und für den Zeitraum danach auf € 176,7 Mio. Die Leasinglaufzeiten
hierfür belaufen sich auf bis zu 15 Jahre.

Die Fälligkeitsanalyse der Leasingverbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

2019 2018

Restlaufzeit von:

1 bis 2 Jahren 169,4 1,7

2 bis 5 Jahren 443,5 8,3

mehr als 5 Jahren 248,1 -

Gesamt (nicht abgezinst) 861,0 10,0

Zinsen -115,7 -1,7

Gesamt 745,3 8,3

11. IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE

Unter den immateriellen Vermögenswerten sind im Wesentlichen Geschäfts-
oder Firmenwerte, Immaterielle Vermögenswerte mit einer unbestimmten Nut-
zungsdauer und Vermögenswerte im Zusammenhang mit eigenen Einzelhan-
delsaktivitäten sowie Softwarelizenzen ausgewiesen.

Geschäfts- oder Firmenwerte und Immaterielle Vermögenswerte mit einer un-
bestimmten Nutzungsdauer werden nicht planmäßig abgeschrieben. Im abge-
laufenen Geschäftsjahr wurden in Bezug auf Geschäfts- oder Firmenwerte Wert-
haltigkeitstests (Impairment Tests) nach der „Discounted Cashflow Methode“
durchgeführt. Hierfür wurden die Daten der Dreijahresplanung für die jeweilige
zahlungsmittelgenerierende Einheit bzw. Gruppe von zahlungsmittelgenerieren-
den Einheiten zugrunde gelegt. Die Planung auf Ebene der zahlungsmittelgene-
rierenden Einheiten leitet sich dabei aus der Dreijahresplanung des PUMA-Kon-
zerns ab. Die Planung auf Konzernebene zeigt insgesamt ein durchschnittliches
jährliches Umsatzwachstum auf währungsbereinigter Basis von rund 10% und
das Erreichen einer 10%-igen EBIT-Marge bis zum Jahr 2021/22. Die Verbesse-
rung der EBIT-Marge im Planungszeitraum resultiert neben dem Umsatzwachs-
tum auch aus der leichten Erhöhung der Rohertragsmarge und dem leicht
schwächeren prozentualen Anstieg der sonstigen operativen Erträge und Auf-
wendungen im Vergleich zum Umsatz. Die Planung der Investitionen und des
Working Capitals basiert im Wesentlichen auf historischen Erfahrungswerten.
Die zukünftigen Auszahlungen für Steuern basieren auf den aktuellen Steuersät-
zen. Cashflows über den Dreijahreszeitraum hinaus werden in der Regel mit ei-
ner stetigen Wachstumsrate von 2,0% (Vorjahr: 2,0%) hochgerechnet.
Der erzielbare Betrag für die jeweilige zahlungsmittelgenerierende Einheit bzw.
Gruppe von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten wurde auf Basis des Nut-
zungswertes ermittelt. Hieraus hat sich kein Abwertungsbedarf ergeben.

In Verbindung mit dem Geschäftsbereich Golf (CPG – Cobra PUMA Golf) besteht
die Marke Cobra als Immaterieller Vermögenswert mit einer unbestimmten Nut-
zungsdauer in Höhe von € 126,6 Mio. (Vorjahr: € 124,2 Mio.). Der Buchwert der
Marke Cobra ist signifikant im Vergleich zum Gesamtbuchwert der Immateriellen
Vermögenswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer. Dieser wurde dem Ge-
schäftssegment Nordamerika zugeordnet, wo sich das Hauptquartier von Cobra

T.31 (in € Mio.)
➔

221

Geschäftsbericht 2019     ↗ KONZERNABSCHLUSS



PUMA Golf befindet. Der erzielbare Betrag der Marke Cobra (Level 3) wurde auf
Basis der „Relief from Royalty-Methode“ ermittelt. Dabei wurde ein Abzinsungs-
satz von 5,9% p.a. (Vorjahr: 6,1% p.a.) und eine Lizenzrate von 8% (Vorjahr: 8%)
sowie eine 2%ige Wachstumsrate (Vorjahr: 2%) verwendet.
Soweit Anhaltspunkte für eine Wertminderung der eigengenutzten Marke vorlie-
gen sollten, wird die Marke nicht nur einzeln anhand der Lizenzpreisanalogieme-
thode bewertet, sondern der erzielbare Betrag der zahlungsmittelgenerierenden
Einheiten bestimmt, welchen die Marke zuzurechnen ist. In 2019 lagen keine An-
haltspunkte dafür vor.

Im Geschäftsjahr wurden Entwicklungskosten im Zusammenhang mit Golfschlä-
gern der Marke Cobra in Höhe von € 1,8 Mio. (Vorjahr: € 1,7 Mio.) aktiviert. Die
Entwicklungskosten sind in der „Entwicklung des Anlagevermögens“ dem Pos-
ten Andere immaterielle Vermögenswerte zugeordnet. Die laufenden Abschrei-
bungen in Bezug auf die Entwicklungskosten betrugen im Geschäftsjahr
€ 1,8 Mio. (Vorjahr: € 1,1 Mio.).

Die Entwicklung der immateriellen Vermögenswerte im Geschäftsjahr ist in der
“Entwicklung des Anlagevermögens“ in der Anlage 1 zum Konzernanhang darge-
stellt. Der Posten Andere immaterielle Vermögenswerte enthält Anzahlungen in
Höhe von € 9,9 Mio. (Vorjahr: € 21,3 Mio.).

Die laufenden Abschreibungen der immateriellen Vermögenswerte in Höhe von
€ 23,5 Mio. (Vorjahr: € 17,2 Mio.) sind in den sonstigen operativen Aufwendungen
enthalten. Davon entfallen €  4,6  Mio. auf Vertriebsaufwendungen (Vorjahr:
€ 3,5 Mio.), € 0,1 Mio. auf Aufwendungen für Produktmanagement/ Merchandi-
sing (Vorjahr: € 1,2 Mio.), € 1,8 Mio. auf Entwicklungskosten (Vorjahr: € 0,0 Mio.)
und €  17,0  Mio. auf Verwaltungs- und allgemeinen Aufwendungen (Vorjahr:
€  12,5  Mio.). Über die laufenden Abschreibungen hinausgehende Wertminde-
rungsaufwendungen sind, wie auch im Vorjahr, nicht angefallen.

Der Geschäfts- oder Firmenwert ist den identifizierbaren Gruppen von zahlungs-
mittelgenerierenden Einheiten (CGUs) des Konzerns grundsätzlich nach Tätig-
keitsland zugeordnet. Zusammengefasst nach Regionen gliedern sich die Ge-
schäfts- oder Firmenwerte wie folgt:

2019 2018

PUMA UK 1,7 1,6

Genesis 7,2 6,8

Zwischensumme Europa 8,8 8,4

PUMA Südafrika 2,3 2,2

Zwischensumme EEMEA 2,3 2,2

PUMA Kanada 9,8 9,1

PUMA United (vormals: Janed) 2,0 1,9

Zwischensumme Nordamerika 11,7 11,1

PUMA Argentinien 15,5 15,2

PUMA Chile 0,5 0,5

PUMA Mexico 10,7 10,1

Zwischensumme Lateinamerika 26,8 25,9

PUMA China 2,5 2,5

PUMA Taiwan 13,3 12,8

Zwischensumme Großraum China 15,8 15,3

PUMA Japan 44,9 43,5

Zwischensumme Asien/Pazifik (ohne China) 44,9 43,5

stichd 139,4 139,4

Gesamt 249,7 245,7

T.32 (in € Mio.)
➔
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Annahmen bei der Durchführung der Impairment Tests in 2019:

Steuersatz
(Bandbreite)

WACC vor Steuer
(Bandbreite)

WACC nach Steuer
(Bandbreite)

Europa 19,0% 7,4%-7,5% 6,4%

EEMEA* 28,0% 14,4% 10,8%

Nordamerika* 26,7% 7,6% 6,1%

Lateinamerika 27,0%-30,0% 9,9%-31,2% 7,7%-56,6%

Großraum China 20,0%-25,0% 6,8%-7,8% 5,8%-6,3%

Asien/Pazifik
(ohne Großraum China)* 31,8% 8,1% 5,9%

stichd* 25,0% 7,2% 5,9%

* Die Angaben für EEMEA, Nordamerika, Asien/Pazifik (ohne Großraum China) und stichd betreffen
jeweils lediglich eine zahlungsmittelgenerierende Einheit (CGU)

Die für den Impairment Test herangezogenen Steuersätze entsprechen den tat-
sächlichen Steuersätzen in den jeweiligen Ländern. Die Kapitalkosten (WACC)
wurden anhand einer gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostenberechnung
unter Heranziehung einer marktgewichteten Fünfjahresdurchschnitts-
Fremd-/Eigenkapitalstruktur und auf den Finanzierungskosten, jeweils unter
Einbeziehung der wichtigsten Wettbewerber der jeweiligen Gruppe von zah-
lungs mittel generierenden Einheiten, abgeleitet.

Darüber hinaus wird in der Regel eine Wachstumsrate von 2% (Vorjahr: 2%) un-
terstellt. Nur in begründeten Ausnahmefällen wurde eine Wachstumsrate von
unter 2% (Vorjahr: von unter 2%) angesetzt.

Die zahlungsmittelgenerierende Einheit stichd (ehemals ‚Dobotex‘) enthält einen
Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von €  139,4  Mio. (Vorjahr: €  139,4  Mio.),
welcher signifikant im Vergleich zum Gesamtbuchwert des Geschäfts- oder Fir-

menwertes ist. Der erzielbare Betrag wurde durch eine Nutzungswertberech-
nung unter Verwendung eines Abzinsungssatzes von 5,9% p.a. (Vorjahr: 6,3%
p.a.) sowie einer Wachstumsrate von 2% (Vorjahr: 2%) bestimmt.

Sensitivitätsanalysen in Bezug auf die durchgeführten Impairment Tests zum Bi-
lanzstichtag zeigen, dass eine Erhöhung der Diskontierungssätze um jeweils ei-
nen Prozentpunkt sowie zugleich eine Reduzierung der Wachstumsraten um je-
weils einen Prozentpunkt keine Wertminderungsindikation ergeben. Die Sensiti-
vitätsanalysen mit einer Erhöhung des Diskontierungssatzes um einen Prozent-
punkt und die Sensitivitätsanalysen mit einer Reduzierung der Wachstumsrate
um einen Prozentpunkt ergeben ebenfalls keine Wertminderungsindikation.

Die folgende Tabelle enthält die Annahmen bei der Durchführung der Impair-
ment Tests im Vorjahr:

Steuersatz
(Bandbreite)

WACC vor Steuer
(Bandbreite)

WACC nach Steuer
(Bandbreite)

Europa 17,0%-19,0% 7,6%-7,9% 6,7%

EEMEA* 28,0% 15,3% 11,4%

Nordamerika* 26,4% 8,2% 6,5%

Lateinamerika 27,0%-30,0% 10,3%-39,5% 8,0%-52,6%

Großraum China 17,0%-25,0% 7,0%-9,0% 6,1%-7,2%

Asien/Pazifik
(ohne Großraum China)* 30,0% 8,3% 6,1%

stichd* 25,0% 7,8% 6,3%

* Die Angaben für EEMEA, Nordamerika, Asien/Pazifik (ohne Großraum China) und stichd betreffen
jeweils lediglich eine zahlungsmittelgenerierende Einheit (CGU)

In der Regel wurde eine Wachstumsrate von 2% unterstellt und nur in begründe-
ten Ausnahmefällen wurde eine Wachstumsrate von unter 2% angesetzt.

T.33
➔

T.34
➔
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12. SONSTIGE LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Die sonstigen langfristigen finanziellen und nicht finanziellen Vermögenswerte
setzen sich wie folgt zusammen:

2019 2018

Langfristige Beteiligungen 40,0 36,6

Fair Value derivativer Finanzinstrumente 1,3 3,1

Übrige finanzielle Vermögenswerte 30,1 25,6

Summe sonstige langfristige finanzielle
Vermögenswerte 71,5 65,4

Sonstige langfristige nicht finanzielle Vermögenswerte 19,3 9,4

Sonstige langfristige Vermögenswerte, gesamt 90,8 74,8

Die langfristigen Beteiligungen betreffen den 5,0%-igen Anteil an der Borussia
Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (BVB) mit Sitz in Dort-
mund, Deutschland.

Die übrigen finanziellen Vermögenswerte enthalten mit €  26,8  Mio. (Vorjahr:
€ 22,5 Mio.) im Wesentlichen Mietkautionen. Die sonstigen langfristigen nicht fi-
nanziellen Vermögenswerte enthalten im Wesentlichen Abgrenzungsposten im
Zusammenhang mit Promotions- und Werbeverträgen.

Im Geschäftsjahr 2019 gab es keine Anhaltspunkte auf Wertminderungen der
sonstigen langfristigen Vermögenswerte.

T.35 (in € Mio.)
➔
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13. VERBINDLICHKEITEN

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

2019 2018

Gesamt

Restlaufzeit von

Gesamt

Restlaufzeit von

bis zu 1
Jahr

1 bis 5
Jahren

mehr als
5 Jahren

bis zu 1
Jahr

1 bis 5
Jahren

mehr als
5 Jahren

Finanzverbindlichkeiten 173,5 10,2 163,3 190,9 20,5 170,4

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 843,7 843,7 705,3 705,3

Verbindlichkeiten aus Unternehmenserwerben 3,3 3,3

Sonstige Verbindlichkeiten*

Verbindlichkeiten aus sonstigen Steuern 39,5 39,5 41,8 41,8

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 7,2 7,2 6,5 6,5

Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern 114,0 114,0 94,9 94,9

Verbindlichkeiten aus Rückgabeverpflichtungen 208,3 208,3 154,9 154,9

Verbindlichkeiten aus der Marktbewertung von Devisentermingeschäften 38,2 34,1 4,0 22,8 20,7 2,1

Übrige Verbindlichkeiten 38,1 38,0 0,8 0,1 45,5 42,2 2,2 1,4

Gesamt 1.462,5 1.295,1 168,2 0,1 1.265,9 1.086,9 178,0 1,4

*Die Fälligkeitsanalyse zu den Leasingverbindlichkeiten wird in Kapitel 10 dargestellt.

T.36 (in € Mio.)
➔
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Buchwert
2019

Cashflow

2020

Cashflow
2021

Cashflow
2022 ff.

Zins Tilgung Zins Tilgung Zins Tilgung

Originäre finanzielle Verbindlichkeiten

Finanzverbindlichkeiten 173,5 0,7 10,2 0,6 103,3 0,7 60,0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 843,7 843,7

Kaufpreisverbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten 26,9 26,9 0,0

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten und Vermögenswerte

Cash-Inflow aus Devisentermingeschäften 2.847,9 506,3

Cash-Outflow aus Devisentermingeschäften 2.831,1 505,1

PUMA verfügt über bestätigte Kreditlinien von insgesamt € 687,6 Mio. (Vorjahr: €
691,9 Mio.). Bei den Finanzverbindlichkeiten wurden €  0,0  Mio. (Vorjahr:
€  1,5  Mio.) aus nur bis auf Weiteres zugesagten Kreditlinien beansprucht. Die
nicht ausgenutzten bestätigten Kreditlinien zum 31. Dezember 2019 betrugen
€ 514,1 Mio. gegenüber € 501,0 Mio. im Vorjahr.

Der Effektivzinssatz der Finanzverbindlichkeiten lag in einer Bandbreite von 0,1%
bis 8,5% (Vorjahr: 0,1% bis 8,4%).

Die Verbindlichkeiten aus Rückgabeverpflichtungen resultieren aus Verträgen
mit Kunden und beinhalten neben Verpflichtungen aus Rückgaberechten von
Kunden auch Verpflichtungen im Zusammenhang mit Kundenboni.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Cashflows der originären finanziellen Ver-
bindlichkeiten sowie der derivativen Finanzinstrumente mit positivem und nega-
tivem beizulegendem Zeitwert ersichtlich: Die kurzfristigen Finanzverbindlich-
keiten sind jederzeit rückzahlbar.

T.37 CASHFLOW AUS ORIGINÄREN UND DERIVATIVEN FINANZIELLEN VERBINDLICHKEITEN (in € Mio.)
➔
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Buchwert
2019

Cashflow

2020

Cashflow
2021

Cashflow
2022 ff.

Zins Tilgung Zins Tilgung Zins Tilgung

Originäre finanzielle Verbindlichkeiten

Finanzverbindlichkeiten 173,5 0,7 10,2 0,6 103,3 0,7 60,0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 843,7 843,7

Kaufpreisverbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten 26,9 26,9 0,0

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten und Vermögenswerte

Cash-Inflow aus Devisentermingeschäften 2.847,9 506,3

Cash-Outflow aus Devisentermingeschäften 2.831,1 505,1

PUMA verfügt über bestätigte Kreditlinien von insgesamt € 687,6 Mio. (Vorjahr: €
691,9 Mio.). Bei den Finanzverbindlichkeiten wurden €  0,0  Mio. (Vorjahr:
€  1,5  Mio.) aus nur bis auf Weiteres zugesagten Kreditlinien beansprucht. Die
nicht ausgenutzten bestätigten Kreditlinien zum 31. Dezember 2019 betrugen
€ 514,1 Mio. gegenüber € 501,0 Mio. im Vorjahr.

Der Effektivzinssatz der Finanzverbindlichkeiten lag in einer Bandbreite von 0,1%
bis 8,5% (Vorjahr: 0,1% bis 8,4%).

Die Verbindlichkeiten aus Rückgabeverpflichtungen resultieren aus Verträgen
mit Kunden und beinhalten neben Verpflichtungen aus Rückgaberechten von
Kunden auch Verpflichtungen im Zusammenhang mit Kundenboni.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Cashflows der originären finanziellen Ver-
bindlichkeiten sowie der derivativen Finanzinstrumente mit positivem und nega-
tivem beizulegendem Zeitwert ersichtlich: Die kurzfristigen Finanzverbindlich-
keiten sind jederzeit rückzahlbar.

T.37 CASHFLOW AUS ORIGINÄREN UND DERIVATIVEN FINANZIELLEN VERBINDLICHKEITEN (in € Mio.)
➔

Buchwert
2019

Cashflow

2020

Cashflow
2021

Cashflow
2022 ff.

Zins Tilgung Zins Tilgung Zins Tilgung

Originäre finanzielle Verbindlichkeiten

Finanzverbindlichkeiten 173,5 0,7 10,2 0,6 103,3 0,7 60,0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 843,7 843,7

Kaufpreisverbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten 26,9 26,9 0,0

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten und Vermögenswerte

Cash-Inflow aus Devisentermingeschäften 2.847,9 506,3

Cash-Outflow aus Devisentermingeschäften 2.831,1 505,1

PUMA verfügt über bestätigte Kreditlinien von insgesamt € 687,6 Mio. (Vorjahr: €
691,9 Mio.). Bei den Finanzverbindlichkeiten wurden €  0,0  Mio. (Vorjahr:
€  1,5  Mio.) aus nur bis auf Weiteres zugesagten Kreditlinien beansprucht. Die
nicht ausgenutzten bestätigten Kreditlinien zum 31. Dezember 2019 betrugen
€ 514,1 Mio. gegenüber € 501,0 Mio. im Vorjahr.

Der Effektivzinssatz der Finanzverbindlichkeiten lag in einer Bandbreite von 0,1%
bis 8,5% (Vorjahr: 0,1% bis 8,4%).

Die Verbindlichkeiten aus Rückgabeverpflichtungen resultieren aus Verträgen
mit Kunden und beinhalten neben Verpflichtungen aus Rückgaberechten von
Kunden auch Verpflichtungen im Zusammenhang mit Kundenboni.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Cashflows der originären finanziellen Ver-
bindlichkeiten sowie der derivativen Finanzinstrumente mit positivem und nega-
tivem beizulegendem Zeitwert ersichtlich: Die kurzfristigen Finanzverbindlich-
keiten sind jederzeit rückzahlbar.

T.37 CASHFLOW AUS ORIGINÄREN UND DERIVATIVEN FINANZIELLEN VERBINDLICHKEITEN (in € Mio.)
➔



Im Vorjahr wurden folgende Werte ermittelt:

Buchwert
2018

Cashflow
2019

Cashflow
2020

Cashflow
2021 ff.

Zins Tilgung Zins Tilgung Zins Tilgung

Originäre finanzielle Verbindlichkeiten

Finanzverbindlichkeiten 190,9 0,8 20,5 0,7 7,1 1,4 163,3

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 705,3 705,3

Kaufpreisverbindlichkeiten 3,3 3,3

Sonstige Verbindlichkeiten 36,4 36,4 0,0

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten und Vermögenswerte

Cash-Inflow aus Devisentermingeschäften 2.461,2 366,5

Cash-Outflow aus Devisentermingeschäften 2.402,0 363,0

Die zukünftigen Cashflows aus Leasingverbindlichkeiten sind in Kapitel 10 dargestellt.

T.38 CASHFLOW AUS ORIGINÄREN UND DERIVATIVEN FINANZIELLEN VERBINDLICHKEITEN (in € Mio.)
➔
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14. ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU DEN FINANZINSTRUMENTEN

Bewertungs-
kategorien

nach IFRS 9
Buchwert

2019
Fair Value

2019
Buchwert

2018
Fair Value

2018

Aktiva

Flüssige Mittel AC 518,1 518,1 463,7 463,7

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen AC 611,7 611,7 553,7 553,7

Übrige finanzielle kurzfristige Vermögenswerte AC 31,4 31,4 38,6 38,6

Derivate mit Hedgebeziehung (Fair Value) (kurzfristig und langfristig) n.a. 45,5 45,5 75,7 75,7

Derivate ohne Hedgebeziehung (Fair Value) FVPL 1,1 1,1 0,0 0,0

Übrige finanzielle langfristige Vermögenswerte AC 30,1 30,1 25,6 25,6

Langfristige Beteiligungen FVOCI 40,0 40,0 36,6 36,6

Passiva

Finanzverbindlichkeiten (kurzfristig und langfristig) AC 173,5 173,5 190,9 190,9

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen AC 843,7 843,7 705,3 705,3

Kaufpreisverbindlichkeiten AC 0,0 0,0 3,3 3,3

Leasingverbindlichkeiten (kurzfristig und langfristig) n.a. 745,3 745,3 8,3 8,3

Übrige finanzielle Verbindlichkeiten AC 26,9 26,9 36,4 36,4

Derivate mit Hedgebeziehung (Fair Value) (kurzfristig und langfristig) n.a. 36,6 36,6 22,5 22,5

Derivate ohne Hedgebeziehung (Fair Value) FVPL 1,6 1,6 0,3 0,3

Gesamte finanzielle Vermögenswerte zu amortised cost 1.191,3 1.191,3 1.081,6 1.081,6

Gesamte finanzielle Verbindlichkeiten zu amortised cost 1.044,1 1.044,1 935,9 935,9

Gesamte Finanzanlagen zu FVOCI 40,0 40,0 36,6 36,6

 AC (at amortised cost) = fortgeführte Anschaffungskosten

 FVPL (Fair value through Profit & Loss) = erfolgswirksam zum beizulegendem Zeitwert

 FVOCI (Fair value through Other Incomprehensive Income) = erfolgsneutral zum beizulegendem Zeitwert im sonstigen Ergebnis

T.39 (in € Mio.)
➔

1)

2)

3)

2)

1)

2)
3)
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Die Finanzinstrumente, die in der Bilanz zum beizulegenden Zeitwert („Fair Va-
lue“) bewertet werden, wurden nach der folgenden Hierarchie ermittelt:

Level 1: Verwendung von auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte
oder Verbindlichkeiten notierten Preisen.
Level 2: Verwendung von Inputfaktoren, bei denen es sich nicht um die in Level 1
berücksichtigten notierten Preise handelt, die sich aber für den Vermögenswert
oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d.h. als Preis) oder indirekt (d.h. in Ab-
leitung von Preisen) beobachten lassen.
Level 3: Verwendung von nicht auf beobachtbaren Marktdaten basierenden Fak-
toren für die Bewertung des Vermögenswertes oder der Verbindlichkeit.

Der Fair Value der aus strategischen Gründen gehaltenen langfristigen Beteili-
gungen betrifft ausschließlich Eigenkapitalinstrumente, die der Kategorie „Fair
Value through OCI“ (FVOCI) zugeordnet und gemäß Level 1 ermittelt wurden. Die
Marktwerte der derivativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden ge-
mäß Level 2 ermittelt.

Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen sowie sonstige Forderungen besitzen kurze Laufzeiten. Somit
entspricht der Buchwert zum Abschlussstichtag näherungsweise dem Fair Va-
lue. Bei Forderungen wird der Nennwert herangezogen unter Berücksichtigung
von Abschlägen für Ausfallrisiken.

Die Fair Values der übrigen finanziellen Vermögenswerte entsprechen den Buch-
werten, da die Verzinsung marktgerecht zum Stichtag erfolgt. In den übrigen (kfr.
und lfr.) finanziellen Vermögenswerten sind €  34,6  Mio. (Vorjahr: €  30,4  Mio.)
enthalten, die zu marktüblichen Konditionen als Miet- oder sonstige Kautionen
verpfändet wurden.

Die kurzfristigen Bankverbindlichkeiten sind jederzeit kündbar. Somit entspricht
der Buchwert zum Abschlussstichtag näherungsweise dem Fair Value. Bei den
langfristigen Bankverbindlichkeiten handelt es sich um fest verzinsliche Darle-
hen. Der Buchwert stellt einen angemessenen Näherungswert für den beizule-
genden Zeitwert dar, da die Zinsdifferenzen zum Stichtag nicht signifikant sind.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben kurze Restlaufzeiten;
die bilanzierten Werte stellen daher näherungsweise den Fair Value dar.

Die Kaufpreisverbindlichkeiten im Zusammenhang mit den Unternehmenser-
werben führen gemäß den Verträgen zu Auszahlungen. Die sich hieraus erge-
benden Nominalbeträge wurden in Abhängigkeit vom voraussichtlichen Zah-
lungszeitpunkt mit einem angemessenen Marktzinssatz abgezinst. Zum 31. De-
zember 2019 bestehen keine Kaufpreisverbindlichkeiten. Die Kaufpreisverbind-
lichkeit zum 31. Dezember 2018 betraf nur eine Gesellschaft und wurde mit ei-
nem Marktzins von 0,7% abgezinst.

Die übrigen finanziellen Verbindlichkeiten haben kurze Restlaufzeiten, die bilan-
zierten Werte stellen somit annäherungsweise den Fair Value dar.

Die Fair Values der Derivate mit Hedgebeziehung zum Bilanzstichtag werden un-
ter Berücksichtigung aktueller Marktparameter, d.h. von am Markt beobachtba-
ren Referenzkursen unter Berücksichtigung der Terminauf- bzw. -abschläge, er-
mittelt. In die Bewertung fließt das auf den Bewertungsstichtag diskontierte Er-
gebnis des Vergleichs der Terminkurse am Abschlusstag mit denen am Bewer-
tungstag ein. Die Fair Values werden dabei auch auf das Nichterfüllungsrisiko
der Geschäftspartner hin überprüft. Dazu ermittelt PUMA Berichtigungswerte,
sog. Credit Value Adjustments (CVA) oder auch Debt Value Adjustments (DVA) auf
Basis eines Auf/Abschlagsverfahrens unter Berücksichtigung aktueller Marktin-
formationen. Dabei wurden keine materiellen Abweichungen festgestellt, so dass
hier keine Anpassungen in den ermittelten Fair Value eingeflossen sind.
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Nettoergebnis nach Bewertungskategorien:

2019 2018

Finanzielle Vermögenswerte zu fortgeführten
Anschaffungskosten (AC) 4,7 -1,0

Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten
Anschaffungskosten (AC) -6,5 -22,0

Derivate ohne Hedgebeziehung -2,1 -0,4

Finanzielle Vermögenswerte bewertet
erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert
(FVOCI) 3,4 9,1

Summe -0,5 -14,3

Zur Ermittlung des Nettoergebnisses werden die Zinsen, Währungseffekte,
Wertberichtigungen sowie Gewinne bzw. Verluste aus Veräußerungen
berücksichtigt.

Die Wertberichtigungen auf Forderungen sind in den allgemeinen Verwaltungs-
aufwendungen enthalten.

15. PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN

Die Pensionsrückstellungen resultieren aus Ansprüchen der Mitarbeiter auf
Leistungen im Falle der Invalidität, des Todes oder des Erreichens eines gewis-
sen Alters, die je nach Land auf gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen be-
ruhen. Die Pensionsverpflichtungen umfassen im PUMA-Konzern sowohl leis-
tungs- als auch beitragsorientierte Versorgungszusagen und enthalten sowohl
Verpflichtungen aus laufenden Pensionen als auch Anwartschaften auf zukünftig

zu zahlende Pensionen. Die Versorgungszusagen sind sowohl rückstellungs- als
auch fondsfinanziert.

Die mit den Versorgungszusagen verbundenen Risiken betreffen im Wesentli-
chen die üblichen Risiken von leistungsorientierten Pensionsplänen in Bezug auf
mögliche Änderungen des Abzinsungssatzes und in kleinem Maße der Inflations-
entwicklung sowie der Langlebigkeit. Um die Risiken veränderter Kapitalmarkt-
bedingungen und demografischer Entwicklungen zu begrenzen, wurden die Plä-
ne mit den höchsten Verpflichtungen in Deutschland und Großbritannien vor ei-
nigen Jahren für Neueintritte geschlossen oder versichert. Das spezifische Risi-
ko von auf dem Gehalt basierenden Verpflichtungen ist innerhalb der PUMA -
Gruppe gering. Durch die Einführung einer jährlichen Obergrenze in 2016 für das
pensionsfähige Gehalt im Plan Großbritannien ist dieses Risiko für die höchsten
Verpflichtungen abgedeckt. Der UK Plan wird daher als nicht auf dem Gehalt ba-
sierende Verpflichtung eingestuft.

Deutschland UK
Andere

Gesellschaften
PUMA-

Konzern

Barwert der
Versorgungsansprüche
31.12.2019

Auf dem Gehalt
basierende
Verpflichtungen

Annuität 0,0 0,0 9,4 9,4

Einmalzahlung 0,0 0,0 9,2 9,2

Nicht auf dem Gehalt
basierende
Verpflichtungen

Annuität 28,0 44,8 0,0 72,8

Einmalzahlung 7,3 0,0 0,0 7,3

Summe 35,3 44,8 18,6 98,7

T.40 (in € Mio.)
➔

T.41 (in € Mio.)
➔

230

Geschäftsbericht 2019     ↗ KONZERNABSCHLUSS



Im Vorjahr wurden folgende Werte ermittelt:

Deutschland UK
Andere 

Gesellschaften
PUMA-

Konzern

Barwert der
Versorgungsansprüche
31.12.2018

Auf dem Gehalt
basierende
Verpflichtungen

Annuität 0,0 0,0 7,3 7,3

Einmalzahlung 0,0 0,0 8,1 8,1

Nicht auf dem Gehalt
basierende
Verpflichtungen

Annuität 25,7 37,6 0,0 63,3

Einmalzahlung 7,1 0,0 0,0 7,1

Summe 32,8 37,6 15,4 85,8

Die wesentlichen Versorgungsregelungen sind im Folgenden beschrieben:

Die allgemeine Pensionsordnung der PUMA SE sieht grundsätzlich Rentenzah-
lungen in Höhe von maximal € 127,82 pro Monat und Anwärter vor. Sie wurde für
Neueintritte ab 1996 geschlossen. Darüber hinaus bestehen bei der PUMA SE
Einzelzusagen (Festbeträge in unterschiedlicher Höhe) sowie beitragsorientierte
Einzelzusagen (zum Teil aus Entgeltumwandlung). Bei den beitragsorientierten
Zusagen handelt es sich um versicherte Pläne. Gesetzliche Mindest finanzie-
rungs verpflichtungen bestehen nicht. Der auf die inländischen Versorgungsan-
sprüche entfallende Verpflichtungsumfang beträgt zu Ende 2019 €  35,3  Mio.
(Vorjahr: € 32,7 Mio.) und macht somit 35,8% der gesamten Verpflichtung aus.

Der beizulegende Zeitwert für das den inländischen Verpflichtungen gegenüber-
stehende Planvermögen beträgt € 24,1 Mio., die entsprechende Pensionsrück-
stellung beträgt € 11,2 Mio.

Der Defined Benefit Plan in Großbritannien ist seit 2006 für Neueintritte ge-
schlossen. Hier handelt es sich um gehalts- und dienstzeitabhängige Zusagen
auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrente. 2016 wurde eine Wachstums-
obergrenze von 1% p.a. auf das pensionsfähige Gehalt eingeführt. Eine Teilkapi-
talisierung der Altersrente ist zulässig. Es bestehen gesetzliche Mindest finan-
zierungs verpflichtungen. Die Verpflichtung für die Versorgungsansprüche des
Defined Benefit Plans in Großbritannien beträgt zu Ende 2019 € 44,8 Mio. (Vor-
jahr: € 37,6 Mio.) und stellt 45,4% der gesamten Verpflichtung dar. Die Verpflich-
tung ist durch ein Vermögen von € 35,9 Mio. gedeckt. Die Rückstellung beträgt
€ 8,9 Mio.

Der Barwert der Versorgungsansprüche hat sich wie folgt entwickelt:

2019 2018

Barwert der Versorgungsansprüche 01.01. 85,8 81,3

Aufwand für die im Berichtsjahr erdienten
Versorgungsansprüche 2,3 7,2

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand 0,0 -0,1

Gewinne (-) und Verluste aus Planabgeltung 0,0 0,0

Zinsaufwand auf die Versorgungsansprüche 2,0 1,8

Arbeitnehmerbeiträge 1,0 0,2

Ausgezahlte Leistungen -2,2 -1,7

Effekte aus Übertragungen -0,4 -0,1

Versicherungsmathematische Gewinne (-) und
Verluste 8,0 -2,4

Währungskurseffekte 2,2 -0,4

Barwert der Versorgungsansprüche 31.12. 98,7 85,8

T.42 (in € Mio.)
➔

T.43 (in € Mio.)
➔
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Das Planvermögen hat sich wie folgt entwickelt:

2019 2018

Planvermögen 01.01. 56,9 51,6

Zinsertrag auf das Planvermögen 1,3 1,2

Versicherungsmathematische Gewinne und
Verluste (-) 2,8 -1,8

Arbeitgeberbeiträge 1,8 6,8

Arbeitnehmerbeiträge 1,0 0,2

Ausgezahlte Leistungen -1,0 -0,9

Effekte aus Übertragungen 0,0 0,0

Währungskurseffekte 1,8 -0,2

Planvermögen 31.12. 64,6 56,9

Die Pensionsrückstellung für den Konzern leitet sich wie folgt ab:

2019 2018

Barwert der Versorgungsansprüche aus
Leistungsplänen 98,7 85,8

Beizulegender Zeitwert des Planvermögens -64,6 -56,9

Finanzierungsstatus 34,1 28,9

Aufgrund der Obergrenze für Vermögenswerte
nicht erfasste Beträge 0,0 0,0

Pensionsrückstellung 31.12. 34,1 28,9

In 2019 betrugen die ausgezahlten Leistungen €  2,2  Mio. (Vorjahr: €  1,7  Mio.).
Für das Jahr 2020 werden Zahlungen in Höhe von €  3,1  Mio. erwartet. Davon
werden voraussichtlich € 1,9 Mio. vom Arbeitgeber direkt erbracht. Die Beiträge
in das externe Planvermögen betrugen im Jahr 2019 €  1,8  Mio. (Vorjahr:
€ 6,8 Mio.). Für das Jahr 2020 werden Beiträge in Höhe von € 2,1 Mio. erwartet.

Die Pensionsrückstellung hat sich wie folgt entwickelt:

2019 2018

Pensionsrückstellung 01.01. 28,9 29,7

Pensionsaufwand 3,0 7,7

Im Sonstigen Ergebnis erfasste
versicherungsmathematische Gewinne (-) und
Verluste 5,2 -0,6

Arbeitgeberbeiträge -1,8 -6,8

Direkte Rentenzahlungen des Arbeitgebers -1,2 -0,8

Transferwerte -0,4 -0,1

Währungsdifferenzen 0,4 -0,2

Pensionsrückstellung 31.12. 34,1 28,9

Davon Aktivum 0,0 0,0

Davon Passivum 34,1 28,9

T.44 (in € Mio.)
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Der Aufwand im Geschäftsjahr 2019 gliedert sich wie folgt:

2019 2018

Aufwand für die im Berichtsjahr erdienten
Versorgungsansprüche 2,3 7,2

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand 0,0 -0,1

Ertrag (-) und Aufwand aus Planabgeltungen 0,0 0,0

Zinsaufwand auf die Versorgungsansprüche 2,0 1,8

Zinsertrag auf das Planvermögen -1,3 -1,2

Administrationskosten 0,0 0,0

Aufwand für Leistungspläne 3,0 7,7

davon Personalaufwand 2,3 7,1

davon Finanzaufwand 0,7 0,6

Zusätzlich zu den leistungsorientierten Pensionsplänen zahlt PUMA auch in bei-
tragsorientiere Pläne ein. Die geleisteten Zahlungen für das Geschäftsjahr 2019
beliefen sich auf € 14,0 Mio. (Vorjahr: € 12,5 Mio.).

Im Sonstigen Ergebnis erfasste versicherungsmathematische Gewinne und
Verluste:

2019 2018

Neubewertung von Leistungsverpflichtungen 8,0 -2,4

Versicherungsmathematische Gewinne (-)
und Verluste aus Veränderungen bei den
demographischen Annahmen -0,8 0,8

Versicherungsmathematische Gewinne (-)
und Verluste aus Veränderungen bei den
finanziellen Annahmen 8,1 -2,5

Versicherungsmathematische Gewinne (-)
und Verluste aufgrund von
erfahrungsbedingten Anpassungen 0,7 -0,7

Neubewertung des Planvermögens -2,8 1,8

Aufgrund der Obergrenze für Vermögenswerte
nicht erfasste Beträge 0,0 0,0

Anpassung der Administrationskosten 0,0 0,0

Insgesamt direkt im Sonstigen Ergebnis
erfasster Betrag für Neubewertungen 5,2 -0,6

T.47 (in € Mio.)
➔
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Anlageklassen des Planvermögens:

2019 2018

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 2,6 1,4

Eigenkapitalinstrumente 0,6 0,0

Schuldverschreibungen 0,9 0,0

Investmentfonds 20,1 17,3

Derivate 6,1 5,6

Immobilien 4,1 3,1

Versicherungen 24,1 24,6

Sonstige 6,1 4,9

Planvermögen gesamt 64,6 56,9

Davon Anlageklassen mit einem notierten Marktpreis:

2019 2018

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 2,6 1,4

Eigenkapitalinstrumente 0,6 0,0

Schuldverschreibungen 0,9 0,0

Investmentfonds 20,1 17,3

Derivate 6,1 5,6

Immobilien 3,5 3,1

Versicherungen 0,0 0,0

Sonstige 5,8 4,9

Planvermögen mit einem notierten Marktpreis 39,6 32,3

Eigene Finanzinstrumente oder von Konzerngesellschaften genutzte Immobilien
sind im Planvermögen unverändert nicht enthalten.

Das Planvermögen dient ausschließlich der Erfüllung der definierten Leistungs-
verpflichtungen. In einigen Ländern bestehen für die Art und Höhe der zu wäh-
lenden Finanzmittel gesetzliche Vorgaben, in anderen Ländern (zum Beispiel
Deutschland) erfolgt dies auf freiwilliger Basis. In Großbritannien wird die Ver-
mögensverwaltung von einem Treuhänderausschuss verantwortet, der sich aus
Repräsentanten von Gesellschaft und Mitarbeitern zusammensetzt. Die Anlage-
strategie zielt auf langfristige Gewinne mit geringer Volatilität ab. Sie wurde in
2017 und 2018 überarbeitet und das Risikoprofil wurde reduziert.

Bei der Ermittlung von Pensionsverpflichtungen und Pensionsaufwand wurden
folgende Annahmen verwendet:

2019 2018

Diskontierungssatz 1,64% 2,41%

Zukünftige Rentensteigerungen 2,16% 2,31%

Zukünftige Gehaltssteigerungen 1,66% 1,70%

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um gewichtete Durchschnittswer-
te. Für den Euroraum wurde einheitlich ein Rechnungszins von 1,00% (Vorjahr:
1,75%) angesetzt.

Als Sterbetafeln wurden für Deutschland die Richttafeln 2018 G verwendet. Für
UK wurden die Sterblichkeiten gemäß Basistafel S2 unter Berücksichtigung der
Lebenserwartungsprojektion gemäß CMI2018 mit einem Langfristtrend von 1%
angesetzt.

In der folgenden Übersicht wird aufgezeigt, wie der Barwert der Versorgungsan-
sprüche aus Leistungsplänen beeinflusst worden wäre bei Veränderung der

T.49 (in € Mio.)
➔

T.50 (in € Mio.)
➔

T.51 
➔
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16. SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN

2018 2019

Währungs-

anpassungen,

Umbuchungen Zuführung Verbrauch Auflösung

Rückstellungen für:

Gewährleistungen 1,9 0,0 1,3 -1,6 -0,2 1,4

Einkaufsrisiken 9,8 0,0 8,3 -7,9 -0,7 9,4

Risiken aus Rechtsstreitigkeiten 25,9 -0,3 6,8 -4,4 -4,3 23,7

Personalrückstellungen 10,9 -0,2 13,3 -1,6 0,0 22,4

Sonstige 17,5 0,5 8,1 -4,2 -0,8 21,0

Gesamt 65,9 0,1 37,8 -19,7 -6,1 77,9

maßgeblichen versicherungsmathematischen Annahme.

2019 2018

Auswirkung auf den Barwert der
Versorgungsansprüche, falls

der Abzinsungssatz 50 Basispunkte höher wäre -8,0 -6,7

der Abzinsungssatz 50 Basispunkte niedriger
wäre 6,2 4,9

Gehalts- und Rententrends haben aufgrund der Struktur der Leistungspläne le-
diglich eine unwesentliche Auswirkung auf den Barwert der
Versorgungsansprüche.

Der gewichtete Durchschnitt der Duration der Pensionsverpflichtungen beträgt
18 Jahre (Vorjahr: 17 Jahre).

T.52 (in € Mio.)
➔

T.53 (in € Mio.)
➔
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Für die Gewährleistungsrückstellung wird ein Erfahrungswert vom Umsatz der
letzten sechs Monate herangezogen. Es wird erwartet, dass der wesentliche Teil
dieser Ausgaben innerhalb der ersten sechs Monate des nächsten Geschäftsjah-
res fällig wird. Die Einkaufsrisiken bestehen im Wesentlichen für Materialrisiken
sowie für Formen, die zur Herstellung von Schuhen erforderlich sind.

Die Rückstellungen für Gewährleistung und Einkaufsrisiken beinhaltet keine
langfristigen Rückstellungen (Vorjahr: € 0,0 Mio.).

Risiken aus Rechtsstreitigkeiten beinhalten langfristige Rückstellungen über
€ 10,0 Mio. (Vorjahr: € 7,8 Mio.). Die Personalrückstellungen stellen ausschließ-
lich langfristige Rückstellungen dar.
Die sonstigen Rückstellungen bestehen insbesondere aus Rückstellungen für
Rückbauverpflichtungen sowie sonstigen Risiken. In den sonstigen Rückstellun-
gen sind in Höhe von € 10,7 Mio. (Vorjahr: € 7,5 Mio.) langfristige Rückstellungen
enthalten.

Die kurzfristigen Rückstellungen werden voraussichtlich im folgenden Jahr zur
Auszahlung führen, die langfristigen Rückstellungen werden in einem Zeitraum
von bis zu zehn Jahren erwartet. Wesentliche Aufzinsungseffekte bestehen nicht.
Der Ansatz und die Bewertung von Rückstellungen basieren auf Erfahrungswer-
ten aus ähnlichen Transaktionen. Dabei werden alle Ereignisse bis zur Erstellung
des Konzernabschlusses berücksichtigt.

17. VERBINDLICHKEITEN AUS UNTERNEHMENSERWERBEN

Die Kaufpreisverbindlichkeiten im Zusammenhang mit Unternehmenserwerben
führen gemäß den Verträgen zu Auszahlungen. Die sich hieraus ergebenden No-
minalbeträge wurden in Abhängigkeit vom voraussichtlichen Zahlungszeitpunkt
mit einem angemessenen Marktzinssatz abgezinst.

Die bedingte Kaufpreisverbindlichkeit zum 31. Dezember 2018, betraf den Unter-
nehmenserwerb der Genesis Group International Ltd. Mit der vorzeitigen Aus-
übung der Kaufoption in 2019 bestehen keine Verbindlichkeiten aus Unterneh-
menserwerben mehr.

2019 2018

Innerhalb eines Jahres fällig 0,0 0,0

Fälligkeit über einem Jahr 0,0 3,3

Gesamt 0,0 3,3

18. EIGENKAPITAL
GEZEICHNETES KAPITAL

Das gezeichnete Kapital entspricht dem gezeichneten Kapital der PUMA SE.

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 18. April 2019 wurde die Gesellschaft
ermächtigt, zunächst eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und danach
einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 10 durchzuführen. In diesem Zusammen-
hang wurde das gezeichnete Kapital der Gesellschaft von bisher € 38,6 Millionen
(eingeteilt in 15.082.464 Stückaktien, was einem anteiligen Betrag von € 2,56 je
Aktie entsprach) aus Gesellschaftsmitteln um € 112,2 Millionen auf € 150,8 Mil-
lionen erhöht.

Das gezeichnete Kapital beträgt zum Bilanzstichtag gemäß Satzung
€  150.824.640,00 und ist, nach Wirksamwerden des Aktiensplits am 10. Juni
2019, eingeteilt in 150.824.640 stimmberechtigte Stückaktien ohne Nennwert.
Dies entspricht einem anteiligen Betrag von € 1,00 je Aktie.

T.54 (in € Mio.)
➔
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Entwicklung der im Umlauf befindlichen Aktien:

2019 2018

Im Umlauf befindliche Aktien zum 01.01. Stück 14.951.470 14.946.356

Wandlung aus Management-Incentive-
Programm Stück 0 0

Aktienrückkauf Stück 0 0

Ausgabe neuer Aktien im Rahmen des
Aktiensplits am 10. Juni 2019 134.563.230 0

Ausgabe eigener Aktien 33.101 5.114

Im Umlauf befindliche Aktien zum 31.12. Stück 149.547.801 14.951.470

KAPITALRÜCKLAGE

Die Kapitalrücklage enthält das Aufgeld aus der Ausgabe von Aktien sowie Be-
träge aus der Gewährung, Umwandlung und dem Verfall von Aktienoptionen.

GEWINNRÜCKLAGEN EINSCHLIESSLICH ERGEBNISVORTRAG

Die Gewinnrücklagen und der Bilanzgewinn enthalten das Netto-Ergebnis des
Geschäftsjahres sowie die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse der in den
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, soweit sie nicht ausgeschüttet
wurden.

RÜCKLAGE AUS DER FREMDWÄHRUNGSUMRECHNUNG

Der Eigenkapitalposten für Fremdwährungsumrechnung dient der Erfassung von
Differenzen aus der Umrechnung der Abschlüsse von nicht in Euro bilanzieren-
den Tochtergesellschaften im Vergleich zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung
der Tochtergesellschaften.

CASHFLOW HEDGES

Der Posten „Cashflow Hedges“ beinhaltet die Marktwertbewertung der derivati-
ven Finanz instrumente. Der Posten in Höhe von € -8,8 Mio. (Vorjahr: € 34,1 Mio.)
ist mit latenten Steuern in Höhe von € -0,1 Mio. (Vorjahr: € -1,4 Mio.) verrechnet.

EIGENE AKTIEN/TREASURY STOCK

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 6. Mai 2015 wurde die Gesellschaft
ermächtigt, bis zum 5. Mai 2020 eigene Aktien bis zu 10% des Grundkapitals zu
erwerben. Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der Erwerbspreis je Aktie
den durchschnittlichen Schlusskurs für die Aktien der Gesellschaft mit gleicher
Ausstattung im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an
den letzten drei Handelstagen vor der Verpflichtung zum Erwerb um nicht mehr
als 10% über- oder unterschreiten.

Die Gesellschaft hat von der Ermächtigung zum Kauf eigener Aktien im Be-
richtszeitraum keinen Gebrauch gemacht.

Zum Bilanzstichtag hält die Gesellschaft insgesamt 1.276.839 Stück PUMA-Akti-
en im eigenen Bestand, was einem Anteil von 0,86% des gezeichneten Kapitals
entspricht.

GENEHMIGTES KAPITAL

Zum 31. Dezember 2019 sieht die Satzung der Gesellschaft ein genehmigtes Ka-
pital über insgesamt € 15.000.000 vor:

Der Vorstand ist gemäß § 4.2. der Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 11. April 2022 durch ein-
malige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu € 15.000.000 zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2017). Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen können die neu-
en Aktien auch vollständig oder teilweise von einem oder mehreren durch den
Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen wer-
den, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Den
Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Der Vorstand ist jedoch er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in den in § 4.2. der Satzung genann-
ten Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen.
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Vom bestehenden genehmigten Kapital hat der Vorstand der PUMA SE im aktu-
ellen Berichtszeitraum keinen Gebrauch gemacht.

BEDINGTES KAPITAL

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12. April 2018 wurde der Vorstand
bis zum 11. April 2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, einmalig
oder mehrmals, insgesamt oder in Teilen sowie gleichzeitig in verschiedenen
Tranchen auf den Inhaber und/oder Namen lautende Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuld verschreibungen
oder eine Kombination dieser Instrumente mit oder ohne Laufzeitbegrenzung im
Gesamtnennbetrag von bis zu € 1.000.000.000,00 zu begeben (Bedingtes Kapital
2018).

In diesem Zusammenhang wurde das Grundkapital um bis zu €  30.164.920,00
durch Ausgabe von bis zu 30.164.920 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückak-
tien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-
führt, wie von Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch gemacht bzw. eine
Wandlungs- oder Optionspflicht erfüllt wird oder wie Andienungen erfolgen und
soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden.

Von der Ermächtigung ist bisher kein Gebrauch gemacht worden.

DIVIDENDE

Die ausschüttungsfähigen Beträge beziehen sich auf den Bilanzgewinn der
PUMA SE, der gemäß dem deutschen Handelsrecht ermittelt wird.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, aus
dem Bilanzgewinn der PUMA SE für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in
Höhe von € 0,50 je im Umlauf befindlicher Aktie oder insgesamt € 74,8 Mio. (be-
zogen auf die am 31. Dezember 2019 im Umlauf befindlichen Aktien) an die Ak-
tionäre auszuschütten.

Vorgeschlagene Verwendung des Bilanzgewinns der PUMA SE:

2019 2018

Bilanzgewinn der PUMA SE zum 31.12. € Mio. 160,7 144,5

Ausschüttungsfähiger Bilanzgewinn € Mio. 160,7 144,5

Dividende je Aktie € 0,50 3,50

Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien*
Stück 149.547.801 14.951.470

Dividende gesamt * € Mio. 74,8 52,3

Vortrag auf neue Rechnung * € Mio. 85,9 92,2

* Vorjahreswerte angepasst auf den Stand der Hauptversammlung

ANTEILE NICHT BEHERRSCHENDER GESELLSCHAFTER

Dieser Posten enthält die verbleibenden Anteile nicht beherrschender Gesell-
schafter. Hinsichtlich der Zusammensetzung wird auf Kapitel 30 verwiesen.

KAPITALMANAGEMENT

Die Zielsetzung des Konzerns liegt in der Beibehaltung einer starken Eigenkapi-
talbasis, um das Vertrauen der Investoren und des Marktes zu erhalten und um
die zukünftige Geschäftsentwicklung zu stärken.

Das Kapitalmanagement bezieht sich auf das Konzern-Eigenkapital von PUMA.
Dies ist in der Konzernbilanz sowie der Überleitungsrechnung zu den „Verände-
rungen im Eigenkapital“ dargestellt.

T.56 
➔
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Ausgabedatum 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019

Laufzeit 5 5 5 5 5 5 Jahre

Sperrfrist 3 3 3 3 3 3 Jahre

Basiskurs PUMA-Aktie bei Ausgabe 23,20 17,40 20,00 24,00 37,10 44,40 EUR/Aktie

Anteiliger Referenzwert PUMA-Aktie zum Geschäftsjahresende N/A N/A N/A 67,69 45,13 22,56 EUR/Aktie

Referenzwert PUMA-Aktie zum unterjährigen Ausübungszeitpunkt N/A N/A 69,77 N/A N/A N/A EUR/Aktie

Teilnehmer im Jahr der Ausgabe 3 3 3 3 3 3 Personen

Teilnehmer zum Geschäftsjahresende 3 3 3 3 3 3 Personen

Anzahl „Monetary Units“ zum 01.01.2019 0 0 113.930 107.360 117.440 97.320 Stück

Anzahl „Monetary Units“ ausgeübt im GJ 0 0 -25.310 0 0 0 Stück

Endbestand „Monetary Units“ zum 31.12.2019 0 0 88.620 107.360 117.440 97.320 Stück

Total „Monetary Units“ 0 0 88.620 107.360 117.440 97.320 Stück

19. MANAGEMENT-INCENTIVE-PROGRAMME

Um das Management mit einer langfristigen Anreizwirkung an das Unternehmen
zu binden, werden bei PUMA virtuellen Aktien mit Barausgleich und andere glo-
bale Long-Term-Incentive-Programme eingesetzt.

Die laufenden Programme werden nachfolgend erläutert:

ERLÄUTERUNG „VIRTUELLE AKTIEN“ SOG. „MONETARY UNITS“

Im Geschäftsjahr 2013 wurde begonnen „Monetary Units“ im Rahmen eines Ma-
nagement-Incentive-Programms auf jährlicher Basis zu gewähren. „Monetary
Units“ basieren in diesem Zusammenhang auf der PUMA-Aktienentwicklung,

wobei jede dieser „Monetary Units“ am Ende der Laufzeit zu einer Barauszah-
lung berechtigt. Diese berechtigte Barauszahlung vergleicht den Erfolg mittels
der durchschnittlichen virtuellen Wertsteigerungsrechte der letzten dreißig Han-
delstage vor Beginn des Ausgabejahres mit den virtuellen Wertsteigerungsrech-
ten der letzten dreißig Handelstage des Ausübungszeitpunkts. Die „Monetary
Units“ unterliegen einer Sperrfrist von drei Jahren. Danach besteht ein Aus-
übungszeitraum von zwei Jahren (beginnend mit jedem Quartalsveröffentli-
chungsstichtag für einen Zeitraum von 30 Tagen), der von den Teilnehmern frei
zur Ausübung genutzt werden kann. Grundbedingung für die Ausübung nach der
Sperrfrist ist, dass ein aktives Beschäftigungsverhältnis bis Ende der Sperrfrist
mit PUMA besteht.

Im Geschäftsjahr 2019 wurde auf Basis der arbeitsvertraglichen Zusagen gegen-
über den Vorständen hierfür ein Aufwand von € 12,6 Mio. gebildet.

T.57 VIRTUELLE AKTIEN (MONETARY UNITS)
➔
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Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Aktiensplit im Verhältnis 1:10 durchgeführt.
Bedingt durch diesen wurden alle historischen Aktienwerte mit dem Faktor 10
dividiert und alle „Monetary Units“ mit dem Faktor 10 multipliziert.

Diese Verpflichtung aus aktienbasierten Vergütungstransaktionen mit Baraus-
gleich wird als Personalrückstellung angesetzt und an jedem Abschlussstichtag
zum beizulegenden Zeitwert neu bewertet, sofern sie noch nicht ausgeübt wur-
de. Die Aufwendungen werden über den Erdienungszeitraum erfasst. Auf Basis
des anteiligen durchschnittlichen Marktkurses der letzten dreißig Handelstage
2019 und der Berücksichtigung eines unterjährigen Ausübungszeitpunkts in
2019 beträgt die Rückstellung für dieses Programm am Geschäftsjahresende
€ 20,9 Mio.

ERLÄUTERUNG PROGRAMM „GAME CHANGER 2019“

Darüber hinaus wurde 2016 ein weiteres globales Long Term Incentive Pro-
gramm namens „Game Changer 2019“ aufgesetzt. Die Teilnehmer an diesem
Programm bestehen im Wesentlichen aus Top-Führungskräften, die an den Vor-
stand berichten, sowie vereinzelten Schlüsselfunktionen in der PUMA Gruppe.
Das Ziel dieses Programmes ist, diese Mitarbeitergruppe langfristig an das Un-
ternehmen zu binden und an dem mittelfristigen Erfolg des Unternehmens teil-
haben zu lassen.

Die Laufzeit des Programmes beträgt 3 Jahre und orientiert sich an den mittel-
fristigen Zielen der PUMA Gruppe in Bezug auf EBIT (70%), Cashflow (15%) und
Gross Profit Margin (15%). Dazu wird jedes Jahr bei Erfüllung der jeweiligen
währungskursbereinigten Ziele eine entsprechende Rückstellung gebildet. Das
somit angesparte Guthaben in Höhe von € 3,2 Mio. wurde dem Teilnehmerkreis
im März 2019 ausgezahlt. An die Auszahlung war die Bedingung geknüpft, dass
der individuelle Teilnehmer zum 31.12.2018 in einem ungekündigten Beschäfti-
gungsverhältnis mit einem Unternehmen der PUMA Gruppe stand. Im Berichts-
jahr wurden für dieses Programm keine weiteren Aufwendungen mehr
zugeführt.

ERLÄUTERUNG PROGRAMM „GAME CHANGER 2020“

Im Jahr 2017 wurde das globale Programm „Game Changer 2020“ aufgelegt,
welches den gleichen Parametern unterliegt wie das Programm „Game Changer

2019“ (Beschäftigungsverhältnis bis 31.12.2019 und Auszahlung März 2020). Im
Berichtsjahr wurde für dieses Programm € 1,1 Mio. zugeführt.

ERLÄUTERUNG PROGRAMM „MOMENTUM 2020“

Darüber hinaus wurde 2017 ein globales Programm mit Namen „Momentum“
aufgelegt, welches den gleichen Parametern (Beschäftigungsverhältnis bis
31.12.2019 und Auszahlung März 2020) wie die Game Changer Programme un-
terliegt. Der Unterschied zu den Game Changer Programmen besteht in dem un-
terschiedlichen Teilnehmerkreis. Während der Teilnehmerkreis der Game Chan-
ger Programme aus TOP-Führungskräften besteht, sind im Programm „Momen-
tum“ Mitarbeiter, die nicht diesem Kreis zuzuordnen sind, enthalten. Im Be-
richtsjahr wurde für dieses Programm € 0,7 Mio. zugeführt.

ERLÄUTERUNG PROGRAMM „GAME CHANGER 2.0 - 2021“

In 2018 wurde das Long Term Incentive Programm (LTIP) „Game Changer 2.0“
eingeführt. Die Teilnehmer an diesem Programm bestehen im Wesentlichen aus
Top-Führungskräften, die an den Vorstand berichten, sowie vereinzelten Schlüs-
selfunktionen in der PUMA Gruppe. Das Ziel dieses Programmes ist, diese Mitar-
beiter langfristig an das Unternehmen zu binden und an dem mittelfristigen Er-
folg des Unternehmens teilhaben zu lassen.

Das LTIP „Game Changer 2.0“ besteht aus zwei Planteilen, einem Performance
Cash Plan und einem Performance Share Plan, deren Anteil jeweils 50% beträgt.
Der Performance Cash Plan honoriert die wirtschaftliche Leistung von PUMA,
der Performance Share Plan hingegen die Performance am Kapitalmarkt.

Die Performance-Periode des Performance Cash Plans beträgt drei Jahre und
orientiert sich an den mittelfristigen durchschnittlichen Zielen der PUMA Gruppe
in Bezug auf EBIT (70%), Cashflow (15%) und Nettoumsatz (15%). Die Auszahlung
erfolgt in bar und ist auf maximal 200% des gewährten anteiligen Zielbetrags be-
grenzt (Cap).

Der Performance Share Plan verwendet virtuelle Aktien zur Anreizsteuerung. Die
Laufzeit beträgt bis zu fünf Jahre, aufgeteilt in eine dreijährige Performance-Pe-
riode und eine darauffolgende, zweijährige Ausübungsperiode, in der die virtuel-
len Aktien in bar zur Auszahlung kommen. Die Auszahlung ist nur zu den drei

240

Geschäftsbericht 2019     ↗ KONZERNABSCHLUSS



Ausübungszeitpunkten (6, 12 oder 18 Monate nach Ende der Performance-Peri-
ode) möglich. Der durchschnittliche Aktienkurs der letzten 30 Handelstage zum
Ausübungszeitpunkt bestimmt den Wert einer virtuellen Aktie. Die Auszahlung
ist auf maximal 200% des gewährten anteiligen Zielbetrags begrenzt (Cap) und
wird nur vorgenommen, wenn während der Performance-Periode die Aus-
übungshürde von +10% Wertsteigerung einmalig überstiegen wurde.

An das Programm ist die Bedingung geknüpft, dass der individuelle Teilnehmer
zum 31.12.2020 in einem ungekündigten Beschäftigungsverhältnis mit einem
Unternehmen der PUMA Gruppe steht. Für das Programm „Game Changer 2.0 –
2021“ wurden in der Berichtsperiode anteilig € 1,9 Mio. zugeführt.

ERLÄUTERUNG PROGRAMM „GAME CHANGER 2.0 - 2022“

Im Jahr 2019 wurde das globale Programm „Game Changer 2.0 - 2022“ aufge-
legt, welches den gleichen Parametern unterliegt wie das Programm „Game
Changer 2.0 - 2021“ (Beschäftigungsverhältnis bis 31.12.2021 und Auszahlung
März 2022). Im Berichtsjahr wurden für dieses Programm anteilig €  1,7  Mio.
zugeführt.

Programmzusatz 2021 2022

Ausgabedatum 01.01.2018 01.01.2019

Laufzeit 5 5 Jahre

Sperrfrist 3 3 Jahre

Basiskurs bei Programmstart 37,10 44,40 EUR/Aktie

Anteiliger Referenzwert zum Geschäftsjahresende 45,36 22,68 EUR/Aktie

Teilnehmer im Jahr der Ausgabe 48 64 Personen

Teilnehmer zum Geschäftsjahresende 44 64 Personen

Anzahl „virtuelle Aktien“ zum 01.01.2019 46.660 44.407 Stück

Anzahl „virtuelle Aktien“ verfallen im GJ -3.660 0 Stück

Anzahl „virtuelle Aktien“ ausgeübt im GJ 0 0 Stück

Endbestand „virtuelle Aktien“ zum 31.12.2019 43.000 44.407 Stück

Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Aktiensplit im Verhältnis 1:10 durchgeführt.
Bedingt durch diesen wurden alle historischen Aktienwerte mit dem Faktor 10
dividiert und alle „virtuellen Aktien“ mit dem Faktor 10 multipliziert.

T.58 GAME CHANGER 2.0 (PERFORMANCE SHARE PLAN)
➔
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ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

20. UMSATZERLÖSE

Die Umsatzerlöse des Konzerns untergliedern sich nach Produktbereichen und
Distributionskanälen wie folgt:

2019 2018

Großhandelsgeschäft (Wholesale) 4.106,9 3.520,8

Eigene Einzelhandelsaktivitäten (Retail) 1.395,3 1.127,5

Gesamt 5.502,2 4.648,3

2019 2018

Schuhe 2.552,5 2.184,7

Textilien 2.068,7 1.687,5

Accessoires 881,1 776,1

Gesamt 5.502,2 4.648,3

21. SONSTIGE OPERATIVE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Die sonstigen operativen Erträge und Aufwendungen enthalten entsprechend
den Funktionen neben den Personal-, Werbe- und Vertriebsaufwendungen auch
Miet- und Leasingaufwendungen, Reisekosten sowie Rechts- und Beratungsauf-
wendungen und andere allgemeine Aufwendungen. Betriebstypische Erträge, die
im Zusammenhang mit den operativen Aufwendungen stehen, wurden dabei ver-
rechnet. In den Miet- und Leasingaufwendungen für die eigenen Einzelhandels-
geschäfte sind umsatzabhängige Mietbestandteile enthalten.

Nach Funktionsbereichen gliedern sich die sonstigen operativen Erträge und
Aufwendungen wie folgt:

2019 2018

Vertriebsaufwendungen 1.821,2 1.523,6

Produktmanagement/Merchandising 52,6 43,8

Forschung und Entwicklung 61,7 54,0

Verwaltungs- und allgemeine Aufwendungen 340,0 328,1

Sonstige operative Aufwendungen 2.275,5 1.949,5

Sonstige operative Erträge 4,2 21,1

Gesamt 2.271,3 1.928,4

Davon planmäßige Abschreibungen 246,4 81,5

Davon Wertminderungsaufwendungen 0,0 0,6

T.59 AUFGLIEDERUNG NACH DISTRIBUTIONSKANÄLEN (in € Mio.)
➔

T.60 AUFGLIEDERUNG NACH PRODUKTBEREICHEN (in € Mio.)
➔

T.61 (in € Mio.)
➔
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Innerhalb der Vertriebsaufwendungen stellen die Marketing-/ Retailaufwendun-
gen den wesentlichen Teil der operativen Aufwendungen dar. Enthalten sind ne-
ben Werbe- und Promotionsaufwendungen auch Aufwendungen im Zusammen-
hang mit den eigenen Einzelhandelsaktivitäten. Die übrigen Vertriebsaufwendun-
gen beinhalten Aufwendungen für Logistik und sonstige variable
Vertriebsaufwendungen.

Im Konzernabschluss der PUMA SE sind für den Abschlussprüfer des Konzern-
abschlusses Honorare in Höhe von € 0,9 Mio. (Vorjahr: € 0,9 Mio.) als betriebli-
cher Aufwand erfasst. Die Honorare gliedern sich auf in Kosten für Abschluss-
prüfungsleistungen in Höhe von € 0,8 Mio. (Vorjahr: € 0,8 Mio.), andere Bestäti-
gungsleistungen in Höhe von € 0,1 Mio. (Vorjahr € 0,1 Mio.) insbesondere für
EMIR-Prüfungen und die prüferische Durchsicht des zusammengefassten nicht-
finanziellen Berichtes sowie auf Steuerberatungsleistungen kleiner € 0,0 Mio.
(Vorjahr: € 0,0 Mio.).

Die sonstigen operativen Erträge, welche im Vorjahr im Wesentlichen noch Er-
träge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von € 12,1 Mio. enthalten
haben, setzen sich im aktuellen Jahr aus Erträgen aus der Reduzierung von
Kaufpreisverbindlichkeiten in Höhe von € 2,1 Mio. sowie Erträgen aus dem Ver-
kauf von Anlagevermögen in Höhe von € 2,0 Mio. (Vorjahr: € 0,3 Mio.) zusammen.

Insgesamt sind in den sonstigen operativen Aufwendungen Personalkosten ent-
halten, die sich wie folgt zusammensetzten:

2019 2018

Löhne und Gehälter 490,2 437,0

Soziale Abgaben 66,8 56,8

Aufwendungen aus aktienbasierter Vergütung
mit Barausgleich 12,6 5,8

Aufwendungen für Altersversorgung und
andere Personalaufwendungen 64,2 54,1

Gesamt 633,7 553,8

Zusätzlich sind in den Umsatzkosten Personalaufwendungen in Höhe von € 6,8
Mio. (Vorjahr: € 8,2 Mio.) enthalten.

Im Jahresdurchschnitt waren folgende Mitarbeiter beschäftigt:

2019 2018

Marketing/Retail/Vertrieb 9.883 8.851

Forschung & Entwicklung/Produktmanagement 986 909

Verwaltungs- und allgemeine Bereiche 2.479 2.432

Gesamt im Jahresdurchschnitt 13.348 12.192

Zum Jahresende waren insgesamt 14.332 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vor-
jahr: 12.894) beschäftigt.

T.62 (in € Mio.)
➔

T.63 MITARBEITER
➔
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22. FINANZERGEBNIS

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

2019 2018

Ergebnis aus assoziierten Unternehmen – -1,5

Zinserträge 7,2 4,0

Ertrag aus Währungsumrechnungsdifferenzen,
netto 10,2 0,0

Sonstige 8,5 7,6

Finanzerträge 25,8 11,6

Zinsaufwand -13,9 -14,6

Zinsaufwand aus Leasingverbindlichkeiten -29,7 -0,5

Aufzinsung der Kaufpreisverbindlichkeiten aus
Unternehmenserwerben -0,1 0,0

Bewertung von Pensionsplänen -0,7 -0,6

Aufwand aus
Währungsumrechnungsdifferenzen, netto 0,0 -14,4

Sonstige -4,1 -3,9

Finanzaufwendungen -48,4 -34,1

Finanzergebnis -22,6 -24,0

Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen im Vorjahr ergab sich aus dem lau-
fenden Ergebnis der Beteiligung an der Wilderness Holdings Ltd., die in 2018
entkonsolidiert wurde.

Die Sonstige Position in den Finanzerträgen beinhalten Zinskomponenten (SWAP
Points) über € 8,2 Mio. (Vorjahr: € 7,3 Mio.) aus Finanzinstrumenten im Zusam-
menhang mit Währungsderivaten, sowie Dividendenerträge über € 0,3 Mio. (Vor-

jahr: € 0,3 Mio.) aus der Beteiligung an Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
(BVB).

Durch die erstmalige Anwendung des IFRS 16 kommt es zu einem erhöhten
Zinsaufwand in Bezug auf Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen über €
29,7 Mio. (Vorjahr: € 0,5 Mio.), die im Vorjahr in der Position Zinsaufwand enthal-
ten waren. Die Sonstige Position in den Finanzaufwendungen umfasst Zinskom-
ponenten (SWAP Points) über € 4,1 Mio. (Vorjahr: € 3,9 Mio.) aus Finanzinstru-
menten im Zusammenhang mit Währungsderivaten.

Darüber hinaus sind Erträge aus Währungsumrechnungsdifferenzen über € 10,2
Mio. (Vorjahr: Aufwand €  -14,4  Mio.) enthalten, welche dem Finanzierungsbe-
reich zuzuordnen sind.

23. ERTRAGSTEUERN

2019 2018

Laufende Ertragsteuern

Deutschland 12,8 16,8

Andere Länder 124,6 69,7

Summe laufende Ertragsteuern 137,5 86,5

Latente Steuern -28,8 -2,9

Gesamt 108,6 83,6

Grundsätzlich unterliegen PUMA SE und ihre deutschen Tochtergesellschaften
der Körperschaftsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und der Gewerbesteuer.
Daraus ergibt sich im Geschäftsjahr ein gewichteter Mischsteuersatz von unver-
ändert 27,22%.

T.64 (in € Mio.)
➔

T.65 (in € Mio.)
➔
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Überleitung vom theoretischen Steueraufwand auf den effektiven
Steueraufwand:

2019 2018

Ergebnis vor Ertragsteuern 417,6 313,4

Theoretischer Steueraufwand

Steuersatz der SE = 27,22 % (Vorjahr:
27,22%) 113,7 85,3

Steuersatzunterschiede Ausland -12,8 -7,1

Andere Steuereffekte:

Ertragsteuern für Vorjahre -4,5 0,5

Verluste und temporäre Differenzen, für die
keine Steueransprüche bilanziert wurden 1,0 16,5

Steuersatzänderungen 2,0 0,6

Steuerlich nicht abzugsfähige Aufwendungen
bzw. nicht steuerpflichtige Erträge und sonstige
Effekte 9,3 -12,3

Effektiver Steueraufwand 108,6 83,5

Effektiver Steuersatz 26,0% 26,7%

Der Steuereffekt resultierend aus Posten, die direkt dem Eigenkapital belastet
oder zugeschrieben werden, ist der Gesamtergebnisrechnung zu entnehmen.

Die sonstigen Effekte beinhalten mit € 11,7 Mio. (Vorjahr: € 7,5 Mio.)
Quellensteueraufwendungen.

24. ERGEBNIS JE AKTIE

Das Ergebnis je Aktie wird in Übereinstimmung mit IAS 33 ermittelt, indem der
auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallende Konzernjahresüber-
schuss (Konzernergebnis) durch die durchschnittliche Zahl der im Umlauf be-
findlichen Aktien dividiert wird.

Die Berechnung ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

2019 2018*

Konzernergebnis € Mio. 262,4 187,4

Durchschnittliche Zahl der im Umlauf
befindlichen Aktien (in Stück) 149.521.683 149.473.228

Durchschnittliche Zahl der im Umlauf
befindlichen Aktien, verwässert (in Stück) 149.521.683 149.473.228

Ergebnis je Aktie € 1,76 1,25

Ergebnis je Aktie, verwässert € 1,76 1,25

* Das Ergebnis je Aktie und die durchschnittliche Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien sowie die
verwässerte Zahl der Aktien im Vorjahreszeitraum wurde rückwirkend an den Aktiensplit, der im 2.
Quartal 2019 durchgeführt wurde, im Verhältnis 1 zu 10 angepasst.

25. MANAGEMENT DES WÄHRUNGSRISIKOS

Im Geschäftsjahr 2019 hat PUMA zur Sicherung des in Euro umgerechneten
zahlbaren Betrags für in US-Dollar denominierte Einkäufe Devisenderivate „Ter-
min-Kauf USD“ als Cashflow-Hedges designiert.

Die Nominalbeträge der offenen Kurssicherungsgeschäfte, die sich im Wesentli-
chen auf Cashflow-Hedges beziehen, betreffen Devisentermingeschäfte über

T.66 (in € Mio.)
➔

T.67 
➔
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insgesamt € 2.842,6 Mio. (Vorjahr: € 2.401,8 Mio.). Für diese zugrundeliegenden
Grundgeschäfte werden die Zahlungsströme in 2020 und 2021 erwartet. Im Übri-
gen verweisen wir auf die Ausführungen unter Abschnitt 13.

Die Marktwerte der offenen Kurssicherungsgeschäfte setzen sich am Bilanz-
stichtag wie folgt zusammen:

2019 2018

Devisentermingeschäfte, aktiv (siehe
Textziffern 6 und 12) 46,5 75,7

Devisentermingeschäfte, passiv (siehe
Textziffern 13 und 14) -38,2 -22,8

Netto 8,3 52,9

Die Entwicklung der effektiven Cashflow-Hedges wird in der Eigenkapitalverän-
derungsrechnung sowie der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

Zur Darstellung von Marktrisiken verlangt IFRS 7 Sensitivitätsanalysen, die Aus-
wirkungen hypothetischer Änderungen von relevanten Risikovariablen auf Ergeb-
nis und Eigenkapital zeigen. Die periodischen Auswirkungen werden bestimmt,
indem die hypothetischen Änderungen der Risikovariablen auf den Bestand der
Finanzinstrumente zum Abschlussstichtag bezogen werden. Dabei wird unter-
stellt, dass der Bestand zum Abschlussstichtag repräsentativ für das Gesamtjahr
ist.

Währungsrisiken im Sinne von IFRS 7 entstehen durch Finanzinstrumente, wel-
che in einer von der funktionalen Währung abweichenden Währung denominiert
und monetärer Art sind; wechselkursbedingte Differenzen aus der Umrechnung
von Einzelabschlüssen in die Konzernwährung bleiben unberücksichtigt. Als re-
levante Risikovariablen gelten grundsätzlich alle nicht funktionalen Währungen,
in denen PUMA Finanzinstrumente einsetzt.

Den Währungssensitivitätsanalysen liegen die folgenden Annahmen zugrunde:
Wesentliche originäre monetäre Finanzinstrumente (Flüssige Mittel, Forderun-
gen, verzinsliche Schulden, Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen, unver-
zinsliche Verbindlichkeiten) sind entweder unmittelbar in funktionaler Währung
denominiert oder werden durch den Einsatz von Devisentermingeschäften in die
funktionale Währung transferiert.

Die Devisentermingeschäfte zur Absicherung wechselkursbedingter Zahlungs-
schwankungen sind in eine wirksame Cashflow-Hedgebeziehung nach IAS 39
eingebunden. Kursänderungen der diesen Geschäften zugrundeliegenden Wäh-
rungen haben Auswirkungen auf die Sicherungsrücklage im Eigenkapital und auf
den Fair Value dieser Sicherungsgeschäfte.

Wenn der USD gegenüber allen anderen Währungen zum 31. Dezember 2019 um
10% aufgewertet (abgewertet) gewesen wäre, wären die Sicherungsrücklage im
Eigenkapital und der Fair Value der Sicherungsgeschäfte um € 150,6 Mio. höher
(niedriger) (31. Dezember 2018: € 126,2 Mio. höher (niedriger)) ausgefallen.

Eine weitere Erläuterung zu Währungsrisiken und den übrigen Risiko- und Chan-
cenkategorien erfolgt im zusammengefassten Lagebericht in dem Kapitel Risi-
ko- und Chancenmanagement und in den Kapiteln 2 und 13 im Konzernanhang.

26. SEGMENT BERICHTERSTATTUNG

Die Segmentberichterstattung erfolgt gemäß unserer internen Berichtsstruktur
nach geografischen Regionen mit Ausnahme von stichd. Die geografische Region
bildet das Geschäftssegment. Die Umsatzerlöse und das operative Ergebnis
(EBIT) sowie die übrigen Segmentinformationen werden nach dem Sitz der jewei-
ligen Konzerngesellschaft den entsprechenden geographischen Regionen
zugewiesen.

Die interne Managementberichterstattung enthält folgende Berichtssegmente:
Europa, EEMEA (Osteuropa, Naher Osten und Afrika), Nordamerika, Lateiname-
rika, Großraum China, Übriges Asien/Pazifik (ohne Großraum China) und stichd
(ehemals Dobotex). Diese werden entsprechend der Kriterien des IFRS 8 als be-
richtspflichtige Geschäftssegmente ausgewiesen.

T.68 (in € Mio.)
➔
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Die Überleitungsrechnung enthält die Angabe zu den Vermögenswerten, Schul-
den, Aufwendungen und Erträgen in Zusammenhang mit zentralisierten Funktio-
nen, welche die Definition von IFRS 8 bezüglich Geschäftssegmenten nicht erfül-
len. Die zentralen Aufwendungen und Erträge beinhalten insbesondere die welt-
weite Beschaffung, das zentrale Treasury, das zentrale Marketing und andere
globale Funktionen der Unternehmenszentrale.

Der Hauptentscheidungsträger des Unternehmens ist definiert als der gesamte
Vorstand der PUMA SE.

Zwischen den Geschäftssegmenten fallen, mit Ausnahme von Warenverkäufen
der stichd (ehemals Dobotex) in Höhe von € 32,7 Mio. (Vorjahr: € 26,9 Mio.), keine
wesentlichen internen Umsätze an, daher werden sie in der Darstellung nicht
berücksichtigt.

Das operative Ergebnis (EBIT) der Geschäftssegmente ist definiert als Rohertrag
abzüglich der zurechenbaren sonstigen operativen Aufwendungen zuzüglich der
Lizenz- und Provisionserträge und der sonstigen operativen Erträge, jedoch ohne
Berücksichtigung der Kosten der Zentralbereiche und der zentralen Aufwendun-
gen für Marketing.

Die externen Umsatzerlöse, das operative Ergebnis (EBIT), die Vorräte und die
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen der Geschäftssegmente werden
regelmäßig an den Hauptentscheidungsträger berichtet. Investitionen, Abschrei-
bungen und langfristige Vermögenswerte werden auf Ebene der Geschäftsseg-
mente nicht an den Hauptentscheidungsträger berichtet. Die Zuordnung der Im-
materiellen Vermögenswerte auf die Geschäftssegmente erfolgt wie unter Ab-
schnitt 11 dargestellt. Die Segmentschulden, das Finanzergebnis und die Ertrag-
steuern werden den Geschäftssegmenten nicht zugeordnet und deshalb auf Ebe-
ne der Geschäftssegmente nicht an den Hauptentscheidungsträger gemeldet.

Die langfristigen Vermögenswerte und Abschreibungen umfassen die Buchwerte
bzw. die Abschreibungen des abgelaufenen Geschäftsjahres in Sachanlagen,
Nutzungsrechten und Immateriellen Vermögenswerten. Die Investitionen enthal-
ten Zugänge zu den Sachanlagen und Immateriellen Vermögenswerten. Darüber
hinaus wurden Gesamtwertminderungsaufwendungen in Höhe von €  0,0  Mio.
(Vorjahr: € 0,6 Mio., welche das Segment Europa betrafen) berücksichtigt.

Da PUMA nur in einem Geschäftsfeld, der Sportartikelindustrie, tätig ist, erfolgt
zusätzlich die Aufgliederung nach Produkten gemäß der internen Berichtsstruk-
tur nach den Produktsegmenten Schuhe, Textilien und Accessoires.
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SEGMENTBERICHTERSTATTUNG 1-12/2019

Externe Umsatzerlöse EBIT Investitionen

1-12/2019 1-12/2018 1-12/2019 1-12/2018 1-12/2019 1-12/2018

Europa 1.267,6 1.171,2 177,0 164,1 76,2 15,0

EEMEA 657,1 523,2 109,2 81,5 20,4 12,2

Nordamerika 1.408,7 1.163,1 220,2 180,0 20,7 13,9

Lateinamerika 516,6 431,7 94,7 61,1 8,4 11,1

Großraum China 755,7 534,0 249,9 153,4 29,4 21,7

Asien/Pazifik (ohne Großraum China) 600,2 553,0 70,4 83,5 12,8 9,2

stichd 296,3 272,0 102,4 91,4 4,1 3,4

Geschäftssegmente insgesamt 5.502,2 4.648,3 1.023,9 814,9 172,0 86,5

Abschreibungen* Vorräte

Forderungen aus
Lieferungen und

Leistungen (ggü. Dritten)

1-12/2019 1-12/2018 1-12/2019 1-12/2018 1-12/2019 1-12/2018

Europa 39,6 7,6 309,6 262,5 140,5 131,3

EEMEA 33,6 7,7 171,3 130,7 68,5 67,9

Nordamerika 49,8 11,6 323,6 258,9 130,7 109,0

Lateinamerika 15,2 6,9 93,1 93,5 99,0 96,2

Großraum China 33,8 15,4 118,3 87,0 50,1 36,0

Asien/Pazifik (ohne Großraum China) 32,5 7,3 117,8 98,4 68,1 71,0

stichd 6,7 2,8 50,8 48,3 42,7 37,8

Geschäftssegmente insgesamt 211,2 59,4 1.184,5 979,3 599,6 549,2

* In 2019 sind die Abschreibungen sowie der Buchwert aus dem Nutzungsrecht aus Leasingverträgen (IFRS 16) enthalten

T.69 REGIONEN (in € Mio.)
➔
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Langfristige Vermögenswerte*

1-12/2019 1-12/2018

Europa 284,8 44,7

EEMEA 130,6 29,5

Nordamerika 445,1 187,9

Lateinamerika 80,9 47,4

Großraum China 93,9 32,1

Asien/Pazifik (ohne Großraum China) 163,0 73,0

stichd 162,2 143,9

Geschäftssegmente insgesamt 1.360,5 558,5

* In 2019 sind die Abschreibungen sowie der Buchwert aus dem Nutzungsrecht aus Leasingverträgen (IFRS 16) enthalten

Externe Umsatzerlöse Rohertragsmarge

1-12/2019 1-12/2018 1-12/2019 1-12/2018

Schuhe 2.552,5 2.184,7 46,4% 45,8%

Textilien 2.068,7 1.687,5 51,1% 50,9%

Accessoires 881,1 776,1 50,5% 50,3%

Gesamt 5.502,2 4.648,3 48,8% 48,4%

T.69 FORTSETZUNG T.69 REGIONEN (in € Mio.)
➔

T.70 PRODUKT Externe Umsatzerlöse (in € Mio.) Rohertragsmarge (in %)
➔
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ÜBERLEITUNGSRECHNUNG

EBIT

1-12/2019 1-12/2018

Geschäftssegmente insgesamt 1.023,9 814,9

Zentralbereiche -251,1 -199,4

Zentrale Aufwendungen Marketing -332,5 -278,2

Konsolidierung 0,0 0,0

EBIT 440,2 337,4

Finanzergebnis -22,6 -24,0

EBT 417,6 313,4

Investitionen Abschreibungen*

1-12/2019 1-12/2018 1-12/2019 1-12/2018

Geschäftssegmente insgesamt 172,0 86,5 211,2 59,4

Zentralbereiche 47,7 51,8 35,2 22,8

Konsolidierung 0,0 0,0 0,0 0,0

Gesamt 219,6 138,2 246,4 82,1

*In 2019 sind die Abschreibungen sowie der Buchwert aus dem Nutzungsrecht aus Leasingverträgen (IFRS 16) enthalten.

T.71 ÜBERLEITUNGSRECHNUNG (in € Mio.)
➔
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Vorräte

Forderungen aus
Lieferungen und

Leistungen (ggü. Dritten) Langfristige Vermögenswerte*

1-12/2019 1-12/2018 1-12/2019 1-12/2018 1-12/2019 1-12/2018

Geschäftssegmente insgesamt 1.184,5 979,3 599,6 549,2 1.360,5 558,5

Den Geschäftssegmenten nicht
zugeordnet -74,3 -64,2 12,1 4,5 208,0 173,6

Gesamt 1.110,2 915,1 611,7 553,7 1.568,5 732,1

*In 2019 sind die Abschreibungen sowie der Buchwert aus dem Nutzungsrecht aus Leasingverträgen (IFRS 16) enthalten.

T.71 FORTSETZUNG T.71 ÜBERLEITUNGSRECHNUNG (in € Mio.)
➔
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WEITERE ANGABEN

27. ANGABEN ZUR KAPITALFLUSSRECHNUNG

zahlungsunwirksame
Veränderungen

zahlungswirksame
Veränderungen

Anhang Stand 01.01.2019
Währungsver-
änderungen Sonstige Gesamt Stand 31.12.2019

Finanzverbindlichkeiten

Leasingverbindlichkeiten* 10 623,9 12,2 250,0 -140,8 745,3

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 13 20,5 0,1 0,0 -10,4 10,2

Langfristige Finanzverbindlichkeiten 13 170,4 0,0 0,0 -7,1 163,3

Gesamt 814,8 12,3 250,0 -158,4 918,8

*Angepasste Eröffnungswerte (s. Kapitel 1 Erstanwendung IFRS 16)

Die Kapitalflussrechnung ist gemäß IAS 7 erstellt und nach den Zahlungsströ-
men aus der Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert. Der
Mittelabfluss/-zufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist nach der indirek-
ten Methode ermittelt. Innerhalb der Zahlungsströme aus der laufenden Ge-
schäftstätigkeit wird der Brutto Cashflow, abgeleitet aus dem Ergebnis vor Er-
tragsteuern und bereinigt um zahlungsunwirksame Aufwands- und Ertragspos-
ten, definiert. Als Free Cashflow wird der Mittelabfluss/-zufluss aus der laufen-
den Geschäftstätigkeit, vermindert um Investitionen in Sachanlagen und imma-
terielle Anlagen, bezeichnet.

Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete Finanzmittelfonds umfasst alle in
der Bilanz unter dem Posten „Flüssige Mittel“ ausgewiesenen Zahlungsmittel
und Zahlungsmitteläquivalente, d.h. Kassenbestand, Schecks sowie kurzfristige
Guthaben bei Kreditinstituten.

Die folgende Tabelle stellt die zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen
Veränderungen finanzieller Schulden nach IAS 7.44 A dar:

T.72 ÜBERLEITUNG DER FINANZVERBINDLICHKEITEN AUF DEN MITTELABFLUSS/-ZUFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT 2019 (in € Mio.)
➔
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zahlungsunwirksame
Veränderungen

zahlungswirksame
Veränderungen

Anhang Stand 01.01.2018
Währungsver-

änderungen Sonstige Gesamt Stand 31.12.2018

Finanzverbindlichkeiten

Leasingverbindlichkeiten 10 0,4 0,2 9,4 -1,8 8,3

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 13 29,0 8,1 0,0 -16,6 20,5

Langfristige Finanzverbindlichkeiten 13 27,9 -2,6 0,0 145,2 170,4

Gesamt 57,3 5,7 9,4 126,9 199,2

Die Leasingverbindlichkeiten mit € 745,3 Mio. (Vorjahr: € 8,3 Mio.) gliedern sich
in Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten von € 144,8 Mio. (Vorjahr: € 0,8 Mio.) und
Langfristige Leasingverbindlichkeiten von € 600,5 Mio. (Vorjahr: € 7,5 Mio.).
Die Langfristigen Finanzverbindlichkeiten mit € 163,3 Mio. (Vorjahr: € 170,4 Mio.)
sind Teil der Sonstigen langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten.

28. HAFTUNGSVERHÄLTNISSE UND
EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Es lagen wie im Vorjahr keine berichtspflichtigen Haftungsverhältnisse vor.

EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Es lagen wie im Vorjahr keine berichtspflichtigen Eventualverbindlichkeiten vor.

29. SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

VERPFLICHTUNGEN AUS OPERATING-LEASE

Der Konzern mietet, pachtet und least Büros, Lagerräume, Einrichtungen, Fuhr-
park sowie Verkaufsräume für das eigene Einzelhandelsgeschäft. Mietverträge
für das Einzelhandelsgeschäft werden mit einer Laufzeit zwischen fünf und fünf-
zehn Jahren abgeschlossen. Die übrigen Miet- und Pachtverträge haben in der
Regel Restlaufzeiten zwischen ein und fünf Jahren. Einige Verträge beinhalten
Verlängerungsoptionen sowie Preisanpassungsklauseln.

Seit dem 1. Januar 2019 hat der Konzern für diese Leasingverhältnisse Nut-
zungsrechte angesetzt, mit Ausnahme kurzfristiger Leasingverhältnisse sowie
Leasingverhältnisse mit geringem Wert. Aufgrund der Erstanwendung von IFRS
16 im Berichtsjahr unterbleibt die Darstellung der Verpflichtungen aus Leasing-
verträgen in der folgenden Tabelle. Für die Angaben zu weiteren Verpflichtungen
aus Leasingverträgen siehe Kapitel 10.

T.73 ÜBERLEITUNG DER FINANZVERBINDLICHKEITEN AUF DEN MITTELABFLUSS/-ZUFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT 2018 (in € Mio.)
➔
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Im Vorjahr bestanden folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen aus
Leasingverträgen:

2019 2018

Aus Miet- und Leasingverträgen:

2020 (2019) – 142,8

2021 – 2024 (2020 – 2023) – 355,7

ab 2025 (ab 2024) – 376,7

Gesamt – 875,2

WEITERE SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Die Gesellschaft hat weiterhin sonstige finanzielle Verpflichtungen im Zusam-
menhang mit Lizenz-, Promotions- und Werbeverträgen, aus denen sich zum Bi-
lanzstichtag folgende finanzielle Verpflichtungen ergeben:

2019 2018

Aus Lizenz-, Promotions- und Werbeverträgen:

2020 (2019) 277,6 227,4

2021 – 2024 (2020 – 2023) 613,7 867,8

ab 2025 (ab 2024) 336,4 5,0

Gesamt 1.227,8 1.100,2

Die Promotions- und Werbeverträge sehen branchenüblich bei Erreichen vorde-
finierter Ziele (z.B. Medaillen, Meisterschaften) zusätzliche Zahlungen vor. Diese
sind zwar vertraglich vereinbart, lassen sich aber naturgemäß zeitlich und be-
tragsmäßig nicht exakt vorhersehen.

Darüber hinaus bestehen weitere sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe
von € 133,9 Mio., welche mit € 112,4 Mio. die Jahre ab 2021 betreffen. Diese be-
inhalten neben Dienstleistungsverträgen in Höhe von € 131,0 Mio. auch sonstige
Verpflichtungen in Höhe von € 2,9 Mio.

30. ANGABEN ZU NICHT BEHERRSCHENDEN ANTEILEN

Die zusammengefassten Finanzinformationen über Tochterunternehmen des
Konzerns, bei denen nicht beherrschende Anteile bestehen, sind nachstehend
aufgeführt. Diese Finanzinformationen betreffen die Gesellschaften mit nicht be-
herrschenden Anteilen insgesamt, an denen jeweils der identische nicht beherr-
schende Gesellschafter beteiligt ist. Die Angaben stellen jeweils die Beträge vor
Intercompany-Eliminierungen dar.

Beurteilung der Beherrschung von Gesellschaften mit nicht beherrschenden An-
teilen: 
Der Konzern ist mit 51% am Kapital der PUMA United North America LLC, der
PUMA United Canada ULC sowie der Janed Canada LLC (inaktive Gesellschaft)
beteiligt. Bei diesen Gesellschaften bestehen jeweils vom Kapitalanteil abwei-
chende Ergebnisbeteiligungen zugunsten des jeweils identischen nicht beherr-
schenden Gesellschafters. PUMA erhält demgegenüber erhöhte
Lizenzgebühren.

Die vertraglichen Vereinbarungen dieser Gesellschaften sehen jeweils vor, dass
PUMA die Mehrheit der Stimmrechte in der Gesellschaftsversammlung und da-
mit die Verfügungsgewalt über diese Gesellschaften besitzt. PUMA ist schwan-
kenden Renditen aus den umsatzabhängigen Lizenzentgelten ausgesetzt und
steuert die maßgeblichen Tätigkeiten der Gesellschaften. Die Gesellschaften
werden entsprechend als Tochterunternehmen in den Konzernabschluss im

T.74 (in € Mio.)
➔

T.75 (in € Mio.)
➔
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Wege der Vollkonsolidierung, unter Ausweis von Anteilen nicht beherrschender
Gesellschafter, einbezogen.

Der am Bilanzstichtag verbleibende Anteil nicht beherrschender Gesellschafter
betrifft PUMA United North America LLC (ehemals Janed, LLC) und Janed Cana-
da, LLC (inaktiv) mit € 46,7 Mio. (Vorjahr: € 17,6 Mio.). 
Im Juli 2019 wurden die folgenden Gesellschaften auf die PUMA United North
America LLC (ehemals Janed, LLC) bzw. auf die Janed Canada, LLC
verschmolzen:

PUMA Accessories North America, LLC (Vorjahr: € 1,3 Mio.)

PUMA Kids Apparel North America, LLC (Vorjahr: € 0,0 Mio.)

PUMA North America Accessories Canada, LLC (Vorjahr: € 0,1 Mio.)

PUMA Kids Apparel Canada, LLC (Vorjahr: € -0,2 Mio.)

2019 2018

Kurzfristige Vermögenswerte 82,2 41,6

Langfristige Vermögenswerte 3,8 3,8

Kurzfristige Verbindlichkeiten 35,5 21,7

Langfristige Verbindlichkeiten 0,0 0,0

Den Anteilseignern des Mutterunternehmens
zuzurechnendes Eigenkapital 50,6 23,7

Anteile nicht beherrschender Gesellschafter 46,7 18,9

2019 2018

Umsatzerlöse 298,3 265,8

Jahresüberschuss 47,1 42,8

Ergebnisanteil der nicht beherrschenden
Gesellschafter 46,6 42,4

Sonstiges Ergebnis der nicht beherrschenden
Gesellschafter 0,3 1,1

Gesamtergebnis der nicht beherrschenden
Gesellschafter 46,9 43,4

Dividendenzahlungen an nicht beherrschende
Gesellschafter 18,6 55,7

2019 2018

Mittelzufluss aus betrieblicher
Geschäftstätigkeit 23,8 48,3

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0

Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit -23,4 -56,1

Veränderung der flüssigen Mittel 0,1 -7,6

T.76 (in € Mio.)
➔

T.77 (in € Mio.)
➔

T.78 (in € Mio.)
➔
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31. VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Angaben nach § 314 Abs. 1 Nr. 6 HGB

Gemäß §§ 286 Abs. 5, 314 Abs. 3 Satz 1 HGB kann die Veröffentlichung der indivi-
duellen Bezüge der Mitglieder des Vorstands nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a) Satz
5 bis 8 und § 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe a Satz 5 bis 8 HGB für 5 Jahre unterblei-
ben, wenn die Hauptversammlung dies beschließt.

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 12. April 2018 wurde die Gesellschaft
ermächtigt, für das am 1.  Januar  2018 beginnende Geschäftsjahr und für alle
nachfolgenden Geschäftsjahre, die spätestens am 31. Dezember 2022 enden, auf
die Angaben nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 bis 8 und § 314 Abs. 1 Nr. 6
Buchstabe a Satz 5 bis 9 HGB zu verzichten.

Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass dem berechtigten Informationsinteres-
se der Aktionäre durch Angabe der Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder
hinreichend Rechnung getragen wird. Der Aufsichtsrat wird entsprechend seinen
gesetzlichen Pflichten die Angemessenheit der individuellen Vergütung
sicherstellen.

VERGÜTUNGSPHILOSOPHIE

Das Vergütungssystem des Vorstands soll Anreize für eine nachhaltige und er-
tragsorientierte Unternehmensentwicklung setzen. Ziel des Vergütungssystems
ist es, die Umsetzung der langfristigen Konzernstrategie zu incentivieren, indem
die für die erfolgsabhängige Vergütung maßgeblichen Erfolgsparameter am
Steuerungssystem der PUMA SE ausgerichtet sind. Darüber hinaus wird den
langfristigen Interessen unserer Aktionäre durch eine insgesamt starke Ausrich-
tung der variablen Vergütung auf die Aktienperformance der PUMA SE Aktie
Rechnung getragen. 
Durch einen überwiegenden Anteil an erfolgsabhängiger und damit variabler
Vergütung soll der Leistungsbeitrag unserer Vorstandsmitglieder im Hinblick auf
die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens honoriert werden, während ne-
gative Abweichungen von den gesetzten Zielen zu einer deutlichen Minderung
der variablen Vergütung führen.

GOVERNANCE IN VERGÜTUNGSFRAGEN

Für die Festlegung der Vorstandsvergütung ist der Aufsichtsrat der PUMA SE zu-
ständig. Über Fragen der Vergütung der Vorstandsmitglieder beschließt der ge-
samte Aufsichtsrat auf der Grundlage entsprechender Empfehlungen des aus
seiner Mitte gebildeten Personalausschusses. Kriterien für die Bemessung der
Gesamtvergütung bilden neben den Aufgaben und Leistungen des einzelnen Vor-
standsmitglieds die wirtschaftliche Lage, die langfristige strategische Planung
und die damit verbundenen Ziele, die Nachhaltigkeit der erzielten Ergebnisse
und die langfristigen Erfolgsaussichten des Unternehmens.

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERGÜTUNGSELEMENTE

Die Vergütung des Vorstands setzt sich aus erfolgsunabhängigen und erfolgsab-
hängigen Komponenten zusammen. Die erfolgsunabhängigen Komponenten be-
stehen aus Grundvergütung, betrieblicher Altersversorgung und sonstigen Ne-
benleistungen, während die erfolgsbezogenen Komponenten in eine Tantieme
und eine Komponente mit langfristiger Anreizwirkung unterteilt sind:
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* Angaben in % der Zielvergütung (insgesamt 100 %)
VV: Vorstandsvorsitzender / OVM: Ordentliches Vorstandsmitglied

ERFOLGSUNABHÄNGIGE VERGÜTUNG UND NEBENLEISTUNGEN

GRUNDVERGÜTUNG

Die Vorstandsmitglieder erhalten eine fixe Grundvergütung, die monatlich als
Gehalt ausgezahlt wird. Diese richtet sich insbesondere nach den Aufgaben und
der Verantwortung des Vorstandsmitglieds. Bei einem Anstellungsverhältnis,
welches weniger als zwölf Monate in einem Kalenderjahr Bestand hat, erfolgt
eine Kürzung der Bezüge pro rata temporis.

NEBENLEISTUNGEN

Zusätzlich erhalten die Vorstände Sachbezüge wie z. B. Dienstwagennutzung,
eine Unfallversicherung sowie eine D&O-Versicherung. Sie sind Teil der erfolgs-
unabhängigen Vergütung.

BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG

Für die Vorstände bestehen Pensionszusagen, die zum Teil durch Beiträge der
PUMA SE sowie durch Entgeltumwandlungen aus der erfolgsabhängigen

und/oder erfolgsunabhängigen Vergütung finanziert werden und für die die Ge-
sellschaft eine Rückdeckungsversicherung abgeschlossen hat. Als erdienter An-
spruch gilt jeweils der Teil des Versorgungskapitals, der durch die Beitragsleis-
tung in die Rückdeckungsversicherung bereits finanziert ist.

ERFOLGSABHÄNGIGE VERGÜTUNG

Neben der erfolgsunabhängigen Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder
eine erfolgsbezogene und damit variable Vergütung, deren Höhe sich nach der
Erreichung vorab definierter finanzieller sowie nichtfinanzieller Ziele richtet. Sie
besteht zum einen aus einer Tantieme und zum anderen aus einer Komponente
mit langfristiger Anreizwirkung. Für außergewöhnliche Erfolge kann der Auf-
sichtsrat den Vorstandsmitgliedern zudem nach billigem Ermessen eine freiwil-
lige Sonderzahlung gewähren.

KURZFRISTIGE VARIABLE VERGÜTUNG – TANTIEME

Die Tantieme als Teil der erfolgsabhängigen Vergütung orientiert sich im We-
sentlichen an den finanziellen Zielen operatives Ergebnis (EBIT) und Freier Cash-
flow (FCF) des PUMA-Konzerns sowie der individuellen Leistung des Vorstands-
mitglieds und der Erreichung konzernweiter Sustainability-Ziele. Die individuelle
Leistung des Vorstandsmitglieds wird durch den Aufsichtsrat anhand von zuvor
bestimmten Kriterien wie insbesondere nachhaltige Führung, strategische Vision
und gute Corporate Governance beurteilt. Die Sustainability-Ziele umfassen u.a.
Ziele zur CO -Reduktion, Compliance Ziele sowie Ziele zu Gesundheit und Si-
cherheit und werden im gesamten PUMA-Konzern genutzt und einheitlich quan-
titativ gemessen. Die beiden finanziellen Erfolgsziele sind mit 60% für das EBIT,
respektive 20% für den FCF gewichtet. Die individuelle Leistung fließt mit einer
Gewichtung von 15% in die Berechnung ein. Der Erreichungsgrad der Sustaina-
bility-Ziele wird mit 5% Gewichtung in der Berechnung berücksichtigt. Die Höhe
der Tantieme bei einer 100%-igen Zielerreichung („Zielbonus“) beträgt für den
Vorstandsvorsitzenden und für die Ordentlichen Vorstandsmitglieder 100% der
jährlichen Grundvergütung.

Die oben genannten Erfolgsziele sind additiv verknüpft. Für EBIT, FCF und die
Sustainability-Ziele gilt jeweils eine Bandbreite möglicher Zielerreichungen von
0% bis 150%. Demnach ist ein Totalausfall der kurzfristigen variablen Vergütung
bei Nichterreichung der Mindestziele möglich.

G.01 STRUKTUR DER ZIELVERGÜTUNG
➔
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Für die beiden finanziellen Ziele ist jeweils eine identische Zielerreichungskurve
hinterlegt. Bei einer Erreichung des Budgetziels für das EBIT bzw. den FCF be-
trägt der Zielerreichungsgrad 100% (Zielwert). Liegt das EBIT/der FCF unterhalb
von 95% des Zielwerts, ergibt dies einen Zielerreichungsgrad von 0%. Bei einem
EBIT/FCF von 95% des Zielwerts, beträgt der Zielerreichungsgrad 50%. Im Falle
eines EBIT/FCF von 120% oder mehr oberhalb des Zielwerts ist der Zielerrei-
chungsgrad auf 150% begrenzt (Maximalwert). Zielerreichungen zwischen den
festgelegten Zielerreichungspunkten werden linear interpoliert. Daraus ergibt
sich die folgende Zielerreichungskurve für die Erfolgsziele EBIT und FCF:

G.02 STI-PLAN
➔
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ZIELERREICHUNG SUSTAINABILITY-ZIELE

Jedes Jahr werden vom Aufsichtsrat vier Zielkriterien für die Berechnung der
Sustainability-Ziele festgelegt. Am Ende der Performanceperiode beurteilt der
Aufsichtsrat den Erfüllungsgrad der Zielkriterien. Für jedes erfüllte oder überer-
füllte Zielkriterium wird ein Zielerreichungsgrad von 1,25% gutgeschrieben.

LANGFRISTIGE VARIABLE ANTEILSBASIERTE VERGÜTUNG – PUMA MONETARY
UNITS PLAN 2019 (LTI)

Das langfristige variable Vergütungsprogramm der PUMA SE (PUMA Monetary
Units Plan) ist als zukunftsbezogene virtuelle Aktienbeteiligung mit Barauszah-
lung konzipiert. Hierbei werden virtuelle Aktien der PUMA SE, sogenannte „Mo-
netary Units“, zu Beginn einer dreijährigen Sperrfrist zugeteilt, welche am Ende
der Sperrfrist zum Anspruch auf eine Barauszahlung berechtigen. Die Höhe des
Zuteilungswerts beträgt für den Vorstandsvorsitzenden 240% und für die Ordent-
lichen Vorstandsmitglieder 110% der jährlichen Grundvergütung. Die Anzahl der
zugeteilten Monetary Units wird bestimmt, indem der Zuteilungswert durch den
Wert einer PUMA Monetary Unit geteilt wird. Der für die Tranche des Folgejahres
maßgebliche Wert der Monetary Unit wird einmal jährlich Ende Dezember als
Durchschnittswert der PUMA SE Aktie über die letzten 30 Handelstage vor Jah-
resende berechnet. Die Höhe der Barauszahlung wird beeinflusst durch die ab-
solute Aktienkursentwicklung der PUMA SE Aktie. Am Ende der dreijährigen
Sperrfrist haben die Vorstandsmitglieder die Möglichkeit, ihre Monetary Units
innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren auszuüben. Die Auszahlung des Be-
trags kann vierteljährlich beantragt werden. Der Wert der Monetary Units be-
rechnet sich als Durchschnittswert der PUMA SE Aktie über die letzten 30 Han-
delstage vor dem jeweils nächsten Quartalsbericht. Grundbedingung für die Aus-
übung nach der Sperrfrist ist, dass ein aktives Beschäftigungsverhältnis mit der
PUMA SE bis zum Ende der Sperrfrist bestand.

G.03 ZIELERREICHUNGSKURVE EBIT/FCF
➔
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* Der Wert einer Monetary Unit entspricht dem Ø Aktienkurs der letzten 30 Handelstage vor Beginn der Sperrfrist bzw. vor dem jeweils nächsten Quartalsbericht

G.04 LTI-PLAN
➔
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REGELN FÜR DIE BEENDIGUNG DER VORSTANDSTÄTIGKEIT UND SONSTIGE
VERTRAGLICHE REGELUNGEN

Bei einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit behält das Vor-
standsmitglied seinen Anspruch auf seine volle vertragliche Vergütung bis zu ei-
ner Gesamtdauer von sechs Monaten, längstens jedoch bis zur Beendigung des
Anstellungsvertrags. Das Vorstandsmitglied muss sich auf diese Zahlungen an-
rechnen lassen, was es von Kassen oder Versicherungen an Krankengeld oder
Rentenleistungen erhält, soweit die Leistungen nicht ausschließlich auf Beiträ-
gen des Vorstandsmitglieds beruhen.

Im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Anstellungsvertrags ohne wichtigen
Grund im Sinne des § 626 Abs. 1 BGB sollen zu vereinbarende Zahlungen an das
Vorstandsmitglied einschließlich Nebenleistungen nicht den Wert von zwei Jah-
resvergütungen (Abfindungs-Cap) und nicht den Wert der Vergütung für die Rest-
laufzeit des Vorstandsanstellungsvertrags überschreiten. Für die Berechnung
des Abfindungs-Caps soll auf die Gesamtvergütung des abgelaufenen Geschäfts-
jahres und ggf. auch auf die voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende
Geschäftsjahr abgestellt werden. Eine vorzeitige Auszahlung der variablen Ver-
gütungsbestandteile bei vorzeitiger Aufhebung des Anstellungsvertrags vor Ende
der maßgeblichen Performanceperiode der Tantieme bzw. der dreijährigen
Sperrfrist der langfristigen variablen Vergütung ist vertraglich nicht vorgesehen.
Wird das Vorstandsmitglied während der Laufzeit dieses Anstellungsvertrags
dauerhaft arbeitsunfähig, so endet der Vertrag mit dem Tag, an dem die dauern-
de Arbeitsunfähigkeit festgestellt wird. Dauernde Arbeitsunfähigkeit in diesem
Sinne liegt vor, wenn das Vorstandsmitglied wegen Krankheit oder Unfall dauer-
haft nicht mehr in der Lage ist, die ihm übertragenen Aufgaben wahrzunehmen.
Dabei sind die besonderen Pflichten und die besondere Verantwortung eines Vor-
standsmitglieds zu berücksichtigen.

Verstirbt das Vorstandsmitglied während der Dauer des Anstellungsvertrages, so
haben die Witwe und die Kinder, soweit diese noch nicht das 27. Lebensjahr voll-
endet haben, des Vorstandsmitglieds als Gesamtgläubiger Anspruch auf die un-
verminderte Fortzahlung der festen Vergütung für den Sterbemonat und die
sechs darauf folgenden Monate, längstens jedoch bis zum Ende der regulären
Laufzeit des Vertrags.

VERGÜTUNG DES VORSTANDS

In den nachfolgenden Tabellen sind die für das Geschäftsjahr gewährten Zuwen-
dungen und Zuflüsse sowie der Versorgungsaufwand gesamtheitlich für alle Vor-
standsmitglieder dargestellt.*

2018 2019
2019
(min)

2019
(max)

Festvergütung 2,3 2,0 2,0 2,0

Nebenleistungen 0,1 0,1 0,1 0,1

Summe 2,4 2,1 2,1 2,1

Kurzfristige variable Vergütung 2,8 2,7 0,0 3,0

Langfristige variable
anteilsbasierte Vergütung

LTI 2019 (2019 bis 2021) 3,9 0,0 11,8

LTI 2018 (2018 bis 2020) 4,3

Summe variable Vergütung 7,0 6,6 0,0 14,8

Versorgungsaufwand 0,5 0,4 0,4 0,4

Gesamtvergütung 9,9 9,1 2,4 17,3

* Die nachfolgend dargestellten Zuwendungen und Zuflüsse enthalten den Anteil der Vergütung von Frau
Anne-Laure Descours, der Frau Descours für ihre Tätigkeit als Mitglied des Vorstands der PUMA SE ge-
währt wird. Daneben erhält Frau Descours eine Vergütung für ihre Funktion als General Manager PUMA
Group Sourcing der World Cat Ltd., Hong Kong, einer Tochtergesellschaft der PUMA SE.

T.79 GEWÄHRTE ZUWENDUNGEN (in € Mio.)
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2018 2019

Festvergütung 2,3 2,0

Nebenleistungen 0,1 0,1

Summe 2,4 2,1

Kurzfristige variable Vergütung 2,8 2,7

Langfristige variable anteilsbasierte Vergütung

LTI 2016 (2016 bis 2018) 1,7

LTI 2015 (2015 bis 2017) 8,8

Summe variable Vergütung 11,6 4,3

Versorgungsaufwand 0,5 0,4

Gesamtvergütung 14,4 6,8

Für die Vorstände bestehen Pensionszusagen im Rahmen von Entgeltumwand-
lungen, welche aus den erfolgsabhängigen und/oder erfolgsunabhängigen Ver-
gütungen abgeführt werden, für die die Gesellschaft eine Rückdeckungsversi-
cherung abgeschlossen hat. Als erdienter Anspruch gilt jeweils der Teil des Ver-
sorgungskapitals, der durch die Beitragsleistung in die Rückdeckungsversiche-
rung bereits finanziert ist. Im Geschäftsjahr erfolgte für Vorstände eine Zufüh-
rung durch PUMA von € 0,4 Mio. (Vorjahr: € 0,5 Mio.). Der Barwert der Leis-
tungszusage zum 31. Dezember 2019 an aktive Vorstände in Höhe von € 10,8 Mio.
(Vorjahr: € 10,1 Mio.) wurde bilanziell mit dem gleich hohen und verpfändeten
Aktivwert der Rückdeckungsversicherung verrechnet. Der überwiegende Teil des
Barwerts entfällt auf die durch Entgeltumwandlung finanzierte Leistungszusage.

VERGÜTUNG EHEMALIGER VORSTANDSMITGLIEDER

Die Bestellung von Herrn Lars Radoor Sørensen als Vorstandsmitglied wurde
zum Ablauf des 31. Januar 2019 einvernehmlich beendet. Zu diesem Zeitpunkt
hatte der Vorstandsanstellungsvertrag von Herrn Sørensen eine Restlaufzeit bis

zum Ablauf des 31. Dezember 2020. Der Vorstandsanstellungsvertrag von Herrn
Sørensen wurde einvernehmlich zum Ablauf des 31. Januar 2020 beendet. Für
den Zeitraum vom 31. Januar 2019 bis zum 31. Januar 2020 wurden die Grund-
vergütung, Nebenleistungen sowie die kurzfristige variable Vergütung unter An-
nahme eines Zielerreichungsgrads von 100% ausgezahlt. Die Tranche der lang-
fristigen variablen Vergütung für 2018-2020 wurde zeitanteilig um 11/36 gekürzt.
Für 2019-2021 wurde keine Tranche mehr gewährt. Die Vergütungsbestandteile
von Herrn Sørensen für seine Tätigkeit als Vorstand werden in der Gesamtüber-
sicht „Vergütung des Vorstands“ mit aufgeführt.

Es bestanden leistungsorientierte Pensionsverpflichtungen gegenüber ehemali-
gen Vorstandsmitgliedern und deren Witwen in Höhe von € 3,3 Mio. (Vorjahr: €
3,2 Mio.), sowie beitragsorientierte Pensionsverpflichtungen im Zusammenhang
mit Entgeltumwandlungen von früheren Vorstandsmitgliedern und Geschäftsfüh-
renden Direktoren in Höhe von € 11,6 Mio. (Vorjahr: € 10,6 Mio.). Beide Positio-
nen sind entsprechend innerhalb der Pensionsrückstellungen passiviert, soweit
nicht mit den gleich hohen Aktivwerten verrechnet. Ruhegehälter gegenüber
ehemaligen Vorstandsmitgliedern und deren Witwen sind in Höhe von € 0,2 Mio.
(Vorjahr: € 0,2 Mio.) angefallen.

VERGÜTUNGSSYSTEM DES AUFSICHTSRATS

Das Vergütungssystem des Aufsichtsrats setzt sich satzungsgemäß aus zwei
Komponenten zusammen. Ebenso wie bei dem Vorstand sind für die Vergütung
die Aufgaben und Leistungen des einzelnen Aufsichtsratsmitglieds, die wirt-
schaftliche Lage, die langfristige strategische Planung und die damit verbunde-
nen Ziele, die Nachhaltigkeit der erzielten Ergebnisse und die langfristigen Er-
folgsaussichten des Unternehmens relevant. Aus diesem Grund besteht die erste
Komponente der Aufsichtsratsvergütung aus einem fixen erfolgsunabhängigen
Betrag, während die zweite Komponente eine erfolgsorientierte Vergütung
vorsieht.

Die erfolgsunabhängige Komponente richtet sich nach § 15 der Satzung und si-
chert jedem Aufsichtsratsmitglied eine feste jährliche Vergütung in Höhe von €
25.000,00 zu. Dieser Betrag wird nach Ablauf der Hauptversammlung für das be-
treffende Geschäftsjahr fällig. Zusätzlich zur festen jährlichen Vergütung steht

T.80 ZUFLUSS (in € Mio.)
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den Aufsichtsratsmitgliedern eine Erhöhung der festen Vergütung in Abhängig-
keit ihrer Position im Aufsichtsrat und ihrer Teilnahme an Ausschüssen zu. Der
Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter bekommen einen zusätzli-
chen Jahresfestbetrag von € 25.000,00 beziehungsweise € 12.500,00. Der Vorsit-
zende eines Ausschusses erhält zusätzlich € 10.000,00 und die Mitglieder eines
Ausschusses jeweils € 5.000,00. Die betreffenden Ausschüsse sind der Perso-
nalausschuss, der Prüfungsausschuss und der Nachhaltigkeitsausschuss.

Zusätzlich zur festen Jahresvergütung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine
jährliche erfolgsabhängige Vergütung. Diese Entspricht € 20,00 je € 0,01 der den
Mindestbetrag von € 16,00 des im Konzernabschluss ausgewiesenen Ergebnis-
ses je Aktie übersteigt. Die erfolgsabhängige Vergütung ist begrenzt auf €
10.000,00 pro Jahr. Bei einem Ergebnis je Aktie unterhalb des Mindestbetrags
wird keine erfolgsabhängige Vergütung fällig. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats
erhält € 40,00 je € 0,01 den des Mindestbetrags übersteigenden Ergebnisses je
Aktie und maximal € 20.000,00 pro Jahr. Sein stellvertretender Vorsitzender er-
hält € 30,00 je € 0,01 den des Mindestbetrags übersteigenden Ergebnisses je Ak-
tie und maximal € 15.000,00 pro Jahr.

Ein Aufsichtsratsmitglied, das nur während eines Teils eines Geschäftsjahres tä-
tig ist, erhält eine zeitanteilige Vergütung in Abhängigkeit der auf volle Monate
bestimmten Tätigkeitsdauer.

VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS

Die Werte der Vergütung des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2018 und 2019
lassen sich der folgenden Tabelle entnehmen.

Festvergütung Variable Vergütung Ausschussvergütung Insgesamt

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Gesamt 0,2 0,2 – – 0,0 0,0 0,2 0,2

32. BEZIEHUNGEN ZU NAHESTEHENDEN UNTERNEHMEN UND
PERSONEN

Nach IAS 24 müssen Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Perso-
nen angegeben werden. Als nahestehende Personen oder Unternehmen im Sin-
ne des IAS 24 gelten natürliche Personen und Unternehmen, die von PUMA be-
einflusst werden können, die einen maßgeblichen Einfluss auf den PUMA-Kon-
zern ausüben können oder die unter maßgeblichem Einfluss einer anderen na-
hestehenden Partei des PUMA-Konzerns stehen.

Zum 31. Dezember 2019 besteht eine Beteiligung an der PUMA SE, die 10% der
Stimmrechte überschreitet. Gehalten wird sie von der Familie Pinault über meh-
rere von ihr kontrollierte Unternehmen (in der Reihenfolge der Beteiligungsnähe
zu der Familie Pinault: Financière Pinault S.C.A., Artémis S.A.S. sowie Kering
S.A.). Der Anteil der Kering S.A. an der PUMA SE beträgt nach eigenen Angaben
der Kering S.A. in ihrer Pressemitteilung vom 16. Mai 2018 15,7% des Grundkapi-
tals. Zusammen halten Artémis S.A.S. und Kering S.A. laut Stimmrechtsmittei-
lung vom 24. Mai 2018 44,22% des Grundkapitals. Als nahestehende Unterneh-
men werden somit unter anderem alle Unternehmen, die direkt oder indirekt
durch Artémis S.A.S beherrscht und nicht in den Konzernabschluss der PUMA
SE einbezogen werden, berücksichtigt.

Darüber hinaus erstreckt sich die Angabepflicht nach IAS 24 auf Geschäfte mit
assoziierten Unternehmen sowie Geschäfte mit sonstigen nahestehenden Unter-
nehmen und Personen. Diese umfassen insbesondere nicht beherrschende
Gesellschafter.

Bei den Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen handelt
es sich im Wesentlichen um Verkäufe von Waren sowie Dienstleistungsbeziehun-
gen. Diese haben zu marktüblichen Bedingungen, wie sie auch mit fremden Drit-
ten üblich sind, stattgefunden.

Der Umfang der Geschäftsbeziehungen ist in der nachfolgenden Übersicht
dargestellt:

T.81 AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG (in € Mio.)
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Erbrachte Lieferungen
und Leistungen

Empfangene
Lieferungen und

Leistungen

2019 2018 2019 2018

In Artémis-Gruppe
einbezogene Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0

Im Kering-Konzern
einbezogene Unternehmen 2,2 2,3 0,4 2,0

Sonstige nahestehende
Unternehmen und Personen 0,0 0,7 18,5 19,6

Gesamt 2,2 2,9 18,9 21,6

Nettoforderungen an
Verbindlichkeiten

gegenüber

2019 2018 2019 2018

In Artémis-Gruppe
einbezogene Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0

Im Kering-Konzern
einbezogene Unternehmen 0,0 0,8 0,0 0,0

Sonstige nahestehende
Unternehmen und Personen 0,0 0,0 7,9 4,7

Gesamt 0,0 0,8 7,9 4,8

Darüber hinaus wurden im Geschäftsjahr 2019 Dividendenzahlungen an nicht
beherrschende Gesellschafter über € 18,6 Mio. (Vorjahr: € 55,7 Mio.) geleistet.

Die Forderungen gegen nahestehende Unternehmen und Personen sind, mit ei-
ner Ausnahme, nicht mit Wertberichtigungen belastet. Lediglich in Bezug auf die
Forderungen gegen einen nicht beherrschenden Gesellschafter, sowie dessen
Unternehmensgruppe, sind bei einem Tochterunternehmen der PUMA SE in
Griechenland zum 31. Dezember 2019 Bruttoforderungen in Höhe von € 52,2
Mio. (Vorjahr: € 52,2 Mio.) vollständig wertberichtigt. Im Geschäftsjahr 2019 sind
diesbezüglich, wie im Vorjahr, keine Aufwendungen erfasst.

Kategorisierung der Vergütungen der Mitglieder des Managements in Schlüssel-
positionen nach IAS 24.17:

Mitglieder des Managements in Schlüsselpositionen nach IAS 24 sind Vorstand
und Aufsichtsrat. Diese werden zu den nahestehenden Personen gezählt.

Im Berichtsjahr 2019 betrug der Aufwand für Mitglieder des Managements in
Schlüsselpositionen der PUMA SE für kurzfristig fällige Leistungen € 5,9 Mio.
(Vorjahr: € 5,4 Mio.), für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses €
0,5 Mio. (Vorjahr: € 0,4 Mio.) und für anteilsbasierte Vergütung € 3,9 Mio. (Vor-
jahr: € 4,3 Mio.). Ferner entstanden keine Aufwendungen für andere langfristig
fällige Leistungen sowie für Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses im Berichtsjahr 2019 und im Vorjahr. Demnach beläuft sich der Ge-
samtaufwand für das Berichtsjahr auf € 10,3 Mio. (Vorjahr: € 10,1 Mio.).

Außerdem erhielten Mitglieder des Managements in Schlüsselpositionen der
PUMA SE im Rahmen von sonstigen Anstellungsverträgen innerhalb des Kon-
zerns eine Vergütung von € 1,1 Mio. (Vorjahr: € 0,2 Mio.). Dem Vergütungsbericht
der PUMA SE sind weitere Einzelheiten zur Vergütung des Vorstands und des
Aufsichtsrats zu entnehmen.

T.82 (in € Mio.)
➔

T.83 (in € Mio.)
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33. CORPORATE GOVERNANCE

Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben zu den Empfehlungen der Regierungs-
kommission Deutscher Corporate Governance Kodex im November 2019 gemäß
§ 161 AktG die erforderliche Entsprechenserklärung abgegeben und diese auf
der Homepage der Gesellschaft (www.puma.com) veröffentlicht. Außerdem wird
auf den Corporate Governance Bericht im zusammengefassten Lagebericht
verwiesen.

34. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Nach dem Bilanzstichtag hat es keine Ereignisse gegeben, die eine wesentliche
Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des PUMA-Konzerns
haben.

35. TAG DER FREIGABE

Der Vorstand der PUMA SE hat den Konzernabschluss am 31. Januar 2020 zur
Weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe,
den Konzernabschluss zu prüfen und zu erklären, ob er den Konzernabschluss
billigt.

Herzogenaurach, den 31. Januar 2020 

Der Vorstand

Gulden Lämmermann Descours
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ANLAGE 1 ZUM KONZERNANHANG

T.87 ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2018 (in € Mio.)
➔

Anschaffungs- oder Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwerte

Stand
1.1.2018

Währungs-
und sonstige

Veränderungen
Zugänge/

Umbuchungen

Veränderung
im Konsolidie-

rungskreis Abgänge
Stand

31.12.2018
Stand

1.1.2018

Währungs-
und sonstige

Veränderungen
Zugänge/

Umbuchungen 

Veränderung
im Konsolidie-

rungskreis Abgänge
Stand

31.12.2018
Stand

31.12.2018
Stand

31.12.2017

SACHANLAGEN

Grundstücke,
grundstücksgleiche
Rechte und Bauten
einschließlich der
Bauten auf fremden
Grundstücken 131,8 34,7 3,7 -1,2 169,0 -42,1 -6,4 0,9 -47,7 121,4 89,7

Technische Anlagen
und Maschinen 19,2 -1,4 14,4 -0,5 31,7 -9,1 0,7 -2,9 0,4 -10,9 20,8 10,1

Andere Anlagen,
Betriebs- und
Geschäftsausstattung 360,2 4,7 67,6 -28,4 404,1 -238,2 -0,3 -55,6 27,3 -266,8 137,3 122,0

Anlagen im Bau 38,3 -42,5 20,3 -1,0 15,2 0,0 0,0 15,2 38,3

549,5 -4,5 106,0 -31,0 620,0 -289,5 0,4 -65,0 28,7 -325,4 294,6 260,1

IMMATERIELLE
VERMÖGENSWERTE
Geschäfts- und
Firmenwerte 288,2 3,9 -1,6 290,5 -46,3 -0,1 1,6 -44,8 245,7 241,9

Immaterielle
Vermögenswerte mit
einer unbestimmten
Nutzungsdauer 136,2 5,6 141,8 -17,7 -17,7 124,1 118,5

Andere Immaterielle
Vermögenswerte 156,0 0,6 32,2 -5,3 183,7 -103,7 -0,3 -17,2 5,1 -116,1 67,5 52,4

580,4 10,3 32,2 -6,9 616,0 -167,7 -0,5 -17,2 6,7 -178,6 437,4 412,7

1) Im Geschäftsjahr 2018 gab es Wertminderungsaufwendungen für Sachanlagevermögen in Höhe von € 0,6 Mio. (siehe Textziffer 9). Für immaterielle Vermögenswerte ist kein Wertminderungsaufwand angefallen (siehe Textziffer 10).

1)
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T.88 ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2019 (in € Mio.)
➔

Anschaffungs- oder Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwerte

Stand*
1.1.2019

Währungs-
und sonstige

Veränderungen
Zugänge/

Umbuchungen

Veränderung
im Konsolidie-

rungskreis Abgänge
Stand

31.12.2019
Stand*

1.1.2019

Währungs-
und sonstige

Veränderungen
Zugänge/

Umbuchungen 

Veränderung
im Konsolidie-

rungskreis Abgänge
Stand

31.12.2019
Stand

31.12.2019
Stand

31.12.2018

SACHANLAGEN

Grundstücke,
grundstücksgleiche
Rechte und Bauten
einschließlich der
Bauten auf fremden
Grundstücken 169,0 3,0 -0,7 171,3 -47,7 -0,1 -6,2 0,6 -53,4 117,9 121,4

Technische Anlagen
und Maschinen 22,5 -1,6 0,5 -0,2 21,3 -10,2 0,8 -2,3 0,2 -11,5 9,8 20,8

Andere Anlagen,
Betriebs- und
Geschäftsausstattung 404,1 18,6 93,7 -27,6 488,7 -266,8 -4,7 -66,4 24,4 -313,4 175,3 137,3

Anlagen im Bau 15,2 -13,2 90,6 -0,9 91,7 91,7 15,2

610,8 3,8 187,8 -29,3 773,1 -324,7 -4,0 -74,9 25,2 -378,3 394,8 294,6

NUTZUNGSRECHTE
Grundstücke und
Gebäude -
Einzelhandelsgeschäfte 409,6 8,2 97,7 -6,5 509,0 -90,3 1,0 -89,3 419,6

Grundstücke und
Gebäude - Lager & Büros 188,9 4,0 143,6 -4,5 332,0 -0,1 -51,0 0,8 -50,3 281,7

Sonstige (Technische
Anlagen und Maschinen
und Kraftfahrzeuge) 18,0 7,8 -1,0 24,8 -0,8 -6,7 0,4 -7,0 17,7

616,5 12,3 249,0 -12,1 865,7 -0,8 -0,1 -148,0 2,2 -146,7 719,0

IMMATERIELLE
VERMÖGENSWERTE
Geschäfts- und
Firmenwerte 290,5 4,1 294,6 -44,8 -0,1 -44,9 249,7 245,7

Immaterielle
Vermögenswerte mit
einer unbestimmten
Nutzungsdauer 141,8 2,4 144,2 -17,7 -17,7 126,5 124,2

Andere Immaterielle
Vermögenswerte 183,7 3,0 31,8 -2,4 216,1 -116,1 -0,3 -23,5 2,2 -137,8 78,3 67,5

616,0 9,5 31,8 -2,4 654,9 -178,6 -0,5 -23,5 2,2 -200,4 454,5 437,4

1) Im Geschäftsjahr 2019 gab es keine Wertminderungsaufwendungen für Sachanlagevermögen (Vj: € 0,6 Mio., siehe Textziffer 9) und für immaterielle Vermögenswerte (siehe Textziffer 10). 
* Im Rahmen der IFRS 16 Einführung erfolgte eine Umgliederung zwischen Sachanlagen und Nutzungsrechten, siehe ausführlich Textziffer 1.

1)
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ANLAGE 2 ZUM KONZERNANHANG

ZUSAMMENSETZUNG UND MANDATE DES VORSTANDS UND DES AUFSICHTSRATS

Stand: 31.12.2019

MITGLIEDER DES VORSTANDS UND MANDATE DER VORSTANDSMITGLIEDER

Bjørn Gulden
Chief Executive Officer (CEO)

Mitgliedschaft in anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien:

Tchibo GmbH, Hamburg

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, Dortmund

Salling Group A/S, Brabrand/Dänemark

Michael Lämmermann
Chief Financial Officer (CFO)

Lars Radoor Sørensen (bis 1. Februar 2019)
Chief Operating Officer (COO)

Mitgliedschaft in anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien:

Scandinavian Brake Systems A/S, Svendborg/Dänemark

Hoyer Group A/S, Kopenhagen/Dänemark

Skiold A/S, Sæby/Dänemark

Anne-Laure Descours (ab 1. Februar 2019)
Chief Sourcing Officer (CSO)

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS UND MANDATE DER AUFSICHTSRATSMITGLIEDER

Jean-François Palus 
(Vorsitzender)

London, Großbritannien 
Group Managing Director und Mitglied des Verwaltungsrats von Kering S.A., Paris/Frankreich, zu-
ständig für Strategie, Betrieb und Organisation

Mitgliedschaft in anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien

Kering Americas, Inc., New York/USA

Volcom LLC., Costa Mesa/USA

Kering Tokyo Investment Ltd., Tokio/Japan

Pomellato S.p.A., Mailand/Italien

Sowind Group S.A., La Chaux-de-Fonds/Schweiz

Guccio Gucci S.p.A., Florenz/Italien

Gucci America, Inc., New York/USA

Christopher Kane Ltd., London/Vereinigtes Königreich

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le
Locle/Schweiz

Kering Eyewear S.p.A., Padua/Italien

Yugen Kaisha Gucci LLC, Tokio/Japan

Birdswan Solutions Ltd., Haywards Heath/West Sussex/Vereinigtes Königreich

Paintgate Ltd., Haywards Heath/West Sussex/Vereinigtes Königreich

Stella McCartney Ltd., Haywards Heath/West Sussex/Vereinigtes Königreich

Kering Asia Pacific Ltd., Hongkong/China

1
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Kering South East Asia PTE Ltd., Singapur

Altuzarra LLC, New York/USA

Tomas Maier Holding LLC, New York/USA

Tomas Maier Distribution LLC, New York/USA

Tomas Maier LLC, New York/USA

 Alle Mandate von Herrn Palus sind Mandate innerhalb der Kering-Gruppe. Kering S.A. ist eine börsennotierte

Thore Ohlsson 
(Stellvertretender Vorsitzender)

Falsterbo, Schweden 
Präsident der Elimexo AB, Falsterbo/Schweden

Mitgliedschaft in anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien:

Docktricks AB, Uppsala/Schweden

Elite Hotels AB, Stockholm/Schweden

Tomas Frick AB, Vellinge/Schweden

Tjugonde AB, Malmö/Schweden

Dahlqvists Fastighetsförvaltning AB, Kristianstad/Schweden

Dofab AB, Malmö/Sweden

Orrefors Kosta Boda AB, Kosta/Sweden

Jean-Marc Duplaix (bis 18. April 2019)

Paris, Frankreich 
Chief Financial Officer (CFO) von Kering S.A., Paris/Frankreich

Mitgliedschaft in anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien:

Redcats S.A., Paris/Frankreich

E_lite S.p.A., Mailand/Italien

Pomellato S.p.A., Mailand/Italien

Kering Japan Ltd., Tokio/Japan

Kering Tokyo Investment Ltd., Tokio/Japan

Kering Luxembourg S.A., Luxemburg/Luxemburg

Qeelin Holding Luxembourg S.A., Luxemburg/Luxemburg

E-Kering Lux S.A., Luxemburg/Luxemburg

Luxury Fashion Luxembourg S.A., Luxemburg/Luxemburg

Kering Spain S.L. (früher Noga Luxe S.L.), Barcelona/Spanien

Kering Eyewear S.p.A., Padua/Italien

GPo Holding S.A.S., Paris/Frankreich

Design Management Srl, Florenz/Italien

Design Management 2 Srl, Florenz/Italien

Kering Studio S.A.S., Paris/Frankreich

Balenciaga Asia Pacific Ltd., Hongkong/China

Kering Eyewear Japan Ltd., Tokio/Japan

Redcats Management Services S.A.S., Paris/Frankreich

Balenciaga S.A., Paris/Frankreich

Kering Investments Europe B.V., Amsterdam/Niederlande

Altuzarra LLC, New York/USA

Pomellato Japan Co. Ltd., Tokio/Japan

Bottega Veneta Japan Ltd., Tokio/Japan

Richard Ginori Asia Pacific Co. Ltd., Tokio/Japan

Kering Korea Ltd., Seoul/Südkorea

1
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Dofab AB, Malmö/Sweden

Orrefors Kosta Boda AB, Kosta/Sweden

Jean-Marc Duplaix (bis 18. April 2019)

Paris, Frankreich 
Chief Financial Officer (CFO) von Kering S.A., Paris/Frankreich

Mitgliedschaft in anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien:

Redcats S.A., Paris/Frankreich

E_lite S.p.A., Mailand/Italien

Pomellato S.p.A., Mailand/Italien
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Luxury Fashion Luxembourg S.A., Luxemburg/Luxemburg

Kering Spain S.L. (früher Noga Luxe S.L.), Barcelona/Spanien

Kering Eyewear S.p.A., Padua/Italien

GPo Holding S.A.S., Paris/Frankreich

Design Management Srl, Florenz/Italien

Design Management 2 Srl, Florenz/Italien

Kering Studio S.A.S., Paris/Frankreich

Balenciaga Asia Pacific Ltd., Hongkong/China

Kering Eyewear Japan Ltd., Tokio/Japan

Redcats Management Services S.A.S., Paris/Frankreich

Balenciaga S.A., Paris/Frankreich

Kering Investments Europe B.V., Amsterdam/Niederlande

Altuzarra LLC, New York/USA

Pomellato Japan Co. Ltd., Tokio/Japan

Bottega Veneta Japan Ltd., Tokio/Japan

Richard Ginori Asia Pacific Co. Ltd., Tokio/Japan

Kering Korea Ltd., Seoul/Südkorea
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Béatrice Lazat (bis 18. April 2019)

Paris, Frankreich 
Human Resources Director, Kering S.A., Paris/France

Mitgliedschaft in anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien:

Castera S.A.R.L., Luxemburg/Luxemburg

Luxury Goods Services S.A., Cadempino/Schweiz

Augustin S.A.R.L., Paris/Frankreich

Prodistri S.A., Paris/Frankreich

Conseil et Assistance S.N.C., Paris/Frankreich

Héloïse Temple-Boyer (seit 18. April 2019)

Paris, Frankreich 
Stellvertretende Vorstandsvorsitzende von ARTÉMIS S.A.S., Paris/Frankreich

Mitgliedschaft in anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien :

Kering S.A., Paris/Frankreich

Giambattista Valli S.A.S., Paris/Frankreich

Société d’exploitation de l’hebdomadaire le Point S.A., Paris/Frankreich

Royalement Vôtre Editions S.A.S., Paris/Frankreich

ACHP Plc, London/Großbritannien

Christie’s International Plc, London/Großbritannien

Palazzo Grassi Spa, Venedig/Italien

 Alle Mandate sind Mandate innerhalb der ARTÉMIS-Gruppe. Kering S.A. ist eine börsennotierte Gesellschaft.

Fiona May (seit 18. April 2019)

Calenzano, Italien 
Unabhängige Unternehmensberaterin

Mitgliedschaft in anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien:

R.C.S. Media Group Active Team Srl, Milano/Italien

Martin Koeppel (Arbeitnehmervertreter)

Weisendorf, Deutschland 
Vorsitzender des Betriebsrats der PUMA SE

Bernd Illig (Arbeitnehmervertreter)

Bechhofen, Deutschland 
Administrator IT Systems der PUMA SE

AUSSCHÜSSE DES AUFSICHTSRATS

Personalausschuss

Jean-François Palus (Vorsitzender)

Béatrice Lazat (bis 18. April 2019)

Fiona May (seit 18. April 2019)

Martin Köppel

Prüfungsausschuss

Thore Ohlsson (Chairman)

Jean-Marc Duplaix (bis 18. April 2019)

Héloïse Temple-Boyer (seit 18. April 2019)

Bernd Illig

Nominierungsausschuss

Jean-François Palus (Chairman)

Jean-Marc Duplaix (bis 18. April 2019)

Béatrice Lazat (bis 18. April 2019)

Héloïse Temple-Boyer (seit 18. April 2019)

Fiona May (seit 18. April 2019)

2

2
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VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rech-
nungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kon-
zerns vermittelt und im Konzernlagebericht, der mit dem Lagebericht der PUMA
SE für das Geschäftsjahr 2019 zusammengefasst ist, der Geschäftsverlauf ein-
schließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt
sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt
wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Ent-
wicklung des Konzerns beschrieben sind.

Herzogenaurach, den 31. Januar 2020

Der Vorstand

Gulden Lämmermann Descours

271

Geschäftsbericht 2019     ↗ KONZERNABSCHLUSS



BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN
ABSCHLUSSPRÜFERS

An die PUMA SE, Herzogenaurach

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES
UND DES ZUSAMMENGEFASSTEN LAGEBERICHTS

PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben den Konzernabschluss der PUMA SE, Herzogenaurach, und ihrer
Tochtergesellschaften („PUMA“ oder „der Konzern“) – bestehend aus der Kon-
zernbilanz zum 31. Dezember 2019, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung,
der Konzern-Gesamtergebnisrechnung, der Konzern-Eigenkapitalveränderungs-
rechnung und der Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.
Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Konzernanhang, einschließlich
einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden – geprüft.
Darüber hinaus haben wir den mit dem Lagebericht des Mutterunternehmens
zusammengefassten Konzernlagebericht („zusammengefasster Lagebericht“)
der PUMA SE, Herzogenaurach, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.
Dezember 2019 geprüft. Die Erklärung zur Unternehmensführung sowie den
Corporate Governance Bericht, die im Abschnitt „Corporate Governance Bericht
mit Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f und § 315d HGB“ des zu-
sammengefassten Lageberichts enthalten sind, haben wir in Einklang mit den
deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Be-
langen den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie
in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt un-
ter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum
31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und

vermittelt der beigefügte zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Be-
langen steht dieser zusammengefasste Lagebericht in Einklang mit
dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum zusammengefassten La-
gebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Corpora-
te Governance Bericht mit Erklärung zur Unternehmensführung gemäß
§ 289f und § 315d HGB“ des zusammengefassten Lageberichts enthal-
tenen Erklärung zur Unternehmensführung sowie des Corporate Gover-
nance Berichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des zu-
sammengefassten Lageberichts geführt hat.
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GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des zusammengefass-
ten Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprü-
ferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des zusammenge-
fassten Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-
ben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung
mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären
wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen
Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum
Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht zu dienen.

BESONDERS WICHTIGE PRÜFUNGSSACHVERHALTE IN DER PRÜFUNG DES
KONZERNABSCHLUSSES

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach
unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des
Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember
2019 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung
des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsur-
teils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen
Sachverhalten ab.

Nachfolgend stellen wir die aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungs-
sachverhalte dar:

1. Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte

2. Werthaltigkeit der Marke Cobra

3. Auswirkungen aus der Erstanwendung des IFRS 16

Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir
wie folgt strukturiert:

(a) Sachverhaltsbeschreibung (einschließlich Verweis auf zugehörige Anga-
ben im Konzernabschluss)

(b) Prüferisches Vorgehen

1. WERTHALTIGKEIT DER GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERTE

a) Im Konzernabschluss der PUMA SE werden Geschäfts- oder Firmenwerte in
Höhe von Mio. EUR 249,7 ausgewiesen, dies entspricht rd. 5,7 % der Konzernbi-
lanzsumme bzw. 13,0 % des Konzerneigenkapitals.

Die Geschäfts- oder Firmenwerte werden jeweils innerhalb des Geschäftsjahres
oder anlassbezogen Werthaltigkeitstests (Impairment Tests) durch die PUMA SE
unterzogen. Die Werthaltigkeitstests werden mittels Unternehmensbewertungen
nach der „Discounted-Cashflow-Methode“ durchgeführt. Grundlage der Bewer-
tungen bilden die Barwerte der künftigen Cashflows, die auf der im Zeitpunkt der
Durchführung der Impairment Tests gültigen Dreijahresplanung (Detailpla-
nungszeitraum) beruhen. Dieser Detailplanungszeitraum wird danach unter An-
nahme von langfristigen Wachstumsraten fortgeschrieben. Die Abzinsung erfolgt
mittels der gewichteten Kapitalkosten (WACC – Weighted Average Cost of Capi-
tal). Der erzielbare Betrag wird dabei auf Basis des Nutzungswertes (value in
use) ermittelt, und es wird durch den Abgleich mit dem Buchwert ermittelt, ob
sich hieraus ein Abwertungsbedarf ergibt.
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Das Ergebnis dieser Bewertung ist in hohem Maße von der Einschätzung der ge-
setzlichen Vertreter über die künftigen Zahlungsmittelzuflüsse, die langfristigen
Wachstumsraten sowie die zur Diskontierung verwendeten WACC-Sätze abhän-
gig und daher mit Unsicherheiten und Ermessensspielräumen behaftet. Vor die-
sem Hintergrund haben wir die Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte
im Rahmen unserer Prüfung als besonders wichtigen Prüfungssachverhalt
klassifiziert.

Die Angaben der gesetzlichen Vertreter zu den Geschäfts- oder Firmenwerten
sind im Konzernanhang in Abschnitt 2 „Wesentliche Konsolidierungs-, Bilanzie-
rungs- und Bewertungsgrundsätze“ sowie in Abschnitt 11 „Immaterielle Vermö-
genswerte“ enthalten.

b) Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir insbeson-
dere das methodische Vorgehen zur Durchführung der Impairment Tests nach-
vollzogen. Wir haben uns davon überzeugt, dass das verwendete Bewertungs-
modell die konzeptionellen Anforderungen der relevanten Standards sachge-
recht abbildet, ob die erforderlichen Inputdaten vollständig und sachgerecht er-
mittelt und übernommen werden, sowie ob die Berechnungen in dem Modell
korrekt erfolgen. Ob die bei der Berechnung verwendeten künftigen Zahlungs-
mittelzuflüsse eine sachgerechte Grundlage bilden, haben wir insbesondere
durch deren Abgleich mit der aktuellen Dreijahresplanung sowie durch Befra-
gung der gesetzlichen Vertreter oder von ihnen benannter Personen zu den we-
sentlichen Annahmen dieser Planung überprüft. Darüber hinaus haben wir die
Planung unter Berücksichtigung allgemeiner und branchenspezifischer Markt-
erwartungen kritisch gewürdigt.

Da ein bedeutender Teil des Nutzungswerts aus prognostizierten Zahlungsmit-
telzuflüssen für die Zeit nach dem Detailplanungszeitraum resultiert (Phase der
ewigen Rente), haben wir insbesondere die für die Phase der ewigen Rente ange-
setzte nachhaltige Wachstumsrate anhand von allgemeinen und branchenspezi-
fischen Markterwartungen kritisch gewürdigt. Da bereits relativ kleine Verände-
rungen des verwendeten Diskontierungssatzes wesentliche Auswirkungen auf
die Höhe des erzielbaren Betrags haben können, haben wir auch die bei der Be-
stimmung des zur Diskontierung verwendeten WACC-Satzes herangezogenen
Parameter unter Einbindung von internen Spezialisten aus dem Bereich Financi-
al Advisory validiert und das Berechnungsschema nachvollzogen.

Aufgrund der möglichen materiellen Bedeutung und aufgrund der Tatsache,
dass die Bewertung der Geschäfts- oder Firmenwerte auch von volkswirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen abhängt, die außerhalb der Einflussmöglichkeit des
Konzerns liegen, haben wir ergänzend die von der PUMA SE durchgeführten
Sensitivitätsanalysen für die zahlungsmittelgenerierenden Einheiten (CGUs) mit
geringer Überdeckung kritisch durchgesehen, um ein mögliches Wertminde-
rungsrisiko bei einer Änderung wesentlicher Bewertungsparameter einschätzen
zu können.

2. WERTHALTIGKEIT DER MARKE COBRA

a) Im Konzernabschluss der PUMA SE wird für die Marke Cobra ein Markenwert
in Höhe von Mio. EUR 126,6 mit unbestimmter Nutzungsdauer ausgewiesen, dies
entspricht rd. 2,9 % der Konzernbilanzsumme bzw. 6,6 % des
Konzerneigenkapitals.

Die Marke Cobra wird von der PUMA SE innerhalb des Geschäftsjahres oder an-
lassbezogen einem Werthaltigkeitstest (Impairment Test) unterzogen. Der Wert-
haltigkeitstest wird von der PUMA SE nach der Lizenzpreisanalogiemethode (Re-
lief-from-Royalty-Methode) durchgeführt. Nach diesem Verfahren ergibt sich der
Wert der Marke aus zukünftigen Lizenzzahlungen, die zu entrichten wären, wenn
die Marke von einem Dritten lizenziert werden müsste. Dem Bewertungsmodell
liegen prognostizierte Umsatzerlöse der Marke Cobra zugrunde, die auf der im
Zeitpunkt der Durchführung des Impairment Tests gültigen Dreijahresplanung
(Detailplanungszeitraum) beruhen. Dieser Detailplanungszeitraum wird danach
unter Annahme von langfristigen Wachstumsraten fortgeschrieben. Die Abzin-
sung erfolgt mittels der gewichteten Kapitalkosten (WACC – Weighted Average
Cost of Capital). Der erzielbare Betrag wird dabei auf Basis des Nutzungswertes
(value in use) ermittelt und es wird durch den Vergleich mit dem Buchwert er-
mittelt, ob sich hieraus ein Abwertungsbedarf ergibt. Bei Vorliegen von Anhalts-
punkten für eine Wertminderung der eigengenutzten Marke wird die Werthaltig-
keit der Marke über den erzielbaren Betrag der zahlungsmittelgenerierenden
Einheit beurteilt, welcher die Marke zuzurechnen ist.

Das Ergebnis dieser Bewertung ist in hohem Maße von der Einschätzung der ge-
setzlichen Vertreter über die künftigen Umsatzerlöse der Marke Cobra, die anzu-
setzende Lizenzrate, die langfristige Wachstumsrate sowie den zur Diskontie-
rung verwendeten WACC-Satz abhängig und daher mit Unsicherheiten und Er-
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messensspielräumen behaftet. Vor diesem Hintergrund wurde die Werthaltigkeit
der Marke Cobra im Rahmen unserer Prüfung als besonders wichtiger Prü-
fungssachverhalt klassifiziert.

Die Angaben der gesetzlichen Vertreter zur Marke Cobra sind im Konzernanhang
in Abschnitt 2 „Wesentliche Konsolidierungs-, Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundsätze“ sowie in Abschnitt 11 „Immaterielle Vermögenswerte“ enthalten.

b) Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst
anhand uns vorliegender Informationen und in Gesprächen mit den gesetzlichen
Vertretern und mit von ihnen benannten Personen geprüft, dass keine Anhalts-
punkte für eine Wertminderung der eigengenutzten Marke vorliegen und die
Werthaltigkeit der Marke einzeln anhand der Lizenzpreisanalogiemethode im
Rahmen des Impairment Tests beurteilt werden kann. Wir haben das methodi-
sche Vorgehen zur Durchführung des Impairment Tests über die Lizenzpreisana-
logiemethode nachvollzogen. Diesbezüglich haben wir überprüft, ob das Bewer-
tungsmodell die konzeptionellen Anforderungen der relevanten Standards sach-
gerecht abbildet, ob die erforderlichen Inputdaten vollständig und sachgerecht
ermittelt und übernommen werden und ob die Berechnungen in dem Modell kor-
rekt erfolgen. Ob die bei der Berechnung verwendeten künftig zu erwartenden
Umsatzerlöse (Cobra branded sales) eine sachgerechte Grundlage bilden, haben
wir insbesondere durch deren Abgleich mit der aktuellen Dreijahresplanung so-
wie durch Befragung der gesetzlichen Vertreter und mit von ihnen benannten
Personen zu den wesentlichen Annahmen dieser Planung überprüft. Darüber
hinaus haben wir die Planung unter Berücksichtigung allgemeiner und bran-
chenspezifischer Markterwartungen kritisch gewürdigt. Da ein bedeutender Teil
des Nutzungswerts aus prognostizierten Umsatzerlösen für die Zeit nach der
Dreijahresplanung resultiert (Phase der ewigen Rente), haben wir vor allem die
in der Phase der ewigen Rente angesetzte nachhaltige Wachstumsrate anhand
von allgemeinen und branchenspezifischen Markterwartungen kritisch gewür-
digt. Da bereits relativ kleine Veränderungen der erwarteten Lizenzrate sowie
des verwendeten Diskontierungssatzes wesentliche Auswirkungen auf die Höhe
des Nutzungswerts haben können, haben wir auch die bei der erwarteten Lizenz-
rate und bei der Bestimmung des verwendeten Diskontierungszinssatzes heran-
gezogenen Parameter unter Einbeziehung von internen Bewertungsspezialisten
aus dem Bereich Financial Advisory beurteilt und das Berechnungsschema vali-

diert. Die verwendete Lizenzrate wurde von uns zusätzlich anhand branchenübli-
cher Durchschnittswerte kritisch gewürdigt.

Aufgrund der möglichen materiellen Bedeutung und aufgrund der Tatsache,
dass die Bewertung der Marke auch von volkswirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen abhängt, die außerhalb der Einflussmöglichkeit des Konzerns liegen, haben
wir ergänzend die von der PUMA SE durchgeführten Sensitivitätsanalysen für die
Marke Cobra kritisch gewürdigt, um ein mögliches Wertminderungsrisiko bei ei-
ner Änderung wesentlicher Bewertungsparameter einschätzen zu können.

3. AUSWIRKUNGEN AUS DER ERSTANWENDUNG DES IFRS 16

a) In dem Konzernabschluss der PUMA SE werden zum 31. Dezember 2019 Nut-
zungsrechte aus Leasingverhältnissen in Höhe von Mio. EUR 719,0 und Leasing-
verbindlichkeiten in Höhe von Mio. EUR 745,3 bilanziert, dies entspricht rd. 16,4
% bzw. 17,0 % der Konzernbilanzsumme und 37,4 % bzw. 38,8 % des Konzernei-
genkapitals. Im Geschäftsjahr 2019 ergaben sich aus der Erstanwendung des
neuen Rechnungslegungsstandards zu Leasingverhältnissen (IFRS 16) wesentli-
che Auswirkungen auf die Eröffnungsbilanzwerte und deren Fortschreibung zum
Abschlussstichtag, da insbesondere Operating-Leasing-Verträge bilanzierungs-
pflichtig geworden sind. Die Umstellung auf IFRS 16 erfolgte nach dem modifi-
zierten retrospektiven Ansatz und die Vergleichszahlen für das Vorjahr wurden
nicht angepasst. Auf eine erneute Beurteilung, ob ein Leasingverhältnis im Sinne
von IFRS 16 vorliegt oder nicht, wurde verzichtet. Es wurde ein zentrales IT-Sys-
tem zur Abbildung der Leasingverhältnisse implementiert. Der neue Rechnungs-
legungsstandard IFRS 16 erfordert Schätzungen und Ermessensentscheidungen
durch die gesetzlichen Vertreter. Dies trifft insbesondere auf die Einschätzung
zur Ausübung von vertraglichen Verlängerungsoptionen mit Auswirkungen auf
die Laufzeit des Leasingverhältnisses, gegebenenfalls zur Höhe des Zinssatzes,
zur Höhe der Leasingverbindlichkeit und die damit einhergehenden Auswirkun-
gen auf Konzernbilanz, Konzerngesamtergebnisrechnung und Konzernkapital-
flussrechnung zu. Aus diesen Gründen und aufgrund der Komplexität der neuen
Anforderungen haben wir die Abbildung von Leasingverhältnissen nach IFRS 16
im Rahmen unserer Prüfung als besonders wichtigen Prüfungssachverhalt
klassifiziert.

Die Angaben der gesetzlichen Vertreter zur Abbildung von Leasingverhältnissen
und zu den Auswirkungen der Erstanwendung von IFRS 16 sind im Konzernan-
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hang in Abschnitt 1 „Grundsätzliches“ sowie in Abschnitt 10 „Leasingverhältnis-
se“ enthalten.

b) Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem die Angemessenheit
und Implementierung der von der Gesellschaft eingerichteten Prozesse und
Kontrollen zur vollständigen und richtigen Identifizierung und Erfassung von
Leasingverhältnissen gewürdigt. Dies gilt auch für die Implementierung des zen-
tralen IT-Systems sowie für die erforderlichen Anpassungen der bestehenden IT-
Systeme zur Abbildung der Leasingverhältnisse. Darüber hinaus haben wir bei
unserer Prüfung die Auswirkungen aus der Erstanwendung des IFRS 16 beur-
teilt. Hierbei haben wir die im Zuge der Einführung von IFRS 16 durchgeführten
Implementierungsarbeiten bei der Gesellschaft nachvollzogen sowie die Ausge-
staltung der eingerichteten Prozesse wie auch der zugehörigen IT-Systeme zur
Abbildung der Leasingverhältnisse in Einklang mit IFRS 16 beurteilt. In diesem
Zusammenhang haben wir Einsicht in ausgewählte Leasingverträge genommen,
die Identifizierung von Leistungsverpflichtungen nachvollzogen und gewürdigt,
ob diese vollständig und zutreffend in den relevanten IT-Systemen erfasst und
abgebildet wurden. Dabei haben wir insbesondere die Angemessenheit der Ein-
schätzungen zur Ausübung von vertraglichen Verlängerungsoptionen mit Aus-
wirkungen auf die Laufzeit des Leasingverhältnisses, zur Höhe des Zinssatzes,
zur Höhe der Leasingverbindlichkeit und die damit einhergehenden Auswirkun-
gen auf Konzernbilanz, Konzerngesamtergebnisrechnung und Konzernkapital-
flussrechnung durch Einsichtnahme in ausgewählte Verträge und sonstige ge-
eignete Nachweise sowie durch Befragungen von Mitarbeitern der Gesellschaft
beurteilt. Ferner haben wir untersucht, ob die von der Gesellschaft eingerichte-
ten und an IFRS 16 angepassten IT-Systeme und Prozesse einschließlich der ein-
gerichteten Kontrollen angemessen sind. Darüber hinaus haben wir nachvollzo-
gen, ob die von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen Einschätzungen
und getroffenen Annahmen hinreichend dokumentiert und begründet sind.

Die Angaben der gesetzlichen Vertreter im Konzernanhang zu den Auswirkungen
der Erstanwendung von IFRS 16 auf den Konzernabschluss sowie die Angaben zu
den Inanspruchnahmen von Wahlrechten und die damit verbundenen Erläute-
rungen im Konzernanhang waren weitere Schwerpunkte unserer Prüfung.

SONSTIGE INFORMATIONEN

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich.
Die sonstigen Informationen umfassen:

die im Abschnitt „Corporate Governance Bericht mit Erklärung zur Un-
ternehmensführung gemäß § 289f und § 315d HGB“ des zusammenge-
fassten Lageberichts enthaltene Konzernerklärung zur Unternehmens-
führung nach § 315d HGB,

den im Abschnitt „Corporate Governance Bericht mit Erklärung zur Un-
ternehmensführung gemäß § 289f und § 315d HGB“ des zusammenge-
fassten Lageberichts enthaltenen Corporate Governance Bericht nach
Nr. 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex,

die Versicherungen der gesetzlichen Vertreter zum Konzernabschluss
nach § 297 Abs. 2 Satz 4 HGB bzw. nach § 315 Abs. 1 Satz 5 HGB zum
zusammengefassten Lagebericht,

den gesonderten zusammengefassten nichtfinanziellen Bericht, der
nach Erteilung dieses Bestätigungsvermerks veröffentlicht wird, sowie

alle übrigen Teile des Geschäftsberichts, der nach Erteilung dieses Be-
stätigungsvermerks veröffentlicht wird, mit Ausnahme des geprüften
Konzernabschlusses und zusammengefassten Lageberichts sowie un-
seres Bestätigungsvermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten
Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dement-
sprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
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Im Zusammenhang mit unserer Konzernabschlussprüfung haben wir die Verant-
wortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die
sonstigen Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zum zusammen-
gefassten Lagebericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten
Kenntnissen aufweisen oder

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER UND DES AUFSICHTSRATS FÜR
DEN KONZERNABSCHLUSS UND DEN ZUSAMMENGEFASSTEN LAGEBERICHT

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzern-
abschlusses, der den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergän-
zend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernab-
schluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Kon-
zernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter da-
für verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, so-
fern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht, den Kon-
zern zu liquidieren oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs, oder es besteht
keine realistische Alternative dazu.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des
zusammengefassten Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der

Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die
Aufstellung eines zusammengefassten Lageberichts in Übereinstimmung mit
den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im zusammengefass-
ten Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-
prozesses des Konzerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des zu-
sammengefassten Lageberichts.

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES
KONZERNABSCHLUSSES UND DES ZUSAMMENGEFASSTEN LAGEBERICHTS

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der
Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbe-
absichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der zusammengefasste Lage-
bericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt so-
wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-
len, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammenge-
fassten Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie da-
für, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und zusammenge-
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fassten Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressa-
ten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren
eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtig-
ter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Konzernab-
schluss und im zusammengefassten Lagebericht, planen und führen
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlan-
gen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstö-
ßen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen be-
inhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernab-
schlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung
des zusammengefassten Lageberichts relevanten Vorkehrungen und
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe-
nen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-
fungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der
von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die be-
deutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-

pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im
Konzernabschluss und im zusammengefassten Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des
Konzernabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Konzern-
abschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so
darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS, wie sie
in der EU anzuwenden sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage des Konzerns vermittelt.

holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rech-
nungslegungsinformationen der Unternehmen oder Geschäftstätigkei-
ten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Konzernab-
schluss und zum zusammengefassten Lagebericht abzugeben. Wir sind
verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der
Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für
unsere Prüfungsurteile.

beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten Lageberichts mit
dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.
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führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im zusammengefassten La-
gebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachwei-
se vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebli-
ches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von
den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prü-
fungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem,
die wir während unserer Prüfung feststellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung
ab, dass wir die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben,
und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen
vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unab-
hängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Ver-
antwortlichen erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des
Konzernabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten wa-
ren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschrei-
ben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder an-
dere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE
ANFORDERUNGEN

ÜBRIGE ANGABEN GEMÄSS ARTIKEL 10 EU-APRVO

Wir wurden von der Hauptversammlung am 18. April 2019 als Konzernab-
schlussprüfer gewählt. Wir wurden am 30. Juli 2019 vom Aufsichtsrat beauftragt.
Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr 2012 als Konzernabschlussprü-
fer der PUMA SE, Herzogenaurach, tätig.

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsur-
teile mit dem zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11
EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen.

VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Dr. Thomas Reitmayr.

München, den 31. Januar 2020

Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Thomas Reitmayr 
Wirtschaftsprüfer

Stefan Otto 
Wirtschaftsprüfer
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führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im zusammengefassten La-
gebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachwei-
se vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebli-
ches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von
den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prü-
fungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem,
die wir während unserer Prüfung feststellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung
ab, dass wir die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben,
und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen
vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unab-
hängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Ver-
antwortlichen erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des
Konzernabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten wa-
ren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschrei-
ben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder an-
dere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE
ANFORDERUNGEN

ÜBRIGE ANGABEN GEMÄSS ARTIKEL 10 EU-APRVO

Wir wurden von der Hauptversammlung am 18. April 2019 als Konzernab-
schlussprüfer gewählt. Wir wurden am 30. Juli 2019 vom Aufsichtsrat beauftragt.
Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr 2012 als Konzernabschlussprü-
fer der PUMA SE, Herzogenaurach, tätig.

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsur-
teile mit dem zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11
EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen.

VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Dr. Thomas Reitmayr.

München, den 31. Januar 2020

Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Thomas Reitmayr 
Wirtschaftsprüfer

Stefan Otto 
Wirtschaftsprüfer
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DIE PUMA-AKTIE

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Jahresabschluss € 68,35 42,70 36,30 24,97 19,87 17,26 23,50

Höchstkurs € 72,95 52,50 39,14 24,97 21,29 23,50 24,94

Tiefkurs € 43,00 31,70 24,35 16,82 14,19 15,71 20,54

Tägliches Handelsvolumen (Ø) Stück in Tausend 387 444 67 34 94 72 111

Ergebnis je Aktie € 1,76 1,25 9,09 4,17 2,48 4,29 0,36

Brutto Cashflow je Aktie € 47,15 2,66 2,21 1,22 0,90 1,15 1,54

Free Cashflow (vor Akquisitionen) je Aktie € 2,22 1,00 0,86 0,38 -0,66 0,42 0,33

Eigenkapital je Aktie € 12,84 11,52 11,09 11,53 10,84 10,83 10,02

Dividende je Aktie € 0,50 0,35 1,25** 0,08 0,05 0,05 0,05

*Die Angaben für die Vorjahre wurden rückwirkend an den Aktiensplit, der im 2. Quartal 2019 durchgeführt wurde, im Verhältnis 1:10 angepasst

**einmalige Sonderdividende

Die PUMA-Aktie verzeichnete im Geschäftsjahr 2019 eine sehr positive Kursent-
wicklung. Der Schlusskurs der PUMA-Aktie lag am letzten Handelstag im Jahr
2019 (30. Dezember) bei € 68,35 und somit um 60,1% höher als der Schlusskurs
des Vorjahres. Die Marktkapitalisierung des PUMA-Konzerns erhöhte sich ent-
sprechend von € 6,4 Milliarden am Ende des Jahres 2018 auf € 10,2 Milliarden
zum Jahresende 2019. Die PUMA-Aktie startete mit einem Kurs von € 42,70 in
das Jahr 2019 und bewegte sich in den folgenden zwölf Monaten in einem Be-
reich zwischen € 43,00 (03. Januar 2019 / +0,7%) und € 72,95 (15. Oktober 2019 /
+70,8%).

Um die PUMA-Aktie für Kleinaktionäre attraktiver zu machen und damit die Ak-
tionärsbasis zu erweitern, wurde am 10. Juni 2019 ein Aktiensplit im Verhältnis
1:10 durchgeführt. An diesem Tag erhielten die Aktionäre für jede gehaltene Ak-
tie neun zusätzliche Aktien. Der Aktienkurs passte sich entsprechend im Verhält-
nis 1:10 an. Unter Berücksichtigung des Aktiensplits verringerte sich das tägli-
che Handelsvolumen der PUMA-Aktie von durchschnittlich 444 Tausend Stücken
im Vorjahr auf durchschnittlich 387 Tausend Stücke im Geschäftsjahr 2019. 
Im Vergleich zum MDAX, welcher im Jahr 2019 einen Kursanstieg von 30,5% ver-
zeichnete, konnte die PUMA-Aktie mit einem Kursanstieg von 60,1% eine deut-
lich bessere Kursentwicklung aufweisen.

T.01 KENNZAHLEN JE AKTIE*
➔
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G.01 ENTWICKLUNG PUMA AKTIE / HANDELSVOLUMEN
➔
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Die PUMA-Aktie ist seit 1986 zum regulierten Markt der deutschen Wertpapier-
börsen zugelassen. Sie notiert im Prime Standard Segment und gehört dem Mid-
Cap-Index MDAX der Deutschen Börse an. Darüber hinaus wurde erneut die Mit-
gliedschaft in dem FTSE4Good Index bestätigt.

G.02 JAHRESVERGLEICH KURSVERLAUF - INDIZIERT
➔
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PUMA IM JAHRESVERGLEICH

2019* 2018 Veränderung

Umsatz

Konsolidierte Umsätze 5.502,2 4.648,3 18,4%

- Schuhe 2.552,5 2.184,7 16,8%

- Textilien 2.068,7 1.687,5 22,6%

- Accessoires 881,1 776,1 13,5%

 

Operative Indikatoren

Rohertrag 2.686,4 2.249,4 19,4%

Operatives Ergebnis (EBIT) 440,2 337,4 30,5%

Gewinn vor Steuern (EBT) 417,6 313,4 33,2%

Konzernergebnis 262,4 187,4 40,0%

 

Profitabilität und Rentabilität

Rohertragsmarge 48,8% 48,4% 0,4%pt

Umsatzrendite, brutto (Gewinn vor Steuern, EBT) 7,6% 6,7% 0,8%pt

Umsatzrendite, netto (Konzernergebnis) 4,8% 4,0% 0,7%pt

Return on capital employed (ROCE) 29,6% 25,8% 3,8%pt

Return on equity (ROE) 13,7% 10,9% 2,8%pt

*Bezüglich der Auswirkungen der Erstanwendung von IFRS 16 Leasingverhältnisse im Geschäftsjahr 2019 siehe Konzernanhang zum 31.Dezember 2019, Kapitel 1

**Die Angaben für die Vorjahre wurden rückwirkend an den Aktiensplit, der im 2. Quartal 2019 durchgeführt wurde, im Verhältnis 1:10 angepasst

T.02 PUMA IM JAHRESVERGLEICH (in € Mio.)
➔
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PUMA IM JAHRESVERGLEICH

2019* 2018 Veränderung

Umsatz

Konsolidierte Umsätze 5.502,2 4.648,3 18,4%

- Schuhe 2.552,5 2.184,7 16,8%

- Textilien 2.068,7 1.687,5 22,6%

- Accessoires 881,1 776,1 13,5%

 

Operative Indikatoren

Rohertrag 2.686,4 2.249,4 19,4%

Operatives Ergebnis (EBIT) 440,2 337,4 30,5%

Gewinn vor Steuern (EBT) 417,6 313,4 33,2%

Konzernergebnis 262,4 187,4 40,0%

 

Profitabilität und Rentabilität

Rohertragsmarge 48,8% 48,4% 0,4%pt

Umsatzrendite, brutto (Gewinn vor Steuern, EBT) 7,6% 6,7% 0,8%pt

Umsatzrendite, netto (Konzernergebnis) 4,8% 4,0% 0,7%pt

Return on capital employed (ROCE) 29,6% 25,8% 3,8%pt

Return on equity (ROE) 13,7% 10,9% 2,8%pt

*Bezüglich der Auswirkungen der Erstanwendung von IFRS 16 Leasingverhältnisse im Geschäftsjahr 2019 siehe Konzernanhang zum 31.Dezember 2019, Kapitel 1

**Die Angaben für die Vorjahre wurden rückwirkend an den Aktiensplit, der im 2. Quartal 2019 durchgeführt wurde, im Verhältnis 1:10 angepasst

T.02 PUMA IM JAHRESVERGLEICH (in € Mio.)
➔
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2019* 2018 Veränderung

Bilanzkennzahlen

Eigenkapital 1.920,3 1.722,2 11,5%

- Eigenkapitalquote 43,9% 53,7% -9,8%pt

Nettoumlaufvermögen (Working Capital) 549,4 503,9 9,0%

- in % vom konsolidierten Umsatz 10,0% 10,8% -0,9%pt

 

Kapitalfluss und Investitionen

Brutto Cashflow 704,8 398,0 77,1%

Freier Cashflow 330,0 172,9 90,9%

Investitionen (vor Akquisition) 218,4 130,2 67,7%

Mittelverwendung für Akquisition 1,2 0,0 -

 

Mitarbeiter

Anzahl (Jahresdurchschnitt) 13.348 12.192 9,5%

Umsatz pro Mitarbeiter (T€) 412,2 381,3 8,1%

 

PUMA Aktie**

Aktienkurs (in €) 68,35 42,70 60,1%

Durchschn. ausstehende Aktien (Mio. Stück) 149,52 149,47 0,0%

Anzahl der ausstehenden Aktien zum 31.12. (in Mio. Stück) 149,55 149,51 0,0%

Gewinn je Aktie (in €) 1,76 1,25 40,4%

Marktkapitalisierung 10.222 6.384 60,1%

Durchschnittl. Handelsvolumen (Stück pro Tag) 386.863 443.855 -12,8%

*Bezüglich der Auswirkungen der Erstanwendung von IFRS 16 Leasingverhältnisse im Geschäftsjahr 2019 siehe Konzernanhang zum 31.Dezember 2019, Kapitel 1

**Die Angaben für die Vorjahre wurden rückwirkend an den Aktiensplit, der im 2. Quartal 2019 durchgeführt wurde, im Verhältnis 1:10 angepasst

2019* 2018 Veränderung

Bilanzkennzahlen

Eigenkapital 1.920,3 1.722,2 11,5%

- Eigenkapitalquote 43,9% 53,7% -9,8%pt

Nettoumlaufvermögen (Working Capital) 549,4 503,9 9,0%

- in % vom konsolidierten Umsatz 10,0% 10,8% -0,9%pt

 

Kapitalfluss und Investitionen

Brutto Cashflow 704,8 398,0 77,1%

Freier Cashflow 330,0 172,9 90,9%

Investitionen (vor Akquisition) 218,4 130,2 67,7%

Mittelverwendung für Akquisition 1,2 0,0 -

 

Mitarbeiter

Anzahl (Jahresdurchschnitt) 13.348 12.192 9,5%

Umsatz pro Mitarbeiter (T€) 412,2 381,3 8,1%

 

PUMA Aktie**

Aktienkurs (in €) 68,35 42,70 60,1%

Durchschn. ausstehende Aktien (Mio. Stück) 149,52 149,47 0,0%

Anzahl der ausstehenden Aktien zum 31.12. (in Mio. Stück) 149,55 149,51 0,0%

Gewinn je Aktie (in €) 1,76 1,25 40,4%

Marktkapitalisierung 10.222 6.384 60,1%

Durchschnittl. Handelsvolumen (Stück pro Tag) 386.863 443.855 -12,8%

*Bezüglich der Auswirkungen der Erstanwendung von IFRS 16 Leasingverhältnisse im Geschäftsjahr 2019 siehe Konzernanhang zum 31.Dezember 2019, Kapitel 1

**Die Angaben für die Vorjahre wurden rückwirkend an den Aktiensplit, der im 2. Quartal 2019 durchgeführt wurde, im Verhältnis 1:10 angepasst



ENTWICKLUNG PUMA KONZERN

2019* 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Umsatz

Konsolidierte Umsätze 5.502,2 4.648,3 4.135,9 3.626,7 3.387,4 2.972,0 2.985,3 3.270,7 3.009,0 2.706,4

- Veränderung in % 18,4% 12,4% 14,0% 7,1% 14,0% -0,4% -8,7% 8,7% 11,2% 10,6%

- Schuhe 2.552,5 2.184,7 1.974,5 1.627,0 1.506,1 1.282,7 1.372,1 1.595,2 1.539,5 1.424,8

- Textilien 2.068,7 1.687,5 1.441,4 1.333,2 1.244,8 1.103,1 1.063,8 1.151,9 1.035,6 941,3

- Accessoires 881,1 776,1 719,9 666,5 636,4 586,3 549,4 523,6 433,9 340,3

 

Operative Indikatoren

Rohertrag 2.686,4 2.249,4 1.954,3 1.656,4 1.540,2 1.385,4 1.387,5 1.579,0 1.493,4 1.344,8

- Rohertragsmarge 48,8% 48,4% 47,3% 45,7% 45,5% 46,6% 46,5% 48,3% 49,6% 49,7%

Lizenz- und Provisionserträge 25,1 16,3 15,8 15,7 16,5 19,4 20,8 19,2 17,6 19,1

Operatives Ergebnis (EBIT) 440,2 337,4 244,6 127,6 96,3 128,0 191,4 290,7 333,2 337,8

- EBIT Marge 8,0% 7,3% 5,9% 3,5% 2,8% 4,3% 6,4% 8,9% 11,1% 12,5%

Gewinn vor Steuern (EBT) 417,6 313,4 231,2 118,9 85,0 121,8 53,7 112,3 320,4 301,5

- EBT Marge (Umsatzrendite, brutto) 7,6% 6,7% 5,6% 3,3% 2,5% 4,1% 1,8% 3,4% 10,6% 11,1%

Konzernergebnis 262,4 187,4 135,8 62,4 37,1 64,1 5,3 70,2 230,1 202,2

- Marge (Umsatzrendite, netto) 4,8% 4,0% 3,3% 1,7% 1,1% 2,2% 0,2% 2,1% 7,6% 7,5%

 

Aufwand

Marketing/Retail 1.112,1 931,2 822,9 732,3 697,6 599,7 544,1 609,3 550,7 501,3

Personal 634,5 553,8 549,1 493,1 483,8 425,3 415,7 438,8 393,8 354,1

1) EBIT vor Sondereffekten

*Bezüglich der Auswirkungen der Erstanwendung von IFRS 16 Leasingverhältnisse im Geschäftsjahr 2019 siehe Konzernanhang zum 31.Dezember 2019, Kapitel 1

**Die Angaben für die Vorjahre wurden rückwirkend an den Aktiensplit, der im 2. Quartal 2019 durchgeführt wurde, im Verhältnis 1:10 angepasst

T.03 ENTWICKLUNG PUMA KONZERN (in € Mio.)
➔

1)
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2019* 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Bilanzkennzahlen

Bilanzsumme 4.378,2 3.207,2 2.853,8 2.765,1 2.620,3 2.549,9 2.308,5 2.530,3 2.581,8 2.366,6

Eigenkapital 1.902,3 1.722,2 1.656,7 1.722,2 1.619,3 1.618,3 1.497,3 1.597,4 1.605,2 1.386,4

- Eigenkapitalquote 43,4% 53,7% 58,1% 62,3% 61,8% 63,5% 64,9% 63,1% 62,2% 58,6%

Nettoumlaufvermögen (Working Capital) 549,4 503,9 493,9 536,6 532,9 455,7 528,4 623,7 534,0 404,5

- davon Vorräte 1.110,2 915,1 778,5 718,9 657,0 571,5 521,3 552,5 536,8 439,7

 

Kapitalfluss

Freier Cashflow 330,0 172,9 128,5 49,7 -98,9 39,3 29,2 -8,2 16,8 17,1

Investitionen (inkl. Akquisitionen) 218,4 130,2 122,9 91,1 79,5 96,4 76,3 172,9 115,3 163,6

 

Return-Kennzahlen

Return on equity (ROE) 13,8% 10,9% 8,2% 3,6% 2,3% 4,0% 0,4% 4,4% 14,3% 14,6%

Return on capital employed (ROCE) 29,6% 25,8% 20,7% 10,3% 7,9% 11,5% 5,6% 8,6% 28,7% 31,7%

 

Weitere Informationen

Anzahl der Mitarbeiter (Jahresende) 14.332 12.894 11.787 11.495 11.351 11.267 10.982 11.290 10.836 9.697

Anzahl der Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 13.348 12.192 11.389 11.128 10.988 10.830 10.750 10.935 10.043 9.313

 

PUMA Aktie**

Aktienkurs (in €) 68,35 42,70 36,30 24,97 19,87 17,26 23,50 22,49 22,50 24,80

Gewinn je Aktie (in €) 1,76 1,25 0,91 0,42 0,25 0,43 0,04 0,47 1,54 1,35

Durchschn. ausstehende Aktien (in Mio. Stück) 149,52 149,47 149,43 149,40 149,40 149,40 149,40 149,67 149,81 150,31

Anzahl der ausstehenden Aktien zum 31.12. (in
Mio. Stück) 149,55 149,51 149,46 149,40 149,40 149,40 149,40 149,39 149,35 149,81

Marktkapitalisierung 10.222 6.384 5.426 3.730 2.968 2.578 3.511 3.359 3.360 3.715

1) EBIT vor Sondereffekten

*Bezüglich der Auswirkungen der Erstanwendung von IFRS 16 Leasingverhältnisse im Geschäftsjahr 2019 siehe Konzernanhang zum 31.Dezember 2019, Kapitel 1

**Die Angaben für die Vorjahre wurden rückwirkend an den Aktiensplit, der im 2. Quartal 2019 durchgeführt wurde, im Verhältnis 1:10 angepasst
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PUBLISHER
PUMA SE

PUMA Way 1

91074 Herzogenaurach

Germany

+49 (0)9132 81-0

www.about.puma.com

CORPORATE  
COMMUNICATIONS
Kerstin Neuber 

Senior Head of Communications

kerstin.neuber@puma.com

INVESTOR  
RELATIONS
Johan-Philip Kuhlo

Head of Corporate Strategy &

Investor Relations

johan-philip.kuhlo@puma.com

IMPRESSUM

PEOPLE &  
ORGANIZATION
Dietmar Knoess

Global Director People & Organization

dietmar.knoess@puma.com

SUSTAINABILITY
Stefan Seidel

Head of Corporate Sustainability

stefan.seidel@puma.com

BRAND DESIGN
Jan Hippchen

PHOTO CREDITS
Christoph Maderer

Tom Ziora

Robert Ascroft

Benoît Peverelli

DESIGN AND  
REALISATION
3st kommunikation GmbH

www.3st.de
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